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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Besoldun gs- und Beamtenver-
sorgungsrechts in Schleswig-Holstein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/1267 

 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neuregelung des Be-
soldungs- und Beamtenversorgungsrechts in Schleswig-Holstein, Drucksache 
17/1267, durch Plenarbeschluss vom 25. Februar 2011 federführend dem Innen- und 
Rechtsausschuss und mitberatend dem Finanzausschuss überwiesen. Beide Aus-
schüsse haben sich in mehreren Sitzungen mit der Vorlage befasst und eine schriftli-
che Anhörung durchgeführt. 

Der mitberatende Finanzausschuss schloss seine Beratungen in seiner Sitzung am 
10. November 2011 ab. Er empfahl dem federführenden Innen- und Rechtsaus-
schuss mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimme der Fraktion 
DIE  LINKE bei Enthaltung der Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und SSW dem Landtag zu empfehlen, den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung mit redaktionellen Änderungen zur Annahme zu empfehlen und ihn am 
1. März 2012 in Kraft treten zu lassen.  

Der Innen- und Rechtsausschuss schloss seine Beratungen in seiner Sitzung am 
15. Dezember 2011 ab. Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, DIE LINKE und 
SSW empfiehlt er dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung, Drucksache 17/1267, in der geänderten Fassung der rechten Spalte der nach-
folgenden Gegenüberstellung. Änderungen gegenüber dem Ursprungstext sind 
durch Fettdruck kenntlich gemacht. Die Anlagen zu den Gesetzentwürfen sind in die-
ser Beschlussempfehlung nur in der redaktionell geänderten Fassung enthalten.  

 
Thomas Rother 
Vorsitzender 





Gesetz zur Neuregelung des Besoldungs- und 
Beamtenversorgungsrechts in Schleswig-Holstein 

 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

   

Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein 

   unverändert 

Artikel 2 Besoldungsüberleitungsgesetz 
Schleswig-Holstein 

  

Artikel 3 Beamtenversorgungsgesetz 
Schleswig-Holstein 

  

Artikel 4 Änderung des Landesbeamtenge-
setzes 

  

Artikel 5 Änderung des Abgeordnetenge-
setzes 

  

Artikel 6 Änderung des Landesministerge-
setzes 

  

Artikel 7 Änderung des Landesversor-
gungsrücklagegesetzes 

  

Artikel 8 Änderung des Landesdisziplinar-
gesetzes 

  

Artikel 9 Änderung des Gesetzes über die 
Gewährung jährlicher Sonderzah-
lungen 

  

  Artikel 10 Änderung des Landesrichterge-
setzes 

Artikel 10 Änderung der Kommunalbesol-
dungsverordnung 

 Artikel 11 Änderung der Kommunalbesol-
dungsverordnung 

Artikel 11 Änderung der Stellenobergren-
zenverordnung für Kommunalbe-
amtinnen und Kommunalbeamte 

 Artikel 12 Änderung der Stellenobergren-
zenverordnung für Kommunalbe-
amtinnen und Kommunalbeamte 

Artikel 12 Änderung der Stellenobergren-
zenverordnung 

 Artikel 13 Änderung der Stellenobergren-
zenverordnung 

Artikel 13 Änderung der Leistungsstufenver-
ordnung 

 Artikel 14 Änderung der Leistungsstufenver-
ordnung 
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Artikel 14 Änderung der Leistungsprämien-
verordnung 

 Artikel 15 Änderung der Leistungsprämien-
verordnung 

Artikel 15 Änderung der Hochschul-
Leistungsbezüge-Verordnung 

 Artikel 16 Änderung der Hochschul-
Leistungsbezüge-Verordnung 

Artikel 16 Änderung der Mehrarbeitsvergü-
tungsverordnung Schleswig-
Holstein 

 Artikel 17 Änderung der Mehrarbeitsvergü-
tungsverordnung Schleswig-
Holstein 

Artikel 17 Änderung der Landesverordnung 
zur Abgeltung der Bürokosten der 
Gerichtsvollzieher 

 Artikel 18 Änderung der Landesverordnung 
zur Abgeltung der Bürokosten der 
Gerichtsvollzieher 

Artikel 18 Änderung der Mutterschutzverord-
nung 

 Artikel 19 Änderung der Mutterschutzverord-
nung 

Artikel 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten von 
Vorschriften 

 Artikel 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten von 
Vorschriften 

Artikel 1 
Gesetz des Landes Schleswig-
Holstein über die Besoldung 

der Beamtinnen und Beamten 
sowie Richterinnen und Rich-

ter (Besoldungsgesetz 
Schleswig-Holstein - SHBesG) 

Artikel 1 
Gesetz des Landes Schleswig-
Holstein über die Besoldung 

der Beamtinnen und Beamten 
sowie Richterinnen und Rich-

ter (Besoldungsgesetz 
Schleswig-Holstein - SHBesG) 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich    unverändert 

§ 2 Besoldung   

§ 3 Regelung durch Gesetz   

§ 4 Anspruch auf Besoldung   

§ 5 Weitergewährung der Besoldung bei 
Versetzung in den einstweiligen Ru-
hestand oder bei Abwahl von Wahl-
beamtinnen und Wahlbeamten auf 
Zeit 

  

§ 6 Besoldung bei mehreren Hauptämtern   

§ 7 Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung   

§ 8 Besoldung bei begrenzter Dienstfä-
higkeit 

  

§ 9 Sonderzuschläge zur Sicherung der 
Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit  

  

§ 10 Kürzung der Besoldung bei Gewäh-
rung einer Versorgung durch eine zwi-
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schenstaatliche oder überstaatliche 
Einrichtung 

§ 11 Verlust der Besoldung bei schuldhaf-
tem Fernbleiben vom Dienst 

  

§ 12 Anrechnung anderer Einkünfte auf die 
Besoldung 

  

§ 13 Anrechnung von Sachbezügen auf die 
Besoldung 

  

§ 14 Abtretung von Bezügen, Verpfän-
dung, Aufrechnungs- und Zurückbe-
haltungsrecht 

  

§ 15 Rückforderung von Bezügen   

§ 16 Verjährung von Ansprüchen   

§ 17 Anpassung der Besoldung   

§ 18 Versorgungsrücklage   

§ 19 Aufwandsentschädigungen und sons-
tige Geldzuwendungen 

  

§ 20 Zahlungsweise   

Abschnitt II 
Grundgehalt, Leistungsbezüge 

an Hochschulen 

Abschnitt II 
Grundgehalt, Leistungsbezüge 

an Hochschulen 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Grundsätze 

unverändert 

§ 21 Grundsatz der funktionsgerechten 
Besoldung 

  

§ 22 Bestimmung des Grundgehaltes nach 
dem Amt 

  

Unterabschnitt 2 
Vorschriften für Beamtinnen 
und Beamte der Besoldungs-

ordnung A und B 

  

§ 23 Besoldungsordnungen A und B   

§ 24 Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte auf Zeit der Gemeinden, 
Ämter und Kreise 

  

§ 25 Einstiegsämter für Beamtinnen und 
Beamte 

  

§ 26 Beförderungsämter   

§ 27 Obergrenzen für Beförderungsämter   
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§ 28 Bemessung des Grundgehaltes   

§ 29 Öffentlich-rechtliche Dienstherren   

§ 30 Nicht zu berücksichtigende Dienstzei-
ten 

  

Unterabschnitt 3 
Vorschriften für Professorin-
nen und Professoren sowie 
hauptberufliche Leiterinnen, 
Leiter und Mitglieder von Lei-

tungsgremien 

 

§ 31 Besoldungsordnung W   

§ 32 Leistungsbezüge   

§ 33 Berufungs- und Bleibeleistungsbezü-
ge 

  

§ 34 Besondere Leistungsbezüge   

§ 35 Funktionsleistungsbezüge   

§ 36 Ruhegehaltfähigkeit der Leistungsbe-
züge 

  

§ 37 Forschungs-, Lehr- und Transferzula-
gen 

  

§ 38 Verordnungsermächtigung   

§ 39 Übergangsvorschrift für vorhandene 
Ämter der Bundesbesoldungsordnung 
C in der bis zum 22. Februar 2002 
geltenden Fassung 

  

Unterabschnitt 4 
Vorschriften für Richterinnen, 

Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte 

 

§ 40 Besoldungsordnung R   

§ 41 Bemessung des Grundgehalts   

Unterabschnitt 5 
Vorschriften für den Bereich 

der Sozialversicherung 

 

§ 42 Besondere Vorschriften für den Be-
reich der Sozialversicherung 

  

Abschnitt III 
Familienzuschlag 

Abschnitt III 
Familienzuschlag 

§ 43 Grundlage des Familienzuschlages    unverändert 
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§ 44 Stufen des Familienzuschlages   

§ 45 Änderung des Familienzuschlages   

Abschnitt IV 
Zulagen, Vergütungen 

Abschnitt IV 
Zulagen, Vergütungen 

Unterabschnitt 1 
Zulagen 

Unterabschnitt 1 
Zulagen  

§ 46 Allgemeine Vorschriften zu Amtszula-
gen und Stellenzulagen 

   unverändert 

§ 47 Allgemeine Stellenzulage    unverändert 

§ 48 Sicherheitszulage    unverändert 

§ 49 Zulage für Polizei und Steuerfahn-
dung 

   unverändert 

§ 50 Feuerwehrzulage     unverändert 

§ 51 Zulage für Beamtinnen und Beamte 
bei Justizvollzugseinrichtungen, Psy-
chiatrischen Krankenhäuser und Ent-
ziehungsanstalten 

   unverändert 

§ 52 Zulage für Beamtinnen und Beamte 
mit Meisterprüfung oder Abschluss-
prüfung als staatlich geprüfte Techni-
kerin oder staatlich geprüfter Techni-
ker 

   unverändert 

§ 53 Zulage für Beamtinnen und Beamte 
der Steuerverwaltung 

   unverändert 

§ 54 Zulage für Beamtinnen und Beamte 
der Justizverwaltung mit herausgeho-
bener Tätigkeit bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften 

   unverändert 

§ 55 Zulage für Professorinnen und Pro-
fessoren mit mehreren Ämtern 

   unverändert 

§ 56 Zulage für Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren 

   unverändert 

§ 57 Zulage für Beamtinnen und Beamte 
bei obersten Behörden oder bei 
obersten Gerichtshöfen des Bundes 
oder eines anderen Landes 

   unverändert 

§ 58 Ausgleichszulagen    unverändert 

§ 59 Leistungsprämien und Leistungszula-
gen  

   unverändert 

§ 60 Erschwerniszulagen    unverändert 

§ 61 Zulage für die Wahrnehmung befriste-    unverändert 
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ter Funktionen 

§ 62 Zulage für die vorübergehende Wahr-
nehmung eines höherwertigen Amtes 

   (entfällt) 

Unterabschnitt 2 
Vergütungen 

Unterabschnitt 2 
Vergütungen 

§ 63 Mehrarbeitsvergütung  § 62 Mehrarbeitsvergütung 

§ 64 Vergütung für die Teilnahme an Sit-
zungen kommunaler Vertretungskör-
perschaften und ihrer Ausschüsse 

 § 63  unverändert 

§ 65 Vergütung für Beamtinnen und Beam-
te im Vollstreckungsdienst 

 § 64  unverändert 

§ 66 Prüfungsvergütung für Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren sowie 
wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 § 65  unverändert 

Abschnitt V 
Auslandsdienstbezüge 

Abschnitt V 
Auslandsdienstbezüge 

§ 67 Auslandsbesoldung  § 66  unverändert 

Abschnitt VI 
Anwärterbezüge 

Abschnitt VI 
Anwärterbezüge 

§ 68 Anwärterbezüge  § 67  unverändert 

§ 69 Anwärterbezüge nach Ablegung der 
Laufbahnprüfung 

 § 68  unverändert 

§ 70 Anwärtersonderzuschläge  § 69  unverändert 

§ 71 Unterrichtsvergütung für Lehramt-
sanwärterinnen und Lehramtsanwär-
ter 

 § 70  unverändert 

§ 72 Anrechnung anderer Einkünfte  § 71  unverändert 

§ 73 Kürzung der Anwärterbezüge  § 72  unverändert 

Abschnitt VII 
Vermögenswirksame Leistun-

gen 

Abschnitt VII 
Vermögenswirksame Leistun-

gen 

§ 74 Vermögenswirksame Leistungen  § 73  unverändert 

§ 75 Höhe der vermögenswirksamen Leis-
tungen 

 § 74  unverändert 

§ 76 Konkurrenzen  § 75  unverändert 

§ 77 Anlage der vermögenswirksamen 
Leistungen 

 § 76  unverändert 
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Abschnitt VIII 
Übergangs- und Schlussvor-

schriften 

Abschnitt VIII 
Übergangs- und Schlussvor-

schriften 

§ 78 Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
und Zuständigkeitsregelungen 

 § 77  unverändert 

§ 79 Übergangsregelung bei Gewährung 
einer Versorgung durch eine zwi-
schenstaatliche oder überstaatliche 
Einrichtung 

 § 78  unverändert 

§ 80 Künftig wegfallende Ämter  § 79  unverändert 

§ 81 Einweisung in eine Planstelle, Aus-
weisung von Planstellen 

 § 80  unverändert 

§ 82 Anlagen  § 81  unverändert 

Anlagen Anlagen 

Anlage 1 Besoldungsordnungen A und B    unverändert 

Anlage 2 Besoldungsordnung W   

Anlage 3 Besoldungsordnung C kw   

Anlage 4 Besoldungsordnung R   

Anlage 5  Grundgehaltssätze der Besol-
dungsordnungen A, B, W, R und C 
kw 

  

Anlage 6 Familienzuschlag   

Anlage 7 Anwärtergrundbetrag   

Anlage 8 Amtszulagen und Stellenzulagen   

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1  
Geltungsbereich 

§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Besoldung    unverändert 

1. der Beamtinnen und Beamten des Lan-
des, 

  

2. der Beamtinnen und Beamten der Ge-
meinden, Kreise und Ämter und 

  

3. der Beamtinnen und Beamten der sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ohne Gebietshoheit und der 
rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen 
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des öffentlichen Rechts. 

(2) Dieses Gesetz  gilt mit Ausnahme der 
Unterabschnitte 2, 3 und 5 des Abschnittes II, 
des Unterabschnittes 2 des Abschnittes IV 
sowie des Abschnittes VI entsprechend für 
die Besoldung der Richterinnen und Richter 
des Landes, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist.   

  

(3) Dieses Gesetz gilt auch für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftig-
te) der in Absatz 1 genannten Träger der 
öffentlichen Verwaltung, soweit dies in den 
einzelnen Vorschriften des Gesetzes be-
stimmt ist. 

  

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für    

1. die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, 
die Beamtinnen und Beamten auf Wider-
ruf, die nebenbei verwendet werden, und 
die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter und 

  

2. die Kirchen, Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften des öf-
fentlichen Rechts und ihre Verbände und 
Einrichtungen in Schleswig-Holstein. 

  

§ 2 
Besoldung 

§ 2 
Besoldung 

(1) Zur Besoldung gehören folgende Dienst-
bezüge:  

  unverändert 

1. Grundgehalt,   

2. Leistungsbezüge für Professorinnen und 
Professoren, hauptberufliche Leiterinnen 
und  Leiter sowie Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen, 

  

3. Familienzuschlag,   

4. Zulagen,   

5. Vergütungen,   

6. Auslandsdienstbezüge.    

(2) Zur Besoldung gehören ferner folgende 
sonstige Bezüge:  

  

1. Anwärterbezüge,   

2. jährliche Sonderzahlungen,   

3. vermögenswirksame Leistungen,   
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4. Zuschläge.   

§ 3  
Regelung durch Gesetz 

§ 3  
Regelung durch Gesetz 

(1) Die Besoldung der Beamtinnen und Be-
amten wird durch Gesetz geregelt. 

  unverändert 

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Ver-
gleiche, die der Beamtin oder dem Beamten 
eine höhere als die ihr oder ihm gesetzlich 
zustehende Besoldung verschaffen sollen, 
sind unwirksam. Das Gleiche gilt für Versi-
cherungsverträge, die zu diesem Zweck ab-
geschlossen werden. 

  

(3) Die Beamtin oder der Beamte kann auf 
die ihr oder ihm gesetzlich zustehende Be-
soldung weder ganz noch teilweise verzich-
ten; ausgenommen sind die vermögenswirk-
samen Leistungen. 

  

§ 4  
Anspruch auf Besoldung 

§ 4  
Anspruch auf Besoldung 

(1) Die Beamtinnen und Beamten haben An-
spruch auf Besoldung. Der Anspruch entsteht 
mit dem Tag, an dem ihre Ernennung, Ver-
setzung, Übernahme oder ihr Übertritt in den 
Dienst eines der in § 1 Abs. 1 genannten 
Dienstherren wirksam wird. Bedarf es zur 
Verleihung eines Amtes mit anderem End-
grundgehalt (Grundgehalt) keiner Ernennung 
oder wird die Beamtin oder der Beamte 
rückwirkend in eine Planstelle eingewiesen, 
entsteht der Anspruch mit dem Tag, der in 
der Einweisungsverfügung bestimmt ist. Wird 
ein Amt auf Grund einer Regelung nach § 24 
eingestuft, entsteht der Anspruch mit der 
Maßnahme, die der Einweisungsverfügung 
entspricht. 

  unverändert 

(2) Der Anspruch auf Besoldung endet mit 
Ablauf des Tages, an dem die Beamtin oder 
der Beamte aus dem Dienstverhältnis aus-
scheidet, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 

  

(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht 
für einen vollen Kalendermonat, wird nur der 
Teil der Bezüge gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 

  

(4) Die Dienstbezüge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 und 6 werden monatlich im Voraus ge-
zahlt. Die anderen Bezüge werden monatlich 
im Voraus gezahlt, soweit nichts anderes 
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bestimmt ist. 

(5) Werden Bezüge nach dem Tag der Fäl-
ligkeit gezahlt, besteht kein Anspruch auf 
Verzugszinsen. 

  

(6) Bei der Berechnung von Bezügen nach § 
2 sind die sich ergebenden Bruchteile eines 
Cents unter 0,5 abzurunden und Bruchteile 
von 0,5 und mehr aufzurunden. Zwischen-
rechnungen werden jeweils auf zwei Dezi-
malstellen durchgeführt. Jeder Bezüge-
bestandteil ist einzeln zu runden. 

  

§ 5 
Weitergewährung der Besol-
dung bei Versetzung in den 

einstweiligen Ruhestand oder 
bei Abwahl von Wahlbeamtin-
nen und Wahlbeamten auf Zeit 

§ 5 
Weitergewährung der Besol-
dung bei Versetzung in den 

einstweiligen Ruhestand oder 
bei Abwahl von Wahlbeamtin-
nen und Wahlbeamten auf Zeit 

(1) In den einstweiligen Ruhestand versetzte 
Beamtinnen oder Beamte erhalten für den 
Monat, in dem ihnen die Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand mitgeteilt worden 
ist, und für die folgenden drei Monate die 
Bezüge weiter, die ihnen am Tag vor der 
Versetzung zustanden; Änderungen beim 
Familienzuschlag sind zu berücksichtigen. 
Aufwandsentschädigungen werden nur bis 
zum Beginn des einstweiligen Ruhestandes 
gezahlt. 

  unverändert 

(2) Beziehen in den einstweiligen Ruhestand 
versetzte Beamtinnen oder Beamte Einkünfte 
aus einer Verwendung im Dienst eines öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Abs. 1) 
oder eines Verbandes, dessen Mitglieder 
öffentlich-rechtliche Dienstherren sind, wer-
den die Bezüge um den Betrag dieser Ein-
künfte verringert. Dem Dienst bei einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn steht gleich 
die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Einrichtung, an der 
ein öffentlich-rechtlicher Dienstherr oder ein 
Verband, dessen Mitglieder öffentlich-
rechtliche Dienstherren sind, durch Zahlung 
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in an-
derer Weise beteiligt ist. Die Entscheidung, 
ob die Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das 
für das Besoldungsrecht zuständige Ministe-
rium oder die von ihm bestimmte Stelle. 

  

(3) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbe-
amter auf Zeit abgewählt, gelten die Absätze 
1 und 2 entsprechend; an die Stelle der Mit-
teilung über die Versetzung in den einstweili-
gen Ruhestand tritt die Mitteilung über die 
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Abwahl oder der sonst bestimmte Beendi-
gungszeitpunkt für das Beamtenverhältnis 
auf Zeit. Satz 1 gilt entsprechend für die Fälle 
des Eintritts in den einstweiligen Ruhestand 
kraft Gesetzes. 

§ 6 
Besoldung bei mehreren 

Hauptämtern 

§ 6 
Besoldung bei mehreren 

Hauptämtern 

Hat die Beamtin oder der Beamte mit Ge-
nehmigung der obersten Dienstbehörde 
gleichzeitig mehrere besoldete Hauptämter 
inne, wird die Besoldung aus dem Amt mit 
den höheren Dienstbezügen gewährt, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Sind 
für die Ämter Dienstbezüge in gleicher Höhe 
vorgesehen, werden die Dienstbezüge aus 
dem ihr oder ihm zuerst übertragenen Amt 
gezahlt, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 

  unverändert 

§ 7 
Besoldung bei Teilzeitbeschäf-

tigung 

§ 7 
Besoldung bei Teilzeitbeschäf-

tigung 

(1) Bei Teilzeitbeschäftigung werden die 
Dienstbezüge und die Anwärterbezüge im 
gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit ge-
kürzt. 

  unverändert 

(2) Bei Teilzeitbeschäftigungen mit ungleich-
mäßig verteilter Arbeitszeit, die sich in Zeiten 
der Beschäftigung und Zeiten der Freistel-
lung aufteilen, werden Zulagen, deren Vor-
aussetzung die tatsächliche Verwendung in 
dem zulagenfähigen Bereich oder die Aus-
übung der zulagenfähigen Tätigkeit ist, ab-
weichend von Absatz 1 entsprechend dem 
Umfang der tatsächlich geleisteten Arbeits-
zeit gewährt.  

  

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Verordnung bei Altersteilzeit nach § 63 
des Landesbeamtengesetzes  sowie nach 
entsprechenden Bestimmungen für Richte-
rinnen und Richter die Gewährung eines 
nichtruhegehaltfähigen Altersteilzeitzu-
schlags zur Besoldung zu regeln. Altersteil-
zeitzuschlag und Besoldung dürfen zusam-
men 83 % der Nettobesoldung nicht über-
schreiten, die nach der bisherigen Arbeits-
zeit, die für die Bemessung der ermäßigten 
Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrun-
de gelegt worden ist, zustehen würde; § 8 ist 
zu berücksichtigen. Für den Fall der vorzeiti-
gen Beendigung der Altersteilzeit ist ein Aus-
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gleich zu regeln. 

§ 8 
Besoldung bei begrenzter 

Dienstfähigkeit 

§ 8 
Besoldung bei begrenzter 

Dienstfähigkeit 

(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 
des Gesetzes zur Regelung des Statusrechts 
der Beamtinnen und Beamten in den Län-
dern (Beamtenstatusgesetz) vom 17. Juni 
2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 Abs. 16 des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), erhält die 
Beamtin oder der Beamte Besoldung ent-
sprechend § 7 Abs. 1. Sie wird mindestens in 
Höhe des Ruhegehaltes gewährt, das sie 
oder er bei Versetzung in den Ruhestand 
erhalten würde. 

  unverändert 

(2) Begrenzt Dienstfähige erhalten zusätzlich 
zu ihren Dienstbezügen einen nicht ruhege-
haltfähigen Zuschlag. Der Zuschlag beträgt 5 
% der Dienstbezüge, die begrenzt Dienstfä-
hige ohne Herabsetzung der Arbeitszeit bei 
Vollzeitbeschäftigung erhalten würden, min-
destens jedoch 220 Euro. Werden Dienstbe-
züge nach Absatz 1 Satz 1 gewährt, weil sie 
höher sind als die Dienstbezüge nach Absatz 
1 Satz 2, verringert sich der Zuschlag um den 
Unterschiedsbetrag. 

  

(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 sind  

  

1. das Grundgehalt,    

2.  Leistungsbezüge für Professorinnen und 
Professoren sowie hauptberufliche  Leite-
rinnen, Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen, 

  

3. der Familienzuschlag,   

4. die Amts- und Stellenzulagen sowie   

5. die Überleitungs- und Ausgleichszulagen.   

(4) Der Zuschlag nach Absatz 2 wird nicht 
gewährt, wenn ein Altersteilzeitzuschlag nach 
§ 7 Abs. 3 zusteht.  

  

§ 9 
Sonderzuschläge zur Siche-

rung der Funktions- und Wett-
bewerbsfähigkeit 

§ 9 
Sonderzuschläge zur Siche-

rung der Funktions- und Wett-
bewerbsfähigkeit 

(1) Zur Sicherung der Funktions- und Wett-
bewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
dürfen nicht ruhegehaltfähige Sonderzu-

  unverändert 
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schläge gewährt werden, wenn ein bestimm-
ter Dienstposten andernfalls insbesondere im 
Hinblick auf die fachliche Qualifikation sowie 
die Bedarfs- und Bewerberlage nicht anforde-
rungsgerecht besetzt werden kann und die 
Deckung des Personalbedarfs dies im kon-
kreten Fall erfordert. 

(2) Der Sonderzuschlag darf monatlich 10 % 
des Anfangsgrundgehaltes der entsprechen-
den Besoldungsgruppe, Grundgehalt und 
Sonderzuschlag dürfen zusammen das End-
grundgehalt nicht übersteigen; bei Beamtin-
nen und Beamten der Besoldungsgruppe 
W 1 darf der Sonderzuschlag monatlich 10 % 
des Grundgehaltes der Besoldungsgruppe 
nicht übersteigen. Der Sonderzuschlag wird, 
wenn nichts anderes bestimmt ist, in fünf 
Schritten um jeweils 20 % seines Ausgangs-
betrages jährlich verringert, erstmals ein Jahr 
nach dem Entstehen des Anspruchs. Abwei-
chend von Satz 2 kann der Sonderzuschlag 
auch befristet bis zu drei Jahren gewährt 
werden; ergänzend kann dann festgelegt 
werden, dass er auf Grund einer Beförderung 
auch vor Ablauf der Befristung wegfällt. Der 
Sonderzuschlag kann rückwirkend höchstens 
für drei Monate gewährt werden. Er kann 
nach vollständigem Wegfall erneut gewährt 
werden, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 wieder oder noch vorliegen. § 7 
Abs. 1 gilt entsprechend. 

  

(3) Die Ausgaben für die Sonderzuschläge 
dürfen 0,1 % der im jeweiligen Haushaltsplan 
veranschlagten jährlichen Besoldungsausga-
ben, zuzüglich der im Rahmen einer flexibili-
sierten Haushaltsführung für diesen Zweck 
erwirtschafteten Mittel, nicht überschreiten.  

  

(4) Die Entscheidung über die Gewährung 
von Sonderzuschlägen trifft die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für 
das Besoldungsrecht zuständigen Ministeri-
um oder der von ihm bestimmten Stelle. 

  

§ 10 
Kürzung der Besoldung bei 

Gewährung einer Versorgung 
durch eine zwischenstaatliche 

oder überstaatliche Einrich-
tung 

§ 10 
Kürzung der Besoldung bei 

Gewährung einer Versorgung 
durch eine zwischenstaatliche 

oder überstaatliche Einrich-
tung 

(1) Erhält eine Beamtin oder ein Beamter aus 
der Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung eine Versorgung, werden ihre 
oder seine Dienstbezüge gekürzt. Die Kür-

  unverändert 
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zung beträgt 1,79375 % für jedes im zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst 
vollendete Jahr; ihr oder ihm verbleiben je-
doch mindestens 40 % ihrer oder seiner 
Dienstbezüge. Erhält sie oder er als Invalidi-
tätspension die Höchstversorgung aus ihrem 
oder seinem Amt bei der zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung, werden die 
Dienstbezüge um 60 % gekürzt. Der Kür-
zungsbetrag darf die von der zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung ge-
währte Versorgung nicht übersteigen. 

(2) Als Zeit im zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Dienst wird auch die Zeit 
gerechnet, in welcher die Beamtin oder der 
Beamte ohne Ausübung eines Amtes bei 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung einen Anspruch auf Vergü-
tung oder sonstige Entschädigung hat und 
Ruhegehaltsansprüche erwirbt. Entspre-
chendes gilt für Zeiten nach dem Ausschei-
den aus dem Dienst einer zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Einrichtung, die 
dort bei der Berechnung des Ruhegehalts 
wie Dienstzeiten berücksichtigt werden. 

  

(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 
sind Grundgehalt, Familienzuschlag, Amtszu-
lagen, ruhegehaltfähige Stellenzulagen und 
ruhegehaltfähige Leistungsbezüge für Pro-
fessorinnen, Professoren, hauptberufliche 
Leiterinnen und Leiter sowie Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen. 

  

§ 11 
Verlust der Besoldung bei 

schuldhaftem Fernbleiben vom 
Dienst 

§ 11 
Verlust der Besoldung bei 

schuldhaftem Fernbleiben vom 
Dienst 

Bleibt die Beamtin oder der Beamte ohne 
Genehmigung schuldhaft dem Dienst fern, 
verliert sie oder er für die Zeit des Fernblei-
bens ihre oder seine Bezüge. Dies gilt auch 
bei einem Fernbleiben vom Dienst für Teile 
eines Tages. Der Verlust der Bezüge ist fest-
zustellen. 

  unverändert 

§ 12 
Anrechnung anderer Einkünfte 

auf die Besoldung 

§ 12 
Anrechnung anderer Einkünfte 

auf die Besoldung 

(1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter An-
spruch auf Besoldung für eine Zeit, in der sie 
oder er nicht zur Dienstleistung verpflichtet 
war, kann ein infolge der unterbliebenen 
Dienstleistung für diesen Zeitraum erzieltes 

  unverändert 
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anderes Einkommen auf die Besoldung an-
gerechnet werden. Die Beamtin oder der 
Beamte ist zur Auskunft verpflichtet. In den 
Fällen einer vorläufigen Dienstenthebung auf 
Grund eines Disziplinarverfahrens gelten die 
besonderen Vorschriften des Landesdiszipli-
nargesetzes. 

(2) Erhält eine Beamtin oder ein Beamter im 
Rahmen einer Zuweisung nach § 20 des 
Beamtenstatusgesetzes anderweitig Bezüge, 
werden diese auf die Besoldung angerech-
net. In besonderen Fällen kann die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für 
das Besoldungsrecht zuständigen Ministeri-
um von der Anrechnung ganz oder teilweise 
absehen.  

  

§ 13 
Anrechnung von Sachbezügen 

auf die Besoldung 

§ 13 
Anrechnung von Sachbezügen 

auf die Besoldung 

(1) Erhält eine Beamtin oder ein Beamter 
Sachbezüge, werden diese unter Berücksich-
tigung ihres wirtschaftlichen Wertes mit ei-
nem angemessenen Betrag auf die Besol-
dung angerechnet, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 

  unverändert 

(2) Das Nähere über die Anrechnung von 
Sachbezügen regelt die fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium, oder, sofern der 
Geschäftsbereich mehrerer oberster Landes-
behörden betroffen ist, das Finanzministeri-
um durch Verwaltungsvorschriften.  

  

§ 14 
Abtretung von Bezügen, Ver-
pfändung, Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrecht 

§ 14 
Abtretung von Bezügen, Ver-
pfändung, Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrecht 

(1) Die Beamtin oder der Beamte kann, wenn 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, An-
sprüche auf Bezüge nur abtreten oder ver-
pfänden, soweit sie der Pfändung unterlie-
gen. 

  unverändert 

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Bezüge kann 
der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zu-
rückbehaltungsrecht nur in Höhe des pfänd-
baren Teils der Bezüge geltend machen. 
Dies gilt nicht, soweit gegen die Beamtin 
oder den Beamten ein Anspruch auf Scha-
denersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter 
Handlung besteht. 
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§ 15 
Rückforderung von Bezügen 

§ 15 
Rückforderung von Bezügen 

(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter 
durch eine gesetzliche Änderung ihrer oder 
seiner Bezüge einschließlich der Einreihung 
ihres oder seines Amtes in die Besoldungs-
gruppen der Besoldungsordnungen mit rück-
wirkender Kraft schlechter gestellt, sind die 
Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten. 

  unverändert 

(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung 
zuviel gezahlter Bezüge nach den Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Berei-
cherung, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des 
rechtlichen Grundes der Zahlung steht es 
gleich, wenn der Mangel so offensichtlich 
war, dass die Empfängerin oder der Empfän-
ger ihn hätte erkennen müssen. Von der 
Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen 
mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle ganz oder 
teilweise abgesehen werden. 

  

(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem 
Tode der Beamtin oder des Beamten auf ein 
Konto bei einem Geldinstitut überwiesen 
wurden, gelten als unter Vorbehalt erbracht. 
Das Geldinstitut hat sie der überweisenden 
Stelle zurück zu überweisen, wenn diese sie 
als zu Unrecht erbracht zurückfordert. Eine 
Verpflichtung zur Rücküberweisung besteht 
nicht, soweit über den entsprechenden Be-
trag bei Eingang der Rückforderung bereits 
anderweitig verfügt wurde, es sei denn, dass 
die Rücküberweisung aus einem Guthaben 
erfolgen kann. Das Geldinstitut darf den 
überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung 
eigener Forderungen verwenden. 

  

(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach 
dem Tode der Beamtin oder des Beamten, 
zu Unrecht erbracht worden sind, haben die 
Personen, die die Geldleistungen in Empfang 
genommen oder über den entsprechenden 
Betrag verfügt haben, diesen Betrag der 
überweisenden Stelle zu erstatten, sofern er 
nicht nach Absatz 3 von dem Geldinstitut 
zurücküberwiesen wird. Ein Geldinstitut, das 
eine Rücküberweisung mit dem Hinweis ab-
gelehnt hat, dass über den entsprechenden 
Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, hat 
der überweisenden Stelle auf Verlangen Na-
men und Anschrift der Personen, die über 
den Betrag verfügt haben, und etwaiger neu-
er Kontoinhaberinnen oder Kontoinhaber zu 
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benennen. Ein Anspruch gegen die Erben 
bleibt unberührt. 

§ 16 
Verjährung von Ansprüchen 

§ 16 
Verjährung von Ansprüchen 

Für die Verjährung von Ansprüchen nach 
diesem Gesetz gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

  unverändert 

§ 17 
Anpassung der Besoldung 

§ 17 
Anpassung der Besoldung 

Die Besoldung wird entsprechend der Ent-
wicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse und unter Be-
rücksichtigung der mit den Dienstaufgaben 
verbundenen Verantwortung durch Gesetz 
regelmäßig angepasst. Soweit gesetzlich 
nicht abweichend geregelt, ergibt sich die 
Höhe der Besoldung aus den Anlagen 5 bis 8 
dieses Gesetzes. 

  unverändert 

§ 18 
Versorgungsrücklage 

§ 18 
Versorgungsrücklage 

(1) Um die Versorgungsleistungen ange-
sichts der demographischen Veränderungen 
und des Anstiegs der Zahl der Versorgung-
sempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger sicherzustellen, wird eine Versorgungs-
rücklage als Sondervermögen aus der Ver-
minderung der Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungen nach Absatz 2 gebildet. 
Damit soll zugleich das Besoldungs- und 
Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schrit-
ten von durchschnittlich 0,2 % abgesenkt 
werden. 

 (1) unverändert 

(2) In der Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum 
31. Dezember 2017 werden die Anpassun-
gen der Besoldung nach § 17 gemäß Ab-
satz 1 Satz 2 vermindert. Der Unterschieds-
betrag gegenüber der nicht nach Satz 1 ver-
minderten Anpassung wird dem Sonderver-
mögen zugeführt. Die Mittel des Sonderver-
mögens dürfen nur zur Finanzierung künfti-
ger Versorgungsausgaben verwendet wer-
den. 

 (2) unverändert 

(3) Abweichend von Absatz 2 werden die auf 
den 31. Dezember 2002 folgenden acht all-
gemeinen Anpassungen der Besoldung nicht 
vermindert. Die auf vorangegangen Anpas-
sungen beruhenden weiteren Zuführungen 
an die Versorgungsrücklagen bleiben unbe-

  (entfällt) 
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rührt. 

(4) Der Versorgungsrücklage wird im Zeit-
raum nach Absatz 2 Satz 1 zusätzlich 50 % 
der Verminderung der Versorgungsausgaben 
durch das Versorgungsänderungsgesetz 
2001 vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 
3926) zugeführt. 

 (3) Der Versorgungsrücklage wird im Zeit-
raum nach Absatz 2 Satz 1 zusätzlich 50 % 
der Verminderung der Versorgungsausgaben 
durch das Versorgungsänderungsgesetz 
2001 vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 
3926) zugeführt. 

(5) Das Nähere wird durch das Landesver-
sorgungsrücklagegesetz vom 18. Mai 1999 
(GVOBL. Schl.-H. S. 113), zuletzt geändert 
durch Artikel 39 des Gesetzes vom 15. Juni 
2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), geregelt.  

 (4) Das Nähere wird durch das Landesver-
sorgungsrücklagegesetz vom 18. Mai 1999 
(GVOBl. Schl.-H. S. 113), zuletzt geändert 
durch Artikel 39 des Gesetzes vom 15. Juni 
2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), geregelt. 

§ 19 
Aufwandsentschädigungen 

und sonstige Geldzuwendun-
gen 

§ 19 
Aufwandsentschädigungen 

und sonstige Geldzuwendun-
gen 

(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur 
gewährt werden, wenn und soweit aus 
dienstlicher Veranlassung finanzielle Auf-
wendungen entstehen, deren Übernahme der 
Beamtin oder dem Beamten nicht zugemutet 
werden kann, und der Haushaltsplan Mittel 
zur Verfügung stellt. Aufwandsentschädigun-
gen in festen Beträgen sind nur zulässig, 
wenn auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte 
oder tatsächlicher Erhebungen nachvollzieh-
bar ist, dass und in welcher Höhe dienstbe-
zogene finanzielle Aufwendungen typischer-
weise entstehen. Die Festsetzung von Auf-
wandsentschädigungen in festen Beträgen 
erfolgt im Einvernehmen mit der obersten 
Dienstbehörde und dem Finanzministerium. 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Verordnung für die Beamtinnen und Beamten 
der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten 
Dienstherren zu bestimmen, wer Aufwands-
entschädigungen erhalten kann, und dabei 
Höchstgrenzen festzulegen. Diese Vorschrif-
ten dürfen von den für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes im Haushaltsplan er-
fassten Regelungen nur abweichen, wenn 
dies wegen der Verschiedenheit der Verhält-
nisse sachlich notwendig ist. 

  unverändert 

(2) Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und 
öffentlich-rechtliche Versicherungen sowie 
deren Verbände, dürfen neben der Besol-
dung nach § 2 und neben Aufwandsentschä-
digungen nach Absatz 1 sonstige Geldzu-
wendungen an ihre Beamtinnen und Beam-
ten gewähren, soweit dies aus Gründen ihrer 
Stellung im Wettbewerb erfolgt. Sonstige 
Geldzuwendungen sind alle Zuwendungen in 
Geld und geldwerte Leistungen, die Beam-
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tinnen und Beamte unmittelbar oder mittelbar 
von ihrem Dienstherrn erhalten. 

§ 20 
Zahlungsweise 

§ 20 
Zahlungsweise 

Für die Zahlung der Besoldung nach § 2 so-
wie von Aufwandsentschädigungen und 
sonstigen Geldzuwendungen nach § 19 hat 
die Empfängerin oder der Empfänger auf 
Verlangen der zuständigen Behörde ein Kon-
to im Inland anzugeben oder einzurichten, 
auf das die Überweisung erfolgen kann. Die 
Übermittlungskosten mit Ausnahme der Kos-
ten für die Gutschrift auf dem Konto der 
Empfängerin oder des Empfängers trägt der 
Dienstherr, die Kontoeinrichtungs-, Kontofüh-
rungs- oder Buchungsgebühren trägt die 
Empfängerin oder der Empfänger. Eine Aus-
zahlung auf andere Weise ist nur zulässig, 
wenn der Empfängerin oder dem Empfänger 
die Einrichtung oder Benutzung eines Kontos 
aus wichtigem Grund nicht zugemutet wer-
den kann. 

  unverändert 

Abschnitt II 
Grundgehalt, Leistungsbezüge 

an Hochschulen 

Abschnitt II 
Grundgehalt, Leistungsbezüge 

an Hochschulen 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Grundsätze 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Grundsätze   

§ 21 
Grundsatz der funktionsge-

rechten Besoldung 

unverändert 

Die Funktionen der Beamtinnen und Beam-
ten sind nach den mit ihnen verbundenen 
Anforderungen sachgerecht zu bewerten und 
Ämtern zuzuordnen. Die Ämter sind nach 
ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der 
gemeinsamen Belange aller Dienstherren 
den Besoldungsgruppen zuzuordnen. 

  

§ 22 
Bestimmung des Grundgehal-

tes nach dem Amt 

 

(1) Das Grundgehalt der Beamtin oder des 
Beamten bestimmt sich nach der Besol-
dungsgruppe des ihr oder ihm verliehenen 
Amtes. Ist ein Amt noch nicht in einer Besol-
dungsordnung enthalten oder ist es mehre-
ren Besoldungsgruppen zugeordnet, be-
stimmt sich das Grundgehalt nach der Besol-
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dungsgruppe, die in der Einweisungsverfü-
gung bestimmt ist; die Einweisung bedarf bei 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts in den Fällen, in denen 
das Amt in einer Besoldungsordnung noch 
nicht enthalten ist, der Zustimmung der fach-
lich zuständig obersten Aufsichtsbehörde im 
Einvernehmen mit dem für das Besoldungs-
recht zuständigen Ministerium.  

(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion 
zugeordnet oder richtet sich die Zuordnung 
eines Amtes zu einer Besoldungsgruppe 
einschließlich der Gewährung von Amtszula-
gen nach einem gesetzlich festgelegten Be-
wertungsmaßstab, insbesondere nach der 
Zahl der Planstellen, nach der Einwohnerzahl 
einer Gemeinde, eines Kreises oder eines 
Amtes oder nach der Schülerzahl einer Schu-
le, gibt die Erfüllung dieser Voraussetzungen 
allein keinen Anspruch auf die Besoldung 
aus diesem Amt. 

  

Unterabschnitt 2 
Vorschriften für Beamtinnen 
und Beamte der Besoldungs-

ordnung A und B 

Unterabschnitt 2 
Vorschriften für Beamtinnen 
und Beamte der Besoldungs-

ordnung A und B 

§ 23 
Besoldungsordnungen A 

und B 

unverändert 

(1) Die Ämter der Beamtinnen und Beamten 
und ihre Besoldungsgruppen werden in den 
Besoldungsordnungen geregelt. § 24 bleibt 
unberührt. 

  

(2) Die Besoldungsordnung A - aufsteigende 
Gehälter - und die Besoldungsordnung B - 
feste Gehälter - sind Anlage 1. Die Grundge-
haltssätze der Besoldungsgruppen sind in 
der Anlage 5 ausgewiesen.  

  

(3) Über die Beifügung von Zusätzen zu den 
Grundamtsbezeichnungen nach der Vorbe-
merkung Nummer 1 Abs. 1 der Anlage 1 zu 
diesem Gesetz entscheidet, soweit sie nicht 
durch Laufbahnverordnungen oder Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen geregelt 
sind, für die Beamtinnen und Beamten des 
Landes das Finanzministerium. Für die in 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Diensther-
ren gelten die für die Beamtinnen und Beam-
ten des Landes festgelegten Zusätze ent-
sprechend, soweit nicht das Finanzministeri-
um im Einvernehmen mit der fachlich zu-
ständigen obersten Aufsichtsbehörde Aus-
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nahmen zulässt. 

§ 24 
Hauptamtliche Wahlbeamtin-
nen und Wahlbeamte auf Zeit 
der Gemeinden, Ämter und 

Kreise 

 

Das Innenministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für das Besoldungs-
recht zuständigen Ministerium durch Verord-
nung die Ämter der hauptamtlichen Wahlbe-
amtinnen und Wahlbeamten auf Zeit der 
Gemeinden, Kreise und Ämter unter Berück-
sichtigung der Zahl der Einwohnerinnen und 
Einwohner den Besoldungsgruppen der Be-
soldungsordnungen A und B zuzuordnen; 
dabei können bei den genannten Körper-
schaften einer Größenklasse höchstens zwei 
Besoldungsgruppen für ein Amt vorgesehen 
werden. 

  

§ 25 
Einstiegsämter für Beamtinnen 

und Beamte 

 

(1) Die Einstiegsämter für Beamtinnen und 
Beamte sind folgenden Besoldungsgruppen 
zuzuweisen:  

  

1. in der Laufbahngruppe 1 als erstes Ein-
stiegsamt der Besoldungsgruppe A 2, A 3 
oder A 4 und als zweites Einstiegsamt 
der Besoldungsgruppe A 6, 

  

2. in der Laufbahngruppe 2 als erstes Ein-
stiegsamt der Besoldungsgruppe A 9 und 
als zweites Einstiegsamt der Besol-
dungsgruppe A 13.  

  

(2) Das Einstiegsamt kann in Laufbahnen 
oder Laufbahnzweigen, bei denen im ersten 
oder zweiten Einstiegsamt Anforderungen 
gestellt werden, die bei sachgerechter Be-
wertung zwingend die Zuweisung des Ein-
stiegsamtes zu einer anderen Besoldungs-
gruppe als nach Absatz 1 erfordern, der hö-
heren Besoldungsgruppe zugewiesen wer-
den.  

  

(3) Die Einstiegsämter werden in den Besol-
dungsordnungen bestimmt. 
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§ 26 
Beförderungsämter 

 

Beförderungsämter dürfen grundsätzlich nur 
eingerichtet werden, wenn sie sich von den 
Ämtern der niedrigeren Besoldungsgruppe 
nach der Wertigkeit der zugeordneten Funk-
tionen wesentlich abheben. 

  

§ 27 
Obergrenzen für Beförde-

rungsämter 

 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt 
durch Verordnung nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung Obergrenzen für die Zahl 
der Beförderungsämter der Beamtinnen und 
Beamten der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3 ge-
nannten Dienstherren festzulegen. Dabei 
sind Besonderheiten der einzelnen Laufbah-
nen und Funktionen zu berücksichtigen so-
wie Bestimmungen zur befristeten Über-
schreitung von Stellenobergrenzen bei orga-
nisatorischen Veränderungen zu treffen. 

  

(2) Das Innenministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für das Besoldungs-
recht zuständigen Ministerium durch Verord-
nung nach Maßgabe sachgerechter Bewer-
tung Obergrenzen für die Zahl der Beförde-
rungsämter der Beamtinnen und Beamten 
der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 genannten Diensther-
ren festzulegen. Dabei sind Besonderheiten 
der einzelnen Laufbahnen und Funktionen zu 
berücksichtigen sowie Bestimmungen zur 
befristeten Überschreitung von Stellenober-
grenzen bei organisatorischen Veränderun-
gen zu treffen. 

  

§ 28  
Bemessung des Grundgehal-

tes 

 

(1) Das Grundgehalt wird, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, nach der dienst-
lichen Erfahrung (Erfahrungsstufen) bemes-
sen. Das Aufsteigen in den Erfahrungsstufen 
beginnt im Anfangsgrundgehalt der jeweili-
gen Besoldungsgruppe am Ersten des Mo-
nats, in dem die Beamtin oder der Beamte 
erstmals in ein Dienstverhältnis mit Dienstbe-
zügen bei einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn eingestellt wird. Davor liegende  

  

1. Zeiten in einem hauptberuflichen privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnis bei einem öf-
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fentlich-rechtlichen Dienstherrn,  

2. Zeiten in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis oder hauptberuflichen 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis bei Kir-
chen, Religionsgesellschaften und Welt-
anschauungsgemeinschaften des öffent-
lichen Rechts, 

  

3. Dienstzeiten nach der Soldatenlaufbahn-
verordnung als Berufssoldatin, Berufssol-
dat, Soldatin oder Soldat auf Zeit,  

  

4. Zeiten eines Grundwehrdienstes oder 
Zivildienstes,  

  

5. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei 
Jahren für jedes Kind, 

  

6. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegerel-
tern, Eltern von eingetragenen Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern, Ehe-
gatten, eingetragene Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern, Geschwistern oder 
Kindern) bis zu drei Jahren für jeden na-
hen Angehörigen 

  

sind zu berücksichtigen. Hauptberufliche 
Zeiten vor der Einstellung in ein Beschäfti-
gungsverhältnis bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn können ganz oder 
teilweise berücksichtigt werden, soweit sie für 
die Verwendung der Beamtin oder des Be-
amten förderlich sind. Zeiten weiterbildender 
Masterstudiengänge können bis zu zwei Jah-
ren und Zeiten einer Promotion bis zu einem 
Jahr ganz oder teilweise berücksichtigt wer-
den, soweit sie für die Verwendung der Be-
amtin oder des Beamten förderlich sind. 
Sonstige Ausbildungszeiten bleiben unbe-
rücksichtigt. Eine Mehrfachanrechnung der in 
den Sätzen 3 bis 5 aufgeführten Zeiten ist 
ausgeschlossen. Bei einer Einstellung in ei-
nem Beförderungsamt rechnet die Anrech-
nung der Zeiten nach den Sätzen 3 bis 5 ab 
der dem Anfangsgrundgehalt im Einstieg-
samt der jeweiligen Laufbahn entsprechen-
den Stufe. Die Summe der Zeiten nach den 
Sätzen 3 bis 5 wird auf volle Monate abge-
rundet. Die Entscheidung über das Vorliegen 
der Voraussetzungen der Sätze 4 und 5 trifft 
die zuständige oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle. 

  

(2) Das Grundgehalt steigt bis zur Erfah-
rungsstufe 5 im Abstand von zwei Jahren, bis 
zur Erfahrungsstufe 9 im Abstand von drei 
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Jahren und darüber hinaus im Abstand von 
vier Jahren. 

(3) Der Aufstieg in den Erfahrungsstufen wird 
um Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbe-
züge sowie um Zeiten einer Unterbrechung 
des Beschäftigungsverhältnisses hinausge-
schoben. Dies gilt nicht für 

  

1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei 
Jahren für jedes Kind, 

  

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegerel-
tern, Eltern von eingetragenen Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern, Ehe-
gatten, eingetragene Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern, Geschwistern oder 
Kindern) bis zu drei Jahren für jeden na-
hen Angehörigen, 

  

3. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbe-
züge, wenn die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle vor Be-
ginn der Beurlaubung schriftlich aner-
kannt hat, dass die Beurlaubung dienstli-
chen Interessen oder öffentlichen Belan-
gen dient, 

  

4. Zeiten eines Grundwehrdienstes oder 
Zivildienstes. 

  

Zeiten nach Satz 1 werden auf volle Monate 
abgerundet. 

  

(4) Für Zeiten, in denen eine Beamtin oder 
ein Beamter als Abgeordnete oder Abgeord-
neter im Europäischen Parlament, im Deut-
schen Bundestag oder in einer gesetzgeben-
den Körperschaft eines anderen Landes tätig 
war, ist § 37 Abs. 1 Satz 1 des Schleswig-
Holsteinischen Abgeordnetengesetzes vom 
13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 100), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes], entsprechend 
anzuwenden. 

  

(5) Die Beamtin oder der Beamte verbleibt in 
ihrer oder seiner bisherigen Erfahrungsstufe, 
solange sie oder er vorläufig des Dienstes 
enthoben ist. Führt ein Disziplinarverfahren 
nicht zur Entfernung aus dem Beamten-
verhältnis oder endet das Dienstverhältnis 
nicht durch Entlassung auf Antrag der Beam-
tin oder des Beamten oder infolge strafge-
richtlicher Verurteilung, regelt sich das Auf-
steigen im Zeitraum seiner vorläufigen 
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Dienstenthebung nach Absatz 2. 

(6) Bei dauerhaft herausragenden Leistungen 
kann Beamtinnen und Beamten der Besol-
dungsordnung A für den Zeitraum bis zum 
Erreichen der nächsten Stufe das Grundge-
halt der nächsthöheren Stufe gezahlt werden 
(Leistungsstufe). Die Landesregierung wird 
ermächtigt, nähere Regelungen durch Ver-
ordnung zu treffen.  

  

(7) Entspricht die Leistung der Beamtin oder 
des Beamten nicht den mit dem Amt verbun-
denen Mindestanforderungen, verbleibt sie 
oder er in ihrer oder seiner bisherigen Stufe 
(Aufstiegshemmung). Grundlage für diese 
Feststellung ist die dienstliche Beurteilung. 
Liegt eine solche nicht vor, ist sie älter als 
drei Jahre oder nicht mehr aktuell, ist bei 
offensichtlichen Leistungsmängeln im Sinne 
des Satzes 1 eine aktuelle gesonderte Leis-
tungsfeststellung oder dienstliche Beurteilung 
zu erstellen. Die Beamtin oder der Beamte ist 
frühzeitig auf Leistungsmängel hinzuweisen. 
In jährlichen Abständen, beginnend mit dem 
Wirksamwerden der Aufstiegshemmung, ist 
zu prüfen, ob die Beamtin oder der Beamte 
die mit dem Amt verbundenen Mindestanfor-
derungen wieder erfüllt. Ist dies der Fall, ist 
die Beamtin oder der Beamte vom ersten 
Tag des auf die erneute Leistungsfeststellung 
oder dienstliche Beurteilung folgenden Mo-
nats der nächsthöheren Stufe zuzuordnen. 
Die weitere Zuordnung zu den Stufen be-
stimmt sich wieder nach der Leistung und 
den Erfahrungszeiten nach Absatz 2. 

  

(8) Die Gewährung von Leistungsstufen und 
die Aufstiegshemmung nach den Absätzen 6 
und 7 finden für Beamtinnen und Beamte im 
Beamtenverhältnis auf Probe nach § 4 Abs. 3 
des Beamtenstatusgesetzes keine Anwen-
dung.  

  

(9) Entscheidungen nach dieser Vorschrift 
sind der Beamtin oder dem Beamten schrift-
lich bekanntzugeben. 

  

§ 29 
Öffentlich-rechtliche Dienst-

herren 

 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sin-
ne dieses Gesetzes sind der Bund, die Län-
der, die Gemeinden, Kreise, Ämter und Ge-
meindeverbände sowie andere Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts mit Ausnahme der öffentlich-
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rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 
Verbände. Satz 1 gilt auch für Einrichtungen 
in der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik, wenn sie auch im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts gewesen wä-
ren. 

(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn stehen gleich:  

  

1. für Staatsangehörige eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union die ausgeüb-
te gleichartige Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst einer Einrichtung der Europäi-
schen Union oder im öffentlichen Dienst 
eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union und 

  

2. die von Spätaussiedlerinnen und Spät-
aussiedlern ausgeübte gleichartige Tätig-
keit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn ihres Herkunftslandes. 

  

§ 30 
Nicht zu berücksichtigende 

Dienstzeiten 

 

(1) Zeiten einer Tätigkeit für das Ministerium 
für Staatssicherheit oder das Amt für Natio-
nale Sicherheit sind bei der Bemessung des 
Grundgehalts nach § 28 nicht zu berücksich-
tigen. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer 
solchen Tätigkeit zurückgelegt worden sind. 
Satz 1 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit als 
Angehöriger der Grenztruppen der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik. 

  

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gelten auch für 
Zeiten einer Tätigkeit, die auf Grund einer 
besonderen persönlichen Nähe zum System 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik übertragen war. Das Vorliegen die-
ser Voraussetzung wird insbesondere wider-
legbar vermutet, wenn die Beamtin oder der 
Beamte  

  

1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit 
eine hauptamtliche oder hervorgehobene 
ehrenamtliche Funktion in der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutschlands, dem 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, 
der Freien Deutschen Jugend oder einer 
vergleichbaren systemunterstützenden 
Partei oder Organisation innehatte oder 

  

2. als mittlere oder obere Führungskraft in 
zentralen Staatsorganen, als obere Füh-
rungskraft beim Rat eines Bezirkes, als 
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Vorsitzende oder Vorsitzender des Rates 
eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt 
oder in einer vergleichbaren Funktion tä-
tig war oder 

3. hauptamtlich Lehrende oder Lehrender 
an den Bildungseinrichtungen der staats-
tragenden Parteien oder einer Massen- 
oder gesellschaftlichen Organisation war 
oder 

  

4. Absolventin oder Absolvent der Akademie 
für Staat und Recht oder einer vergleich-
baren Bildungseinrichtung war. 

  

Unterabschnitt 3 
Vorschriften für Professorin-
nen und Professoren sowie 
hauptberufliche Leiterinnen, 
Leiter und Mitglieder von Lei-

tungsgremien an Hochschulen 

Unterabschnitt 3 
Vorschriften für Professorin-
nen und Professoren sowie 
hauptberufliche Leiterinnen, 
Leiter und Mitglieder von Lei-

tungsgremien an Hochschulen 

§ 31 
Besoldungsordnung W 

§ 31 
Besoldungsordnung W 

Die Ämter der Professorinnen und Professo-
ren und ihre Besoldungsgruppen sind in der 
Besoldungsordnung W (Anlage 2) geregelt. 
Die Grundgehaltssätze sind in der Anlage 5 
ausgewiesen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch 
für hauptberufliche Leiterinnen und Leiter 
sowie Mitglieder von Leitungsgremien an 
Hochschulen, die nicht Professorinnen oder 
Professoren sind, soweit ihre Ämter nicht 
Besoldungsgruppen der Besoldungsordnun-
gen A oder B zugewiesen sind. 

  unverändert 

§ 32 
Leistungsbezüge 

§ 32 
Leistungsbezüge 

(1) In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 
werden nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen neben dem als Mindestbezug 
gewährten Grundgehalt variable Leistungs-
bezüge vergeben:  

  unverändert 

1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibe-
verhandlungen, 

  

2. für besondere Leistungen in Forschung, 
Lehre, Kunst, Weiterbildung und Nach-
wuchsförderung sowie 

  

3. für die Wahrnehmung von Funktionen 
oder besonderen Aufgaben im Rahmen 
der Hochschulselbstverwaltung oder der 
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Hochschulleitung. 

In der Besoldungsgruppe W 1 kann nach 
zweijähriger Tätigkeit ein Leistungsbezug 
nach Satz 1 Nr. 2 vergeben werden. 

  

(2) Die Leistungsbezüge nach Absatz 1 
nehmen an allgemeinen Besoldungsanpas-
sungen mit dem Prozentsatz teil, um den die 
Grundgehälter der Besoldungsordnung W 
angepasst werden. 

  

(3) Leistungsbezüge dürfen den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Grundgehältern 
der Besoldungsgruppe W 3 und der Besol-
dungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies 
erforderlich ist, um eine Professorin oder 
einen Professor aus dem Bereich außerhalb 
der deutschen Hochschulen zu gewinnen 
oder um die Abwanderung einer Professorin 
oder eines Professors in den Bereich außer-
halb der deutschen Hochschulen abzuwen-
den. Leistungsbezüge dürfen den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Grundgehältern 
der Besoldungsgruppe W 3 und der Besol-
dungsgruppe B 10 ferner übersteigen, wenn 
eine Professorin oder ein Professor bereits 
an ihrer oder seiner bisherigen Hochschule 
Leistungsbezüge erhält, die den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Grundgehältern 
der Besoldungsgruppe W 3 und der Besol-
dungsgruppe B 10 übersteigen und dies er-
forderlich ist, um die Professorin oder den 
Professor für eine schleswig-holsteinische 
Hochschule zu gewinnen oder ihre oder sei-
ne Abwanderung an eine andere deutsche 
Hochschule zu verhindern. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für hauptberufliche Lei-
terinnen, Leiter und Mitglieder von Leitungs-
gremien an Hochschulen, die nicht Professo-
rinnen oder Professoren sind. 

  

§ 33 
Berufungs- und Bleibeleis-

tungsbezüge 

§ 33 
Berufungs- und Bleibeleis-

tungsbezüge 

(1) Aus Anlass von Berufungs- und Bleibe-
verhandlungen können Leistungsbezüge 
gewährt werden, soweit dies erforderlich ist, 
um eine Professorin oder einen Professor für 
die Hochschule zu gewinnen (Berufungsleis-
tungsbezüge) oder zum Verbleiben an der 
Hochschule zu bewegen (Bleibeleistungsbe-
züge). Bei der Entscheidung hierüber sind 
insbesondere die individuelle Qualifikation, 
die besondere Bedeutung der Professur, die 
Bewerberlage und die Arbeitsmarktsituation 

  unverändert 
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in dem jeweiligen Fach zu berücksichtigen.  

(2) Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge 
können befristet oder unbefristet vergeben 
werden.  

  

(3) Neue und höhere Berufungs- und Bleibe-
leistungsbezüge sollen bei einem Ruf einer 
anderen Hochschule im Inland oder einer 
Hausberufung frühestens nach Ablauf von 
drei Jahren seit der letzten Gewährung aus 
einem solchen Anlass gewährt werden. 

  

(4) Die Gewährung von Bleibeleistungsbezü-
gen setzt voraus, dass die Professorin oder 
der Professor den Ruf einer anderen Hoch-
schule oder das Einstellungsangebot eines 
anderen Arbeitgebers vorlegt. 

  

§ 34 
Besondere Leistungsbezüge 

§ 34 
Besondere Leistungsbezüge 

(1) Für besondere Leistungen in den Berei-
chen Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung 
oder Nachwuchsförderung, die erheblich 
über dem Durchschnitt liegen und in der Re-
gel über mehrere Jahre erbracht werden 
müssen, können Leistungsbezüge gewährt 
werden (besondere Leistungsbezüge).  

  unverändert 

(2) Besondere Leistungsbezüge können als 
Einmalzahlung oder als monatliche Zahlun-
gen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren 
befristet vergeben werden. Im Falle einer 
wiederholten Vergabe können laufende be-
sondere Leistungsbezüge unbefristet verge-
ben werden. Unbefristete monatliche beson-
dere Leistungsbezüge sind mit einem Wider-
rufsvorbehalt für den Fall des erheblichen 
Leistungsabfalls auszustatten.  

  

§ 35 
Funktionsleistungsbezüge 

§ 35 
Funktionsleistungsbezüge 

(1) Leistungsbezüge für die Wahrnehmung 
von Funktionen oder besonderen Aufgaben 
im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung 
oder der Hochschulleitung (Funktionsleis-
tungsbezüge) werden gewährt 

  unverändert 

1. den hauptamtlichen Präsidentinnen und 
Präsidenten und 

  

2. Professorinnen und Professoren, die ne-
ben ihren Hochschullehraufgaben das 
Amt einer Dekanin, eines Dekans, einer 
Prodekanin, eines Prodekans, einer Prä-
sidentin, eines Präsidenten, einer Vize-
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präsidentin oder eines Vizepräsidenten 
wahrnehmen. 

Für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben 
im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung 
oder -leitung können Funktionsleistungsbe-
züge gewährt werden. 

  

(2) Die Bemessung der Funktionsleistungs-
bezüge richtet sich nach § 21, insbesondere 
sind die im Einzelfall mit der Aufgabe ver-
bundene Verantwortung und Belastung sowie 
die Größe und Bedeutung der Hochschule zu 
berücksichtigen. Funktionsleistungsbezüge 
können ganz oder teilweise erfolgsabhängig 
vereinbart werden.  

  

§ 36 
Ruhegehaltfähigkeit der Leis-

tungsbezüge 

§ 36 
Ruhegehaltfähigkeit der Leis-

tungsbezüge 

(1) Unbefristet gewährte Leistungsbezüge 
nach den §§ 33 und 34 sind ruhegehaltfähig, 
soweit sie jeweils mindestens zwei Jahre 
bezogen worden sind. Befristet gewährte 
Leistungsbezüge nach den §§ 33 und 34 sind 
ruhegehaltfähig, soweit sie für ruhegehaltfä-
hig erklärt wurden und jeweils mindestens für 
zehn Jahre bezogen worden sind. Ruhege-
haltfähige Leistungsbezüge nach den Sätzen 
1 und 2 sind zusammen bis zu einer Höhe 
von 40 % des jeweiligen Grundgehalts ruhe-
gehaltfähig. Zur Erfüllung der Fristen nach 
den Sätzen 1 und 2 werden Zeiten nachein-
ander bezogener Leistungsbezüge addiert; 
Zeiten des Bezugs von Berufungs- und Blei-
beleistungsbezügen sowie besonderen Leis-
tungsbezügen bei anderen Dienstherren kön-
nen ganz oder teilweise berücksichtigt wer-
den. 

  unverändert 

(2) Leistungsbezüge nach den §§ 33 und 34 
können über das in Absatz 1 genannte Maß 
hinaus bis zur Höhe von 80 % des jeweiligen 
Grundgehalts für ruhegehaltfähig erklärt wer-
den, soweit unter Berücksichtigung ruhege-
haltfähiger Sonderzuschüsse nach Vorbe-
merkung Nr. 2 zur Bundesbesoldungsord-
nung C in der bis zum 22. Februar 2002 gel-
tenden Fassung nach Maßgabe des Bun-
desbesoldungs- und -versorgungsanpas-
sungsgesetzes 2000 vom 19. April 2001 
(BGBl. I S. 618) der in Absatz 2 Satz 2 dieser 
Vorbemerkung definierte Gesamtbetrag der 
Sonderzuschüsse am 31. Dezember 2004, 
unter Berücksichtigung der weiteren Besol-
dungsanpassungen nicht überschritten wird. 
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(3) Funktionsleistungsbezüge nach § 35 sind, 
soweit sie für ruhegehaltfähig erklärt wurden, 
ruhegehaltfähig, sofern sie für das Amt einer 
Präsidentin oder eines Präsidenten einer 
Hochschule vergeben werden und die Präsi-
dentin oder der Präsident das Amt mindes-
tens zwei Jahre wahrgenommen hat. Im Üb-
rigen sind sie, soweit sie für ruhegehaltfähig 
erklärt wurden, im Umfang von 25 % ruhege-
haltfähig, wenn sie mindestens 2 Jahre be-
zogen worden sind, und zu 50 % ruhegehalt-
fähig, sofern sie mindestens für vier Jahre 
bezogen worden sind.  

  

(4) Bei mehreren befristeten Leistungsbezü-
gen wird der für die Beamtin oder den Beam-
ten günstigste Betrag als ruhegehaltfähiger 
Dienstbezug berücksichtigt. Treffen ruhege-
haltfähige Leistungsbezüge nach den §§ 33 
und 34 mit solchen nach § 35 zusammen, 
wird nur der bei der Berechnung des Ruhe-
gehalts für die Beamtin oder den Beamten 
günstigere Betrag als ruhegehaltfähiger 
Dienstbezug berücksichtigt. 

  

§ 37 
Forschungs-, Lehr- und Trans-

ferzulagen 

§ 37 
Forschungs-, Lehr- und Trans-

ferzulagen 

(1) Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern der Besoldungsordnung W, die Mittel 
privater Dritter für Forschungs- und Lehrvor-
haben der Hochschule einwerben und diese 
Vorhaben im Hauptamt durchführen, kann für 
die Dauer des Drittmittelflusses aus diesen 
Mitteln eine nicht ruhegehaltfähige Zulage 
gewährt werden, soweit die Drittmittelgeberin 
oder der Drittmittelgeber bestimmte Mittel 
ausdrücklich zu diesem Zweck vorgesehen 
hat. Eine Zulage darf nur gewährt werden, 
soweit neben den übrigen Kosten des For-
schungs- und Lehrvorhabens auch die Zula-
genbeträge durch die Drittmittel gedeckt sind. 
Die im Rahmen des Lehrvorhabens anfallen-
de Lehrtätigkeit ist auf die Lehrverpflichtung 
nicht anzurechnen.  

  unverändert 

(2) Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer der Besoldungsordnung W, deren wis-
senschaftliche Transferleistungen in die Wirt-
schaft aus Mitteln Dritter prämiert werden, 
kann aus diesen Mitteln eine nicht ruhege-
haltfähige Zulage gewährt werden, soweit bei 
der Prämierung bestimmte Mittel ausdrück-
lich für diesen Zweck vorgesehen worden 
sind. 
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(3) Die Zulagen nach Absatz 1 und 2 dürfen 
zusammen jährlich 100 % des Jahresgrund-
gehalts nach Anlage 5 nicht überschreiten. 

  

§ 38 
Verordnungsermächtigung 

§ 38 
Verordnungsermächtigung 

Das für das Hochschulwesen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem für das Besoldungsrecht zu-
ständigen Ministerium die Grundsätze für die 
Ausgestaltung der Leistungsbezüge nach 
den §§ 33 bis 35 sowie die Forschungs-, 
Lehr- und Transferzulagen nach § 37 durch 
Verordnung zu regeln und dabei insbesonde-
re Regelungen über 

  unverändert 

1. die zuständigen Stellen und das Verfah-
ren, 

  

2. die Voraussetzungen für die Gewährung,   

3. die Höhe der Leistungsbezüge sowie der 
Forschungs-, Lehr- und Transferzulagen, 

  

4. die Kriterien für besondere Leistungen 
nach § 34,  

  

5. die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbe-
zügen im Rahmen des § 36 und 

  

6. die Verpflichtung der Hochschulen, über 
gewährte Leistungsbezüge und die Zula-
gen nach § 37 jährlich zu berichten 

  

zu treffen. Die Aufgaben können auf die 
Hochschulen zur Regelung durch Satzung 
übertragen werden. 

  

§ 39 
Übergangsvorschrift für vor-

handene Ämter der Bundesbe-
soldungsordnung C in der 

Fassung bis zum 22. Februar 
2002 

§ 39 
Übergangsvorschrift für vor-

handene Ämter der Bundesbe-
soldungsordnung C in der 

Fassung bis zum 22. Februar 
2002 

(1) Die Ämter der am 1. Januar 2005 im Amt 
befindlichen Professorinnen und Professo-
ren, Hochschuldozentinnen und Hochschul-
dozenten, Oberassistentinnen und Oberas-
sistenten, Oberingenieurinnen und Oberin-
genieure sowie wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistentinnen und Assisten-
ten der Bundesbesoldungsordnung C in der 
bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung 
werden als künftig wegfallende Ämter in der 
Besoldungsordnung C kw (Anlage 3) fortge-
führt. Für diese Beamtinnen und Beamten 

 (1) unverändert 
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gelten die Vorschriften dieses Gesetzes nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 5. 

(2) Die Grundgehaltssätze der Besoldungs-
ordnung C kw sind in der Anlage 5 ausge-
wiesen. Das Grundgehalt wird, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, nach der 
dienstlichen Erfahrung (Erfahrungsstufen) 
bemessen. Die Zuordnung zu der Grundge-
haltstabelle der Besoldungsordnung C kw 
erfolgt betragsmäßig entsprechend dem am 
… [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes] zustehenden 
Grundgehalt. Das Grundgehalt steigt mit der 
Zuordnung im Abstand von zwei Jahren bis 
zur Endstufe. Bereits in einer Stufe mit dem 
entsprechenden Grundgehaltsbetrag ver-
brachte Zeiten mit Anspruch auf Grundgehalt 
werden angerechnet. § 28 Abs. 3, 4, 5 und 9 
gelten entsprechend. 

 (2) unverändert 

(3) Ein nach dem bis zum 22. Februar 2002 
geltenden Recht zustehender Zuschuss zum 
Grundgehalt nach den Vorbemerkungen Nr. 
1 und 2 zur Bundesbesoldungsordnung C 
wird in Höhe des am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes] zustehenden Betrages unverändert 
weitergewährt. Ist der Zuschuss zum Grund-
gehalt unter der Voraussetzung gewährt 
worden, dass er beim Aufsteigen in den Stu-
fen um den Steigerungsbetrag des Grundge-
haltes zu vermindern ist, ist diese Maßgabe 
auch im Fall des Stufenaufstiegs nach Ab-
satz 2 Satz 3 zu beachten. Im Falle eines 
befristeten Zuschusses gelten die Sätze 1 
und 2 nur für die Zeit der Befristung. Die Ge-
währung neuer oder die Erhöhung bestehen-
der Zuschüsse ist ausgeschlossen. Die Zu-
schüsse zum Grundgehalt sind Dienstbezüge 
im Sinne des § 2 Abs. 1, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 
3, § 10 Abs. 3, § 59 Abs. 1 Satz 5, Abs. 5 
Satz 1.  

 (3) unverändert 

(4) Professorinnen und Professoren, die zu-
sätzlich zu den Aufgaben des ihnen verliehe-
nen Amtes Leitungsaufgaben an einer Hoch-
schule wahrnehmen, erhalten abhängig von 
der Messzahl im Sinne der Vorbemerkung 
Nr. 7 zu den Besoldungsordnungen A und B 
(Anlage 1) eine Stellenzulage nach Anlage 8. 
Werden mehrere Leitungsaufgaben wahrge-
nommen, erhält die Professorin oder der Pro-
fessor nur die höhere Stellenzulage; nimmt 
sie oder er eine der Leitungsaufgaben mehr-
fach wahr, erhält sie oder er die Stellenzula-
ge nur einmal. Eine Stellenzulage wird nicht 
gewährt, wenn eine hauptberufliche Leiterin 

 (4) Professorinnen und Professoren, die zu-
sätzlich zu den Aufgaben des ihnen verliehe-
nen Amtes Leitungsaufgaben an einer Hoch-
schule wahrnehmen, erhalten abhängig von 
der Messzahl im Sinne der Vorbemerkung 
Nr. 6 zu den Besoldungsordnungen A und B 
(Anlage 1) eine Stellenzulage nach Anlage 8. 
Werden mehrere Leitungsaufgaben wahrge-
nommen, erhält die Professorin oder der Pro-
fessor nur die höhere Stellenzulage; nimmt 
sie oder er eine der Leitungsaufgaben mehr-
fach wahr, erhält sie oder er die Stellenzula-
ge nur einmal. Eine Stellenzulage wird nicht 
gewährt, wenn eine hauptberufliche Leiterin 
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oder ein hauptberuflicher Leiter einer Hoch-
schule oder eine hauptberufliche Vorsitzen-
de, ein hauptberuflicher Vorsitzender oder 
ein hauptberufliches Mitglied eines Hoch-
schulleitungsgremiums zugleich weitere Lei-
tungsaufgaben wahrnimmt. Satz 4 gilt ent-
sprechend für die hauptberuflichen ständigen 
Vertreterinnen und Vertreter. 

oder ein hauptberuflicher Leiter einer Hoch-
schule oder eine hauptberufliche Vorsitzen-
de, ein hauptberuflicher Vorsitzender oder 
ein hauptberufliches Mitglied eines Hoch-
schulleitungsgremiums zugleich weitere Lei-
tungsaufgaben wahrnimmt. Satz 4 gilt ent-
sprechend für die hauptberuflichen ständigen 
Vertreterinnen und Vertreter. 

(5) Auf Antrag wird Professorinnen und Pro-
fessoren der Besoldungsgruppe C 4 kw ein 
Amt der Besoldungsgruppe W 3 und Profes-
sorinnen und Professoren der Besoldungs-
gruppen C 2 kw und C 3 kw ein Amt der Be-
soldungsgruppe W 2 übertragen. Der Antrag 
ist unwiderruflich. Eine Ausgleichszulage 
nach § 58 darf nicht gezahlt werden. Profes-
sorinnen und Professoren, die bis zum … 
[einsetzen: Datum des Tages drei Jahre nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] die Über-
tragung eines Amtes der Besoldungsordnung 
W beantragt haben, kann aus diesem Anlass 
ein ruhegehaltfähiger Berufungs- und Bleibe-
leistungsbezug gewährt werden. Dieser darf 
den Unterschiedsbetrag aus dem bisherigen 
C-Grundgehaltssatz und dem W-Grund-
gehaltssatz nicht übersteigen. Im Fall eines 
nachgewiesenen Rufs auf eine Professur 
einer anderen Hochschule kann Professorin-
nen und Professoren der Besoldungsgruppen 
C 2 kw und C 3 kw im Rahmen von Bleibe-
verhandlungen ein Amt der Besoldungsgrup-
pe W 3 übertragen werden. 

 (5) unverändert 

Unterabschnitt 4 
Vorschriften für Richterinnen, 

Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte 

Unterabschnitt 4 
Vorschriften für Richterinnen, 

Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte 

§ 40 
Besoldungsordnung R 

unverändert 

Die Ämter der Richterinnen, Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte, mit Aus-
nahme der Ämter der Vertreterinnen und 
Vertreter des öffentlichen Interesses bei den 
Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
und ihre Besoldungsgruppen sind in der Be-
soldungsordnung R (Anlage 4) geregelt. Die 
Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen 
sind in der Anlage 5 ausgewiesen. 
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§ 41 
Bemessung des Grundgehalts 

 

Das Grundgehalt wird, soweit die Besol-
dungsordnung nicht feste Gehälter vorsieht, 
nach der dienstlichen Erfahrung (Erfahrungs-
stufen) bemessen. Das Grundgehalt steigt 
bis zum Erreichen des Endgrundgehalts im 
Abstand von zwei Jahren. § 28 Abs. 1, 3, 4, 5 
und 9, § 29 sowie § 30 gelten entsprechend. 

  

Unterabschnitt 5 
Vorschriften für den Bereich 

der Sozialversicherung 

Unterabschnitt 5 
Vorschriften für den Bereich 

der Sozialversicherung 

§ 42 
Besondere Vorschriften für 
den Bereich der Sozialversi-

cherung 

unverändert 

(1) Die der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften des öffentlichen Rechts 
im Bereich der Sozialversicherung haben bei 
der Aufstellung ihrer Dienstordnungen für die 
dienstordnungsmäßigen Angestellten  

  

1. den Rahmen dieses Gesetzes, insbeson-
dere das für die Beamtinnen und Beam-
ten des Landes geltende Besoldungs- 
und Stellengefüge, einzuhalten und 

  

2. alle sonstigen Geldzuwendungen sowie 
die Versorgung im Rahmen und nach den 
Grundsätzen der für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes geltenden Bestim-
mungen zu regeln. 

  

(2) Die nach § 19 Abs. 2 erlassene Verord-
nung gilt entsprechend. 

  

Abschnitt III 
Familienzuschlag 

Abschnitt III 
Familienzuschlag 

§ 43 
Grundlage des Familienzu-

schlages 

unverändert 

(1) Der Familienzuschlag wird nach der An-
lage 6 gewährt. Seine Höhe richtet sich nach 
der Besoldungsgruppe und der Stufe, die den 
Familienverhältnissen der Beamtin oder des 
Beamten entspricht. Für Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 
(Anwärterinnen oder Anwärter) ist die Besol-
dungsgruppe des Einstiegsamtes maßge-
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bend, in das die Anwärterin oder der Anwär-
ter nach Abschluss des Vorbereitungsdiens-
tes unmittelbar eintritt. 

(2) Bei ledigen Beamtinnen und Beamten, die 
auf Grund dienstlicher Verpflichtungen in 
einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, wer-
den 75 % des in Anlage 6 ausgebrachten 
Betrages auf das Grundgehalt angerechnet. 
Steht ihnen Kindergeld nach dem Einkom-
mensteuergesetz oder nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz zu oder würde es ihnen ohne 
Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des 
Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder 
§ 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen, 
erhalten sie zusätzlich den Unterschiedsbe-
trag zwischen der Stufe 1 und der Stufe des 
Familienzuschlages, der der Anzahl der Kin-
der entspricht. § 44 Abs. 5 gilt entsprechend. 

  

§ 44 
Stufen des Familienzuschla-

ges 

 

(1) Zur Stufe 1 gehören Beamtinnen und 
Beamte, wenn sie  

  

1. verheiratet sind oder in eingetragener 
Lebenspartnerschaft  nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz vom 16. Februar 
2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geändert 
am 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696, 1700), 
leben,  

  

2. verwitwet sind oder ihre Lebenspartnerin 
oder ihren Lebenspartner überleben, 

  

3. geschieden sind oder ihre Ehe oder ein-
getragene Lebenspartnerschaft aufgeho-
ben oder für nichtig erklärt ist, wenn sie 
aus der Ehe oder der eingetragenen Le-
benspartnerschaft zum Unterhalt ver-
pflichtet sind, 

  

4. in anderen als den in Nummer 1 bis 3 
genannten Fällen eine andere Person 
nicht nur vorübergehend in ihre Wohnung 
aufgenommen haben und ihr Unterhalt 
gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich 
dazu verpflichtet sind oder aus berufli-
chen oder gesundheitlichen Gründen ih-
rer Hilfe bedürfen. Dies gilt bei gesetzli-
cher oder sittlicher Verpflichtung zur Un-
terhaltsgewährung nicht, wenn für den 
Unterhalt der aufgenommenen Person 
Mittel zur Verfügung stehen, die, bei ei-
nem Kind einschließlich des gewährten 
Kindergeldes und des kinderbezogenen 
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Teils des Familienzuschlages, das 
Sechsfache des Betrages der Stufe 1 
übersteigen. Als in die Wohnung aufge-
nommen gilt ein Kind auch, wenn die Be-
amtin oder der Beamte es auf ihre oder 
seine Kosten anderweitig untergebracht 
hat, ohne dass dadurch die häusliche 
Verbindung mit ihr oder ihm aufgehoben 
werden soll. Beanspruchen mehrere nach 
dieser Vorschrift oder einer entsprechen-
den Vorschrift im öffentlichen Dienst An-
spruchsberechtigte oder auf Grund einer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst Versor-
gungsberechtigte wegen der Aufnahme 
einer anderen Person oder mehrerer an-
derer Personen in die gemeinsam be-
wohnte Wohnung einen Familienzuschlag 
der Stufe 1 oder eine entsprechende 
Leistung, wird der Betrag der Stufe 1 des 
für die Beamtin oder den Beamten maß-
gebenden Familienzuschlages nach der 
Zahl der Berechtigten anteilig gewährt. 
Satz 4 gilt entsprechend, wenn bei ge-
meinsamen Sorgerecht der getrennt le-
benden Eltern ein Kind bei beiden Eltern 
zu gleichen Teilen Aufnahme gefunden 
hat. 

(2) Zur Stufe 2 und den folgenden Stufen 
gehören die Beamtinnen und Beamten der 
Stufe 1, denen Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz oder nach dem Bun-
deskindergeldgesetz zusteht oder ohne Be-
rücksichtigung des § 64 oder § 65 des Ein-
kommensteuergesetzes oder des § 3 oder 
§ 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen 
würde. Die Stufe richtet sich nach der Anzahl 
der berücksichtigungsfähigen Kinder. Die 
Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß für Beam-
tinnen und Beamte, die in eingetragenen 
Lebenspartnerschaften leben, sofern sie Kin-
der ihrer Lebenspartnerin oder ihres Lebens-
partners in ihren Haushalt aufgenommen 
haben. 

  

(3) Ledige und geschiedene Beamtinnen und 
Beamte sowie Beamtinnen und Beamte, de-
ren Ehe oder eingetragene Lebenspartner-
schaft aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, 
denen Kindergeld nach dem Einkommens-
teuergesetz oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz zusteht oder ohne Berücksichti-
gung des § 64 oder § 65 des Einkommens-
teuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des 
Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde, 
erhalten zusätzlich zum Grundgehalt den 
Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und 
der Stufe des Familienzuschlages, der der 
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Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder 
entspricht. Absatz 5 gilt entsprechend. 

(4) Ist die Ehegattin eines Beamten oder der 
Ehegatte einer Beamtin als Beamtin, Beam-
ter, Richterin, Richter, Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst tätig 
oder ist sie oder er auf Grund einer Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtli-
chen Grundsätzen versorgungsberechtigt 
und stünde ihr oder ihm ebenfalls der Famili-
enzuschlag der Stufe 1 oder einer der fol-
genden Stufen oder eine entsprechende 
Leistung in Höhe von mindestens der Hälfte 
des Höchstbetrages der Stufe 1 des Famili-
enzuschlages zu, erhält die Beamtin oder der 
Beamte den Betrag der Stufe 1 des für sie 
oder ihn maßgebenden Familienzuschlages 
zur Hälfte; dies gilt auch für die Zeit, für die 
die Ehegattin Mutterschaftsgeld bezieht. § 7 
findet auf den Betrag keine Anwendung, 
wenn einer der Ehegatten vollbeschäftigt 
oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
versorgungsberechtigt ist oder beide Ehegat-
ten teilzeitbeschäftigt sind und dabei zusam-
men mindestens die Regelarbeitszeit einer 
oder eines Vollzeitbeschäftigten erreichen. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Beamtinnen und Beamte, die in eingetrage-
nen Lebenspartnerschaften leben. 

  

(5) Stünde neben der Beamtin oder dem Be-
amten einer anderen Person, die im öffentli-
chen Dienst steht oder auf Grund einer Tä-
tigkeit im öffentlichen Dienst nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, 
der Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer 
der folgenden Stufen zu, wird der auf das 
Kind entfallende Betrag des Familienzu-
schlages der Beamtin oder dem Beamten 
gewährt, wenn und soweit ihr oder ihm das 
Kindergeld nach dem Einkommensteuerge-
setz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz 
gewährt wird oder ohne Berücksichtigung 
des § 65 des Einkommensteuergesetzes 
oder des § 4 des Bundeskindergeldgesetzes 
vorrangig zu gewähren wäre; dem Familien-
zuschlag nach Stufe 2 oder einer der folgen-
den Stufen stehen vergleichbare Leistungen 
oder das Mutterschaftsgeld gleich. Auf das 
Kind entfällt derjenige Betrag, der sich aus 
der für die Anwendung des Einkommensteu-
ergesetzes oder des Bundeskindergeldge-
setzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder 
ergibt. § 7 findet auf den Betrag keine An-
wendung, wenn eine oder einer der An-
spruchsberechtigten im Sinne des Satzes 1 
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vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder 
mehrere Anspruchsberechtigte teilzeitbe-
schäftigt sind und dabei zusammen mindes-
tens die Regelarbeitszeit einer oder eines 
Vollzeitbeschäftigten erreichen. 

(6) Ist einer anderen Person, die im öffentli-
chen Dienst steht, aufgrund eines Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst eine Abfin-
dung für kinderbezogene Entgeltbestandteile 
gewährt worden, schließt dieses einen An-
spruch auf den Familienzuschlag nach Stufe 
2 oder einer der folgenden Stufen für dassel-
be Kind aus.  

  

(7) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 
1, 4, 5 und 6 ist die Tätigkeit im Dienste des 
Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, ei-
nes Kreises, eines Amtes oder sonstiger 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts oder der Verbände von 
solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
oder ihren Verbänden, sofern nicht bei orga-
nisatorisch selbständigen Einrichtungen, ins-
besondere bei Schulen, Hochschulen, Kran-
kenhäusern, Kindergärten, Altersheimen, die 
Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. 
Dem öffentlichen Dienst steht die Tätigkeit im 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung gleich, an der eine 
der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften 
oder einer der dort bezeichneten Verbände 
durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüs-
sen oder in anderer Weise beteiligt ist. Dem 
öffentlichen Dienst steht ferner gleich die 
Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitge-
bers, der die für den öffentlichen Dienst gel-
tenden Tarifverträge oder Tarifverträge we-
sentlich gleichen Inhaltes oder die darin oder 
in Besoldungsgesetzen über Familienzu-
schläge oder Sozialzuschläge getroffenen 
Regelungen oder vergleichbare Regelungen 
anwendet, wenn eine der in Satz 1 bezeich-
neten Körperschaften oder Verbände durch 
Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen 
oder in anderer Weise beteiligt ist. Die Ent-
scheidung, ob die Voraussetzungen erfüllt 
sind, trifft das für das Besoldungsrecht zu-
ständige Ministerium oder die von ihm be-
stimmte Stelle. 

  

(8) Die Bezügestellen des öffentlichen Diens-
tes (Absatz 7) dürfen die zur Durchführung 
dieser Vorschrift erforderlichen personenbe-
zogenen Daten erheben und untereinander 
austauschen. 
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§ 45 
Änderung des Familienzu-

schlages 

 

Der Familienzuschlag wird vom Ersten des 
Monats an gezahlt, in den das hierfür maß-
gebende Ereignis fällt. Er wird nicht mehr 
gezahlt für den Monat, in dem die An-
spruchsvoraussetzungen an keinem Tage 
vorgelegen haben. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für die Zahlung von Teilbeträ-
gen der Stufen des Familienzuschlages. 

  

Abschnitt IV 
Zulagen, Vergütungen 

Abschnitt IV 
Zulagen, Vergütungen 

Unterabschnitt 1 
Zulagen 

Unterabschnitt 1 
Zulagen  

§ 46 
Allgemeine Vorschriften zu 

Amtszulagen und Stellenzula-
gen 

§ 46 
Allgemeine Vorschriften zu 

Amtszulagen und Stellenzula-
gen  

(1) Für herausgehobene Funktionen können 
Amtszulagen und Stellenzulagen vorgesehen 
werden. Sie dürfen 75 % des Unterschieds-
betrages zwischen dem Endgrundgehalt der 
Besoldungsgruppe der Beamtin oder des 
Beamten und dem Endgrundgehalt der 
nächsthöheren Besoldungsgruppe nicht 
übersteigen, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. 

  unverändert 

(2) Die Amtszulagen sind unwiderruflich und 
ruhegehaltfähig. Sie gelten als Bestandteil 
des Grundgehaltes. 

  

(3) Die Stellenzulagen dürfen nur für die 
Dauer der Wahrnehmung der herausgeho-
benen Funktionen gewährt werden. Wird der 
Beamtin oder dem Beamten vorübergehend 
eine andere Funktion übertragen, die zur 
Herbeiführung eines im besonderen öffentli-
chen Interesse liegenden unaufschiebbaren 
und zeitgebundenen Ergebnisses im Inland 
wahrgenommen werden muss, wird für die 
Dauer ihrer Wahrnehmung die Stellenzulage 
weiter gewährt; sie wird für höchstens drei 
Monate auch weiter gewährt, wenn die vorü-
bergehende Übertragung einer anderen 
Funktion zur Sicherung der Funktionsfähig-
keit des Behördenbereichs, in dem die Be-
amtin oder der Beamte eingesetzt wird, drin-
gend erforderlich ist. Daneben wird eine Stel-
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lenzulage für diese andere Funktion nur in 
der Höhe des Mehrbetrages gewährt. Die 
Entscheidung, ob die Voraussetzungen des 
Satzes 2 vorliegen, trifft die oberste Dienst-
behörde im Einvernehmen mit dem für das 
Besoldungsrecht zuständigen Ministerium. 

(4) Die Stellenzulagen sind widerruflich und 
nur ruhegehaltfähig, soweit dies gesetzlich 
bestimmt ist. 

  

§ 47 
Allgemeine Stellenzulage 

§ 47 
Allgemeine Stellenzulage 

Eine das Grundgehalt ergänzende ruhege-
haltfähige Stellenzulage nach Anlage 8 erhal-
ten 

 Eine das Grundgehalt ergänzende ruhege-
haltfähige Stellenzulage nach Anlage 8 erhal-
ten 

1. Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1 in Laufbahnen mit dem Ein-
stiegsamt der Besoldungsgruppe A 6 und 
in Laufbahnen mit dem Einstiegsamt in 
der Besoldungsgruppe A 7 (Technische 
Dienste, Polizei, Feuerwehr sowie Justiz 
bei Verwendung in Funktionen des all-
gemeinen Vollzugsdienstes bei den Jus-
tizvollzugsanstalten) sowie Gerichtsvoll-
zieherinnen und Gerichtsvollzieher 

 1.  unverändert 

a) in den Besoldungsgruppen A 6 bis 
A 8, 

 

b) in der Besoldungsgruppe A 9 und  

2. Beamtinnen und Beamte   2. Beamtinnen und Beamte  

a) in den Besoldungsgruppen A 9 bis 
A 13 der Laufbahngruppe 2 mit dem 
ersten Einstiegsamt in der Besol-
dungsgruppe A 9,  

a)  unverändert 

b) in den Fachrichtungen Technische 
Dienste und Feuerwehr in den Besol-
dungsgruppen A 10 bis A 13 der 
Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 
Einstiegsamt in der Besoldungsgrup-
pe A 10,  

b)  unverändert 

c) in der Besoldungsgruppe A 13 der 
Laufbahngruppe 2 mit dem zweiten 
Einstiegsamt in der Besoldungsgrup-
pe A 13 sowie in der Besoldungs-
gruppe C 1 kw. 

c) in der Besoldungsgruppe A 13 der 
Laufbahngruppe 2 mit dem zweiten 
Einstiegsamt in der Besoldungsgrup-
pe A 13 sowie in der Besoldungs-
gruppe C 1 kw,  

 d) im Amtsanwaltsdienst in den Be-
soldungsgruppen A 12 und A 13 
der Laufbahngruppe 2 mit dem ers-
ten Einstiegsamt A 12. 
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§ 48 
Sicherheitszulage  

§ 48 
Sicherheitszulage 

Beamtinnen und Beamte erhalten für die 
Dauer ihrer Verwendung beim Verfassungs-
schutz des Landes Schleswig-Holstein eine 
Stellenzulage nach Anlage 8. 

  unverändert 

§ 49 
Zulage für Polizei und Steuer-

fahndung 

§ 49 
Zulage für Polizei und Steuer-

fahndung 

(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte sowie Beamtinnen und Be-
amte des Steuerfahndungsdienstes erhalten 
eine Stellenzulage nach Anlage 8, soweit 
ihnen Dienstbezüge nach der Besoldungs-
ordnung A oder Anwärterbezüge zustehen. 

  unverändert 

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben der 
Sicherheitszulage nach § 48 gewährt.  

  

(3) Durch die Stellenzulage werden die Be-
sonderheiten des jeweiligen Dienstes, insbe-
sondere der mit dem Posten- und Streifen-
dienst sowie dem Nachtdienst verbundene 
Aufwand sowie der Aufwand für Verzehr mit 
abgegolten. 

  

(4) Beamtinnen und Beamte mit einer Ver-
wendung an Bord seegehender Schiffe oder 
Boote, die nach Auftrag oder Einsatz über-
wiegend zusammenhängend mehrstündig 
außerhalb der Grenze der Seefahrt verwen-
det werden, erhalten eine Stellenzulage nach 
Anlage 8. 

  

§ 50 
Feuerwehrzulage 

§ 50 
Feuerwehrzulage 

(1) Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst 
der Feuerwehr erhalten eine Stellenzulage 
nach Anlage 8, soweit ihnen Dienstbezüge 
nach der Besoldungsordnung A oder Anwär-
terbezüge zustehen.  

  unverändert 

(2) Durch die Stellenzulage werden die Be-
sonderheiten des Einsatzdienstes der Feu-
erwehr, insbesondere der mit dem Nacht-
dienst verbundene Aufwand sowie der Auf-
wand für Verzehr mit abgegolten. 
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§ 51 
Zulage für Beamtinnen und 

Beamte bei Justizvollzugsein-
richtungen, Psychiatrischen 
Krankenhäusern und Entzie-

hungsanstalten 

§ 51 
Zulage für Beamtinnen und 

Beamte bei Justizvollzugsein-
richtungen, Psychiatrischen 
Krankenhäusern und Entzie-

hungsanstalten 

(1) Beamtinnen und Beamte bei Justizvoll-
zugseinrichtungen, in abgeschlossenen Vor-
führbereichen der Gerichte sowie in ge-
schlossenen Abteilungen oder Stationen 
Psychiatrischer Krankenhäuser und Entzie-
hungsanstalten, in denen Maßregeln der 
Besserung und Sicherung vollzogen werden, 
und in Abschiebehafteinrichtungen erhalten 
eine Stellenzulage nach Anlage 8, soweit 
ihnen Dienstbezüge nach der Besoldungs-
ordnung A oder Anwärterbezüge zustehen. 

  unverändert 

(2) Die Stellenzulage wird für Beamtinnen 
und Beamte in Abschiebehafteinrichtungen 
nicht neben einer Zulage für Polizei und 
Steuerfahndung nach § 49 gewährt. 

  

§ 52 
Zulage für Beamtinnen und 
Beamte mit Meisterprüfung 
oder Abschlussprüfung als 

staatlich geprüfte Technikerin 
oder staatlich geprüfter Tech-

niker 

§ 52 
Zulage für Beamtinnen und 
Beamte mit Meisterprüfung 
oder Abschlussprüfung als 

staatlich geprüfte Technikerin 
oder staatlich geprüfter Tech-

niker 

Beamtinnen und Beamte der Laufbahngrup-
pe 1 in Laufbahnen mit dem zweiten Ein-
stiegsamt ab der Besoldungsgruppe A 6, in 
denen die Meisterprüfung oder die Ab-
schlussprüfung als staatlich geprüfte Techni-
kerin oder staatlich geprüfter Techniker vor-
geschrieben ist, erhalten, wenn sie die Prü-
fung bestanden haben, eine Stellenzulage 
nach Anlage 8. 

  unverändert 

§ 53 
Zulage für Beamtinnen und 

Beamte der Steuerverwaltung 

§ 53 
Zulage für Beamtinnen und 

Beamte der Steuerverwaltung 

(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt so-
wie der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 
Einstiegsamt in der Fachrichtung Steuerver-
waltung erhalten bis Besoldungsgruppe A 13 
für die Zeit ihrer überwiegenden Verwendung 
im Außendienst der Steuerprüfung eine Stel-
lenzulage nach Anlage 8. Satz 1 gilt auch für 
die Prüfungsbeamtinnen und Prüfungsbeam-
ten der Finanzgerichte, die überwiegend im 

  unverändert 
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Außendienst tätig sind. 

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben der 
Zulage für Polizei und Steuerfahndung nach 
§ 49 gewährt. 

  

(3) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zu Absatz 1 erlässt das Finanzministerium im 
Einvernehmen mit dem für das Besoldungs-
recht zuständigen Ministerium. 

  

§ 54 
Zulage für Beamtinnen und 

Beamte der Justizverwaltung 
mit herausgehobener Tätigkeit 

bei Gerichten und Staatsan-
waltschaften 

§ 54 
Zulage für Beamtinnen und 

Beamte der Justizverwaltung 
mit herausgehobener Tätigkeit 

bei Gerichten und Staatsan-
waltschaften 

Beamtinnen und Beamte der Laufbahngrup-
pe 1 mit dem ersten Einstiegsamt in der 
Fachrichtung Justiz erhalten in der Besol-
dungsgruppe A 6 für die Dauer der Ausübung 
herausgehobener Tätigkeiten bei den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften eine Stellenzu-
lage nach Anlage 8. 

  unverändert 

§ 55 
Zulage für Professorinnen und 
Professoren mit mehreren Äm-

tern 

§ 55 
Zulage für Professorinnen und 
Professoren mit mehreren Äm-

tern 

Professorinnen und Professoren an einer 
Hochschule, die zugleich das Amt einer Rich-
terin oder eines Richters der Besoldungs-
gruppe R 1 oder R 2 ausüben, erhalten, so-
lange sie beide Ämter bekleiden, die Dienst-
bezüge aus ihrem Amt als Professorin oder 
Professor und eine nichtruhegehaltfähige 
Zulage nach Anlage 8. 

  unverändert 

§ 56 
Zulage für Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren 

§ 56 
Zulage für Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren 

Professorinnen und Professoren der Besol-
dungsgruppe W 1 erhalten, wenn sie sich als 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer 
bewährt haben, ab dem Zeitpunkt der ersten 
Verlängerung des Beamtenverhältnisses auf 
Zeit eine nicht ruhegehaltfähige Zulage nach 
Anlage 8. 

  unverändert 
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§ 57 
Zulage für Beamtinnen und 

Beamte bei obersten Behörden 
oder bei obersten Gerichtshö-
fen des Bundes oder eines an-

deren Landes 

§ 57 
Zulage für Beamtinnen und 

Beamte bei obersten Behörden 
oder bei obersten Gerichtshö-
fen des Bundes oder eines an-

deren Landes 

(1) Hat der Bund oder ein anderes Land für 
seine Beamtinnen und Beamten bei seinen 
obersten Behörden oder Gerichtshöfen eine 
Zulagenregelung getroffen, erhalten Beam-
tinnen und Beamte während der Verwendung 
bei den obersten Behörden oder obersten 
Gerichtshöfen des Bundes oder eines ande-
ren Landes die Stellenzulage in der nach 
dem Besoldungsrecht des Bundes oder die-
ses Landes bestimmten Höhe, wenn der 
Dienstherr, bei dem die Beamtin oder der 
Beamte verwendet wird, diese Stellenzulage 
erstattet. 

  unverändert 

(2) Die Konkurrenz- und Anrechnungsrege-
lungen des Bundes oder des Landes, bei 
dem die Verwendung erfolgt, sind anzuwen-
den. 

  

(3) Eine Ausgleichzulage nach § 58 wird 
nach Beendigung der Verwendung nicht ge-
währt.  

  

§ 58 
Ausgleichszulagen 

§ 58 
Ausgleichszulagen 

(1) Verringern sich die Dienstbezüge einer 
Beamtin oder eines Beamten, weil 

  unverändert 

1. sie oder er nach § 29 Abs. 2 oder 3 des 
Landesbeamtengesetzes oder einer ent-
sprechenden Vorschrift des Bundes oder 
eines anderen Landes versetzt ist oder 

  

2. sie oder er zur Vermeidung der Verset-
zung in den Ruhestand wegen Dienstun-
fähigkeit anderweitig verwendet wird oder 

  

3. sie oder er die durch Rechts- oder Ver-
waltungsvorschrift festgesetzten beson-
deren gesundheitlichen Anforderungen, 
ohne dass sie oder er dies zu vertreten 
hat, nicht mehr erfüllt und deshalb an-
derweitig verwendet wird oder 

  

4. sich die Zuordnung zu ihrer oder seiner 
Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl 
einer Schule richtet und diese Vorausset-
zung wegen zurückgehender Schülerzah-
len nicht mehr erfüllt ist oder 
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5. sie oder er in die nächsthöhere Laufbahn 
aufgestiegen ist, 

  

erhält sie oder er eine Ausgleichszulage. Sie 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen ihren oder seinen jeweiligen Dienstbe-
zügen und den Dienstbezügen gewährt, die 
ihr oder ihm in ihrer oder seiner bisherigen 
Verwendung zugestanden hätten; Verände-
rungen in der besoldungsrechtlichen Bewer-
tung bleiben unberücksichtigt. Die Aus-
gleichszulage ist ruhegehaltfähig, soweit sie 
ruhegehaltfähige Dienstbezüge ausgleicht. 
Die Ausgleichzulage wird Beamtinnen und 
Beamten auf Zeit nur für die restliche Amts-
zeit gewährt. Bei jeder Erhöhung der Dienst-
bezüge vermindert sich die Ausgleichszulage 
um ein Drittel des Erhöhungsbetrages, soweit 
sie für Stellenzulagen gezahlt wird. 

  

(2) Verringern sich die Dienstbezüge einer 
Beamtin oder eines Beamten aus anderen 
dienstlichen Gründen, erhält sie oder er eine 
Ausgleichszulage entsprechend Absatz 1 
Satz 2 bis 5. Dies gilt auch, wenn eine Ruhe-
gehaltempfängerin oder ein Ruhegehaltemp-
fänger erneut in ein Beamtenverhältnis beru-
fen wird und ihre oder seine neuen Dienstbe-
züge geringer sind als die Dienstbezüge, die 
sie oder er bis zu ihrer oder seiner Zurruhe-
setzung bezogen hat. 

  

(3) Der Wegfall einer Stellenzulage wird nur 
ausgeglichen, wenn die Beamtin oder der 
Beamte mindestens fünf Jahre ununterbro-
chen zulageberechtigend verwendet worden 
ist. Eine Unterbrechung ist unschädlich, 
wenn sie wegen öffentlicher Belange oder 
aus zwingenden dienstlichen Gründen gebo-
ten ist und die Dauer eines Jahres nicht über-
schreitet. Der Zeitraum der Unterbrechung ist 
nicht auf die Frist nach Satz 1 anzurechnen. 

  

(4) Die Ausgleichszulage wird nicht gewährt, 
wenn die Verringerung der Dienstbezüge auf 
einer Disziplinarmaßnahme beruht, wenn ein 
Amt mit leitender Funktion im Beamten-
verhältnis auf Probe nicht auf Dauer übertra-
gen wird oder wenn in der neuen Verwen-
dung Auslandsbesoldung gezahlt wird.  

  

(5) Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift 
sind das Grundgehalt, Amts- und Stellenzu-
lagen. Zu den Dienstbezügen rechnen auch 
Überleitungszulagen und Ausgleichszulagen, 
soweit sie wegen des Wegfalls oder der 
Verminderung von Dienstbezügen nach Satz 
1 gewährt werden. 
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§ 59 
Leistungsprämien und Leis-

tungszulagen  

§ 59 
Leistungsprämien und Leis-

tungszulagen 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, zur 
Abgeltung von herausragenden besonderen 
Leistungen durch Verordnung die Gewäh-
rung von Leistungsprämien (Einmalzahlun-
gen) und Leistungszulagen an Beamtinnen 
und Beamte in Besoldungsgruppen der Be-
soldungsordnung A zu regeln.  

  unverändert 

(2) Leistungsprämien und Leistungszulagen 
sind nicht ruhegehaltfähig; erneute Bewilli-
gungen sind möglich. Die Zahlung von Leis-
tungszulagen ist zu befristen; bei Leistungs-
abfall sind sie zu widerrufen. Leistungsprä-
mien dürfen das Anfangsgrundgehalt der 
Besoldungsgruppe der Beamtin oder des 
Beamten, Leistungszulagen dürfen monatlich 
7 % des Anfangsgrundgehaltes nicht über-
steigen. Die Entscheidung über die Bewilli-
gung trifft die zuständige oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 

  

(3) Leistungsprämien und Leistungszulagen 
können nur im Rahmen ausdrücklicher haus-
haltsrechtlicher Regelungen gewährt werden. 
In der Verordnung sind Anrechnungs- oder 
Ausschlussvorschriften zu Zahlungen, die 
aus demselben Anlass geleistet werden, vor-
zusehen. Bei Übertragung eines anderen 
Amtes mit höherem Endgrundgehalt (Grund-
gehalt) oder bei Gewährung einer Amtszula-
ge können in der Verordnung Anrechnungs- 
oder Ausschlussvorschriften zu Leistungszu-
lagen vorgesehen werden. 

  

§ 60 
Erschwerniszulagen 

§ 60 
Erschwerniszulagen 

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Verordnung die Gewährung von Zulagen zur 
Abgeltung besonderer, bei der Bewertung 
des Amtes oder bei der Regelung der Anwär-
terbezüge nicht berücksichtigter Erschwer-
nisse (Erschwerniszulagen) zu regeln. Die 
Zulagen sind widerruflich und nicht ruhege-
haltfähig. Es kann bestimmt werden, inwie-
weit mit der Gewährung von Erschwerniszu-
lagen ein besonderer Aufwand der Beamtin 
oder des Beamten mit abgegolten ist. 

  unverändert 
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§ 61 
Zulage für die Wahrnehmung 

befristeter Funktionen 

§ 61 
Zulage für die Wahrnehmung 

befristeter Funktionen 

(1) Wird einer Beamtin oder einem Beamten 
außer in den Fällen des § 62 eine herausge-
hobene Funktion befristet übertragen, kann 
sie oder er eine Zulage zu ihren oder seinen 
Dienstbezügen erhalten. Satz 1 gilt entspre-
chend für die Übertragung einer herausge-
hobenen Funktion, die üblicherweise nur 
befristet wahrgenommen wird. Die Zulage 
kann ab dem siebten Monat der ununterbro-
chenen Wahrnehmung bis zu einer Dauer 
von höchstens fünf Jahren gezahlt werden. 

 (1) Wird einer Beamtin oder einem Beamten  
eine  herausgehobene Funktion befristet 
übertragen, kann sie oder er eine Zulage zu 
ihren oder seinen Dienstbezügen erhalten. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragung 
einer herausgehobenen Funktion, die übli-
cherweise nur befristet wahrgenommen wird. 
Die Zulage kann ab dem siebten Monat der 
ununterbrochenen Wahrnehmung bis zu ei-
ner Dauer von höchstens fünf Jahren gezahlt 
werden. 

(2) Die Zulage wird bis zur Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt 
ihrer oder seiner Besoldungsgruppe und dem 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der 
Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion 
entspricht, höchstens jedoch der dritten fol-
genden Besoldungsgruppe, gewährt. Die 
Zulage vermindert sich bei jeder Beförderung 
um den jeweiligen Erhöhungsbetrag. Eine 
Ausgleichszulage nach § 58 wird nicht ge-
währt. 

 (2) unverändert 

(3) Die Entscheidung über die Zahlung der 
Zulage trifft im Rahmen haushaltsrechtlicher 
Bestimmungen die oberste Dienstbehörde. 

 (3)  

§ 62  
Zulage für die vorübergehende 

Wahrnehmung eines höher-
wertigen Amtes 

(entfällt) 

(1) Werden einer Beamtin oder einem Beam-
ten die Aufgaben eines höherwertigen Amtes 
vorübergehend vertretungsweise übertragen, 
erhält sie oder er nach 18 Monaten der unun-
terbrochenen Wahrnehmung dieser Aufga-
ben eine Zulage, wenn in diesem Zeitpunkt 
die haushaltsrechtlichen und laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen für die Übertragung 
dieses Amtes vorliegen.  

  

(2) Die Zulage wird in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt 
ihrer oder seiner Besoldungsgruppe und dem 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe gewährt, 
der das höherwertige Amt zugeordnet ist. Auf 
die Zulage ist die nach § 47 gewährte allge-
meine Stellenzulage anzurechnen, wenn sie 
in dem höherwertigen Amt nicht zustünde. 
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Unterabschnitt 2 
Vergütungen 

Unterabschnitt 2 
Vergütungen 

§ 63 
Mehrarbeitsvergütung 

§ 62 
Mehrarbeitsvergütung  

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Verordnung die Gewährung einer 
Mehrarbeitsvergütung (§ 60 Abs. 3 Satz 4 
des Landesbeamtengesetzes) für Beamtin-
nen und Beamte zu regeln, soweit die Mehr-
arbeit nicht durch Dienstbefreiung ausgegli-
chen wird. Die Vergütung darf nur für Beam-
tinnen und Beamte in Bereichen vorgesehen 
werden, in denen nach Art der Dienstverrich-
tung eine Mehrarbeit messbar ist. Die Höhe 
der Vergütung ist nach dem Umfang der tat-
sächlich geleisteten Mehrarbeit festzusetzen 
und unter Zusammenfassung von Besol-
dungsgruppen zu staffeln.  

  unverändert 

(2) Abweichend von Absatz 1 erhalten teil-
zeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte 
eine Mehrarbeitsvergütung in Höhe der antei-
ligen Besoldung, soweit die individuelle Ar-
beitszeit und die geleistete Mehrarbeit die 
regelmäßige Arbeitszeit der vollbeschäftigten 
Beamtinnen und Beamten nicht überschrei-
ten. Besoldung im Sinne des Satzes 1 ist das 
Grundgehalt, der Familienzuschlag sowie die 
in festen Monatsbeträgen gezahlten Zulagen 
und Aufwandsentschädigungen. 

  

§ 64 
Vergütung für die Teilnahme 

an Sitzungen kommunaler Ver-
tretungskörperschaften und 

ihrer Ausschüsse 

§ 63 
Vergütung für die Teilnahme 

an Sitzungen kommunaler Ver-
tretungskörperschaften und 

ihrer Ausschüsse 

(1) Das Innenministerium wird ermächtigt,  im 
Einvernehmen mit dem für das Besoldungs-
recht zuständigen Ministerium durch Verord-
nung die Gewährung einer Vergütung für 
Beamtinnen und Beamte der Gemeinden mit 
weniger als 40.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern, soweit diesen Beamtinnen und 
Beamten Dienstbezüge nach der Besol-
dungsordnung A zustehen, zu regeln, wenn 
die Beamtinnen oder Beamten als Protokoll-
führerinnen oder Protokollführer regelmäßig 
an Sitzungen kommunaler Vertretungskör-
perschaften oder ihrer Ausschüsse außer-
halb der regelmäßigen Arbeitszeit teilneh-
men. Die Sitzungsvergütung darf den Betrag 
nach Anlage 8 nicht übersteigen. Sie darf 
nicht neben einer Aufwandsentschädigung 

  unverändert 



Drucksache 17/2079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

 - 52 - 

gewährt werden; ein allgemein mit der Sit-
zungstätigkeit verbundener Aufwand wird mit 
abgegolten. Die Vergütung entfällt, wenn die 
Arbeitsleistung durch Dienstbefreiung ausge-
glichen werden kann.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Beamtin-
nen und Beamte der Ämter. Maßgebende 
Einwohnerzahl für die Ämter ist die Summe 
der Einwohnerzahlen der amtsangehörigen 
Gemeinden. Führt eine amtsfreie Gemeinde 
die Geschäfte eines Amtes oder einer ande-
ren Gemeinde, werden die Einwohnerzahlen 
zusammengezählt. 

  

§ 65 
Vergütung für Beamtinnen und 

Beamte im Vollstreckungs-
dienst 

§ 64 
Vergütung für Beamtinnen und 

Beamte im Vollstreckungs-
dienst 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Verordnung die Gewährung einer Ver-
gütung für Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher und andere im Vollstre-
ckungsdienst tätige Beamtinnen und Beamte 
zu regeln. Maßstab für die Festsetzung der 
Vergütung sind die vereinnahmten Gebühren 
oder Beträge. Für die Vergütung können 
Höchstsätze für die einzelnen Vollstre-
ckungsaufträge sowie für das Kalenderjahr 
festgesetzt werden. Ein Teil der Vergütung 
kann für ruhegehaltfähig erklärt werden. Es 
kann bestimmt werden, inwieweit mit der 
Vergütung ein besonderer Aufwand der Be-
amtin oder des Beamten mit abgegolten ist. 

  unverändert 

(2) Das für Justiz zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für das 
Besoldungsrecht zuständigen Ministerium 
durch Verordnung die Abgeltung der den 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
hern für die Verpflichtung zur Einrichtung und 
Unterhaltung eines Büros entstehenden Kos-
ten zu regeln.  

  

§ 66 
Prüfungsvergütung für Juni-
orprofessorinnen und Junior-

professoren sowie wissen-
schaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter 

§ 65 
Prüfungsvergütung für Juni-
orprofessorinnen und Junior-

professoren sowie wissen-
schaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter 

Das für das Hochschulwesen zuständige 
Ministerium wird im Einvernehmen mit dem 
für das Besoldungsrecht zuständigen Minis-
terium ermächtigt, für Professorinnen und 

  unverändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/2079  

 

 - 53 - 

Professoren der Besoldungsgruppe W 1 so-
wie beamtete wissenschaftliche und künstle-
rische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
einer Hochschule durch Verordnung eine 
Vergütung zur Abgeltung zusätzlicher Belas-
tungen zu regeln, die durch die Mitwirkung an 
Hochschul- und Staatsprüfungen entstehen. 

Abschnitt V 
Auslandsdienstbezüge 

Abschnitt V 
Auslandsdienstbezüge 

§ 67 
Auslandsbesoldung 

§ 66 
Auslandsbesoldung 

(1) Beamtinnen und Beamte, die im Ausland 
verwendet werden, erhalten neben den 
Dienstbezügen, die ihnen bei einer Verwen-
dung im Inland zustehen, Auslandsdienstbe-
züge, Kaufkraftausgleich und Auslandsver-
wendungszuschlag (Auslandsbesoldung) in 
entsprechender Anwendung der für Bundes-
beamtinnen und Bundesbeamte geltenden 
Bestimmungen mit der Maßgabe, dass bei 
eingetragenen Lebenspartnerschaften die für 
die Ehepartnerinnen und Ehepartner gelten-
den Bestimmungen entsprechend anzuwen-
den sind. Auslandsbesoldung kann auch bei 
einer Zuweisung nach § 20 des Beamtensta-
tusgesetzes im Ausland gewährt werden. 

 (1) unverändert 

(2) Auslandsdienstbezüge, die vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes nach dem 
5. Abschnitt des durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 
785) übergeleiteten Bundesbesoldungsge-
setzes, zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-
H. S. 452), (Bundesbesoldungsgesetz - 
Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein) 
gewährt werden, werden bis zum … [einset-
zen: Datum des Tages zwei Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes] bei einer un-
veränderten Auslandsverwendung in gleicher 
Höhe weitergewährt, soweit sie die Aus-
landsbesoldung nach Absatz 1 übersteigen. 

 (2) Auslandsdienstbezüge, die vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes nach dem 
5. Abschnitt des durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 
785) übergeleiteten Bundesbesoldungsge-
setzes, zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 16. Juni 2011 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 188) , (Bundesbesoldungsgesetz - 
Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein) 
gewährt werden, werden bis zum 
28. Februar 2014  bei einer unveränderten 
Auslandsverwendung in gleicher Höhe wei-
tergewährt, soweit sie die Auslandsbesol-
dung nach Absatz 1 übersteigen. 

Abschnitt VI 
Anwärterbezüge 

Abschnitt VI 
Anwärterbezüge 

§ 68 
Anwärterbezüge 

§ 67 
Anwärterbezüge  

(1) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen und An-
wärter) erhalten Anwärterbezüge. 

  unverändert 
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(2) Zu den Anwärterbezügen gehören der 
Anwärtergrundbetrag nach Anlage 7 und die 
Anwärtersonderzuschläge. Daneben werden 
der Familienzuschlag und die vermögens-
wirksamen Leistungen gewährt. Eine jährli-
che Sonderzahlung kann aufgrund besonde-
rer gesetzlicher Regelung gewährt werden. 
Zulagen und Vergütungen werden nur ge-
währt, wenn dies gesetzlich besonders be-
stimmt ist. 

  

(3) Anwärterinnen und Anwärter mit dienstli-
chem Wohnsitz im Ausland erhalten zusätz-
lich Bezüge entsprechend der Auslandsbe-
soldung. Der Berechnung des Mietzuschus-
ses sind der Anwärtergrundbetrag, der Fami-
lienzuschlag der Stufe 1 und der Anwärter-
sonderzuschlag zugrunde zu legen. 

  

(4) Absatz 3 gilt nicht für Anwärterinnen und 
Anwärter, die bei einer von ihnen selbst ge-
wählten Stelle im Ausland ausgebildet wer-
den. Die für Bundesbeamtinnen und Bun-
desbeamte geltenden Bestimmungen über 
den Kaufkraftausgleich gelten mit der Maß-
gabe, dass mindestens die Bezüge nach 
Absatz 2 verbleiben. 

  

(5) Für Anwärterinnen und Anwärter, die im 
Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes ein 
Studium ableisten, kann die Gewährung der 
Anwärterbezüge von der Erfüllung von Aufla-
gen abhängig gemacht werden.  

  

§ 69 
Anwärterbezüge nach Able-
gung der Laufbahnprüfung 

§ 68 
Anwärterbezüge nach Able-
gung der Laufbahnprüfung 

Endet das Beamtenverhältnis einer Anwärte-
rin oder eines Anwärters kraft Rechtvorschrift 
mit dem Bestehen oder endgültigem Nicht-
bestehen der Laufbahnprüfung, werden die 
Anwärterbezüge und der Familienzuschlag 
für die Zeit nach der Ablegung der Prüfung 
bis zum Ende des laufenden Monats weiter-
gewährt. Wird bereits vor diesem Zeitpunkt 
ein Anspruch auf Bezüge aus einer hauptbe-
ruflichen Tätigkeit bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Abs. 1) oder bei 
einer Ersatzschule erworben, werden die 
Anwärterbezüge und der Familienzuschlag 
nur bis zum Tage vor Beginn dieses An-
spruchs belassen. 
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§ 70 
Anwärtersonderzuschläge 

§ 69 
Anwärtersonderzuschläge 

(1) Besteht ein erheblicher Mangel an qualifi-
zierten Bewerberinnen und Bewerbern kann 
das für das Besoldungsrecht zuständige Mi-
nisterium oder die von ihm bestimmte Stelle 
Anwärtersonderzuschläge gewähren. Sie 
sollen 70 % des Anwärtergrundbetrages nicht 
übersteigen. Sie dürfen im Ausnahmefall bei 
Vorliegen eines dringenden dienstlichen 
Grundes höchstens bis 100 % des Anwärter-
grundbetrages betragen. 

  unverändert 

(2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge 
besteht nur, wenn die Anwärterin oder der 
Anwärter  

  

1. nicht vor dem Abschluss des Vorberei-
tungsdienstes oder wegen schuldhaftem 
Nichtbestehen der Laufbahnprüfung aus-
scheidet und 

  

2. nach Bestehen der Laufbahnprüfung 
mindestens fünf Jahre als Beamtin oder 
Beamter im öffentlichen Dienst (§ 29) in 
der Laufbahn verbleibt, für die sie oder er 
die Befähigung erworben hat, oder, wenn 
das Beamtenverhältnis nach Bestehen 
der Laufbahnprüfung endet, in derselben 
Laufbahn in ein Beamtenverhältnis im öf-
fentlichen Dienst (§ 29) für mindestens 
die gleiche Zeit eintritt. 

  

(3) Werden die in Absatz 2 genannten Vor-
aussetzungen aus Gründen, die die Beamtin, 
der Beamte, die frühere Beamtin oder der 
frühere Beamte zu vertreten hat, nicht erfüllt, 
ist der Anwärtersonderzuschlag in voller Hö-
he zurückzuzahlen. Der Rückzahlungsbetrag 
vermindert sich für jedes nach Bestehen der 
Laufbahnprüfung abgeleistete Dienstjahr um 
jeweils ein Fünftel. § 15 bleibt unberührt.  

  

§ 71 
Unterrichtsvergütung für Leh-
ramtsanwärterinnen und Lehr-

amtanwärter 

§ 70 
Unterrichtsvergütung für Leh-
ramtsanwärterinnen und Lehr-

amtanwärter 

(1) Anwärterinnen und Anwärtern für ein 
Lehramt an öffentlichen Schulen kann für 
selbstständig erteilten Unterricht eine Unter-
richtsvergütung gewährt werden. 

  unverändert 

(2) Unterrichtsvergütung darf nur für tatsäch-
lich geleistete Unterrichtsstunden gewährt 
werden, die über die im Rahmen der Ausbil-
dung festgesetzten Unterrichtsstunden hin-
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aus zusätzlich selbstständig erteilt werden. 
Unterrichtsvergütung wird für höchstens vier-
undzwanzig im Kalendermonat tatsächlich 
geleistete Unterrichtsstunden gewährt. Zu 
den im Rahmen der Ausbildung nach Satz 1 
zu erteilenden Unterrichtsstunden, für die 
eine Unterrichtsvergütung nicht gewährt wird, 
zählen Hospitationen, Unterricht unter Anlei-
tung und, soweit dies gefordert wird, Unter-
richt in eigener Verantwortung der Anwärterin 
oder des Anwärters.  

(3) Die Unterrichtsvergütung darf die für das 
angestrebte Lehramt festgesetzten Beträge 
der Mehrarbeitsvergütung nicht überschrei-
ten. Die oberste Dienstbehörde bestimmt im 
Einvernehmen mit dem für das Besoldungs-
recht zuständigen Ministerium die Höhe der 
Unterrichtsvergütung. 

  

§ 72 
Anrechnung anderer Einkünfte 

§ 71 
Anrechnung anderer Einkünfte 

(1) Erhalten Anwärterinnen und Anwärter ein 
Entgelt für eine Nebentätigkeit innerhalb oder 
für eine anzeigepflichtige Nebentätigkeit au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes, wird das 
Entgelt auf die Anwärterbezüge angerechnet, 
soweit es diese übersteigt. Als Anwärter-
grundbetrag werden jedoch mindestens 30 % 
des Anfangsgrundgehaltes der maßgeblichen 
Einstiegsbesoldungsgruppe der Laufbahn 
gewährt. 

  unverändert 

(2) Hat die Anwärterin oder der Anwärter 
einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein 
Entgelt für eine in den Ausbildungsrichtlinien 
vorgeschriebene Tätigkeit außerhalb des 
öffentlichen Dienstes, wird das Entgelt auf 
die Anwärterbezüge angerechnet, soweit die 
Summe von Entgelt, Anwärterbezügen und 
Familienzuschlag die Summe von Grundge-
halt und Familienzuschlag übersteigt, die 
einer Beamtin oder einem Beamten mit glei-
chem Familienstand im Einstiegsamt der 
Laufbahn in der ersten Stufe zusteht. 

  

(3) Übt eine Anwärterin oder ein Anwärter 
gleichzeitig eine Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst mit mindestens der Hälfte der dafür 
geltenden regelmäßigen Arbeitszeit aus, gilt 
§ 6 entsprechend. 

  

§ 73 
Kürzung der Anwärterbezüge 

§ 72 
Kürzung der Anwärterbezüge 

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von   unverändert 
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ihr bestimmte Stelle kann den Anwärter-
grundbetrag bis auf 30 % des Grundgehaltes, 
das einer Beamtin oder einem Beamten der 
entsprechenden Laufbahn in der ersten Stufe 
zusteht, herabsetzen, wenn die Anwärterin 
oder der Anwärter die vorgeschriebene Lauf-
bahnprüfung nicht bestanden hat oder sich 
die Ausbildung aus einem von der Anwärterin 
oder dem Anwärter zu vertretenden Grunde 
verzögert. 

(2) Von der Kürzung ist abzusehen   

1. bei Verlängerung des Vorbereitungs-
dienstes infolge genehmigten Fernblei-
bens oder Rücktritts von der Prüfung, 

  

2. in besonderen Härtefällen.   

(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestan-
den oder ein sonstiger Leistungsnachweis 
nicht erbracht, ist die Kürzung auf den sich 
daraus ergebenden Zeitraum der Verlänge-
rung des Vorbereitungsdienstes zu be-
schränken. 

  

Abschnitt VII 
Vermögenswirksame Leistun-

gen 

Abschnitt VII 
Vermögenswirksame Leistun-

gen 

§ 74 
Vermögenswirksame Leistun-

gen 

§ 73 
Vermögenswirksame Leistun-

gen  

(1) Beamtinnen und Beamte erhalten vermö-
genswirksame Leistungen nach dem Fünften 
Vermögensbildungsgesetz in der Fassung 
vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt 
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959). 

 (1) unverändert 

(2) Vermögenswirksame Leistungen werden 
für die Kalendermonate gewährt, in denen 
der oder dem Berechtigten Dienstbezüge 
oder Anwärterbezüge zustehen und sie oder 
er diese Bezüge erhält. 

 (2) unverändert 

(3) Der Anspruch auf die vermögenswirksa-
men Leistungen entsteht frühestens für den 
Kalendermonat, in dem die oder der Berech-
tigte die nach § 77 erforderlichen Angaben 
mitteilt, und für die beiden vorangegangenen 
Monate desselben Kalenderjahres. 

 (3) Der Anspruch auf die vermögenswirksa-
men Leistungen entsteht frühestens für den 
Kalendermonat, in dem die oder der Berech-
tigte die nach § 76 erforderlichen Angaben 
mitteilt, und für die beiden vorangegangenen 
Monate desselben Kalenderjahres. 
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§ 75 
Höhe der vermögenswirksa-

men Leistungen 

§ 74 
Höhe der vermögenswirksa-

men Leistungen 

(1) Die vermögenswirksamen Leistungen 
betragen monatlich 6,65 Euro. Teilzeitbe-
schäftigte erhalten den Betrag der dem Ver-
hältnis der ermäßigten zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entspricht; bei begrenzter Dienst-
fähigkeit gilt Entsprechendes. 

 (1) unverändert 

(2) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst, deren Anwärterbezüge 
zuzüglich der Stufe 1 des Familienzuschlags 
971,45 Euro monatlich nicht erreichen, erhal-
ten monatlich 13,29 Euro. 

 (2) unverändert 

(3) Für die Höhe der vermögenswirksamen 
Leistungen sind die Verhältnisse am Ersten 
des Kalendermonats maßgebend. Wird das 
Dienstverhältnis nach dem Ersten des Ka-
lendermonats begründet, ist für diesen Monat 
der Tag des Beginns des Dienstverhältnisses 
maßgeblich.  

 (3) unverändert 

(4) Die vermögenswirksamen Leistungen 
sind bis zum Ablauf der auf den Monat der 
Mitteilung nach § 77 folgenden drei Kalen-
dermonate, danach monatlich im Voraus zu 
zahlen. 

 (4) Die vermögenswirksamen Leistungen 
sind bis zum Ablauf der auf den Monat der 
Mitteilung nach § 76 folgenden drei Kalen-
dermonate, danach monatlich im Voraus zu 
zahlen. 

§ 76 
Konkurrenzen 

§ 75 
Konkurrenzen 

(1) Die vermögenswirksamen Leistungen 
werden der oder dem Berechtigten im Kalen-
dermonat nur einmal gewährt. 

  unverändert 

(2) Bei mehreren Dienstverhältnissen ist das 
Dienstverhältnis maßgebend, aus dem die 
oder der Berechtigte einen Anspruch auf 
vermögenswirksame Leistungen hat. Sind 
solche Leistungen für mehrere Dienstverhält-
nisse vorgesehen, sind sie aus dem zuerst 
begründeten Verhältnis zu zahlen. 

  

(3) Erreichen die vermögenswirksamen Leis-
tungen nach Absatz 2 nicht den Betrag nach 
§ 75, ist der Unterschiedsbetrag aus dem 
anderen Dienstverhältnis zu zahlen. 

 (3) Erreichen die vermögenswirksamen Leis-
tungen nach Absatz 2 nicht den Betrag nach 
§ 74, ist der Unterschiedsbetrag aus dem 
anderen Dienstverhältnis zu zahlen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für vermögenswirksame Leistungen aus ei-
nem anderen Rechtsverhältnis, auch wenn 
die Regelungen im Einzelnen nicht überein-
stimmen. 
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§ 77 
Anlage der vermögenswirksa-

men Leistungen 

§ 76 
Anlage der vermögenswirksa-

men Leistungen 

(1) Die oder der Berechtigte teilt der oder 
dem Dienstvorgesetzten oder einer von ihr 
oder ihm bestimmten Stelle schriftlich die Art 
der gewählten Anlage mit und gibt hierbei, 
soweit dies nach der Art der Anlage erforder-
lich ist, das Unternehmen oder Institut mit der 
Nummer des Kontos an, auf das die Leistun-
gen eingezahlt werden sollen. 

  unverändert 

(2) Für die vermögenswirksamen Leistungen 
nach diesem Gesetz und die vermögenswirk-
same Anlage von Teilen der Bezüge nach 
dem Fünften Vermögensbildungsgesetz soll 
die oder der Berechtigte möglichst dieselbe 
Anlageart und dasselbe Unternehmen oder 
Institut auswählen. 

  

(3) Der Wechsel der Anlage bedarf im Fall 
des § 11 Abs. 3 Satz 2 des Fünften Vermö-
gensbildungsgesetzes nicht der Zustimmung 
der nach Absatz 1 zuständigen Stelle, wenn 
die oder der Berechtigte diesen Wechsel aus 
Anlass der erstmaligen Gewährung der ver-
mögenswirksamen Leistungen verlangt. 

  

Abschnitt VIII 
Übergangs- und Schlussvor-

schriften 

Abschnitt VIII 
Übergangs- und Schlussvor-

schriften 

§ 78 
Allgemeine Verwaltungsvor-

schriften  

§ 77 
Allgemeine Verwaltungsvor-

schriften 

Das für das Besoldungsrecht zuständige 
Ministerium erlässt die allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften zu diesem Gesetz.  

  unverändert 

§ 79 
Übergangsregelung bei Ge-
währung einer Versorgung 

durch eine zwischenstaatliche 
oder überstaatliche Einrich-

tung 

§ 78 
Übergangsregelung bei Ge-
währung einer Versorgung 

durch eine zwischenstaatliche 
oder überstaatliche Einrich-

tung 

Bei Zeiten im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1, 
die bis zum 31. Dezember 1991 zurückgelegt 
sind, ist § 8 des Bundesbesoldungsgesetzes 
in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Fassung anzuwenden. Für Zeiten ab dem 1. 
Januar 1992 bis zum 31. Dezember 2002 
beträgt die Kürzung nach § 10 Abs. 1 Satz 2 
1,875 %. Für Zeiten ab dem 1. Januar 2003 

 Bei Zeiten im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1, 
die bis zum 31. Dezember 1991 zurückgelegt 
sind, ist § 8 des Bundesbesoldungsgesetzes 
in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Fassung anzuwenden. Für Zeiten ab dem 
1. Januar 1992 bis zum 31. Dezember 2002 
beträgt die Kürzung nach § 10 Abs. 1 Satz 2 
1,875 %. Für Zeiten ab dem 1. Januar 2003 
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ist der Prozentsatz des § 10 Abs. 1 Satz 2 
vervielfältigt mit dem jeweiligen in § 16 Abs. 6 
des Beamtenversorgungsgesetzes Schles-
wig-Holstein vom … [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Geset-
zes] genannten Faktor anzuwenden. 

bis zum 31. März 2011 ist der Prozentsatz 
des § 10 Abs. 1 Satz 2 vervielfältigt mit 
dem jeweiligen in § 69 e Abs. 3 und 4 des 
Beamtenversorgungsgesetzes - Überlei-
tungsfassung Schleswig-Holstein - in der 
bis zum 28. Februar 2012 geltenden Fas-
sung genannten Faktor anzuwenden. 

§ 80  
Künftig wegfallende Ämter 

§ 79  
Künftig wegfallende Ämter 

Ämter, die nicht mehr benötigt werden, wer-
den für vorhandene Amtsinhaberinnen und 
Amtsinhaber in den Anhang zu den Besol-
dungsordnungen oder in den Besoldungs-
ordnungen „künftig wegfallend“ ausgebracht. 
Diese Ämter dürfen anderen Beamtinnen und 
Beamten nicht verliehen werden. Einer Amt-
sinhaberin oder einem Amtsinhaber nach 
Satz 1 kann jedoch im Wege der Beförde-
rung ein ebenfalls als künftig wegfallend be-
zeichnetes Amt verliehen werden, sofern 
nicht eine Beförderung in ein in den Besol-
dungsordnungen A, B, W und R ausgebrach-
tes Amt möglich ist. 

  unverändert 

§ 81 
Einweisung in eine Planstelle, 
Ausweisung von Planstellen 

§ 80 
Einweisung in eine Planstelle, 
Ausweisung von Planstellen 

(1) § 49 Abs. 1 und 2 der Landeshaushalts-
ordnung gelten für die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 genannten Dienstherren entsprechend. 

  unverändert 

(2) Die im Haushaltsplan ausgewiesenen 
Planstellen für Beamtinnen und Beamte dür-
fen, soweit das dienstliche Bedürfnis es zu-
lässt, auch mit Beamtinnen und Beamten 
einer niedrigeren Besoldungsgruppe dersel-
ben oder einer anderen Laufbahn besetzt 
werden. Abweichend hiervon können Plan-
stellen des ersten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2 auch mit Beamtinnen und Be-
amten der Laufbahngruppe 1 besetzt wer-
den, wenn sie in die Aufgaben der neuen 
Laufbahn eingeführt werden oder sich darin 
zu bewähren haben. 

  

§ 82 
Anlagen 

§ 81 
Anlagen 

Die Anlagen 1 bis 8 sind Bestandteil dieses 
Gesetzes. 

  unverändert 
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Anlage 1 

Besoldungsordnungen A und B 

Vorbemerkungen 

1. Amtsbezeichnungen 

(1) Die in der Besoldungsordnung A gesperrt gedruckten Amtsbezeichnungen sind 
Grundamtsbezeichnungen. Den Grundamtsbezeichnungen können Zusätze, die 

1. auf den Dienstherrn oder den Verwaltungsbereich, 

2. auf die Fachrichtung, 

3. auf den Laufbahnzweig 

hinweisen, beigefügt werden. Die Grundamtsbezeichnungen "Rätin“ oder „Rat", "Ober-
rätin“ oder „Oberrat", "Direktorin“ oder „Direktor" und "Leitende Direktorin“ oder „Lei-
tender Direktor" dürfen nur in Verbindung mit einem Zusatz nach Satz 2 verliehen 
werden. 

(2) Den Grundamtsbezeichnungen beigefügte Zusätze bezeichnen die Funktionen, die 
diesen Ämtern zugeordnet werden können, nicht abschließend. 

(3) Den Beamtinnen und Beamten, deren Amtsbezeichnung sich durch Überleitung 
ändert, kann auf Antrag durch die oberste Dienstbehörde gestattet werden, für ihre 
Person ihre bisherige Amtsbezeichnung weiterhin zu führen, sofern diese auf eine 
deutlich erkennbare Heraushebung hinweist, die mit der neuen Amtsbezeichnung 
nicht verbunden ist. 

2. Verwendung der Amtsbezeichnungen „Direktorin und  Professorin“ oder „Di-
rektor und Professor“ in den Besoldungsgruppen B 1,  B 2 und B 3 

(1) Die Ämter "Direktorin und Professorin“ oder „Direktor und Professor" in den Besol-
dungsgruppen B 1, B 2 und B 3 dürfen nur an Beamtinnen und Beamte verliehen wer-
den, denen in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen oder in Dienststellen und 
Einrichtungen mit eigenen wissenschaftlichen Forschungsbereichen überwiegend wis-
senschaftliche Forschungsaufgaben obliegen.  

(2) Das Institut für Weltwirtschaft ist eine Dienststelle und Einrichtung mit eigenen wis-
senschaftlichen Forschungsbereichen im Sinne des Absatzes 1. 

(3) Ist in einer kollegial organisierten Forschungseinrichtung einer „Direktorin und Pro-
fessorin“ oder einem "Direktor und Professor" in den Besoldungsgruppen B 2 oder B 3 
zusätzlich zu ihren oder seinen sonstigen Funktionen die Leitung der Forschungsein-
richtung mit zeitlicher Begrenzung übertragen, erhält sie oder er für die Dauer der 
Wahrnehmung dieser Funktionen eine Stellenzulage nach Anlage 8. 

3. Ämter der Lehrkräfte im Schulaufsicht- und -verw altungsdienst und in Ein-
richtungen der Lehreraus- und -fortbildung 

Die Ämter für Lehrkräfte im Schulaufsicht- und -verwaltungsdienst und in Einrichtun-
gen der Lehreraus- und -fortbildung einschließlich der Beförderungsämter dürfen nach 
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Maßgabe des Haushaltsplans und der Ordnung der Laufbahn Bildung auch für Lehr-
kräfte im Schulaufsichts- und -verwaltungsdienst und in Einrichtungen der Lehreraus- 
und -fortbildung verwendet werden. Das gilt auch für die in der Besoldungsordnung A 
geregelten Ämter. 

4. Lehrkräfte mit Lehrbefähigungen nach dem Recht d er ehemaligen DDR 

Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung nach dem Recht der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik werden unter Berücksichtigung der Ämter für Lehrkräfte, die in 
der Besoldungsordnung A ausgewiesen sind, eingestuft. 

5. Leiterinnen und Leiter von unteren Landesbehörde n sowie Leiterinnen und 
Leiter von allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen 

Die Ämter der Leiterinnen und Leiter von unteren Landesbehörden mit einem örtlich 
begrenzten Zuständigkeitsbereich sowie die Ämter der Leiterinnen und Leiter von all-
gemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen werden nur in Besoldungsgruppen 
der Besoldungsordnung A eingestuft. Für die Leiterinnen und Leiter von besonders 
großen und besonders bedeutenden unteren Landesbehörden können nach Maßgabe 
des Haushalts Planstellen der Besoldungsgruppe A 16 mit einer Amtszulage nach An-
lage 8 ausgestattet werden.  

6. Kanzlerinnen und Kanzler von staatlichen Hochsch ulen 

Die Kanzlerinnen und Kanzler von staatlichen Hochschulen werden entsprechend der 
sich für die jeweilige Hochschule ergebenden Messzahl eingruppiert. Messzahl ist die 
Gesamtzahl der für die Hochschule im Haushaltsplan des jeweiligen Kalenderjahres 
oder in den Erläuterungen des Haushaltsplans ausgewiesenen Stellen für vollzeitbe-
schäftigte Bedienstete zuzüglich eines Drittels der Zahl der im vorangegangenen 
Sommersemester vollimmatrikulierten Studierenden; bei im Aufbau befindlichen Hoch-
schulen kann die staatliche Planung für die nächsten acht Jahre zugrunde gelegt wer-
den. Die Eingruppierung wird während der Amtszeit nicht verändert. Den Amtsbe-
zeichnungen der Kanzlerinnen und Kanzler ist jeweils ein Zusatz beizufügen, der auf 
die Hochschule hinweist, welcher die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber angehört.  

 

Besoldungsordnung A 

Besoldungsgruppe A 2 

O b e r a m t s g e h i l f i n  oder  O b e r a m t s g e h i l f e  1) 

O b e r b e t r i e b s g e h i l f i n  oder  O b e r b e t r i e b s g e h i l f e  1) 
----- 
1) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1. 

 

Besoldungsgruppe A 3 

H a u p t a m t s g e h i l f i n  oder  H a u p t a m t s g e h i l f e  1) 2) 

H a u p t b e t r i e b s g e h i l f i n  oder  H a u p t b e t r i e b s g e h i l f e  2) 
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Justizoberwachtmeisterin oder Justizoberwachtmeister 3) 4)  
----- 
1) Auch als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, wenn die Amtsinhaberin oder 

der Amtsinhaber im Sitzungsdienst der Gerichte eingesetzt ist. Sie oder er erhält 
eine Amtszulage nach Anlage 8.  

2)  Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, wenn die Beamtin oder der Beam-
te nach Maßgabe der Laufbahnvorschriften die Laufbahnbefähigung in einer Lauf-
bahnprüfung erworben hat oder eine abgeschlossene förderliche Berufsausbil-
dung oder eine mindestens dreijährige Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Dienst-
herren nachweist. 

3) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der Fachrichtung Justiz. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
 

Besoldungsgruppe A 4 

A m t s m e i s t e r i n  oder  A m t s m e i s t e r  1) 

B e t r i e b s m e i s t e r i n  oder  B e t r i e b s m e i s t e r 

Justizhauptwachtmeisterin oder Justizhauptwachtmeister 2)  
----- 
1) Erhält im Landesbereich eine Amtszulage nach Anlage 8, wenn sie oder er im Sit-

zungsdienst der Gerichte eingesetzt ist.  
2)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
 

Besoldungsgruppe A 5 

B e t r i e b s a s s i s t e n t i n  oder  B e t r i e b s a s s i s t e n t 1) 2) 

Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster Justizhauptwachtmeister 2) 3)  

O b e r a m t s m e i s t e r i n  oder  O b e r a m t s m e i s t e r 2) 4) 

O b e r b e t r i e b s m e i s t e r i n  oder  O b e r b e t r i e b s m e i s t e r 2)  
----- 
1)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 
3)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
4)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8, wenn sie oder er im Sitzungsdienst der 

Gerichte eingesetzt ist. 
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Besoldungsgruppe A 6 

B e t r i e b s a s s i s t e n t i n oder B e t r i e b s a s s i s t e n t 1) 

Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster Justizhauptwachtmeister 1) 2) 

O b e r a m t s m e i s t e r i n oder O b e r a m t s m e i s t e r 1) 

O b e r b e t r i e b s m e i s t e r i n oder O b e r b e t r i e b s m e i s t e r 1) 

S e k r e t ä r i n oder S e k r e t ä r 3) 

W e r k m e i s t e r i n oder W e r k m e i s t e r 3) 
----- 
1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5.  
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
3) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1. 
 

Besoldungsgruppe A 7 

Brandmeisterin oder Brandmeister 1) 

Kriminalmeisterin oder Kriminalmeister 2) 

O b e r s e k r e t ä r i n  oder  O b e r s e k r e t ä r  3) 4) 

O b e r w e r k m e i s t e r i n  oder  O b e r w e r k m e i s t e r  5)  

Polizeimeisterin oder Polizeimeister 2) 
----- 
1)  Als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der Fachrichtung Feuerwehr. 
2) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der Fachrichtung Polizei. 
3)  Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der Fachrichtung Technische 

Dienste. 
4)  Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der Fachrichtung Justiz bei 

Verwendung in Funktionen des allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justizvoll-
zugsanstalten. 

5)  Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der Fachrichtung Justiz bei 
Verwendung in Funktionen des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten. 

 
Besoldungsgruppe A 8 

Gerichtsvollzieherin oder Gerichtsvollzieher 1) 

H a u p t s e k r e t ä r i n  oder  H a u p t s e k r e t ä r 

H a u p t w e r k m e i s t e r i n  oder  H a u p t w e r k m e i s t e r 

Kriminalobermeisterin oder Kriminalobermeister 

Oberbrandmeisterin oder Oberbrandmeister 
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Polizeiobermeisterin oder Polizeiobermeister 
----- 
1)  Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der Fachrichtung Justiz im 

Laufbahnzweig Gerichtsvollzieherdienst. 
 

Besoldungsgruppe A 9 

A m t s i n s p e k t o r i n  oder  A m t s i n s p e k t o r  1) 

B e t r i e b s i n s p e k t o r i n  oder  B e t r i e b s i n s p e k t o r  1) 

Hauptbrandmeisterin oder Hauptbrandmeister 1) 

I n s p e k t o r i n  oder  I n s p e k t o r  2) 3) 

Kriminalhauptmeisterin oder Kriminalhauptmeister 1) 

Kriminalkommissarin oder Kriminalkommissar 4) 

Obergerichtsvollzieherin oder Obergerichtsvollzieher 1) 

Polizeihauptmeisterin oder Polizeihauptmeister 1) 

Polizeikommissarin oder Polizeikommissar 4) 
----- 
1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben, können 

nach Maßgabe sachgerechter Bewertung jeweils bis zu 30 % der Stellen mit einer 
Amtszulage nach Anlage 8 ausgestattet werden. 

2)  Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2. 
3)  Als erster Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in den Fachrichtungen Technische 

Dienste und Feuerwehr, wenn der Aufstieg aus der Laufbahngruppe 1 erfolgreich 
absolviert wurde. 

4)  Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Polizei. 
 

Besoldungsgruppe A 10 

Fachlehrkraft 
- soweit eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung oder eine 

Studienqualifikation nach § 39 Abs. 1 des Hochschulgesetzes vom 28. Februar 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 9. März 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356), und die erforderliche Vorbildung 
nach den Bestimmungen der Landesverordnung über die Laufbahnen der Lehre-
rinnen und Lehrer (SH.LLVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Ja-
nuar 1998, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Juni 2009 (GVOBl. Schl.-
H. S. 382), nachgewiesen werden  -  1) 2) 

 
Kriminaloberkommissarin oder Kriminaloberkommissar 

O b e r i n s p e k t o r i n  oder  O b e r i n s p e k t o r  3) 
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Polizeioberkommissarin oder Polizeioberkommissar 4) 
----- 
1)  Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Bildung.  
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 
3)  Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in den Fachrichtungen Technische 

Dienste und Feuerwehr, wenn das für den Zugang zur Laufbahn geforderte abge-
schlossene Hochschulstudium nachgewiesen wurde. 

4) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Polizei, Lauf-
bahnzweig Wasserschutzpolizeidienst, wenn ein Befähigungszeugnis nach der 
Schiffsoffiziers-Ausbildungsverordnung nach Maßgabe der Polizeilaufbahnverord-
nung vorliegt. 

 
Besoldungsgruppe A 11 

A m t f r a u  oder  A m t m a n n 

Fachlehrkraft 
-  soweit eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung oder eine Stu-

dienqualifikation nach § 39 Abs. 1 des Hochschulgesetzes und die erforderliche 
Vorbildung nach den Bestimmungen der SH.LLVO nachgewiesen werden - 1) 2) 

 
Kriminalhauptkommissarin oder Kriminalhauptkommissar 3) 

Polizeihauptkommissarin oder Polizeihauptkommissar 3) 
----- 
1)  Auch als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Bildung. 
2)  In diese Besoldungsgruppe können nur Beamtinnen und Beamte eingestuft wer-

den, die eine achtjährige Lehrtätigkeit oder eine vierjährige Dienstzeit seit Einstel-
lung mindestens in der Besoldungsgruppe A 10 verbracht haben. 

3)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 
 

Besoldungsgruppe A 12 

Amtsanwältin oder Amtsanwalt 1) 

A m t s r ä t i n  oder  A m t s r a t 

Kriminalhauptkommissarin oder Kriminalhauptkommissar 2) 

Polizeihauptkommissarin oder Polizeihauptkommissar 2) 

Rechnungsrätin oder Rechnungsrat 
-  als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof 
- Konrektorin oder Konrektor 
-  als ständige Vertretung der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 

180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 3) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer organisatorischen Verbindung mit mehr 
als 540 Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe - 3) 5) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschafts-
schulen ab 300 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 3) 
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- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an einer Regional-
schule ab 240 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 3) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einer Grundschule verbundenen 
Gemeinschaftsschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Primarstu-
fe - 3) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einer Grundschule verbundenen 
Regionalschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe - 3) 

 
Lehrkraft 
-  an allgemeinbildenden Schulen mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und 

Hauptschulen - 6) 

 
Rektorin oder Rektor 
- als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schü-

lern - 4) 

 
Zweite Konrektorin oder Zweiter Konrektor 
-  einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern - 3) 
----- 
1)  Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Justiz im Lauf-

bahnzweig Amtsanwaltsdienst. 
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 
3)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
4)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8; diese wird nach zehnjährigem Bezug beim 

Verbleiben in dieser Besoldungsgruppe auch nach Beendigung der zulageberech-
tigenden Verwendung gewährt. 

5)  Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 des Schulgesetzes (SchulG) vom 
24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 356), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 9. März 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356). 

6)  Auch als erstes Einstiegssamt der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Bildung. 
 

Besoldungsgruppe A 13  

Akademische Rätin oder Akademischer Rat 
-  als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher 

oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule - 
 
Ä r z t i n  oder  A r z t 1) 

Berufsschuloberlehrerin oder Berufsschuloberlehrer - 2) 

Erste Kriminalhauptkommissarin oder Erster Kriminalhauptkommissar 

Erste Polizeihauptkommissarin oder Erster Polizeihauptkommissar 

Fachschuloberlehrerin oder Fachschuloberlehrer - 2) 

Konrektorin oder Konrektor  
-  als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Grundschule mit mehr 

als 360 Schülerinnen und Schülern - 
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- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Gemeinschaftsschule 
mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 3) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Gemeinschaftsschule 
mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 3) 4) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Regionalschule mit 
bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 3) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Regionalschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 3) 4) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 3) 5) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 3) 4) 5) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschafts-
schulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundar-
stufe I - 3) 6) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschafts-
schulen mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 3) 4) 7) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Regionalschulen 
mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 3) 6) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Regionalschulen 
mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 3) 4) 7) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einer Grundschule verbundenen 
Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern in der 
Primarstufe - 3) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einer Grundschule verbundenen 
Gemeinschaftsschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Primarstu-
fe - 3) 4) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einer Grundschule verbundenen 
Regionalschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern in der Pri-
marstufe - 3) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einer Grundschule verbundenen 
Regionalschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe -
 3) 4) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einem Förderzentrum verbundenen 
Gemeinschaftsschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern im Förderzent-
rumsbereich - 4) 8) 9) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einem Förderzentrum verbundenen 
Regionalschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern im Förderzentrumsbe-
reich - 4) 8) 9) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschafts-
schulen ab 300 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 4) 10) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Regionalschulen 
ab 240 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 4) 10) 

 
Konservatorin oder Konservator 

Kustodin oder Kustos 

Lehrkraft im Justizvollzugsdienst 11) 

Oberamtsanwältin oder Oberamtsanwalt 12) 
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O b e r a m t s r ä t i n  oder  O b e r a m t s r a t  13) 14) 

Oberrechnungsrätin oder Oberrechnungsrat 
-  als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof - 
 
Polizeischuloberlehrkraft 10) 

R ä t i n  oder  R a t 15) 

Realschullehrkraft 
-  mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen - 16) 

 
Rektorin oder Rektor 
- als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen 

und Schülern - 
- als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen 

und Schülern - 4)    
- als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschaftsschule mit bis zu 360 Schülerinnen und 

Schülern - 3) 4) 
- als Leiterin oder Leiter einer Regionalschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schü-

lern - 3) 4) 

-   als Leiterin oder Leiter einer organisatorischen Verbindung mit bis zu 360 Schüle-
rinnen und Schülern - 3) 4) 5) 

Sonderschullehrkraft 
-  mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen - 16) 

 
Studienrätin oder Studienrat 
-  mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an berufsbildenden Schu-

len - 17) 
- als Studienleiterin oder Studienleiter im Sachgebiet Grund- und Hauptschulen am 

IQSH - 3) 

Studienrätin oder Studienrat an einer Fachhochschule 
----- 
1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
2) Nur bei Erfüllung besonderer Voraussetzungen nach Maßgabe der Lehrerlauf-

bahnverordnung; das Amt gehört der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstieg-
samt an. 

3)  Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. 
4)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
5)  Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 SchulG. 
6)  Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordinatoren beträgt 2. 
7)  Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordinatoren beträgt bei mehr als 540 bis 

zu 670 Schülerinnen und Schülern 3 und ab 670 Schülerinnen und Schülern 4. 
8) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen. 
9)  Für die Berechnung der Schülerzahlen werden die Schülerinnen und Schüler mit 

festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderzentrum und die Hälf-
te der Schülerinnen und Schüler in integrativen Maßnahmen an Grundschulen 
und allgemein bildenden weiterführenden Schulen zugrunde gelegt. 

10) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen. 
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11) Erhält eine Stellenzulage für Beamtinnen und Beamte in Justizvollzugseinrichtun-
gen, Psychiatrischen Krankenhäuser und Entziehungsanstalten nach § 51 
SHBesG. 

12)  Für Funktionen einer Amtsanwältin oder eines Amtsanwalts bei einer Staatsan-
waltschaft, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, können nach 
Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20 % der Stellen für Oberamtsanwäl-
tinnen und Oberamtsanwälte mit einer Amtszulage nach Anlage 8 ausgestattet 
werden. 

13)  Für Beamtinnen und Beamte mit dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
in den Fachrichtungen Feuerwehr und Technische Dienste können für Funktionen, 
die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung bis zu 20 % der für technische Beamtinnen und Beamte aus-
gebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 
8 ausgestattet werden. 

14)  Für Beamtinnen und Beamte als Rechtspflegerinnen oder Rechtspfleger können 
für diese Funktionen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften, die sich von denen 
der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung 
bis zu 20 % der für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger ausgebrachten Stellen 
der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 8 ausgestattet 
werden. 

15) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2. 
16) Auch als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Bildung. 
17) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Bildung. 
 

Besoldungsgruppe A 14 

Akademische Oberrätin oder Akademischer Oberrat 
- als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder 

künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule - 
 
Ä r z t i n  oder  A r z t 1 ) 

Chefärztin oder Chefarzt 2) 

Kanzlerin oder Kanzler einer staatlichen Hochschule mit einer Messzahl bis 1000 

Oberärztin oder Oberarzt 3) 

Oberkonservatorin oder Oberkonservator 

Oberkustodin oder Oberkustos 

O b e r r ä t i n  oder  O b e r r a t 

Konrektorin oder Konrektor 
- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Gemeinschaftsschule 

mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 4) 5) 
- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Gemeinschaftsschule 

mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 4) 5) 6) 
- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Regionalschule mit 

bis zu 360 Schülerinnen und Schülern -4) 5) 
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- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Regionalschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 4) 5) 6) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern -5) 7) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 5) 6) 7) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschafts-
schulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundar-
stufe I - 4) 8) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschafts-
schulen mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 4) 6) 9) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Regionalschulen 
mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 4) 8)  

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Regionalschulen 
mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 4) 6) 9) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einem Förderzentrum verbundenen 
Gemeinschaftsschule mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern im Förderzent-
rumsbereich - 5) 10) 

- als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einem Förderzentrum verbundenen 
Regionalschule mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern im Förderzentrumsbe-
reich - 5) 10) 

-   als Koordinatorin oder Koordinator an einer organisatorischen Verbindung mit mehr 
als 180 Schülerinnen und Schülern im Förderzentrumsbereich - 5) 7) 10) 

 
Oberstudienrätin oder Oberstudienrat 
-   an einer Fachhochschule 
-  mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an berufsbildenden Schu-

len - 
- als Studienleiterin oder Studienleiter im Sachgebiet Real- / Regionalschulen im 

IQSH - 4) 
- als Studienleiterin oder Studienleiter im Sachgebiet Sonderpädagogik im IQSH - 5) 
- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschafts-

schulen ab 300 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 6) 

 
Polizeischulkonrektorin oder Polizeischulkonrektor 

Rektorin oder Rektor 
-  im Justizvollzugsdienst - 12) 
- als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schü-

lern - 
- als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülerinnen 

und Schülern - 6) 11) 
- als Leiterin oder Leiter einer Regionalschule mit mehr als 360 Schülerinnen und 

Schülern - 6) 11) 
- als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschaftsschule bis zu 360 Schülerinnen und 

Schülern - 4) 5) 6) 
- als Leiterin oder Leiter einer Regionalschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schü-

lern - 4) 5) 6) 
- als Leiterin oder Leiter einer organisatorischen Verbindung mit mehr als 360 Schü-

lerinnen und Schülern - 6) 7) 11) 
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- als Leiterin oder Leiter einer organisatorischen Verbindung mit bis zu 360 Schüle-
rinnen und Schülern - 5) 6) 7) 

 
Sonderschulkonrektorin oder Sonderschulkonrektor 
- als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 

eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 
180 Schülerinnen und Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit sonstigen För-
derschwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülerinnen und Schülern - 10) 

- als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 180 Schüle-
rinnen und Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit sonstigen Förderschwer-
punkten mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern - 6) 10) 

- als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
eines Förderzentrums mit Heim - 6) 

 
Sonderschulrektorin oder Sonderschulrektor 
- eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit bis zu 90 Schülerin-

nen und Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit sonstigen Förderschwerpunk-
ten mit bis zu 60 Schülerinnen und Schülern - 10) 

- eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 
180 Schülerinnen und Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit sonstigen För-
derschwerpunkten mit mehr als 60 bis zu 120 Schülerinnen und Schülern - 6) 10) 

 
Zweite Sonderschulkonrektorin oder Zweiter Sonderschulkonrektor 
- als Koordinatorin oder Koordinator für den Krankenhausunterricht in einem Kreis 

oder einer kreisfreien Stadt, wenn mehr als fünf Stellen zu koordinieren sind -  
- eines Förderzentrums mit Heim und mit mehr als 90 Schülerinnen und Schülern - 10) 

- eines Förderzentrums mit dem Schwerpunkt Sehen mit mehr als 150 Schülerinnen 
und Schülern - 10) 

- eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 270 Schüle-
rinnen und Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit sonstigen Förderschwer-
punkten mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern - 10) 

-  am Landesförderzentrum Hören zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben 
----- 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 oder A 16. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15. 
4)  Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen. 
5) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen. 
6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
7) Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 SchulG. 
8) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordinatoren beträgt 2. 
9) Die Anzahl der Koordinatorinnen oder Koordinatoren beträgt bei mehr als 540 bis 

zu 670 Schülerinnen und Schülern 3 und ab 670 Schülerinnen und Schülern 4. 
10) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden die Schülerinnen und Schüler mit 

festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderzentrum und die Hälf-
te der Schülerinnen und Schüler in integrativen Maßnahmen an Grundschulen 
und allgemein bildenden weiterführenden Schulen zugrunde gelegt. 

11) Für Lehrkräfte mit der Befähigung das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. 
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12) Erhält eine Stellenzulage für Beamtinnen und Beamte in Justizvollzugseinrichtun-
gen, Psychiatrischen Krankenhäuser und Entziehungsanstalten nach § 51 
SHBesG. 

 

Besoldungsgruppe A 15 

Akademische Direktorin oder Akademischer Direktor 
-  als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder 

künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule - 
 
Chefärztin oder Chefarzt 1) 

D i r e k t o r i n  oder  D i r e k t o r 

Hauptkonservatorin oder Hauptkonservator 

Hauptkustodin oder Hauptkustos 

Kanzlerin oder Kanzler einer staatlichen Hochschule mit einer Messzahl von 1001 bis 
2000 

Oberärztin oder Oberarzt 2) 

Polizeischulrektorin oder Polizeischulrektor  

Regierungsschuldirektorin oder Regierungsschuldirektor 
- als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulaufsichtsbeamter oder als Beamtin oder Be-

amter im Schulverwaltungsdienst der zuständigen obersten Landesbehörde - 
 
Rektorin oder Rektor 
-  als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülerinnen 

und Schülern - 3) 4) 
-  als Leiterin oder Leiter einer Regionalschule mit mehr als 360 Schülerinnen und 

Schülern - 3) 4) 

- als Leiterin oder Leiter einer organisatorischen Verbindung mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern - 3) 5) 

 
Schulrätin oder Schulrat 
- als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulaufsichtsbeamter unterhalb der Landesebe-

ne - 6) 
Sonderschulrektorin oder Sonderschulrektor 
- eines Förderzentrums mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 180 Schülerin-

nen und Schülern; für Schülerinnen und Schüler mit sonstigen Förderschwerpunk-
ten mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern - 7) 

- eines Förderzentrums mit Heim - 
 
Studiendirektorin oder Studiendirektor 
- an einer Fachhochschule 
- an einer Hochschule 
-  als Leiterin oder Leiter einer berufsbildenden Schule mit bis zu 80 Schülerinnen und 

Schülern, 8) 
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- als Leiterin oder Leiter einer berufsbildenden Schule mit mehr als 80 bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern, 8) 9) 

-  als Leiterin oder Leiter eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 9) 
-  als Leiterin oder Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schüle-

rinnen und Schülern, 9) 
-  als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe mit 

bis zu 1000 Schülerinnen und Schülern – 6) 10) 
-  als Leiterin oder Leiter einer organisatorischen Verbindung mit bis zu 360 Schüle-

rinnen und Schülern - 5) 6) 10) 
-  als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer berufsbildenden 

Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern, 8) 
-  als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer berufsbildenden 

Schule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern, 8) 9) 
-  als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter eines Gymnasiums im Auf-

bau mit  
- mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 

9) 

- mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen 
fehlen, 9) 

- mehr als 800 Schülerinnen und Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen 
fehlen, 9) 

-  als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter eines nicht voll ausgebau-
ten Gymnasiums, 

-  als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter eines voll ausgebauten 
Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern, 

-  als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter eines voll ausgebauten 
Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern, 9) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Gemeinschaftsschule 
ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1000 Schülerinnen und Schülern - 10) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Gemeinschaftsschule 
ohne gymnasiale Oberstufe mit mehr als 1000 Schülerinnen und Schülern - 6) 10) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Gemeinschaftsschule 
mit gymnasialer Oberstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 6) 10) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 5) 10) 

- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer organisatorischen 
Verbindung mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 5) 6) 10) 

- als zweite stellvertretende Leiterin oder zweiter stellvertretender Leiter an einem 
Regionalen Berufsbildungszentrum - 6) 10) 

- als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an Gemeinschafts-
schulen mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I - 10)  

-  als Koordinatorin oder Koordinator an einer mit einer gymnasialen Oberstufe ver-
bundenen Gemeinschaftsschule -10) 

-  als Koordinatorin oder Koordinator schulfachlicher Aufgaben 11) 
- als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes Grund- und Hauptschulen im IQSH - 12) 
- als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes Real-/Regionalschulen im IQSH - 3) 
- als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes Gemeinschaftsschulen im IQSH - 13) 
- als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes Sonderpädagogik im IQSH- 4) 
- als Studienleiterin oder Studienleiter im Sachgebiet Gymnasien im IQSH 10) 
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- als Studienleiterin oder Studienleiter im Sachgebiet berufsbildende Schulen im 
IQSH 10) 

----- 
1)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14 oder A 16. 
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
3)  Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen. 
4)  Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen. 
5) Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 SchulG. 
6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
7) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden die Schülerinnen und Schüler mit 

festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderzentrum und die Hälf-
te der Schülerinnen und Schüler in integrativen Maßnahmen an Grundschulen 
und allgemein bildenden weiterführenden Schulen zugrunde gelegt. 

8) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmerinnen oder 
Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 

9) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
10) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an berufs-

bildenden Schulen.  
11) Höchstens 30 % der Gesamtzahl der planmäßigen Beamtinnen und Beamten mit 

der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und berufsbildenen Schulen. 
12) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. 
13) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 

oder an Realschulen. 
 

Besoldungsgruppe A 16 

Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor 

Chefärztin oder Chefarzt 1) 

Direktorin oder Direktor des AZV Südholstein - Kommunalunternehmen -  
- als alleiniges Vorstandsmitglied - 2) 

 
Kanzlerin oder Kanzler einer staatlichen Hochschule mit einer Messzahl von 2001 bis 
4000 

Landeskonservatorin oder Landeskonservator 

Leitende Akademische Direktorin oder Leitender Akademischer Direktor 
-  als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher oder 

künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule - 3) 
L e i t e n d e  D i r e k t o r i n  oder  L e i t e n d e r  D i r e k t o r 

Ministerialrätin oder Ministerialrat 
-  bei einer obersten Landesbehörde- 2) 

 
Oberstudiendirektorin oder Oberstudiendirektor 
-   an einer Hochschule - 
-  als Leiterin oder Leiter einer berufsbildenden Schule mit mehr als 360 Schülern, 4) 
-   als Leiterin oder Leiter eines Gymnasiums im Aufbau  

-  mit mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 
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-   mit mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 
-   mit mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 

-   als Leiterin oder Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schü-
lern, 

- als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe mit 
mehr als 1000 Schülerinnen und Schülern - 5)  

- als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern - 5)  

- als Leiterin oder Leiter einer organisatorischen Verbindung mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern - 5) 6) 

-  als Leiterin oder Leiter einer Abteilung im IQSH 
- als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes Gymnasien im IQSH - 5) 
- als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes Gemeinschaftsschulen im IQSH - 5) 

- als Leiterin oder Leiter des Sachgebietes berufsbildende Schulen im IQSH - 5) 

 
Verbandsdirektorin oder Verbandsdirektor des Zweckverbandes Ostholstein 3) 
 
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung 
----- 
1)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14 oder A 15. 
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2.  
3)  Nur in Stellen von besonderer Bedeutung. 
4)  Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitun-

terricht als einer. 
5) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an berufs-

bildenden Schulen. 
6)  Organisatorische Verbindung gemäß §§ 9, 60 SchulG. 
 
 

Besoldungsordnung B 

Besoldungsgruppe B 1 

Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor 

Besoldungsgruppe B 2 

Direktorin oder Direktor des AZV Südholstein - Kommunalunternehmen -  
- als alleiniges Vorstandsmitglied - 1) 
Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor 
-  als Leiterin oder Leiter einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung - 2) 
-  bei einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung oder in einem wissenschaftli-

chen Forschungsbereich als Leiterin oder Leiter einer Abteilung, eines Fachbe-
reichs, eines Instituts sowie einer großen oder bedeutenden Gruppe (Unterabtei-
lung) oder eines großen oder bedeutenden Laboratoriums, soweit ihre Leiterin oder 
sein Leiter nicht einer Unterabteilungsleiterin, einem Unterabteilungsleiter, einer 
Gruppenleiterin oder einem Gruppenleiter unmittelbar unterstellt ist - 

 
Hauptgeschäftsführerin oder Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Flens-
burg 3)  
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Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule mit einer Messzahl von 4001 bis 6000 

Ministerialrätin oder Ministerialrat  

-  als Vertreterin oder Vertreter einer Abteilungsleiterin oder eines Abteilungsleiters 
bei einer obersten Landesbehörde  - 

-   als Vertreterin oder Vertreter einer Abteilungsleiterin oder eines Abteilungsleiters 
des Landesrechnungshofs 

Stellvertretende Direktorin oder Stellvertretender Direktor des Landesamts für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

Stellvertretende Direktorin oder Stellvertretender Direktor des Landesbetriebs für 
Straßenbau und Verkehr 

Stellvertretende Geschäftsführerin oder Stellvertretender Geschäftsführer der Land-
wirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

Verbandsdirektorin oder Verbandsdirektor des Zweckverbandes Ostholstein 1) 
----- 
1)  Nach Ablauf einer Amtszeit als bestellte Verbandsdirektorin, bestellter Verbands-

direktor oder Vorstand von sechs Jahren. Zeiten entsprechender Verwendung 
können im Falle einer Umstrukturierung der Einrichtung berücksichtigt werden. 

2)  Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere oder niedrigere Besoldungsgruppe 
eingestuften Amt zugeordnet ist. 

3)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 
 

Besoldungsgruppe B 3 

Direktorin oder Direktor der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten 

Direktorin oder Direktor des Finanzverwaltungsamtes 

Direktorin oder Direktor des Landesamtes für Küstenschutz, Nationalpark und Mee-
resschutz 

Direktorin oder Direktor des Landeskriminalamts 

Direktorin oder Direktor des Landeslabors Schleswig-Holstein - Lebensmittel-, Veteri-
när- und Umweltuntersuchungsamt 

Direktorin oder Direktor des Landesvermessungsamts 

Direktorin oder Direktor des Landesamtes für soziale Dienste 

Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor 
-  als Leiterin oder Leiter einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung - 1) 
-  bei einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung oder in einem wissenschaftli-

chen Forschungsbereich als Leiterin oder Leiter einer großen Abteilung, eines gro-
ßen Fachbereichs oder eines großen Instituts - 

 
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Versorgungsausgleichskasse der Kom-
munalverbände in Schleswig-Holstein 
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Hauptgeschäftsführerin oder Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Flens-
burg 2)  

Hauptgeschäftsführerin oder Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck 3)  

Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule mit einer Messzahl von 6001 bis 10.000 

Landespolizeidirektorin oder Landespolizeidirektor 

Präsidentin oder Präsident der Verwaltungsfachhochschule, wenn sie oder er zugleich 
die Geschäfte des Ausbildungszentrums für Verwaltung führt 
----- 
1)  Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften 

Amt zugeordnet ist. 
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 
3)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 
 

Besoldungsgruppe B 4 

Direktorin oder Direktor bei der Deutschen Rentenversicherung Nord 
- als Mitglied der Geschäftsführung - 
 
Direktorin oder Direktor des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein 

Direktorin oder Direktor des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume 

Direktorin oder Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein 

Hauptgeschäftsführerin oder Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck 1) 

Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule mit einer Messzahl von mehr als 10.000 

Leitende Ministerialrätin oder Leitender Ministerialrat 
-  als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer obersten Landesbehörde - 2) 
- als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter des Landesrechnungshofs - 2) 
----- 
1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3.  
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 5. 
 

Besoldungsgruppe B 5 

Bürgerbeauftragte oder Bürgerbeauftragter für soziale Angelegenheiten 

Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein  

Erste Direktorin oder Erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung Nord 
-  als Vorsitzende oder Vorsitzender der Geschäftsführung - 
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Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent 
-  als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer obersten Landesbehörde - 1) 2) 
-   als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter und Mitglied des Landesrechnungshofs - 

1) 
-   als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Datenschutz - 
----- 
1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 
2)  Erhält für die Dauer der Bestellung zur stellvertretenden Staatssekretärin oder zur 

alleinigen stellvertretenden Landtagsdirektorin oder zum stellvertretenden Staats-
sekretär oder zum alleinigen stellvertretenden Landtagsdirektor eine widerrufliche 
Zulage in Höhe von 11 % des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 5. 

 
Besoldungsgruppe B 6 

- nicht besetzt - 

 

Besoldungsgruppe B 7 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Landesrechnungshofs 

Wissenschaftsdirektorin oder Wissenschaftsdirektor des Medizinausschusses 

 

Besoldungsgruppe B 8 

Direktorin oder Direktor des Landtages 

Besoldungsgruppe B 9 

Präsidentin oder Präsident des Landesrechnungshofs 

Staatssekretärin oder Staatssekretär 

Besoldungsgruppe B 10 

- nicht besetzt - 

Besoldungsgruppe B 11 

- nicht besetzt - 

 

Anhang zu den Besoldungsordnungen A und B 

Künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen 

Besoldungsordnung A 6 

Präparatorin oder Präparator 
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Besoldungsgruppe A 9 

Lehrwerkmeisterin oder Lehrwerkmeister an einer Berufsschule 1) 
----- 
1)  Das Amt gehört der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt an. 
 

Besoldungsgruppe A 12 

Rektorin oder Rektor 
-  als Leiterin oder Leiter einer Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit bis zu 

80 Schülerinnen und Schülern - 1)  
Konrektorin oder Konrektor 
- als ständige Vertretung der Leiterin oder des Leiters einer Hauptschule oder Grund- 

und Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 2) 

Zweite Konrektorin oder Zweiter Konrektor  
- einer Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen 

und Schülern - 2) 
----- 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8 (dort: BesGr. A 12, Fußnote 4)); diese wird 

nach zehnjährigem Bezug beim Verbleiben in dieser Besoldungsgruppe  auch 
nach Beendigung der zulageberechtigenden Verwendung gewährt. 

2)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8 (dort BesGr. A 12, Fußnote 3) 
 

Besoldungsgruppe A 13 

Hauptlehrerin oder Hauptlehrer, soweit nicht Schulleiterin oder Schulleiter oder an ei-
nem Realschulzug (Aufbauzug) 

Konrektorin oder Konrektor, soweit nicht ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter 
der Rektorin oder des Rektors einer Grund- oder Hauptschule mit mindestens 8 Klas-
sen 

Konrektorin oder Konrektor 
- als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter einer Hauptschule oder 

Grund- und Hauptschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern -  
-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 

einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 
verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 180 Schülerinnen und 
Schülern -  1)  

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
einer Gesamtschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
einer Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern -  1)  

-  als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an einer Gesamt-
schule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern -  2)  

-  als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an einer Gesamt-
schule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern -  1) 2)  

-  als Stufenleiterin oder Stufenleiter an einer Integrierten Gesamtschule mit bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern in der Stufe - 

-  als Stufenleiterin oder Stufenleiter an einer Integrierten Gesamtschule mit mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern in der Stufe -  1)  
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-  als Schulartleiterin oder Schulartleiter der Schulart Hauptschule an einer Kooperati-
ven Gesamtschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart - 

-  als Schulartleiterin oder Schulartleiter der Schulart Hauptschule an einer Kooperati-
ven Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart -  1)  

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Stufenleiterin oder ei-
nes Stufenleiters an einer Integrierten Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern in der Stufe - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Schulartleiterin oder 
eines Schulartleiters der Schulart Hauptschule an einer Kooperativen Gesamtschu-
le mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart - 

 
Polizeischulhauptlehrerin oder Polizeischulhauptlehrer 

Rektorin oder Rektor 
-  einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 

verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 180 bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern -  1)  

-  als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schü-
lern -  1)  

-  als Leiterin oder Leiter einer Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr 
als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern -   

-  als Leiterin oder Leiter einer Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr 
als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 1).   

 
Studienrätin oder Studienrat 
- am Landesförderzentrum Hören - 
 
Zweite Konrektorin oder Zweiter Konrektor 

-  einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 
verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern - 

----- 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8 (dort: BesGr. A 13, Fußnote 3)). 
2) Bei weniger als fünf Zügen nur, wenn zwei Stufenleitungen in der Sekundarstufe I 

vorhanden sind. 
 

Besoldungsgruppe A 14 

Kanzlerin oder Kanzler an einer Fachhochschule, soweit nicht in einer anderen Besol-
dungsgruppe 

Kanzlerin oder Kanzler der Universität Flensburg 

Kanzlerin oder Kanzler der Musikhochschule Lübeck 

Oberstudienrätin oder Oberstudienrat 
- am Landesförderzentrum Hören - 
 



Drucksache 17/2079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

 - 82 - 

Realschulkonrektorin oder Realschulkonrektor, soweit nicht ständige Vertreterin oder 
ständiger Vertreter der Rektorin oder des Rektors einer Realschule 

Realschulkonrektorin oder Realschulkonrektor 
-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 

einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 
-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 

einer Realschule mit mehr als 360 Schülern - 1) 
-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 

einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 
verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 180 bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 
verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern -  1)  

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
einer Gesamtschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
einer Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern -  1)  

-  als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an einer Gesamt-
schule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern -  2)  

-  als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an einer Gesamt-
schule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern -  1) 2)  

-  als Stufenleiterin oder Stufenleiter an einer Integrierten Gesamtschule mit bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern in der Stufe - 

-  als Stufenleiterin oder Stufenleiter an einer Integrierten Gesamtschule mit mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern in der Stufe -  1)  

-  als Schulartleiterin oder Schulartleiter der Schulart Realschule an einer Kooperati-
ven Gesamtschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart - 

-  als Schulartleiterin oder Schulartleiter der Schulart Realschule an einer Kooperati-
ven Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart -  3)  

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Stufenleiterin oder ei-
nes Stufenleiters an einer Integrierten Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern in der Stufe - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Schulartleiterin oder 
eines Schulartleiters der Schulart Realschule an einer Kooperativen Gesamtschule 
mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart - 

 
Realschulrektorin oder Realschulrektor 
-  einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 

verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 180 bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern -  1)  

-  als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schü-
lern -  1)  

-  einer Realschule mit bis zu 180 Schülern - 
-   einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 1) 

 
Rektorin oder Rektor, soweit nicht Leiterin oder Leiter einer Volksschule mit mindes-
tens 8 Klassen  
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Rektorin oder Rektor 
-  einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 

verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern -  1)  

-  als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern -  1)  

-  als Leiterin oder Leiter einer Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr 
als 360 Schülerinnen und Schülern - 

 
Sonderschulkonrektorin oder Sonderschulkonrektor, soweit nicht ständige Vertreterin 
oder ständiger Vertreter der Rektorin oder des Rektors einer Sonderschule 

Zweite Realschulkonrektorin oder Zweiter Realschulkonrektor 
-  einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 

verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern - 

-  einer Realschule mit mehr als 540 Schülern - 
----- 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8 (dort: BesGr. A 14, Fußnote 6)). 
2) Bei weniger als fünf Zügen nur, wenn zwei Stufenleitungen in der Sekundarstufe I 

vorhanden sind. 
 

Besoldungsgruppe A 15 

Kanzlerin oder Kanzler der Fachhochschulen Flensburg und Lübeck 

Realschulrektorin oder Realschulrektor 
-  einer mit einer Grundschule, einer Grund- und Hauptschule oder einer Hauptschule 

verbundenen voll ausgebauten Realschule bei mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern - 

-  als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern - 

-  einer Realschule mit mehr als 360 Schülern - 
 
Studiendirektorin oder Studiendirektor 
-  als Leiterin oder Leiter der Landesbildstelle des Landesinstituts für Praxis und The-

orie der Schule - 
-  als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 

1.000 Schülerinnen und Schülern - 1)  
-  als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülerinnen und Schü-
lern - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
einer Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülerinnen 
und Schülern - 1)  

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe mit mehr als 360 Schülerinnen oder 
Schülern - 1)  

- als Koordinatorin oder als Koordinator für schulfachliche Aufgaben an einer Ge-
samtschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern - 2)  
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-  als Koordinatorin oder Koordinator für schulfachliche Aufgaben an einer Gesamt-
schule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern - 1) 2)  

-  als Stufenleiterin oder Stufenleiter an einer Integrierten Gesamtschule mit bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern in der Stufe - 

-  als Stufenleiterin oder Stufenleiter an einer Integrierten Gesamtschule mit mehr als 
360 Schülerinnen oder Schülern in der Stufe - 1)  

-  als Schulartleiterin oder Schulartleiter der Schulart Gymnasium an einer Kooperati-
ven Gesamtschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart - 

-  als Schulartleiterin oder Schulartleiter der Schulart Gymnasium an einer Kooperati-
ven Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart -  1)  

-  als Leiterin oder Leiter der gymnasialen Oberstufe an einer Gesamtschule mit den 
Jahrgängen 11 bis 13 - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Stufenleiterin oder ei-
nes Stufenleiters an einer Integrierten Gesamtschule mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern in der Stufe - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Schulartleiterin oder 
eines Schulartleiters der Schulart Gymnasium an einer Kooperativen Gesamtschule 
mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern in der Schulart - 

-  als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters 
eines Förderzentrums Hören mit Heim und mit mehr als 180 Schülerinnen und 
Schülern - 3) 4) 

- am Landesförderzentrum Hören zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben zur 
Koordinierung schulfachlicher Aufgaben - 

----- 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8, (dort: BesGr. A 15, Fußnote 6)). 
2) Bei weniger als fünf Zügen nur, wenn zwei Stufenleitungen in der Sekundarstufe I 

vorhanden sind. 
3) Für die Berechnung der Schülerzahlen werden die Schülerinnen und Schüler mit 

festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf in der Sonderschule und die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler in integrativen Maßnahmen an Grundschulen 
und allgemein bildenden weiterführenden Schulen zugrunde gelegt. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8, (dort: BesGr. A 15, Fußnote 9)). 
 

Besoldungsgruppe A 16 

Direktorin oder Direktor einer Ingenieurschule  

Kanzlerin oder Kanzler der Medizinischen Universität zu Lübeck 

Kanzlerin oder Kanzler der Fachhochschule Kiel 

Oberschulrätin oder Oberschulrat 

Oberseefahrtschuldirektorin oder Oberseefahrtschuldirektor 

Oberstudiendirektorin oder Oberstudiendirektor 
-  als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufen mit mehr 

als 1.000 Schülerinnen und Schülern - 
-  als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe mit mehr als 

360 Schülerinnen und Schülern - 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/2079  

 

 - 85 - 

- als Leiterin oder Leiter eines Förderzentrums Hören mit Heim und mit mehr als 180 
Schülerinnen und Schülern - 

 
Verbandsdirektorin oder Verbandsdirektor des Zweckverbandes Verband Kieler Um-
land, soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2 

Besoldungsgruppe B 2 

Direktorin oder Direktor der Landeszentrale für politische Bildung 

Rektorin oder Rektor 
-  als hauptberufliche Rektorin oder hauptberuflicher Rektor einer Hochschule mit ei-

ner Messzahl bis 1000 gemäß Nummer 20 der Anlage I zum Bundesbesoldungsge-
setz, 

Verbandsdirektorin oder Verbandsdirektor des Zweckverbandes Verband Kieler Um-
land 1)  
----- 
1) Nach Ablauf einer Amtszeit als bestellte Verbandsdirektorin oder als bestellter 

Verbandsdirektor von sechs Jahren. 
 

Besoldungsgruppe B 3 

Direktorin oder Direktor des Pflanzenschutzamtes 

Landesmuseumsdirektorin oder Landesmuseumsdirektor  

Rektorin oder Rektor 
-  als hauptberufliche Rektorin oder hauptberuflicher Rektor einer Hochschule mit ei-

ner Messzahl von 1001 bis 2000 gemäß Nummer 20 der Anlage I zum Bundesbe-
soldungsgesetz 

-  als hauptberufliche Rektorin oder hauptberuflicher Rektor der Fachhochschule 
Westküste 

 
Stellvertretende Direktorin oder Stellvertretender Direktor der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 

Stellvertretende Geschäftsführerin oder stellvertretender Geschäftsführer der Land-
wirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

Besoldungsgruppe B 4 

Direktor bei einem Regionalträger der gesetzlichen Rentenversicherung 
-  als stellvertretender Geschäftsführer oder Mitglied der Geschäftsführung, wenn der 

Erste Direktor in Besoldungsgruppe B 5 eingestuft ist - 
 
Kanzlerin oder Kanzler der Universität Kiel 

Rektorin oder Rektor 
-  als hauptberufliche Rektorin oder hauptberuflicher Rektor einer Hochschule mit ei-

ner Messzahl von 2001 bis 4000 gemäß Nummer 20 der Anlage I zum Bundesbe-
soldungsgesetz 
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Besoldungsgruppe B 5 

Erster Direktor eines Regionalträgers der gesetzlichen Rentenversicherung 
-  als Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsführung bei mehr als 2,3 Milli-

onen und höchstens 3,7 Millionen Versicherten und laufenden Rentenfällen - 
 

Besoldungsgruppe B 6 

Direktorin oder Direktor der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, soweit nicht 
in der Besoldungsgruppe B 5 

Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein 

Landesschuldirektorin oder Landesschuldirektor 

Besoldungsgruppe B 7 

Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter, 
soweit Vertreterin oder Vertreter der Chefin oder des Chefs der Staatskanzlei oder der 
Amtschefin oder des Amtschefs einer obersten Landesbehörde 

Rektorin oder Rektor der Universität Kiel  1) 

----- 
1) Beamtinnen und Beamte, die bis zu ihrer Wahl zur Rektorin oder zum Rektor als 

Professorin oder Professor der Besoldungsgruppe C 4 ein höheres Grundgehalt 
zuzüglich des Ortszuschlags und der Zuschläge nach Nummer 1 und 2 der Vor-
bemerkungen zu der Bundesbesoldungsordnung C bezogen haben, erhalten eine 
Ausgleichzulage. Diese wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
jeweiligen Grundgehalt und Ortszuschlag der Beamtin oder des Beamten und 
dem Grundgehalt zuzüglich des Ortszuschlages und der Zuschüsse, das ihr oder 
ihm in ihrem oder seinem bisherigen Amt zugestanden hätte, gewährt. Die Aus-
gleichszulage ist ruhegehaltfähig, soweit sie zum Ausgleich des Grundgehalts, 
des Ortzuschlages oder eines ruhegehaltfähigen Zuschusses dient. 

 

Besoldungsgruppe B 9 

Direktorin oder Direktor des Landtages 

Besoldungsgruppe B 10 

Präsidentin oder Präsident des Landesrechnungshofs 

Staatssekretärin oder Staatssekretär 
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Anlage 2 

Besoldungsordnung W 

Besoldungsgruppe W 1 

Professorin oder Professor als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor 1) 
----- 
1)  Nach § 64 des Hochschulgesetzes vom 28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 

184), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 9. März 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 356) an einer Universität  oder gleichgestellten Hochschule. 

 

Besoldungsgruppe W 2 

Professorin oder Professor an einer Fachhochschule 1) 

Professorin oder Professor an einer Kunsthochschule 1) 

Professorin oder Professor an einer Pädagogischen Hochschule 1) 

Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 1) 
----- 
1)  Soweit nicht  in der Besoldungsgruppe W 3. 
 

Besoldungsgruppe W 3 

Professorin oder Professor an einer Fachhochschule 1) 

Professorin oder Professor an einer Kunsthochschule 1) 

Professorin oder Professor an einer Pädagogischen Hochschule 1) 

Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 1) 

Präsidentin oder Präsident der … 2)  
----- 
1)  Soweit nicht  in der Besoldungsgruppe W 2. 
2)  Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf die Hochschule hinweist, 

der die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber angehört. 
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Anlage 3 

Besoldungsordnung C kw 

Besoldungsgruppe C 1 kw 

Künstlerische Assistentin oder Künstlerischer Assistent 

Wissenschaftliche Assistentin oder Wissenschaftlicher Assistent 

Besoldungsgruppe C 2 kw 

Hochschuldozentin oder Hochschuldozent 1) 

Oberassistentin oder Oberassistent 1) 

Oberingenieurin oder Oberingenieur 

Professorin oder Professor an einer Fachhochschule 2) 

Professorin oder Professor an einer Kunsthochschule 3) 

Professorin oder Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule 3) 
-  an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule - 
 
Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 3) 4) 
----- 
1)  Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 8, soweit als Oberarzt einer Hochschulkli-

nik tätig. 
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 3 kw. 
3)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 3 kw oder C 4 kw. 
4) Auch an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule, soweit die Hochschule 

das Recht zur Promotion und Habilitation besitzt. 
 

Besoldungsgruppe C 3 kw 

Professorin oder Professor an einer Fachhochschule 1) 

Professorin oder Professor an einer Kunsthochschule 2) 

Professorin oder Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule 2)  

Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 2) 3) 
----- 
1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2 kw. 
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2 kw oder C 4 kw. 
3) Auch an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule, soweit die Hochschule 

das Recht zur Promotion und Habilitation besitzt. 
 

Besoldungsgruppe C 4 kw 

Professorin oder Professor an einer Kunsthochschule 1) 
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Professorin oder Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule 1)  

Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 1) 2) 
----- 
1)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppe C 2 kw und C 3 kw. 
2) Auch an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule, soweit die Hochschule 

das Recht zur Promotion und Habilitation besitzt.
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Anlage 4  

Besoldungsordnung R 

Besoldungsgruppe R 1 

Richterin oder Richter am Amtsgericht 

Richterin oder Richter am Arbeitsgericht 

Richterin oder Richter am Landgericht 

Richterin oder Richter am Sozialgericht 

Richterin oder Richter am Verwaltungsgericht 

Direktorin oder Direktor des Arbeitsgerichts 1) 

Staatsanwältin oder Staatsanwalt 2) 
----- 
1)  An einem Gericht mit bis zu 3 Richterplanstellen; erhält eine Amtszulage nach 

Anlage 8. 
2)  Erhält als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft bei ei-

nem Landgericht mit 4 Planstellen und mehr für Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte eine Amtszulage nach Anlage 8; anstatt einer Planstelle für eine Ober-
staatsanwältin oder einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiterin oder Abtei-
lungsleiter können bei einer Staatsanwaltschaft mit 4 und 5 Planstellen für 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eine Planstelle für eine Staatsanwältin 
oder einen Staatsanwalt als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter und bei einer 
Staatsanwaltschaft mit 6 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte 2 Planstellen für Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte als Grup-
penleiterinnen oder Gruppenleiter ausgebracht werden. 

 

Besoldungsgruppe R 2 

Richterin oder Richter am Amtsgericht 
-  als weitere aufsichtsführende Richterin oder weiterer aufsichtsführender Richter - 

1) 
-  als ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors - 2) 

 
Richterin oder Richter am Finanzgericht 

Richterin oder Richter am Landessozialgericht 

Richterin oder Richter am Oberlandesgericht  

Richterin oder Richter am Oberverwaltungsgericht  

Richterin oder Richter am Sozialgericht 
-  als weitere aufsichtsführende Richterin oder weiterer aufsichtsführender Richter - 

1) 
-  als ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors - 2) 
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Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Landgericht 

Vorsitzender Richterin oder Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 

Direktorin oder Direktor des Amtsgerichts 3) 

Direktorin oder Direktor des Arbeitsgerichts 3) 

Direktorin oder Direktor des Sozialgerichts 3) 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Amtsgerichts 4) 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Landgerichts 5) 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 5) 

Oberstaatsanwältin oder Oberstaatsanwalt  
-   als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem 

Landgericht - 6) 
-   als Dezernentin oder Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlan-

desgericht - 
----- 
1)  An einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen. Bei 22 Richterplanstellen 

und auf je 7 Richterplanstellen kann für weitere aufsichtsführende Richterinnen 
und Richter je eine Richterplanstelle der Besoldungsgruppe R 2 ausgebracht 
werden. 

2)  An einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen. 
3)  An einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen; erhält an einem Gericht mit 

8 und mehr Richterplanstellen eine Amtszulage nach Anlage 8. 
4)  Als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Besol-

dungsgruppe R 3 oder R 4; erhält an einem Gericht mit 16 und mehr Richter-
planstellen eine Amtszulage nach Anlage 8. 

5)  Erhält als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Be-
soldungsgruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach Anlage 8. 

6)  Auf je 4 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kann eine Planstel-
le für eine Oberstaatsanwältin oder einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiterin 
oder Abteilungsleiter ausgebracht werden; erhält als ständige Vertretung einer 
Leitenden Oberstaatsanwältin oder eines Leitenden Oberstaatsanwalts der Be-
soldungsgruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach Anlage 8. 

 
Besoldungsgruppe R 3 

Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Finanzgericht 

Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht 

Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Landessozialgericht 

Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht  

Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht  

Präsidentin oder Präsident des Amtsgerichts 1) 
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Präsidentin oder Präsident des Landgerichts 1) 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Finanzgerichts 3) 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts 3) 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Landessozialgerichts 3) 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts 3) 

Leitende Oberstaatsanwältin oder Leitender Oberstaatsanwalt 
-   als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht - 4) 
-   als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem 

Oberlandesgericht - 
----- 
1)  An einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen einschließlich der Richterplan-

stellen der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstauf-
sicht führt. 

2)  Als ständige Vertretung der Präsidentin oder des Präsidenten eines Gerichts mit 
81 und mehr Richterplanstellen, einschließlich der Richterplanstellen der Gerich-
te, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

3)  Erhält als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Be-
soldungsgruppe R 6 eine Amtszulage nach Anlage 8. 

4)  Mit 11 bis 40 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.  
 

Besoldungsgruppe R 4 

Präsidentin oder Präsident des Amtsgerichts 1) 

Präsidentin oder Präsident des Landgerichts 1) 

Präsidentin oder Präsident des Verwaltungsgerichts 1) 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Oberlandesgerichts 2) 

Leitende Oberstaatsanwältin oder Leitender Oberstaatsanwalt 
-  als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht - 3) 
----- 
1)  An einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen einschließlich der Richterplan-

stellen der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstauf-
sicht führt. 

2)  Als ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Besol-
dungsgruppe R 8. 

3)  Mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.  
 

Besoldungsgruppe R 5 

Präsidentin oder Präsident des Finanzgerichts 1) 

Präsidentin oder Präsident des Landgerichts 2) 
----- 
1) An einem Gericht mit bis zu 25 Richterplanstellen im Bezirk.  
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2)  An einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen einschließlich der Richter-
planstellen der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienst-
aufsicht führt. 

 

Besoldungsgruppe R 6 

Präsidentin oder Präsident des Landesarbeitsgerichts 1) 

Präsidentin oder Präsident des Landessozialgerichts 1) 

Präsidentin oder Präsident des Landgerichts 2) 

Präsidentin oder Präsident des Oberverwaltungsgerichts 1) 

Generalstaatsanwältin oder Generalstaatsanwalt 
-  als Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht - 3) 
----- 
1)  An einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen im Bezirk. 
2)  An einem Gericht mit 151 und mehr Richterplanstellen einschließlich der Rich-

terplanstellen der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die 
Dienstaufsicht führt. 

3)  Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und  Staatsanwälte im Be-
zirk. 

 
Besoldungsgruppe R 7 

- nicht besetzt - 

Besoldungsgruppe R 8 

Präsidentin oder Präsident des Landessozialgerichts 1) 

Präsidentin oder Präsident des Oberlandesgerichts 1) 
----- 
1)  An einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstellen im Bezirk. 
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                  Anlage 5 
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldu ngsordnung A  

 

(Monatsbeträge in Euro) 
             

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 

Erfahrungsstufen 
Besol- 
dungs- 
gruppe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2 1692,68 1732,10 1771,54 1810,97 1850,39 1889,84 1929,29      

A 3 1760,78 1802,73 1844,67 1886,63 1928,60 1970,57 2012,53      

A 4 1799,39 1848,81 1898,20 1947,60 1996,99 2046,39 2095,78      

A 5 1813,46 1876,70 1925,86 1974,98 2024,14 2073,27 2122,42 2171,58     

A 6 1854,97 1908,94 1962,90 2016,85 2070,80 2124,77 2178,74 2232,71 2286,65    

A 7 1933,86 1982,36 2050,27 2118,15 2186,06 2253,95 2321,86 2370,33 2418,83 2467,35   

A 8  2051,26 2109,25 2196,27 2283,28 2370,29 2457,32 2515,33 2573,32 2631,35 2689,35  

A 9  2181,50 2238,59 2331,45 2424,31 2517,18 2610,06 2673,88 2737,75 2801,58 2865,42  

A 10  2345,92 2425,26 2544,21 2663,21 2782,19 2901,19 2980,50 3059,82 3139,13 3218,45  

A 11   2695,08 2816,98 2938,89 3060,83 3182,75 3264,02 3345,29 3426,59 3507,87 3589,14 

A 12    3039,27 3184,61 3329,97 3475,31 3572,21 3669,11 3766,02 3862,94 3959,82 

A 13    3406,76 3563,73 3720,67 3877,63 3982,27 4086,91 4191,54 4296,21 4400,85 

A 14    3583,40 3786,93 3990,46 4194,00 4329,68 4465,39 4601,08 4736,77 4872,48 

A 15      4382,23 4606,01 4785,05 4964,07 5143,10 5322,14 5501,16 

A 16      4833,77 5092,55 5299,63 5506,69 5713,73 5920,80 6127,85 
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2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Beso ldungsordnung B 
 

Besoldungsgruppe   

B 1 5501,16 

B 2 6389,81 

B 3 6766,01 

B 4 7160,03 

B 5 7612,10 

B 6 8038,98 

B 7 8454,24 

B 8 8887,04 

B 9 9424,42 

B 10 10622,35 

B 11 11523,34 
 

 
 
 
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Beso ldungsordnung W 

 

(Monatsbeträge in Euro) 
     

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  3830,36 4367,02 5289,94 

 

 



4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Beso ldungsordnung C kw 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
Stufe Besol- 

dungs- 
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

C 1 kw 3040,52 3145,17 3249,81 3354,44 3459,10 3563,73 3668,36 3772,99 3877,63 3982,27 4086,91 4191,54 4296,21 4400,85   

C 2 kw 3047,04 3213,80 3380,57 3547,34 3714,10 3880,88 4047,64 4214,38 4381,15 4547,92 4714,66 4881,43 5048,18 5214,96 5381,74 

C 3 kw 3349,23 3538,06 3726,88 3915,71 4104,54 4293,35 4482,17 4670,99 4859,82 5048,65 5237,45 5426,29 5615,11 5803,93 5992,74 

C 4 kw 4238,18 4428,00 4617,82 4807,62 4997,44 5187,24 5377,08 5566,87 5756,67 5946,49 6136,32 6326,11 6515,94 6705,75 6895,56 
 
5. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Beso ldungsordnung R 
 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Erfahrungsstufe Besoldungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

R 1 3642,57 3725,22 3938,35 4151,51 4364,65 4577,81 4790,98 5004,12 5217,29 5430,41 5643,59 
R 2   4235,44 4448,61 4661,74 4874,90 5088,07 5301,22 5514,37 5727,52 5940,68 6153,79 
R 3 6766,01           

R 4 7160,03           

R 5 7612,10           

R 6 8038,98           

R 7 8454,24           

R 8 8887,04           

R 9 9424,42           

R 10 11568,99           
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Anlage 6 

 

Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro) 
 

  Stufe 1 Stufe 2  

  (§ 44 Abs. 1 SHBesG) (§ 44 Abs. 2SHBesG)  

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 110,98 210,68  
übrige Besoldungsgruppen 116,56 216,27  

    

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind 

um 99,71 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 309,10 Euro.  
    

    
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5   

    

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besol- 
dungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind  

    

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,    

in Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und   
in Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro.   

    

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.    

    
    

Anrechnungsbetrag nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SHBesG   

    

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 103,17 Euro  

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 109,52 Euro   
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Anlage 7 

 

Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro) 
  
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwär-
ter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes un-

mittelbar eintritt 
Grundbetrag 

A 2 bis A 4 834,04 

A 5 bis A 8 954,33 

A 9 bis A 11 1008,12 

A 12 1147,39 

A 13 1179,08 

A 13 + Zulage (§ 47 Nr. 2 Buchstabe c SHBesG) 
oder R 1 1213,87 
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Anlage 8 

Amtszulagen und Stellenzulagen (Monatsbeträge) 
       

Dem Grunde nach geregelt in  Betrag in Euro / Prozentsatz 

        

§ 39 Abs. 4  mit einer Messzahl 

  Die Zulage beträgt   bis 4000 mehr als 4000 

  1. für die Leiterin oder den Leiter einer Hochschule 115,04 230,08 

  
2. für die ständige Vertreterin oder den ständigen Vertreter derLeiterin oder des 

Leiters der Hochschule 
 

63,91 153,39 

  
3. für weitere ständige Vertreterinnen und Vertreter der Leiterinoder des Leiters 

der Hochschule bei einer wesentlichen Inanspruchnahme durch diese Auf-
gaben nach Maßgaben des Haushalts 

bis zu 63,91 bis zu 127,82 

  
4. für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden eines Hochschulleitungs- 

gremiums 
 

115,04 230,08 

  
5. für die ständige Vertreterin oder den ständigen Vertreter der Vor- 

sitzenden oder des Vorsitzenden eines Hochschulleitungsgremiums 
 

63,91 153,39 

  

6. für die weiteren Mitglieder eines Hochschulleitungsgremiums bei einer 
wesentlichen Inanspruchnahme durch diese Aufgaben nach Maßgabedes 
Haushalts 
 

bis zu 63,91 bis zu 127,82 

  
7.  für die Leiterin oder den Leiter einer regionalen oder örtlichen Abteilungeiner 

Hochschule 
 

63,91 63,91 

  8. für die Leiterin oder den Leiter eines Fachbereichs einer Hochschule 63,91 63,91 

  
 bei gleichzeitiger Leitung eines Universitätsklinikums nach Maßgabe 

des Haushalts 
 

bis zu 178,95 bis zu 178,95 

  

9. für die Leiterin oder den Leiter eines zentralen Kollegialorgans bei  
einer wesentlichen Inanspruchnahme durch Daueraufgaben nach 
Maßgabe des Haushalts 
 

bis zu 63,91 bis zu 63,91 

  
10. für die Leiterin oder den Leiter einer gemeinsamen Kommission bei 

einer wesentlichen Inanspruchnahme durch Daueraufgaben nach 
Maßgabe des Haushalts 

bis zu 63,91 bis zu 63,91 

        

§ 47   

  Nr. 1   

   Buchstabe a 18,14 

   Buchstabe b 70,96 

  Nr. 2 78,87 
           

§ 48   

  A 2 bis A 5 115,04 

  A 6 bis A 9 153,39 

  A 10 und höher 191,73 
          

§ 49 Abs. 1 bis 3   

  Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit    

  von einem Jahr 63,69 

  von zwei Jahren 127,38 
§ 49 Abs. 4 40,90 
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Dem Grunde nach geregelt in  Betrag in Euro / Prozentsatz 

  

§ 50   

  Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit    

  von einem Jahr 63,69 

  von zwei Jahren 127,38 
          

§ 51 95,53 
          

§ 52 38,35 
          

§ 53   

  Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte   

  der Laufbahngruppe 1 mit dem 2. Einstiegsamt 17,05 

  der Laufbahngruppe 2 mit dem 1. Einstiegsamt 38,35 
          

§ 54 92,13 
          

§ 55   

  wenn ein Amt ausgeübt wird    

  der Besoldungsgruppe R 1 205,54 

  der Besoldungsgruppe R 2 230,08 
          

§ 56 260,00 

          

Besoldungsordnung A     
 
Vorbemerkung Nr. 5 
  

196,51 

Besoldungsgruppen Fußnote    

A 3   1, 4 62,47 

A 4   1, 2 62,47 

A 5   
 
1 
3,4 

 
33,87 
62,47 

A 6   2 33,87 

A 9   1 252,18 

A 12  3, 4 146,47 

A 13  4 175,70 

     12,13,14 256,26 

A 14  6 175,70 

A 15  6 212,00 

     9 175,70 

          

Besoldungsordnung R    
          
Besoldungsgruppen Fußnote    

R 1   1, 2 194,26 

R 2   3 bis 6 194,26 

R 3   3 194,26 
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Dem Grunde nach geregelt in  Betrag in Euro / Prozentsatz 

   
Besoldungsordnung C kw    
          
Besoldungsgruppe Fußnote    
C 2 kw   1 104,32 
       

 
 
 
 

Artikel 2 
Besoldungsüberleitungsge-

setz Schleswig-Holstein 
(SHBesÜG) 

Artikel 2 
Besoldungsüberleitungsge-

setz Schleswig-Holstein 
(SHBesÜG) 

§ 1 
Geltungsbereich 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für den in § 1 Abs. 1 und 2 
des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBesG) vom … [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle dieses Gesetzes] ge-
nannten Personenkreises, soweit sie am Tag 
vor dem Inkrafttreten und am Tag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes in einem Rechtsver-
hältnis als Beamtin, Beamter, Richterin, Rich-
ter, Versorgungsempfängerin oder Versor-
gungsempfänger zu einem der in § 1 Abs. 1 
und 2 SHBesG genannten Dienstherrn ste-
hen.  

  unverändert 

§ 2 
Überleitung in die Besol-
dungsordnungen A, B, W 

und R 

§ 2 
Überleitung in die Besol-
dungsordnungen A, B, W 

und R 

(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter, deren Ämter am Tag vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes in den Bundesbesol-
dungsordnungen A, B, W oder R des durch 
§ 1a des Landesbesoldungsgesetzes in Lan-
desrecht übergeleiteten Bundesbesoldungs-
gesetzes (Bundesbesoldungsgesetz - Über-
leitungsfassung für Schleswig-Holstein), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 452) 
oder in den Landesbesoldungsordnungen A 
oder B des Landesbesoldungsgesetzes in 
der Fassung vom 18. Januar 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Haushaltsbegleitgesetzes 
2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 

 (1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter, deren Ämter am Tag vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes in den Bundesbesol-
dungsordnungen A, B, W oder R des durch 
§ 1a des Landesbesoldungsgesetzes in Lan-
desrecht übergeleiteten Bundesbesoldungs-
gesetzes (Bundesbesoldungsgesetz - Über-
leitungsfassung für Schleswig-Holstein), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 16. Juni 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 188)  
oder in den Landesbesoldungsordnungen A 
oder B des Landesbesoldungsgesetzes in 
der Fassung vom 18. Januar 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Haushaltsbegleitgesetzes 
2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 
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Schl.-H. S. 789), ausgebracht waren, werden 
in die ihren bisherigen Ämtern entsprechen-
den Ämter und Besoldungsgruppen der Be-
soldungsordnungen A, B, W und R des 
SHBesG übergeleitet.  

Schl.-H. S. 789), ausgebracht waren, werden 
in die ihren bisherigen Ämtern entsprechen-
den Ämter und Besoldungsgruppen der Be-
soldungsordnungen A, B, W und R des 
SHBesG übergeleitet. 

(2) Beamtinnen und Beamte, denen Ämter 
der Bundesbesoldungsordnungen des Bun-
desbesoldungsgesetzes - Überleitungsfas-
sung für Schleswig-Holstein oder der Lan-
desbesoldungsordnung des Landesbesol-
dungsgesetzes übertragen wurden, die nicht 
in das SHBesG übernommen wurden, be-
kleiden diese Ämter weiter. Ihre Besoldung 
bemisst sich nach der Besoldungsgruppe, die 
der Besoldungsgruppe entspricht, der das 
Amt in den Bundesbesoldungsordnungen 
des Bundesbesoldungsgesetzes - Überlei-
tungsfassung für Schleswig-Holstein oder der 
Landesbesoldungsordnung des Landesbe-
soldungsgesetzes zugeordnet war.  

 (2) unverändert 

§ 3 
Überleitung der vorhandenen 
Beamtinnen, Beamte der Be-

soldungsordnung A sowie der 
Richterinnen, Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwäl-
te in die neuen Grundgehalts-

tabellen 

§ 3 
Überleitung der vorhandenen 
Beamtinnen, Beamte der Be-

soldungsordnung A sowie der 
Richterinnen, Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwäl-
te in die neuen Grundgehalts-

tabellen 

(1) Beamtinnen und Beamte der Besol-
dungsordnung A werden den Erfahrungsstu-
fen des Grundgehaltes der Anlage 5 zum 
SHBesG zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt 
zu der Erfahrungsstufe der entsprechenden 
Besoldungsgruppe, die dem Betrag des am 
… [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes] zustehenden 
Grundgehalts entspricht. Weist die Grundge-
haltstabelle keinen Betrag aus, erfolgt die 
Zuordnung zu der Erfahrungsstufe der ent-
sprechenden Besoldungsgruppe mit dem 
nächsthöheren Betrag. Bei Beurlaubten ohne 
Anspruch auf Dienstbezüge ist das Grundge-
halt maßgeblich, das bei einer Beendigung 
der Beurlaubung am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes] maßgebend wäre. 

  unverändert 

(2) Mit der Zuordnung zu einer Erfahrungs-
stufe des Grundgehalts der Anlage 5 zum 
SHBesG beginnen die für die Erfahrungsstu-
fe maßgebenden Zeitabstände des § 28 Abs. 
2 SHBesG. Bereits in einer Erfahrungsstufe 
mit dem entsprechenden Grundgehaltsbetrag 
verbrachte Zeiten mit Anspruch auf Grund-
gehalt werden angerechnet. § 28 Abs. 3 Satz 
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2 SHBesG gilt entsprechend. Leistungsstufen 
bleiben bei der Zuordnung nach Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 

(3) Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 
1 und R 2 werden den Erfahrungsstufen des 
Grundgehalts der Anlage 5 zum SHBesG 
zugeordnet. Absatz 1 Satz 2 und 3 und Ab-
satz 2 Satz 1 und 2 gelten entsprechend mit 
der Maßgabe, dass mit der Zuordnung nach 
Absatz 2 Satz 1 die Erfahrungsstufen nach 
§ 41 Satz 2 SHBesG beginnen. 

  

Artikel 3  
Gesetz des Landes Schleswig-
Holstein über die Versorgung 
der Beamtinnen und Beamten 
sowie Richterinnen und Rich-
ter (Beamtenversorgungsge-

setz Schleswig-Holstein - 
SHBeamtVG) 

Artikel 3  
Gesetz des Landes Schleswig-
Holstein über die Versorgung 
der Beamtinnen und Beamten 
sowie Richterinnen und Rich-
ter (Beamtenversorgungsge-

setz Schleswig-Holstein - 
SHBeamtVG) 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

unverändert 

§ 1 Geltungsbereich     

§ 2 Arten der Versorgung   

§ 3 Regelung durch Gesetz   

Abschnitt II 
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

 

§ 4 Entstehen und Berechnung des Ru-
hegehalts 

  

§ 5 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge   

§ 6 Regelmäßige ruhegehaltfähige 
Dienstzeit 

  

§ 7 Erhöhung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit 

  

§ 8 Berufsmäßiger Wehrdienst und ver-
gleichbare Zeiten 

  

§ 9 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und 
vergleichbare Zeiten 

  

§ 10 Zeiten im privatrechtlichen Arbeits-
verhältnis im öffentlichen Dienst 
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§ 11 Sonstige Zeiten   

§ 12 Ausbildungszeiten   

§ 13 Nicht zu berücksichtigende Zeiten   

§ 14 Zeiten in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet 

  

§ 15 Zurechnungszeit und Zeit gesund-
heitsschädigender Verwendung 

  

§ 16 Höhe des Ruhegehalts   

§ 17 Vorübergehende Erhöhung des Ru-
hegehaltssatzes 

  

§ 18 Unterhaltsbeitrag für entlassene Be-
amtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
und auf Probe 

  

§ 19 Beamtinnen und Beamte auf Probe in 
leitender Funktion 

  

Abschnitt III 
Hinterbliebenenversorgung 

 

§ 20 Allgemeines   

§ 21 Bezüge für den Sterbemonat   

§ 22 Sterbegeld   

§ 23 Witwen- und Witwergeld   

§ 24 Höhe des Witwen- und Witwergeldes   

§ 25 Witwen- und Witwerabfindung   

§ 26 Unterhaltsbeitrag für nicht witwen-
geldberechtigte Witwen und frühere 
Ehefrauen sowie für nicht witwergeld-
berechtigte Witwer und frühere Ehe-
männer 

  

§ 27 Waisengeld   

§ 28 Höhe des Waisengeldes   

§ 29 Zusammentreffen von Witwen- und 
Witwergeld, Waisengeld und Unter-
haltsbeiträgen 

  

§ 30 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 
von Beamtinnen und Beamten auf 
Lebenszeit und auf Probe 

  

§ 31 Beginn der Zahlungen   
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Abschnitt IV 
Bezüge bei Verschollenheit 

 

§ 32 Zahlung der Bezüge   

Abschnitt V 
Unfallfürsorge 

 

§ 33 Allgemeines   

§ 34 Dienstunfall   

§ 35 Einsatzversorgung   

§ 36 Erstattung von Sachschäden und 
besonderen Aufwendungen 

  

§ 37 Heilverfahren   

§ 38 Pflegekosten und Hilflosigkeitszu-
schlag 

  

§ 39 Unfallausgleich   

§ 40 Unfallruhegehalt   

§ 41 Erhöhtes Unfallruhegehalt   

§ 42 Unterhaltsbeitrag für frühere Beam-
tinnen und Beamte und frühere Ruhe-
standsbeamtinnen und -beamte 

  

§ 43  Unterhaltsbeitrag bei Schädigung 
eines ungeborenen Kindes 

  

§ 44 Unfall-Hinterbliebenenversorgung   

§ 45 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der 
aufsteigenden Linie 

  

§ 46 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene   

§ 47 Höchstgrenzen der Hinterbliebenen-
versorgung 

  

§ 48 Einmalige Unfallentschädigung und 
einmalige Entschädigung 

  

§ 49 Schadensausgleich in besonderen 
Fällen 

  

§ 50 Nichtgewährung von Unfallfürsorge   

§ 51 Meldung und Untersuchungsverfah-
ren 

  

§ 52 Begrenzung der Unfallfürsorgean-
sprüche 
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Abschnitt VI 
Übergangsgeld, Ausgleich 

 

§ 53 Übergangsgeld   

§ 54 Übergangsgeld für entlassene politi-
sche Beamtinnen und Beamte 

  

§ 55 Ausgleich bei besonderen Altersgren-
zen 

  

Abschnitt VII 
Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 56 Zahlung der Versorgungsbezüge   

§ 57 Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag   

§ 58 Kindererziehungs- und Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag 

  

§ 59 Kinderzuschlag zum Witwen- und 
Witwergeld 

  

§ 60 Pflege- und Kinderpflegeergänzungs-
zuschlag 

  

§ 61 Vorübergehende Gewährung von 
Zuschlägen 

  

§ 62 Abtretung, Verpfändung, Aufrech-
nungs- und Zurückbehaltungsrecht 

  

§ 63 Rückforderung von Versorgungsbe-
zügen 

  

§ 64 Zusammentreffen von Versorgungs-
bezügen mit Erwerbs- und Erwerbs-
ersatzeinkommen 

  

§ 65 Zusammentreffen mehrerer Versor-
gungsbezüge 

  

§ 66 Zusammentreffen von Versorgungs-
bezügen mit Renten 

  

§ 67 Zusammentreffen von Versorgungs-
bezügen mit Versorgung aus zwi-
schenstaatlicher und überstaatlicher 
Verwendung 

  

§ 68 Kürzung der Versorgungsbezüge 
nach der Ehescheidung 

  

§ 69 Abwendung der Kürzung der Versor-
gungsbezüge 

  

§ 70 Erlöschen der Versorgungsbezüge 
wegen Verurteilung 
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§ 71 Erlöschen der Versorgungsbezüge 
bei Ablehnung einer erneuten Beru-
fung 

  

§ 72 Erlöschen der Witwen-, Witwer- und 
Waisenversorgung 

  

§ 73 Anzeigepflicht   

§ 74 Anwendungsbereich   

Abschnitt VIII 
Sondervorschriften 

 

§ 75 Entzug von Hinterbliebenenversor-
gung 

  

§ 76 Nichtberücksichtigung der Versor-
gungsbezüge 

  

Abschnitt IX 
Versorgung besonderer Beam-

tengruppen 

 

§ 77 Beamtinnen und Beamte auf Zeit   

§ 78 Wissenschaftliches und künstleri-
sches Personal sowie hauptberufli-
ches Leitungspersonal an Hochschu-
len im Beamtenverhältnis 

  

§ 79 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte   

Abschnitt X 
Anpassung der Versorgungs-

bezüge 

 

§ 80  Allgemeine Anpassung   

Abschnitt XI 
Versorgungslastenbeteiligung 

früherer Dienstherren 

 

§ 81 Verteilung der Versorgungslasten bei 
erneuter Berufung in ein öffentlich 
rechtliches Dienstverhältnis in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet  
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Abschnitt XII 
Übergangsvorschriften für 
vorhandene Versorgung-

sempfängerinnen sowie Ver-
sorgungsfälle ab … [einsetzen: 
Datum des Tages des Inkraft-

tretens dieses Gesetzes]  

 

§ 82 Vorhandene Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger  

  

§ 83 Vorhandene aktive Beamtinnen und 
Beamte  

  

§ 84 Ruhegehaltssatz für am 31. Dezem-
ber 1991 und am … [einsetzen: Da-
tum  des Tages des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes] vorhandene Beam-
tinnen und Beamte 

  

§ 85 Erneute Berufung in das Beamten-
verhältnis  

  

§ 86  Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, Wissenschaftliche Assistentin-
nen und Assistenten sowie Lektorin-
nen und Lektoren 

  

§ 87  Übergangsregelung für die Verminde-
rung der Berücksichtigung von Hoch-
schulausbildungszeiten 

  

§ 88 Übergangsregelung zur Anhebung 
des Ruhestandseintrittsalters 

  

Abschnitt XIII 
Schlussvorschriften 

 

§ 89  Allgemeine Verwaltungsvorschriften    

§ 90 Verwendung von Beamtinnen und 
Beamten, Richterinnen und Richter 
aus Anlass der Herstellung der Ein-
heit Deutschlands  

  

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich 

unverändert 

(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der 
Beamtinnen und Beamten  

  

1. des Landes Schleswig-Holstein   

2. der Gemeinden, Kreise und Ämter sowie   
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3. der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und 
der rechtsfähigen Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts. 

  

(2) Dieses Gesetz gilt entsprechend für die 
Versorgung der Richterinnen und Richter des 
Landes. 

  

(3) Soweit nicht ausdrücklich geregelt, gilt 
dieses Gesetz  nicht für  

  

1. die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, 
die Beamtinnen und Beamten auf Wider-
ruf, die nebenbei verwendet werden, und 
die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter und  

  

2. die Kirchen, Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften des öf-
fentlichen Rechts und ihre Verbände und 
Einrichtungen in Schleswig-Holstein.  

  

(4) Lebenspartnerschaften nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar 
2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696, 
1700), sind der gesetzlichen Ehe gleichge-
stellt. Insofern stehen nach Maßgabe dieses 
Gesetzes  

  

1. die Lebenspartnerschaft der Ehe,    

2. die Lebenspartnerin der Ehefrau oder der 
Ehegattin,  

  

3. der Lebenspartner dem Ehemann oder 
dem Ehemann,  

  

4. die Begründung einer Lebenspartner-
schaft der Eheschließung,  

  

5. die Aufhebung einer Lebenspartnerschaft 
der Ehescheidung,  

  

6. die hinterbliebene Lebenspartnerin der 
Witwe,  

  

7. der hinterbliebene Lebenspartner dem 
Witwer  

  

gleich. Hinterbliebene Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner haben unter den Voraus-
setzungen des Abschnitts III Anspruch auf 
Witwen- oder Witwergeld und sind insoweit 
witwengeldberechtigten Witwen und witwer-
geldberechtigten Witwern gleichgestellt. Der 
Anspruch einer Witwe oder eines Witwers 
aus einer zum Zeitpunkt des Todes beste-
henden Ehe schließt den Anspruch einer 
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hinterbliebenen Lebenspartnerin oder eines 
hinterbliebenen Lebenspartners aus einer 
zum Zeitpunkt des Todes bestehenden Le-
benspartnerschaft aus. 

§ 2 
Arten der Versorgung 

 

(1) Versorgungsbezüge sind   

1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,   

2. Hinterbliebenenversorgung,   

3. Bezüge bei Verschollenheit,   

4. Unfallfürsorge,   

5. Übergangsgeld,   

6. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen,   

7. Erhöhungsbetrag nach § 16 Abs. 3 Satz 3 
Halbsatz 1, 

  

8. Unterschiedsbetrag nach § 57 Abs. 1 
Satz 2 und 3, 

  

9. Zuschläge nach den §§ 58 bis 61,   

10. Ausgleichsbetrag nach § 57 Abs. 2.   

(2) Zur Versorgung gehört ferner eine jährli-
che Sonderzahlung nach landes- oder bun-
desgesetzlichen Vorschriften. 

  

§ 3 
Regelung durch Gesetz 

 

(1) Die Versorgung der Beamtinnen und Be-
amten und ihrer Hinterbliebenen wird durch 
Gesetz geregelt. 

  

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Ver-
gleiche, die der Beamtin oder dem Beamten 
eine höhere als die ihr oder ihm gesetzlich 
zustehende Versorgung verschaffen sollen, 
sind unwirksam. Das gleiche gilt für Versiche-
rungsverträge, die zu diesem Zweck abge-
schlossen werden. 

  

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versor-
gung kann weder ganz noch teilweise ver-
zichtet werden. 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/2079  

 

 - 113 - 

Abschnitt II 
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

Abschnitt II 
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

§ 4  
Entstehen und Berechnung 

des Ruhegehalts 

§ 4  
Entstehen und Berechnung 

des Ruhegehalts 

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn 
die Beamtin oder der Beamte 

  unverändert 

1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jah-
ren abgeleistet hat oder 

  

2. infolge Krankheit, Verwundung oder 
sonstiger Beschädigung, die sie oder er 
sich ohne grobes Verschulden bei Aus-
übung oder aus Veranlassung des Diens-
tes zugezogen hat, dienstunfähig gewor-
den ist.  

  

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten 
Berufung in das Beamtenverhältnis ab ge-
rechnet und nur berücksichtigt, soweit sie 
ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetzli-
cher Vorschrift als ruhegehaltfähig gelten 
oder nach § 10 als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt werden, sind einzurech-
nen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die die Be-
amtin oder der Beamte vor dem 3. Oktober 
1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet zurückgelegt hat. 

  

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit 
dem Beginn des Ruhestandes, in den Fällen 
des  § 5 des Besoldungsgesetzes Schleswig-
Holstein (SHBesG) vom … [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes] nach Ablauf der Zeit, für die Dienst-
bezüge gewährt werden. 

  

(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. 

  

§ 5  
Ruhegehaltfähige Dienstbezü-

ge 

§ 5  
Ruhegehaltfähige Dienstbezü-

ge 

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind   unverändert 

1. das Grundgehalt,   

2. der Familienzuschlag (§ 57 Abs. 1) der 
Stufe 1, 

  

3. sonstige Dienstbezüge, die im Besol-
dungsrecht als ruhegehaltfähig bezeich-
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net sind, 

4. Leistungsbezüge nach § 32 Abs. 1 
SHBesG, soweit sie nach § 36 SHBesG 
ruhegehaltfähig sind, 

  

die der Beamtin oder dem Beamten in den 
Fällen der Nummern 1 und 3 zuletzt zuge-
standen haben oder in den Fällen der Num-
mer 2 nach dem Besoldungsrecht zustehen 
würden. Bei Teilzeitbeschäftigung und Beur-
laubung ohne Dienstbezüge (Freistellung) 
gelten als ruhegehaltfähige Dienstbezüge die 
dem letzten Amt entsprechenden vollen ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge. Satz 2 gilt 
entsprechend bei eingeschränkter Verwen-
dung einer Beamtin oder eines Beamten we-
gen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des 
Beamtenstatusgesetzes. 

  

(2) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen 
Dienstunfähigkeit auf Grund eines Dienstun-
falls im Sinne des § 34 in den Ruhestand 
getreten, ist das Grundgehalt der nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1, Absatz 3 oder Absatz 5 
maßgebenden Besoldungsgruppe nach der 
Stufe zugrunde zu legen, die sie oder er bis 
zum Eintritt in den Ruhestand wegen Errei-
chens der Altersgrenze hätte erreichen kön-
nen. 
(3) Ist eine Beamtin oder ein Beamter aus 
einem Amt in den Ruhestand getreten, das 
nicht dem Einstiegsamt ihrer oder seiner 
Laufbahngruppe entspricht oder das keiner 
Laufbahn angehört, und hat sie oder er die 
Dienstbezüge dieses oder eines mindestens 
gleichwertigen Amtes vor dem Eintritt in den 
Ruhestand nicht mindestens zwei Jahren 
erhalten, sind ruhegehaltfähig nur die Bezüge 
des vorher bekleideten Amtes. Hat die Beam-
tin oder der Beamte vorher ein Amt nicht 
bekleidet, setzt die oberste Dienstbehörde im 
Einvernehmen mit dem für das Beamtenver-
sorgungsrecht zuständigen Ministerium oder 
mit der von diesem bestimmten Behörde die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Hö-
he der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der 
nächstniedrigeren Besoldungsgruppe fest. In 
die Zweijahresfrist einzurechnen ist die in-
nerhalb dieser Frist liegende Zeit einer Beur-
laubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt worden ist. 
Satz 1 gilt nicht für kommunale Wahlbeam-
tinnen und Wahlbeamte auf Zeit. 

  

(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn die Beamtin oder 
der Beamte vor Ablauf der Frist infolge von 
Krankheit, Verwundung oder sonstiger Be-
schädigung, die sie oder er sich ohne grobes 
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Verschulden bei Ausübung oder aus Veran-
lassung des Dienstes zugezogen hat, in den 
Ruhestand getreten ist. Absatz 3 gilt ferner 
nicht für die Bemessung der Hinterbliebe-
nenversorgung, wenn das Beamtenverhältnis 
durch Tod infolge einer Dienstbeschädigung 
geendet hat. 

(5) Das Ruhegehalt einer Beamtin oder eines 
Beamten, die oder der früher ein mit höheren 
Dienstbezügen verbundenes Amt bekleidet 
und diese Bezüge mindestens zwei Jahre 
erhalten hat, wird, sofern die Beamtin oder 
der Beamte in ein mit geringeren Dienstbe-
zügen verbundenes Amt nicht lediglich auf 
ihren oder seinen im eigenen Interesse ge-
stellten Antrag übergetreten ist, nach den 
höheren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen 
des früheren Amtes und der gesamten ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit berechnet. Absatz 3 
Satz 3 und Absatz 4 gelten entsprechend. 
Das Ruhegehalt darf jedoch die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge des letzten Amtes 
nicht übersteigen. 

  

(6) Verringern sich bei einem Wechsel in ein 
Amt der Besoldungsordnung W die ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge, berechnet sich 
das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen des früheren Amtes und der 
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, so-
fern die Beamtin oder der Beamte die Dienst-
bezüge des früheren Amtes mindestens zwei 
Jahre erhalten hat. Ruhegehaltfähig ist die 
zum Zeitpunkt des Wechsels erreichte Stufe 
des Grundgehalts. Auf die Zweijahresfrist 
nach Absatz 3 Satz 1 wird der Zeitraum, in 
dem die Beamtin oder der Beamte Dienstbe-
züge aus einem Amt der Besoldungsordnung 
W erhalten hat, angerechnet. Absatz 5 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 

  

§ 6  
Regelmäßige ruhegehaltfähige 

Dienstzeit 

§ 6  
Regelmäßige ruhegehaltfähige 

Dienstzeit 

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die die 
Beamtin oder der Beamte vom Tage ihrer 
oder seiner ersten Berufung in das Beamten-
verhältnis an im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn im Beamtenverhältnis 
zurückgelegt hat. Dies gilt nicht für die Zeit 

  unverändert 

1. in einem Amt, das die Arbeitskraft der 
Beamtin oder des Beamten nur nebenbei 
beansprucht, 
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2. einer Tätigkeit als Beamtin oder Beamter, 
die oder der ohne Ruhegehaltsberechti-
gung nur Gebühren bezieht, soweit sie 
nicht nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a be-
rücksichtigt wird, 

  

3. einer ehrenamtlichen Tätigkeit,   

4. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; 
die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge kann berücksichtigt werden, 
wenn spätestens bei Beendigung des Ur-
laubs schriftlich zugestanden worden ist, 
dass dieser öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient und in den 
Fällen einer Beurlaubung zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit ein Versorgungs-
zuschlag in Höhe von 30 % der ohne die 
Beurlaubung jeweils zustehenden ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge zuzüglich der 
anteiligen jährlichen Sonderzahlung ge-
zahlt wird; die oberste Dienstbehörde 
kann - im Landesbereich im Einverneh-
men mit dem für das Beamtenversor-
gungsrecht zuständigen Ministerium - 
Ausnahmen von der Zahlung des Versor-
gungszuschlages zulassen, 

  

5. eines schuldhaften Fernbleibens vom 
Dienst unter Verlust der Dienstbezüge,  

  

6. für die eine Abfindung aus öffentlichen 
Mitteln gewährt ist; bei einer Abfindung 
gemäß § 152 des Bundesbeamtengeset-
zes in der bis zum 31. Dezember 1976 
geltenden Fassung oder entsprechendem 
Landesrecht ist die abgefundene Zeit ru-
hegehaltfähige Dienstzeit, wenn die Be-
amtin oder der Beamte innerhalb einer 
Ausschlussfrist von zwei Jahren nach er-
neuter Berufung in das Beamtenverhält-
nis die Abfindung zurückgezahlt hat.  

  

Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu 
dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis 
der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit 
entspricht; Zeiten einer Altersteilzeit nach 
§ 63 des Landesbeamtengesetzes (LBG) 
sowie nach entsprechenden Bestimmungen 
für Richterinnen und Richter sind zu neun 
Zehnteln der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, die 
der Bemessung der ermäßigten Arbeitszeit 
während der Altersteilzeit zugrunde gelegt 
worden ist. Zeiten der eingeschränkten Ver-
wendung einer Beamtin oder eines Beamten 
wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 
des Beamtenstatusgesetzes sind nur zu dem 
Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der 
ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit 
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entspricht, mindestens im Umfang des § 15 
Abs. 1 Satz 1. 

(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten   

1. in einem Beamtenverhältnis, das durch 
eine Entscheidung der in § 24 Abs. 1 des 
Beamtenstatusgesetzes bezeichneten Art 
oder durch Disziplinarurteil beendet wor-
den ist, 

  

2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe 
oder auf Widerruf, wenn die Beamtin oder 
der Beamte entlassen worden ist, weil sie 
oder er eine Handlung begangen hat, die 
bei einer Beamtin oder einem Beamten 
auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung 
der Dienstbezüge zur Folge hätte, 

  

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch 
Entlassung auf Antrag der Beamtin oder 
des Beamten beendet worden ist,  

  

a) wenn ihr oder ihm ein Verfahren mit 
der Folge des Verlustes der Beamten-
rechte oder der Entfernung aus dem 
Dienst drohte oder 

 

b) wenn die Beamtin oder der Beamte 
den Antrag gestellt hat, um einer dro-
henden Entlassung nach Nummer 2 
zuvorzukommen. 

 

Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen 
zulassen.  

  

(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten 
Dienstzeit stehen gleich  

  

1. die im Richterverhältnis zurückgelegte 
Dienstzeit,  

  

2. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung 
oder einer Landesregierung, 

  

3. die Zeit der Bekleidung des Amtes einer 
parlamentarischen Staatssekretärin oder 
eines parlamentarischen Staatssekretärs 
bei einem Mitglied der Bundesregierung 
nach dem 14. Dezember 1972 oder bei 
einem Mitglied einer Landesregierung, 
soweit entsprechende Voraussetzungen 
vorliegen, 

  

4. die im öffentlichen Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung zurückgelegte Dienstzeit; Absatz 1 
Satz 2 Nr. 6 findet keine Anwendung. 
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§ 7  
Erhöhung der ruhegehaltfähi-

gen Dienstzeit 

§ 7  
Erhöhung der ruhegehaltfähi-

gen Dienstzeit 

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 
erhöht sich um die Zeit, die eine Ruhe-
standsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter 

  unverändert 

1. in einer ihre oder seine Arbeitskraft voll 
beanspruchenden entgeltlichen Beschäf-
tigung als Beamtin oder Beamter, Richte-
rin oder Richter, Berufssoldatin oder Be-
rufssoldat oder in einem Amtsverhältnis 
im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 2 und 3 zu-
rückgelegt hat, ohne einen neuen Ver-
sorgungsanspruch zu erlangen, 

  

2. in einer Tätigkeit im Sinne des § 6 Abs. 3 
Nr. 4 zurückgelegt hat. 

  

§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 und Abs. 2 gilt 
entsprechend, für die Anwendung des Satzes 
1 Nr. 1 außerdem § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6. 

  

§ 8  
Berufsmäßiger Wehrdienst 
und vergleichbare Zeiten 

§ 8  
Berufsmäßiger Wehrdienst 
und vergleichbare Zeiten 

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in 
der eine Beamtin oder ein Beamter vor der 
Berufung in das Beamtenverhältnis berufs-
mäßig im Dienst der Bundeswehr, der Natio-
nalen Volksarmee der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik oder im 
Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat. 

  unverändert 

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 bis 6, Satz 3 und 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

  

§ 9  
Nichtberufsmäßiger Wehr-

dienst und vergleichbare Zei-
ten 

§ 9  
Nichtberufsmäßiger Wehr-

dienst und vergleichbare Zei-
ten 

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während 
der eine Beamtin oder ein Beamter vor der 
Berufung in das Beamtenverhältnis 

  unverändert 

1. nichtberufsmäßigen Wehrdienst oder 
Polizeivollzugsdienst geleistet hat oder 

  

2. sich insgesamt länger als drei Monate in 
einem Gewahrsam (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 in 
Verbindung mit § 9 des Häftlingshilfege-
setzes in der bis zum 28. Dezember 1991 
geltenden Fassung) befunden hat oder 
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3. sich auf Grund einer Krankheit oder Ver-
wundung als Folge eines Dienstes nach 
Nummer 1 oder im Sinne des § 8 Abs. 1 
im Anschluss an die Entlassung arbeits-
unfähig in einer Heilbehandlung befunden 
hat. 

  

(2) Einem nichtberufsmäßigen Wehrdienst 
stehen im Sinne dieses Gesetzes gleich der  

  

1. Zivildienst (§ 78 Abs. 2 des Zivildienstge-
setzes),  

  

2. Wehrersatzdienst als Bausoldat der 
Deutschen Demokratischen Republik 
gemäß der Anordnung vom 7. September 
1964 (GBI I Nr. 11 S. 1290) in der Zeit bis 
zum 28. Februar 1990,  

  

3. Zivildienst aufgrund der Verordnung über 
den Zivildienst in der Deutschen Demo-
kratischen Republik vom 20. Februar 
1990 (GBI I Nr. 10 S. 79) in der Zeit vom 
1. März 1990 bis 2. Oktober 1990.  

  

(3) § 6 Abs. 1 Satz  2 Nr. 1, 4 bis 6 und Abs. 
2 gilt entsprechend. 

  

§ 10  
Zeiten im privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnis im öffentlichen 

Dienst 

§ 10  
Zeiten im privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnis im öffentlichen 

Dienst 

(1) Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende 
Zeiten berücksichtigt werden, in denen eine 
Beamtin oder ein Beamter vor der Berufung 
in das Beamtenverhältnis im privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn ohne von der Beam-
tin oder dem Beamten zu vertretende Unter-
brechung tätig war, sofern diese Tätigkeit zu 
ihrer oder seiner Ernennung geführt hat: 

  unverändert 

1. Zeiten einer hauptberuflichen in der Re-
gel einer Beamtin oder einem Beamten 
obliegenden oder später einer Beamtin 
oder einem Beamten übertragenen ent-
geltlichen Beschäftigung oder 

  

2. Zeiten einer für die Laufbahn der Beamtin 
oder des Beamten förderlichen Tätigkeit. 

  

Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn steht die Tätigkeit im 
Dienst von Einrichtungen gleich, die von 
mehreren öffentlich-rechtlichen Dienstherren 
durch Staatsvertrag oder Verwaltungsab-
kommen zur Erfüllung oder Koordinierung 
ihnen obliegender hoheitsrechtlicher Aufga-
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ben geschaffen worden sind. Zeiten mit einer 
geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit 
dürfen nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden, der dem Verhältnis 
der tatsächlichen zur regelmäßigen Arbeits-
zeit entspricht. 

(2) Hauptberuflich im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 1 ist eine Tätigkeit, die entgeltlich 
erbracht wird, den Schwerpunkt der berufli-
chen Tätigkeit darstellt sowie dem durch 
Ausbildung und Berufswahl geprägten Be-
rufsbild entspricht und im gleichen Zeitraum 
in einem Beamtenverhältnis mit dem jeweils 
gleichen Beschäftigungsumfang zulässig 
gewesen wäre. 

  

§ 11 
Sonstige Zeiten 

§ 11 
Sonstige Zeiten 

(1) Die Zeit, während der eine Beamtin oder 
ein Beamter vor der Berufung in das Beam-
tenverhältnis  

  unverändert 

1. a) als Rechtsanwältin oder Rechtsan-
walt, Beamtin oder Beamter oder No-
tarin oder Notar, die oder der ohne 
Ruhegehaltsberechtigung nur Gebüh-
ren bezieht, oder 

  

b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-
rechtlicher Religionsgesellschaften 
oder ihrer Verbände (Artikel 140 des 
Grundgesetzes) oder im öffentlichen 
oder nichtöffentlichen Schuldienst 
oder  

 

c) hauptberuflich im Dienst der Fraktio-
nen des Bundestages oder der Land-
tage oder kommunaler Vertretungs-
körperschaften oder 

 

d) hauptberuflich im Dienst von kommu-
nalen Spitzenverbänden oder ihren 
Landesverbänden sowie von Spitzen-
verbänden der Sozialversicherung 
oder ihren Landesverbänden  

 

tätig gewesen ist oder   

2. hauptberuflich im ausländischen öffentli-
chen Dienst gestanden hat oder 

  

3. a) auf wissenschaftlichem, künstleri-
schem, technischem oder wirtschaftli-
chem Gebiet besondere Fachkennt-
nisse erworben hat, die die notwendi-
ge Voraussetzung für die Wahrneh-
mung ihres oder seines Amtes bilden, 
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oder  

b) als Entwicklungshelferin oder Ent-
wicklungshelfer im Sinne des Entwick-
lungshelfergesetzes tätig gewesen ist, 

 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berück-
sichtigt werden, in den Fällen der Nummer 1, 
sofern ein innerer Zusammenhang zwischen 
dieser Tätigkeit und dem ersten im Beamten- 
oder Richterverhältnis übertragenen Amt 
besteht. Die Zeit nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 
und Satz 1 Nr. 3 kann höchstens bis zur Hälf-
te und in der Regel nicht über zehn Jahre 
hinaus berücksichtigt werden. In Fällen des 
Satzes 1 Nr. 1 Buchst. b bis d und Nr. 2 dür-
fen Zeiten mit einer geringeren als der re-
gelmäßigen Arbeitszeit nur zu dem Teil als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, der 
dem Verhältnis der tatsächlichen zur regel-
mäßigen Arbeitszeit entspricht.  

  

(2) Besteht für Zeiten nach Absatz 1 eine 
Anwartschaft oder ein Anspruch auf eine 
Rente oder eine andere Versorgungsleistung, 
die nicht der Regelung des § 66 unterliegt, 
sind diese Zeiten nicht als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zu berücksichtigen. Sie können 
jedoch insoweit als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt werden, als durch die zu-
sätzliche Versorgungsleistung und das sich 
unter Berücksichtigung dieser Zeiten als ru-
hegehaltfähige Dienstzeit ergebende Ruhe-
gehalt die in § 66 Abs. 2 bezeichnete 
Höchstgrenze nicht überschritten wird. 

  

(3) § 10 Abs. 2 gilt entsprechend.   

§ 12  
Ausbildungszeiten 

§ 12  
Ausbildungszeiten 

(1) Die verbrachte Mindestzeit   (1) Die verbrachte Mindestzeit 

1. der außer der allgemeinen Schulbildung 
vorgeschriebenen Ausbildung (Fach-
schul-, Hochschul- und praktische Ausbil-
dung, Vorbereitungsdienst, übliche Prü-
fungszeit), 

 1.  unverändert 

2. einer praktischen hauptberuflichen Tätig-
keit, die für die Übernahme in das Beam-
tenverhältnis vorgeschrieben ist, 

 2.  unverändert 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berück-
sichtigt werden; die Zeit einer Fachschulaus-
bildung einschließlich der Prüfungszeit kann 
bis zu 1095 Tage und die Zeit einer Hoch-
schulausbildung einschließlich der Prüfungs-
zeit kann bis zu 855 Tagen, insgesamt 

 kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berück-
sichtigt werden; die Zeit einer Fachschulaus-
bildung einschließlich der Prüfungszeit kann 
bis zu 1095 Tagen  und die Zeit einer Hoch-
schulausbildung einschließlich der Prüfungs-
zeit kann bis zu 855 Tagen, insgesamt 
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höchstens bis zu 1095 Tagen berücksichtigt 
werden. Wird die allgemeine Schulbildung 
durch eine andere Art der Ausbildung ersetzt, 
steht diese der Schulbildung gleich. Für Be-
amtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 
2015 in den Ruhestand eingetreten sind, gilt 
hinsichtlich der höchstens zu berücksichti-
genden Zeit einer Hochschulausbildung ein-
schließlich Prüfungszeit anstelle des in 
Satz 1 genannten Zeitraums von bis zu 855 
Tagen die Regelung des § 87. 

höchstens bis zu 1095 Tagen berücksichtigt 
werden. Wird die allgemeine Schulbildung 
durch eine andere Art der Ausbildung ersetzt, 
steht diese der Schulbildung gleich. Für Be-
amtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 
2015 in den Ruhestand eingetreten sind, gilt 
hinsichtlich der höchstens zu berücksichti-
genden Zeit einer Hochschulausbildung ein-
schließlich Prüfungszeit anstelle des in 
Satz 1 genannten Zeitraums von bis zu 855 
Tagen die Regelung des § 87. 

(2) Für Beamtinnen und Beamte des Voll-
zugsdienstes und des Einsatzdienstes der 
Feuerwehr können Zeiten einer praktischen 
Ausbildung und einer praktischen hauptberuf-
lichen Tätigkeit anstelle einer Berücksichti-
gung nach Absatz 1 bis zu einer Gesamtzeit 
von fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt werden, wenn sie für die 
Wahrnehmung des Amtes förderlich sind. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 (2) unverändert 

(3) Bei anderen als Laufbahnbewerberinnen 
und Laufbahnbewerbern können Zeiten nach 
Absatz 1 als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden, wenn und soweit sie für Laufbahn-
bewerberinnen und Laufbahnbewerber vor-
geschrieben sind. Ist eine Laufbahn der 
Fachrichtung der Beamtin oder des Beamten 
bei einem Dienstherrn nicht gestaltet, gilt das 
Gleiche für solche Zeiten, die bei Gestaltung 
der Laufbahn mindestens vorgeschrieben 
werden müssen. 

 (3) unverändert 

(4) In Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 
sowie der Absätze 2 und 3 dürfen Zeiten mit 
einer geringeren als der regelmäßigen Ar-
beitszeit nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden, der dem Verhältnis 
der tatsächlichen zur regelmäßigen Arbeits-
zeit entspricht. In Fällen des Absatzes 1 Satz 
1 Nr. 2, des Absatzes 2 Satz 1 und des Ab-
satzes 3 gilt § 10 Abs. 2 entsprechend.  

 (4) unverändert 

(5) Für Zeiten nach den Absätzen 1 bis 3 gilt 
§ 11 Abs. 2 entsprechend. 

 (5) unverändert 

§ 13 
Nicht zu berücksichtigende 

Zeiten 

§ 13 
Nicht zu berücksichtigende 

Zeiten 

Zeiten, die nach § 30 SHBesG nicht berück-
sichtigt werden, sind nicht ruhegehaltfähig. 

  unverändert 
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§ 14 
Zeiten in dem in Artikel 3 des 

Einigungsvertrages genannten 
Gebiet 

§ 14 
Zeiten in dem in Artikel 3 des 

Einigungsvertrages genannten 
Gebiet 

(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zei-
ten nach den §§ 8 und 9, Beschäftigungszei-
ten nach § 10 und sonstige Zeiten nach den 
§§ 11 und 77 Abs. 9 und § 78 Abs. 2, die die 
Beamtin oder der Beamte vor dem 3. Okto-
ber 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet zurückgelegt 
hat, werden nicht als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt, sofern die allge-
meine Wartezeit für die gesetzliche Renten-
versicherung erfüllt ist und diese Zeiten als 
rentenrechtliche Zeiten berücksichtigungsfä-
hig sind; Ausbildungszeiten nach den §§ 12 
und 77 Abs. 9 sind nicht ruhegehaltfähig, 
soweit die allgemeine Wartezeit für die ge-
setzliche Rentenversicherung erfüllt ist. Ren-
tenrechtliche Zeiten sind auch solche im Sin-
ne des Artikels 2 des Renten-
Überleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 
(BGBl. I S. 1606). 

  unverändert 

(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die 
gesetzliche Rentenversicherung nicht erfüllt 
ist, können die in Absatz 1 genannten Zeiten 
im Rahmen der dort genannten Vorschriften 
insgesamt höchstens bis zu fünf Jahren als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. 

  

§ 15 
Zurechnungszeit und Zeit ge-
sundheitsschädigender Ver-

wendung 

§ 15 
Zurechnungszeit und Zeit ge-
sundheitsschädigender Ver-

wendung 

(1) Wird  die Beamtin oder der Beamte vor 
Vollendung des sechzigsten Lebensjahres 
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzt, wird die Zeit von der Versetzung in 
den Ruhestand bis zum Ablauf des Monats 
der Vollendung des sechzigsten Lebensjah-
res, soweit diese nicht nach anderen Vor-
schriften als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
wird, für die Berechnung des Ruhegehalts 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei 
Dritteln hinzugerechnet (Zurechnungszeit). 
Ist die Beamtin oder der Beamte nach § 29 
des Beamtenstatusgesetzes erneut in das 
Beamtenverhältnis berufen worden, wird eine 
der Berechnung des früheren Ruhegehaltes 
zugrunde gelegene Zurechnungszeit insoweit 
berücksichtigt, als die Zahl der dem neuen 
Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre 
hinter der Zahl der dem früheren Ruhegehalt 

 (1) unverändert 
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zugrunde gelegenen Dienstjahre zurück-
bleibt.  

(2) Die Zeit der Verwendung einer Beamtin 
oder eines Beamten in Ländern, in denen sie 
oder er gesundheitsschädigenden klimati-
schen Einflüssen ausgesetzt ist, kann bis 
zum Doppelten als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt werden, wenn sie unun-
terbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat. 
Entsprechendes gilt für  beurlaubte Beamtin-
nen und Beamte, deren Tätigkeit in den in 
Satz 1 genannten Gebieten öffentlichen Be-
langen oder dienstlichen Interessen diente, 
wenn dies spätestens bei Beendigung des 
Urlaubs anerkannt worden ist. 

 (2) Die Zeit der Verwendung einer Beamtin 
oder eines Beamten in Ländern, in denen sie 
oder er gesundheitsschädigenden klimati-
schen Einflüssen ausgesetzt ist, kann bis 
zum Doppelten als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt werden, wenn sie unun-
terbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat. 
Entsprechendes gilt für  beurlaubte Beamtin-
nen und Beamte, deren Tätigkeit in den in 
Satz 1 genannten Gebieten öffentlichen Be-
langen oder dienstlichen Interessen diente, 
wenn dies spätestens bei Beendigung des 
Urlaubs anerkannt worden ist. Zeiten einer 
besonderen Verwendung im Ausland 
nach § 35 Abs. 1 können bis zum Doppel-
ten als ruhegehaltsfähige Dienstzeit be-
rücksichtigt werden, wenn sie einzeln un-
unterbrochen mindestens 30 Tage und 
insgesamt mindestens 180 Tage gedauert 
haben. 

(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 als auch die Voraussetzungen 
des Absatzes 2 erfüllt, findet nur die für die 
Beamtin oder den Beamten günstigere Vor-
schrift Anwendung. 

 (3) unverändert 

§ 16 
Höhe des Ruhegehalts 

§ 16 
Höhe des Ruhegehalts 

(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr 
ruhegehaltfähiger Dienstzeit 1,79375 % der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 5), insge-
samt jedoch höchstens 71,75 %. Der Ruhe-
gehaltssatz ist nach kaufmännischen Grund-
sätzen auf zwei Dezimalstellen auszurech-
nen. Zur Ermittlung der gesamten ruhege-
haltfähigen Dienstjahre sind etwa anfallende 
Tage unter Benutzung des Nenners dreihun-
dertfünfundsechzig umzurechnen; Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 (1) unverändert 

(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 
3,6 % für jedes Jahr, um das die Beamtin 
oder der Beamte 

 (2) unverändert 

1. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er 
das 65. Lebensjahr vollendet, nach § 36 
Abs. 2 oder 3 LBG in den Ruhestand ver-
setzt wird,  

  

2. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er 
die für sie oder ihn geltende gesetzliche 
Altersgrenze erreicht, nach § 36 Abs. 1 
LBG in den Ruhestand versetzt wird, 
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3. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er 
die für sie oder ihn geltende gesetzliche 
Altersgrenze erreicht, nach § 36 Abs. 4 
LBG in den Ruhestand versetzt wird, 

  

4.  vor Ablauf des Monats, in dem sie oder 
er das 65. Lebensjahr vollendet, wegen 
Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem 
Dienstunfall beruht, in den Ruhestand 
versetzt wird; 

  

die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 % 
in den Fällen der Nummern 1 und 4 und 
14,4 % in den Fällen der Nummern 2 und 3 
nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. Gilt für die Beamtin oder den 
Beamten eine vor der Vollendung des 
65. Lebensjahres liegende Altersgrenze, tritt 
sie in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 4 an 
die Stelle des 65. Lebensjahres. Gilt für die 
Beamtin oder den Beamten eine nach Vollen-
dung des 67. Lebensjahres liegende Alters-
grenze, wird in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 
und 3 nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats 
berücksichtigt, in dem die Beamtin oder der 
Beamte das 67. Lebensjahr vollendet. In den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 ist das Ru-
hegehalt nicht zu vermindern, wenn die Be-
amtin oder der Beamte zum Zeitpunkt der 
Versetzung in den Ruhestand das 65. Le-
bensjahr vollendet und mindestens 45 Jahre 
mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach den 
§§ 6, 8 bis 10 und nach § 17 Abs. 2 Satz 1 
berücksichtigungsfähigen Pflichtbeitragszei-
ten, soweit sie nicht im Zusammenhang mit 
Arbeitslosigkeit stehen, und Zeiten nach § 60 
sowie Zeiten einer der Beamtin oder dem 
Beamten zuzuordnenden Erziehung eines 
Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten 
Lebensjahr zurückgelegt hat. In den Fällen 
des Satzes 1 Nr. 4 ist das Ruhegehalt nicht 
zu vermindern, wenn die Beamtin oder der 
Beamte zum Zeitpunkt der Versetzung in den 
Ruhestand das 63. Lebensjahr vollendet und 
mindestens 40 Jahre mit ruhegehaltfähigen 
Dienstzeiten nach den §§ 6, 8 bis 10 und 
nach § 17 Abs. 2 Satz 1 berücksichtigungs-
fähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht 
im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit ste-
hen, und Zeiten nach § 60 sowie Zeiten einer 
der Beamtin oder dem Beamten zuzuord-
nenden Erziehung eines Kindes bis zu des-
sen vollendetem zehnten Lebensjahr zurück-
gelegt hat. Soweit sich bei der Berechnung 
nach den Sätzen 5 und 6 Zeiten überschnei-
den, sind diese nur einmal zu berücksichti-
gen. 
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(3) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 % 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 5). 
An die Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 
treten, wenn dies günstiger ist, 65 % der je-
weils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4. Die 
Mindestversorgung nach Satz 2 erhöht sich 
um 30,68 Euro für die Ruhestandsbeamtin 
oder den Ruhestandsbeamten und die Witwe 
oder den Witwer; der Erhöhungsbetrag bleibt 
bei einer Kürzung nach § 29 außer Betracht.  

 (3) unverändert 

(4) Übersteigt beim Zusammentreffen von 
Mindestversorgung nach Absatz 3 mit einer 
Rente nach Anwendung des § 66 die Versor-
gung das nach den Absätzen 1 und 2 erdien-
te Ruhegehalt, ruht die Versorgung bis zur 
Höhe des Unterschieds zwischen dem er-
dienten Ruhegehalt und der Mindestversor-
gung; in den von § 84 erfassten Fällen gilt 
das nach dieser Vorschrift maßgebliche Ru-
hegehalt als erdient. Der Erhöhungsbetrag 
nach Absatz 3 Satz 3 sowie der Unter-
schiedsbetrag nach § 57 Abs. 1 bleiben bei 
der Berechnung außer Betracht. Die Summe 
aus Versorgung und Rente darf nicht hinter 
dem Betrag der Mindestversorgung zuzüglich 
des Unterschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 
zurückbleiben. Zahlbar bleibt mindestens das 
erdiente Ruhegehalt zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 57 Abs. 1. Die Sätze 
1 bis 4 gelten entsprechend für Witwen oder 
Witwer und Waisen. 

 (4) unverändert 

(5) Bei in den einstweiligen Ruhestand ver-
setzten Beamtinnen oder Beamten beträgt 
das Ruhegehalt für die Dauer der Zeit, die 
die Beamtin oder der Beamte das Amt, aus 
dem sie oder er in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzt worden ist, innehatte, mindes-
tens für die Dauer von sechs Monaten, längs-
tens für die Dauer von drei Jahren, 71,75 % 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich 
die Beamtin oder der Beamte zur Zeit ihrer 
oder seiner Versetzung in den einstweiligen 
Ruhestand befunden hat. Das erhöhte Ruhe-
gehalt darf die Dienstbezüge, die der Beam-
tin oder dem Beamten in diesem Zeitpunkt 
zustanden, nicht übersteigen; das nach sons-
tigen Vorschriften ermittelte Ruhegehalt darf 
nicht unterschritten werden.  

 (5) unverändert 

(6) Die Absätze 1 und 5 gelten bis zur ersten 
Anpassung gemäß § 80 nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes mit der Maßgabe, dass an-
stelle der Zahl „1,79375“ die Zahl „1,875“ 
sowie anstelle der Zahl „ 71,75“ die Zahl „75“ 

  (entfällt) 
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tritt. Die in den Fällen der Absätze 1, 2, 4 und 
5 der Berechnung der Versorgungsbezüge 
zugrunde liegenden ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge (§ 5) werden bis zur ersten auf 
den … [einsetzen: Datum des Tages des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] folgenden 
Anpassung nach § 80 durch einen Anpas-
sungsfaktor vermindert. Der Anpassungsfak-
tor beträgt 0,96208. In Versorgungsfällen, die 
vor der ersten auf den … [einsetzen: Datum 
des Tages des Inkrafttretens dieses Geset-
zes] folgenden Anpassung nach § 80 einge-
treten sind, wird der den Versorgungsbezü-
gen zugrunde liegende Ruhegehaltssatz mit 
dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug der 
ersten Anpassung nach § 80 mit dem Faktor 
0,95667 vervielfältigt; Absatz 1 Satz 2 ist 
anzuwenden. Der hiernach verminderte Ru-
hegehaltssatz gilt als neu festgesetzt. Er ist 
ab dem Tag der ersten Anpassung nach § 80 
der Berechnung der Versorgungsbezüge 
zugrunde zu legen. 

§ 17 
Vorübergehende Erhöhung 

des Ruhegehaltssatzes 

§ 17 
Vorübergehende Erhöhung 

des Ruhegehaltssatzes 

(1) Der nach § 16 Abs. 1, § 40 Abs. 3 Satz 1, 
§ 77 Abs. 2 und § 84 Abs. 3 berechnete Ru-
hegehaltssatz erhöht sich vorübergehend, 
wenn die Beamtin oder der Beamte vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze nach § 35 
Abs. 1 oder 2 LBG in den Ruhestand getre-
ten ist, und sie oder er 

 (1) unverändert 

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die 
Wartezeit von 60 Kalendermonaten für 
eine Rente der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt hat und vor 
dem Zeitpunkt in den Ruhestand getreten 
ist, zu dem sie oder er Anspruch auf ab-
schlagfreie Regelaltersrente hat,  

  

2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des 
§ 26 Abs. 1 des Beamtenstatusgeset-
zes in den Ruhestand versetzt wor-
den ist oder 

  

b) wegen Erreichens einer besonderen 
Altersgrenze in den Ruhestand getre-
ten ist,  

 

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % noch 
nicht erreicht hat und 

  

4. keine Einkünfte im Sinne des § 64 Abs. 5 
bezieht; die Einkünfte bleiben außer Be-
tracht, soweit sie durchschnittlich im Mo-
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nat 400 Euro nicht überschreiten. 

(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
beträgt 0,95667 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge für je zwölf Kalendermonate 
der für die Erfüllung der Wartezeit (Absatz 1 
Nr. 1) anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszei-
ten, soweit sie nicht von § 61 Abs.1 erfasst 
werden und vor Begründung des Beamten-
verhältnisses zurückgelegt wurden und nicht 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt sind. Der 
hiernach berechnete Ruhegehaltssatz darf 
66,97 % nicht überschreiten. In den Fällen 
des § 16 Abs. 2 ist das Ruhegehalt, das sich 
nach Anwendung der Sätze 1 und 2 ergibt, 
entsprechend zu vermindern. Für die Be-
rechnung nach Satz 1 sind verbleibende Ka-
lendermonate unter Benutzung des Nenners 
12 umzurechnen; § 16 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

 (2) unverändert 

(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf 
des Monats weg, in dem die Ruhestandsbe-
amtin oder der Ruhestandsbeamte die Re-
gelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder ausländischen Alterssiche-
rungseinrichtung erreicht hat (§§ 35 ff. oder 
§§ 235 ff. Sozialgesetzbuch - Sechstes Buch 
(SGB VI)). Die Erhöhung endet vorher, wenn 
die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhe-
standsbeamte 

 (3) unverändert 

1. aus den anrechnungsfähigen Pflichtbei-
tragszeiten eine Versichertenrente einer 
inländischen oder ausländischen Alterssi-
cherungseinrichtung bezieht, mit Ablauf 
des Tages vor dem Beginn der Rente, 
oder 

  

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 
Buchst. a nicht mehr dienstunfähig ist, mit 
Ablauf des Monats, in dem ihm der Weg-
fall der Erhöhung mitgeteilt wird, oder 

  

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ab-
lauf des Tages vor dem Beginn der Er-
werbstätigkeit. 

  

§ 39 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß.   

(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
wird auf Antrag vorgenommen. Anträge, die 
innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der 
Beamtin oder des Beamten in den Ruhe-
stand gestellt werden, gelten als zum Zeit-
punkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird 
der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt ge-
stellt, tritt die Erhöhung vom Beginn des An-
tragsmonats an ein. 

 (4) unverändert 
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(5) Bis vor der ersten auf den … [einsetzen: 
Datum des Tages des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] folgenden Anpassung nach § 80 
gilt anstelle des in Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 
2 Satz 2 genannten Prozentsatzes 66,97 der 
Prozentsatz 70 und anstelle des in Absatz 2 
Satz 1 genannten Faktors 0,95667 der Faktor 
1. Auf den nach Absatz 2 in Verbindung mit 
Satz 1 errechneten Ruhegehaltssatz ist 
§ 16 Abs. 6 Satz 4 bis 6 entsprechend anzu-
wenden. 

  (entfällt) 

§ 18 
Unterhaltsbeitrag für entlasse-

ne Beamtinnen und Beamte 
auf Lebenszeit und auf Probe 

§ 18 
Unterhaltsbeitrag für entlasse-

ne Beamtinnen und Beamte 
auf Lebenszeit und auf Probe 

Einer Beamtin oder einem Beamten auf Le-
benszeit oder einer Beamtin oder einem Be-
amten auf Probe, die oder der vor Ableistung 
einer Dienstzeit von fünf Jahren (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1) wegen Erreichens der Alters-
grenze nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 oder § 23 Abs. 
1 Nr. 2 des Beamtenstatusgesetzes oder 
wegen Dienstunfähigkeit nach § 23 Abs. 1 
Nr. 3 des Beamtenstatusgesetzes entlassen 
ist, kann ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe 
des Ruhegehaltes bewilligt werden. 

  unverändert 

§ 19  
Beamtinnen und Beamte auf 
Probe in leitender Funktion 

§ 19  
Beamtinnen und Beamte auf 
Probe in leitender Funktion 

(1) § 18 findet auf Beamtenverhältnisse auf 
Probe nach § 5 LBG keine Anwendung. 

  unverändert 

(2) Aus diesen Beamtenverhältnissen auf 
Probe ergibt sich kein selbständiger An-
spruch auf Versorgung; die Unfallfürsorge 
bleibt hiervon unberührt. 

  

Abschnitt III 
Hinterbliebenenversorgung 

Abschnitt III 
Hinterbliebenenversorgung 

§ 20 
Allgemeines 

unverändert 

Die Hinterbliebenenversorgung (§§ 21 bis 31) 
umfasst 

  

1. Bezüge für den Sterbemonat,   

2. Sterbegeld,   

3. Witwen- oder Witwergeld,   
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4. Witwen- oder Witwerabfindung,   

5. Waisengeld,   

6. Unterhaltsbeiträge.   

§ 21  
Bezüge für den Sterbemonat 

 

(1) Den Erben einer verstorbenen Beamtin, 
Ruhestandsbeamtin oder entlassenen Beam-
tin oder eines verstorbenen Beamten, Ruhe-
standsbeamten oder entlassenen Beamten 
verbleiben für den Sterbemonat die Bezüge 
der oder des Verstorbenen. Dies gilt auch für 
eine für den Sterbemonat gewährte Auf-
wandsentschädigung. 

  

(2) Die an die Verstorbene oder den Verstor-
benen noch nicht gezahlten Teile der Bezüge 
für den Sterbemonat können statt an die Er-
ben auch an die in § 22 Abs. 1 bezeichneten 
Hinterbliebenen gezahlt werden. 

  

§ 22 
Sterbegeld 

 

(1) Beim Tode einer Beamtin oder eines Be-
amten mit Dienstbezügen oder im Beamten-
verhältnis auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst erhalten die überlebende Ehefrau oder 
der überlebende Ehemann und die Abkömm-
linge der  Beamtin oder des Beamten Ster-
begeld. Das Sterbegeld ist in Höhe des Zwei-
fachen der Dienstbezüge oder der Anwärter-
bezüge der oder des Verstorbenen aus-
schließlich der Auslandskinderzuschläge, des 
Auslandsverwendungszuschlags und der 
Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 5 
Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend beim 
Tode einer Ruhestandsbeamtin, eines Ruhe-
standsbeamten, einer entlassenen Beamtin 
oder eines entlassenen Beamten, die oder 
der im Sterbemonat einen Unterhaltsbeitrag 
erhalten hat; an die Stelle der Dienstbezüge 
tritt das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbei-
trag zuzüglich des Unterschiedsbetrages 
nach § 57 Abs. 1. 

  

(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des 
Absatzes 1 nicht vorhanden, ist Sterbegeld 
auf Antrag zu gewähren 

  

1. Verwandten der aufsteigenden Linie, Ge-
schwistern, Geschwisterkindern sowie 
Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des Todes 
der Beamtin oder des Beamten mit dieser 
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oder diesem in häuslicher Gemeinschaft 
gelebt haben oder wenn die oder der Ver-
storbene ganz oder überwiegend den Un-
terhalt geleistet hat, 

2. sonstigen Personen, die die Kosten der 
letzten Krankheit oder der Bestattung ge-
tragen haben, bis zur Höhe ihrer Aufwen-
dungen; höchstens jedoch in Höhe des 
Sterbegeldes nach Absatz 1 Satz 2 und 
3. 

  

(3) Stirbt eine Witwe oder eine frühere Ehe-
frau eines Beamten oder ein Witwer oder ein 
früherer Ehemann einer Beamtin, der oder 
dem im Zeitpunkt des Todes Witwen- oder 
Witwergeld oder ein Unterhaltsbeitrag zu-
stand, erhalten die in Absatz 1 genannten 
Kinder Sterbegeld, wenn sie berechtigt sind, 
Waisengeld oder einen Unterhaltsbeitrag zu 
beziehen und wenn sie zur Zeit des Todes 
zur häuslichen Gemeinschaft der oder des 
Verstorbenen gehört haben. Absatz 1 Satz 2 
erster Halbsatz gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Dienstbe-
züge das Witwen- oder Witwergeld oder der 
Unterhaltsbeitrag tritt. 

  

(4) Sind mehrere gleichberechtigte Personen 
vorhanden, ist für die Bestimmung der Zah-
lungsempfängerin oder des Zahlungsemp-
fängers die Reihenfolge der Aufzählung in 
den Absätzen 1 und 2 maßgebend; bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes kann von 
dieser Reihenfolge abgewichen oder das 
Sterbegeld aufgeteilt werden. 

  

§ 23  
Witwen- und Witwergeld 

 

(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, 
der die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 er-
füllt hat, oder eines Ruhestandsbeamten 
erhält Witwengeld. Dies gilt nicht, wenn 

  

1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht min-
destens ein Jahr gedauert hat, es sei 
denn, dass nach den besonderen Um-
ständen des Falles die Annahme nicht 
gerechtfertigt ist, dass es der alleinige 
oder überwiegende Zweck der Heirat war, 
der Witwe eine Versorgung zu verschaf-
fen, oder 

  

2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beam-
ten in den Ruhestand geschlossen wor-
den ist und der Ruhestandsbeamte zur 
Zeit der Eheschließung die Regelalters-
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grenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG er-
reicht hatte. 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines 
Beamten auf Probe, der an den Folgen einer 
Dienstbeschädigung (§ 28 Abs. 1 des Beam-
tenstatusgesetzes) verstorben ist oder dem 
die Entscheidung nach § 28 Abs. 2 des Be-
amtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 42 
LBG zugestellt war. 

  

(3) Der Witwer einer Beamtin auf Lebenszeit 
oder auf Probe oder einer Ruhestandsbeam-
tin erhält nach den Absätzen 1 und 2 Witwer-
geld. 

  

§ 24 
Höhe des Witwen- oder Wit-

wergeldes 

 

(1) Das Witwen- oder Witwergeld beträgt 
55 % des Ruhegehaltes, das die oder der 
Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten 
können, wenn sie oder er am Todestage in 
den Ruhestand getreten wäre. Das Witwen- 
oder Witwergeld beträgt nach Anwendung 
des § 59 mindestens 60 % des Ruhegehaltes 
nach § 16 Abs. 3 Satz 2; § 16 Abs. 3 Satz 3 
ist anzuwenden. § 16 Abs. 5 sowie die §§ 17 
und 61 sind nicht anzuwenden. Änderungen 
der Mindestversorgung (§ 16 Abs. 3) sind zu 
berücksichtigen. Anstelle von 55 % nach 
Satz 1 treten 60 %, wenn die Ehe vor dem 
1. Januar 2002 geschlossen wurde und min-
destens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 
1962 geboren ist; in diesen Fällen ist § 59 
nicht anzuwenden. 

  

(2) War die Witwe oder der Witwer mehr als 
zwanzig Jahre jünger als die oder der Ver-
storbene und ist aus der Ehe ein Kind nicht 
hervorgegangen, wird das Witwen - oder 
Witwergeld (Absatz 1) für jedes angefangene 
Jahr des Altersunterschiedes über zwanzig 
Jahre um 5 % gekürzt, jedoch höchstens um 
50 %. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wer-
den für jedes angefangene Jahr ihrer weite-
ren Dauer dem gekürzten Betrag 5 % des 
Witwen- oder Witwergeldes hinzugesetzt, bis 
der volle Betrag wieder erreicht ist. Das nach 
Satz 1 errechnete Witwen- oder Witwergeld 
darf nicht hinter dem Mindestwitwen- oder 
Mindestwitwergeld (Absatz 1 in Verbindung 
mit § 16 Abs. 3) zurückbleiben. 

  

(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Wit-
wen- oder Witwergeld ist auch bei der An-
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wendung des § 29 auszugehen. 

§ 25 
Witwen- oder Witwerabfindung 

 

(1) Witwen oder Witwer mit Anspruch auf 
Witwen- oder Witwergeld oder auf einen Un-
terhaltsbeitrag erhalten im Falle einer Wie-
derverheiratung eine Witwen- oder Witwerab-
findung. 

  

(2) Die Witwen- oder Witwerabfindung be-
trägt das Vierundzwanzigfache des für den 
Monat, in dem sich die Witwe oder der Wit-
wer wiederverheiratet, nach Anwendung der 
Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvor-
schriften zu zahlenden Betrages des Witwen- 
oder Witwergeldes oder des Unterhaltsbei-
trages; eine Kürzung nach § 29 und die An-
wendung der §§ 64 und 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 bleiben jedoch außer Betracht. Die Ab-
findung ist in einer Summe zu zahlen. 

  

(3) Lebt der Anspruch auf Witwen- oder Wit-
wergeld oder auf Unterhaltsbeitrag nach § 72 
Abs. 3 wieder auf, ist die Witwen- oder Wit-
werabfindung, soweit sie für eine Zeit be-
rechnet ist, die nach dem Wiederaufleben 
des Anspruchs auf Witwen- oder Witwergeld 
oder Unterhaltsbeitrag liegt, in angemesse-
nen monatlichen Teilbeträgen einzubehalten.  

  

§ 26 
Unterhaltsbeitrag für nicht 

witwengeldberechtigte Witwen  
und frühere Ehefrauen sowie 
für nicht witwergeldberechtig-

te Witwer und frühere Ehe-
männer 

 

(1) In den Fällen des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
sowie des § 23 Abs. 3 in Verbindung mit § 23 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist ein Unterhaltsbeitrag 
in Höhe des Witwen- oder Witwergeldes zu 
gewähren, sofern die besonderen Umstände 
des Falles keine vollständige oder teilweise 
Versagung nach Maßgabe des Absatzes 2 
rechtfertigen. Erwerbseinkommen und Er-
werbsersatzeinkommen sind in angemesse-
nem Umfang anzurechnen. Wird ein Er-
werbsersatzeinkommen nicht beantragt oder 
wird auf ein Erwerbs- oder Erwerbsersatzein-
kommen verzichtet oder wird an deren Stelle 
eine Kapitalleistung, Abfindung oder Bei-
tragserstattung gezahlt, ist der Betrag zu 
berücksichtigen, der ansonsten zu zahlen 
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wäre. 

(2) Der Unterhaltsbeitrag ist vollständig zu 
versagen, wenn  

  

1. unter sinngemäßer Anwendung des § 23 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 anzunehmen ist, dass 
die Eheschließung vorwiegend dem 
Zweck diente, der Witwe oder dem Wit-
wer eine Versorgung zu verschaffen, so-
fern nicht besondere Billigkeitsgründe 
vorliegen, oder  

  

2. der Witwe oder dem Witwer im Hinblick 
auf ihr oder sein Lebensalter zugemutet 
werden kann, den Lebensunterhalt selbst 
zu bestreiten.  

  

Eine teilweise Versagung kommt insbeson-
dere in Betracht, wenn  

  

1. die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhe-
standsbeamte im Zeitpunkt der Ehe-
schließung das 80. Lebensjahr vollendet 
hat oder  

  

2. die Ehe weniger als 5 Jahre vor dem To-
de geschlossen wurde.  

  

(3) Der geschiedenen Ehefrau eines verstor-
benen Beamten oder Ruhestandsbeamten 
oder dem geschiedenen Ehemann einer ver-
storbenen Beamtin oder Ruhestandsbeamtin, 
die oder der im Falle des Fortbestehens der 
Ehe Witwen- oder Witwergeld erhalten hätte, 
ist auf Antrag ein Unterhaltsbeitrag insoweit 
zu gewähren, als sie oder er im Zeitpunkt des 
Todes der Beamtin, des Beamten, der Ruhe-
standsbeamtin oder des Ruhestandsbeamten 
gegen diese oder diesen einen Anspruch auf 
schuldrechtlichen Versorgungsausgleich 
nach § 1587f Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in der bis zum 31. August 2009 gel-
tenden Fassung wegen einer Anwartschaft 
oder eines Anspruchs nach § 1587a Abs. 2 
Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung 
hatte. Der Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur 
gewährt, 

  

1. solange die geschiedene Ehefrau oder 
der geschiedene Ehemann erwerbsge-
mindert im Sinne des SGB VI ist oder 
mindestens ein waisengeldberechtigtes 
Kind erzieht oder 

  

2. wenn sie oder er das sechzigste Lebens-
jahr vollendet hat.  
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Der Erziehung eines waisengeldberechtigten 
Kindes steht die Sorge für ein waisengeldbe-
rechtigtes Kind mit körperlichen oder geisti-
gen Gebrechen gleich. Der nach Satz 1 fest-
gestellte Betrag ist in einem Prozentsatz des 
Witwen- oder Witwergeldes festzusetzen; der 
Unterhaltsbeitrag darf fünf Sechstel des ent-
sprechend § 68 gekürzten Witwen- oder Wit-
wergeldes nicht übersteigen. § 25 gilt ent-
sprechend. 

  

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die frühere 
Ehefrau eines verstorbenen Beamten oder 
Ruhestandsbeamten sowie für den früheren 
Ehemann einer verstorbenen Beamtin oder 
Ruhestandsbeamtin, deren oder dessen Ehe 
mit der verstorbenen Beamtin oder dem ver-
storbenen Beamten aufgehoben oder für 
nichtig erklärt war. 

  

§ 27 
Waisengeld 

 

(1) Die Kinder    

1. einer verstorbenen Beamtin oder eines 
verstorbenen Beamten auf Lebenszeit,  

  

2. einer verstorbenen Ruhestandsbeamtin 
oder eines verstorbenen Ruhestandsbe-
amten oder 

  

3. einer verstorbenen Beamtin auf Probe 
oder eines verstorbenen Beamten auf 
Probe, die oder der an den Folgen einer 
Dienstbeschädigung (§ 28 Abs. 1 des 
Beamtenstatusgesetzes) verstorben ist 
oder dem die Entscheidung nach § 28 
Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes zu-
gestellt war,  

  

erhalten Waisengeld, wenn die Beamtin oder 
der Beamte die Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 erfüllt hat. 

  

(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder einer 
verstorbenen Ruhestandsbeamtin oder eines 
verstorbenen Ruhestandsbeamten, wenn das 
Kindschaftsverhältnis durch Annahme als 
Kind begründet wurde und die Ruhestands-
beamtin oder der Ruhestandsbeamte in die-
sem Zeitpunkt bereits im Ruhestand war und 
die Regelaltersgrenze nach § 35 Abs. 1 oder 
2 LBG bereits erreicht hatte. Es kann ihnen 
jedoch ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe 
des Waisengeldes bewilligt werden. 
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§ 28  
Höhe des Waisengeldes 

 

(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise 
12 % und für die Vollwaise 20 % des Ruhe-
gehaltes, das die oder der Verstorbene erhal-
ten hat oder hätte erhalten können, wenn sie 
oder er am Todestag in den Ruhestand ge-
treten wäre. § 16 Abs. 5 sowie die §§ 17 und 
61 sind nicht anzuwenden. Änderungen der 
Mindestversorgung (§ 16 Abs. 3) sind zu 
berücksichtigen. 

  

(2) Wenn die Mutter des Kindes des Verstor-
benen nicht zum Bezuge von Witwengeld 
oder der Vater des Kindes der Verstorbenen 
nicht zum Bezuge von Witwergeld berechtigt 
ist und auch keinen Unterhaltsbeitrag in Hö-
he des Witwen- oder Witwergeldes erhält, 
wird das Waisengeld nach dem Satz für 
Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich des 
Unterhaltsbeitrages den Betrag des Witwen- 
oder Witwergeldes und des Waisengeldes 
nach dem Satz für Halbwaisen nicht über-
steigen. 

  

(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeld-
ansprüche aus Beamtenverhältnissen mehre-
rer Personen, wird nur das höchste Waisen-
geld gezahlt. 

  

§ 29 
Zusammentreffen von Witwen- 
oder Witwergeld, Waisengeld 

und Unterhaltsbeiträgen 

 

(1) Witwen- oder Witwer- und Waisengeld 
dürfen weder einzeln noch zusammen den 
Betrag des ihrer Berechnung zugrunde zu 
legenden Ruhegehaltes übersteigen. Ergibt 
sich an Witwen- oder  Witwer- und Waisen-
geld zusammen ein höherer Betrag, werden 
die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis 
gekürzt. 

  

(2) Nach dem Ausscheiden einer witwen-, 
witwer- oder waisengeldberechtigten Person 
erhöht sich das Witwen-, Witwer- oder Wai-
sengeld der verbleibenden Berechtigten vom 
Beginn des folgenden Monats an insoweit, 
als sie nach Absatz 1 noch nicht den vollen 
Betrag nach §§ 24 oder 28 erhalten. 

  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn neben Witwen-, Witwer- oder Waisen-
geld ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 Abs. 3 
oder 4 oder § 83 Abs. 2 Nr. 2 gewährt wird.  
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(4) Unterhaltsbeiträge nach § 26 Abs. 1 gel-
ten für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 
als Witwen- oder Witwergeld. Unterhaltsbei-
träge nach § 27 Abs. 2 Satz 2 dürfen nur 
insoweit bewilligt werden, als sie allein oder 
zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebenen-
bezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete 
Höchstgrenze nicht übersteigen. 

  

§ 30 
Unterhaltsbeitrag für Hinter-

bliebene von Beamtinnen und  
Beamten auf Lebenszeit und 

auf Probe 

 

(1) Der Witwe oder dem Witwer, der ge-
schiedenen Ehefrau oder dem geschiedenen 
Ehemann (§ 26 Abs. 3 und 4) und den Kin-
dern einer Beamtin oder eines Beamten, der 
oder dem nach § 18 ein Unterhaltsbeitrag 
bewilligt worden ist oder hätte bewilligt wer-
den können, kann die in den §§ 23, 24 und 
26 bis 29 vorgesehene Versorgung bis zu der 
dort bezeichneten Höhe als Unterhaltsbeitrag 
bewilligt werden. 

  

(2) § 25 gilt entsprechend.   

§ 31 
Beginn der Zahlungen 

 

(1) Die Zahlung des Witwen-, Witwer- und 
Waisengeldes sowie eines Unterhaltsbeitra-
ges nach § 26 Abs. 1 oder § 27 Abs. 2 Satz 2 
beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. 
Kinder, die nach diesem Zeitpunkt geboren 
werden, erhalten Waisengeld vom Ersten des 
Geburtsmonats an. 

  

(2) Die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages 
nach § 26 Abs.3 oder 4 beginnt mit dem Ers-
ten des Monats, in dem eine der in § 26 Abs. 
3 Satz 2 genannten Voraussetzungen eintritt, 
frühestens jedoch mit Ablauf des Sterbemo-
nats. 

  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages 
nach § 30. 
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Abschnitt IV 
Bezüge bei Verschollenheit 

Abschnitt IV 
Bezüge bei Verschollenheit 

§ 32  
Zahlung der Bezüge 

unverändert 

(1) Ist eine Beamtin, Ruhestandsbeamtin 
oder sonstige Versorgungsempfängerin  oder 
ein Beamter, Ruhestandsbeamter oder sons-
tiger Versorgungsempfänger verschollen, 
werden die jeweils zustehenden Bezüge bis 
zum Ablauf des Monats gezahlt, in dem die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle feststellt, dass ihr oder sein 
Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen 
ist. 

  

(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in 
Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt folgt, erhal-
ten die Personen, die im Falle des Todes des 
Verschollenen Witwen-, Witwer- oder Wai-
sengeld erhalten würden oder einen Unter-
haltsbeitrag erhalten könnten, diese Bezüge. 
Die §§ 21 und 22 gelten nicht. 

  

(3) Kehrt die oder der Verschollene zurück, 
lebt ihr oder sein Anspruch auf Bezüge, so-
weit nicht besondere gesetzliche Gründe 
entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen 
sind längstens für die Dauer eines Jahres zu 
leisten; die nach Absatz 2 für den gleichen 
Zeitraum gewährten Bezüge sind anzurech-
nen. 

  

(4) Ergibt sich, dass bei einer Beamtin oder 
einem Beamten die Voraussetzungen des 
§ 11 SHBesG vorliegen, können die nach 
Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihr oder ihm 
zurückgefordert werden. 

  

(5) Wird die oder der Verschollene für tot 
erklärt oder die Todeszeit gerichtlich festge-
stellt oder eine Sterbeurkunde über den Tod 
der oder des Verschollenen ausgestellt, ist 
die Hinterbliebenenversorgung von dem Ers-
ten des auf die Rechtskraft der gerichtlichen 
Entscheidung oder die Ausstellung der Ster-
beurkunde folgenden Monats ab unter Be-
rücksichtigung des festgestellten Todeszeit-
punktes neu festzusetzen. 
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Abschnitt V 
Unfallfürsorge 

Abschnitt V 
Unfallfürsorge 

§ 33 
Allgemeines 

§ 33 
Allgemeines 

(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter 
durch einen Dienstunfall verletzt, wird ihr 
oder ihm und ihren oder seinen Hinterbliebe-
nen Unfallfürsorge gewährt. Unfallfürsorge 
wird auch dem Kind einer Beamtin gewährt, 
das durch deren Dienstunfall während der 
Schwangerschaft unmittelbar geschädigt 
wurde. Satz 2 gilt auch, wenn die Schädi-
gung durch besondere Einwirkungen verur-
sacht worden ist, die generell geeignet sind, 
bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne 
des § 34 Abs. 3 zu verursachen. 

  unverändert 

(2) Die Unfallfürsorge umfasst   

1. Einsatzversorgung im Sinne des § 35,   

2. Erstattung von Sachschäden und beson-
deren Aufwendungen (§ 36), 

  

3. Heilverfahren (§§ 37 und 38),   

4. Unfallausgleich (§ 39),   

5. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag 
(§§ 40 bis 43), 

  

6. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 44 
bis 47), 

  

7. einmalige Unfallentschädigung und ein-
malige Entschädigung (§ 48), 

  

8. Schadensausgleich in besonderen Fällen 
(§ 49), 

  

Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das 
Kind der Beamtin Leistungen nach den Num-
mern 3 und 4 sowie nach § 43. 

  

(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vor-
schriften. 

  

§ 34 
Dienstunfall 

§ 34 
Dienstunfall 

(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwir-
kung beruhendes, plötzliches, örtlich und 
zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden 
verursachendes Ereignis, das in Ausübung 
oder infolge des Dienstes eingetreten ist. 
Zum Dienst gehören auch 

  unverändert 
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1. Dienstreisen und die dienstliche Tätigkeit 
am Bestimmungsort, 

  

2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstal-
tungen und 

  

3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst 
oder in dem ihm gleichstehenden Dienst, 
zu deren Übernahme die Beamtin oder 
der Beamte gemäß § 71 LBG verpflichtet 
ist, oder Tätigkeiten, deren Wahrneh-
mung von ihr oder ihm im Zusammen-
hang mit den Dienstgeschäften erwartet 
wird, sofern die Beamtin oder der Beamte 
hierbei nicht in der gesetzlichen Unfall-
versicherung versichert ist (§ 2 des Sozi-
algesetzbuches - Siebtes Buch). 

  

(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des 
mit dem Dienst zusammenhängenden We-
ges nach und von der Dienststelle; hat die 
Beamtin oder der Beamte wegen der Entfer-
nung ihrer oder seiner ständigen Familien-
wohnung vom Dienstort an diesem oder in 
dessen Nähe eine Unterkunft, gilt Halbsatz 1 
auch für den Weg von und nach der Famili-
enwohnung. Der Zusammenhang mit dem 
Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn die 
Beamtin oder der Beamte von dem unmittel-
baren Wege zwischen der Wohnung und der 
Dienststelle in vertretbarem Umfang ab-
weicht, weil  

  

1. ihr oder sein dem Grunde nach kinder-
geldberechtigendes Kind, das mit ihr oder 
ihm in einem Haushalt lebt, wegen ihrer 
oder seiner beruflichen Tätigkeit oder der 
beruflichen Tätigkeit ihres Ehegatten oder 
seiner Ehegattin fremder Obhut anver-
traut wird oder  

  

2. weil sie oder er mit anderen berufstätigen 
oder in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung versicherten Personen gemeinsam 
ein Fahrzeug für den Weg nach und von 
der Dienststelle benutzt.  

  

Ein Unfall, den die oder der Verletzte bei 
Durchführung des Heilverfahrens (§ 37) oder 
auf einem hierzu notwendigen Wege erleidet, 
gilt als Folge eines Dienstunfalles. 

  

(3) Erkrankt eine Beamtin oder ein Beamter, 
die oder der nach der Art ihrer oder seiner 
dienstlichen Verrichtung der Gefahr der Er-
krankung an bestimmten Krankheiten beson-
ders ausgesetzt ist, an einer solchen Krank-
heit, gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, 
dass die Beamtin oder der Beamte sich die 
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Krankheit außerhalb des Dienstes zugezo-
gen hat. Die Erkrankung an einer solchen 
Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, 
wenn sie durch gesundheitsschädigende 
Verhältnisse verursacht worden ist, denen 
die Beamtin oder der Beamte am Ort ihres 
oder seines dienstlich angeordneten Aufent-
haltes im Ausland besonders ausgesetzt war. 
Die in Betracht kommenden Krankheiten 
bestimmt die Landesregierung durch Verord-
nung. 

(4) Dem durch Dienstunfall verursachten 
Körperschaden ist ein Körperschaden gleich-
zusetzen, den eine Beamtin oder ein Beam-
ter außerhalb ihres oder seines Dienstes 
erleidet, wenn sie oder er im Hinblick auf ihr 
oder sein pflichtgemäßes dienstliches Verhal-
ten oder wegen ihrer oder seiner Eigenschaft 
als Beamtin oder Beamter angegriffen wird. 
Gleichzuachten ist ferner ein Körperschaden, 
den eine Beamtin oder ein Beamter im Aus-
land erleidet, wenn sie oder er bei Kriegs-
handlungen, Aufruhr oder Unruhen, denen 
sie oder er am Ort ihres oder seines dienst-
lich angeordneten Aufenthaltes im Ausland 
besonders ausgesetzt war, angegriffen wird. 

  

(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall 
kann auch gewährt werden, wenn eine Be-
amtin oder ein Beamter, die oder der zur 
Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffentli-
chen Belangen oder dienstlichen Interessen 
dient, beurlaubt worden ist und in Ausübung 
oder infolge dieser Tätigkeit einen Körper-
schaden erleidet.  

  

§ 35 
Einsatzversorgung 

§ 35 
Einsatzversorgung 

(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall 
wird auch dann gewährt, wenn eine Beamtin 
oder ein Beamter auf Grund eines in Aus-
übung oder infolge des Dienstes eingetrete-
nen Unfalls oder einer derart eingetretenen 
Erkrankung im Sinne des § 34 bei einer be-
sonderen Verwendung im Ausland eine ge-
sundheitliche Schädigung erleidet (Einsatz-
unfall). Eine besondere Verwendung im Aus-
land ist eine Verwendung, die auf Grund ei-
nes Übereinkommens oder einer Vereinba-
rung mit einer über- oder zwischenstaatlichen 
Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat 
auf Beschluss der Bundesregierung im Aus-
land oder außerhalb des deutschen Hoheits-
gebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen 
stattfindet, oder eine Verwendung im Ausland 
oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebie-

 (1) unverändert 
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tes auf Schiffen oder Luftfahrzeugen mit ver-
gleichbar gesteigerter Gefährdungslage. Die 
besondere Verwendung im Ausland beginnt 
mit dem Eintreffen im Einsatzgebiet und en-
det mit dem Verlassen des Einsatzgebietes. 

(2) Gleiches gilt, wenn bei einer Beamtin 
oder einem Beamten eine Erkrankung oder 
ihre Folgen oder ein Unfall auf gesundheits-
schädigende oder sonst vom Inland wesent-
lich abweichende Verhältnisse bei einer Ver-
wendung im Sinne des Absatzes 1 zurückzu-
führen sind oder wenn eine gesundheitliche 
Schädigung bei dienstlicher Verwendung im 
Ausland auf einen Unfall oder eine Erkran-
kung im Zusammenhang mit einer Ver-
schleppung oder einer Gefangenschaft zu-
rückzuführen ist oder darauf beruht, dass die 
Beamtin oder der Beamte aus sonstigen mit 
dem Dienst zusammenhängenden Gründen 
dem Einflussbereich des Dienstherrn entzo-
gen ist. 

 (2) unverändert 

(3) § 34 Abs. 5 gilt entsprechend.  (3) unverändert 

(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, 
wenn sich die Beamtin oder der Beamte grob 
fahrlässig der Gefährdung ausgesetzt oder 
Gründe für eine Verschleppung, Gefangen-
schaft oder sonstige Einflussbereichsentzie-
hung herbeigeführt hat, es sei denn, dass der 
Ausschluss für sie oder ihn eine unbillige 
Härte wäre. 

 (4) unverändert 

(5) Auf Unfallfürsorge nach den Absätzen 1 
bis 4 sind § 16 Abs. 6 und § 40 Abs. 4 nicht 
anzuwenden. § 40 Abs. 3 ist mit der Maßga-
be anzuwenden, dass an die Stelle des Pro-
zentsatzes „71,75“ der Prozentsatz „75“ tritt. 

 (5) § 40 Abs. 3 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass an die Stelle des Prozentsat-
zes „71,75“ der Prozentsatz „75“ tritt. 

§ 36 
Erstattung von Sachschäden 
und besonderen Aufwendun-

gen 

§ 36 
Erstattung von Sachschäden 
und besonderen Aufwendun-

gen 

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke 
oder sonstige Gegenstände, die die Beamtin 
oder der Beamte mit sich geführt hat, be-
schädigt oder zerstört worden oder abhanden 
gekommen, kann dafür Ersatz geleistet wer-
den. Anträge auf Gewährung von Sachscha-
denersatz nach Satz 1 sind innerhalb einer 
Ausschlussfrist von drei Monaten zu stellen. 
Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem 
Unfall besondere Kosten entstanden, ist der 
Beamtin oder dem Beamten der nachweisbar 
notwendige Aufwand zu ersetzen. 

  unverändert 
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§ 37 
Heilverfahren 

§ 37 
Heilverfahren 

(1) Der Anspruch einer oder eines durch 
Dienstunfall Verletzten auf ein Heilverfahren 
wird dadurch erfüllt, dass ihr oder ihm die 
notwendigen und angemessenen Kosten 
erstattet werden. 

  unverändert 

(2) Das Heilverfahren umfasst   

1. die notwendige ärztliche Behandlung,   

2. die notwendige Versorgung mit Arznei- 
und anderen Heilmitteln, Ausstattung mit 
Körperersatzstücken, orthopädischen und 
anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der 
Heilbehandlung sichern oder die Unfall-
folgen erleichtern sollen, 

  

3. die notwendige Pflege (§ 38).   

(3) An Stelle der ärztlichen Behandlung so-
wie der Versorgung mit Arznei- und anderen 
Heilmitteln kann Krankenhausbehandlung 
oder Heilanstaltspflege gewährt werden. Die 
oder der Verletzte ist verpflichtet, sich einer 
Krankenhausbehandlung oder Heilanstalts-
pflege zu unterziehen, wenn sie nach einer 
Stellungnahme einer durch die Dienstbehör-
de bestimmten Ärztin oder eines durch die 
Dienstbehörde bestimmten Arztes zur Siche-
rung des Heilerfolges notwendig ist. Die 
Dienstbehörde ist unverzüglich über den Be-
ginn einer Krankenhausbehandlung zu infor-
mieren. 

  

(4) Die oder der Verletzte ist verpflichtet, sich 
einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen, 
es sei denn, dass sie mit einer erheblichen 
Gefahr für Leben oder Gesundheit der oder 
des Verletzten verbunden ist. Das gleiche gilt 
für eine Operation dann, wenn sie keinen 
erheblichen Eingriff in die körperliche Unver-
sehrtheit bedeutet.  

  

(5) Kosten für einen Aufenthalt in einem Kur-
krankenhaus, in einem Sanatorium oder für 
eine Heilkur werden nur erstattet, wenn die 
Dienstbehörde diese Maßnahme vor Beginn 
genehmigt hat. Kosten für Hilfsmittel (Kör-
perersatzstücke, orthopädische und andere 
Hilfsmittel) und deren Zubehör, soweit sie 
einen Betrag von 600 Euro übersteigen, so-
wie die Kosten für eine notwendige Ausbil-
dung in ihrem Gebrauch werden nur erstattet, 
wenn die Dienstbehörde die Erstattung vor-
her zugesagt hat. Satz 2 gilt auch für Blinde 
zur Beschaffung und Ersatz eines Führhun-
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des.  

(6) Ist die oder der Verletzte an den Folgen 
des Dienstunfalls verstorben, können auch 
die Kosten für die Überführung und die Be-
stattung in angemessener Höhe erstattet 
werden. Auf den Erstattungsbetrag nach 
Satz 1 ist Sterbegeld nach § 22 Abs. 1 und 
Abs. 2 Nr. 1 zu 40 % seines Bruttobetrages 
und Sterbegeld nach § 22 Abs. 2 Nr. 2 in 
voller Höhe anzurechnen. Satz 2 gilt nicht, 
wenn die Kosten der Überführung und Be-
stattung von einem Erben zu tragen sind, der 
keinen Anspruch auf Sterbegeld hat.  

  

(7) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls 
außergewöhnliche Kosten für Kleider- und 
Wäscheverschleiß, sind diese in angemes-
senem Umfang zu ersetzen. 

  

(8) Die Durchführung des Heilverfahrens 
regelt die Landesregierung durch Verord-
nung. 

  

§ 38 
Pflegekosten und Hilflosig-

keitszuschlag 

§ 38 
Pflegekosten und Hilflosig-

keitszuschlag 

(1) Ist die oder der Verletzte infolge des 
Dienstunfalles so hilflos, dass er nicht ohne 
fremde Wartung und Pflege auskommen 
kann, sind ihm die Kosten einer notwendigen 
Pflege in angemessenem Umfang zu erstat-
ten.  

  unverändert 

(2) Nach dem Beginn des Ruhestandes ist 
der oder dem Verletzten auf Antrag für die 
Dauer der Hilflosigkeit ein Zuschlag zu dem 
Unfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge zu gewähren; 
die Kostenerstattung nach Absatz 1 entfällt. 

  

§ 39 
Unfallausgleich 

§ 39 
Unfallausgleich 

(1) Liegt ein wesentlicher Grad der Schädi-
gungsfolgen, der durch einen Dienstunfall 
verursacht worden ist, länger als sechs Mo-
nate vor, erhält die oder der Verletzte, solan-
ge dieser Zustand andauert, neben den 
Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder 
dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Die-
ser wird in Höhe der Grundrente nach § 31 
Abs. 1 bis 3 des Bundesversorgungsgeset-
zes gewährt. 

  unverändert 

(2) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach 
den allgemeinen Auswirkungen der Funkti-

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/2079  

 

 - 145 - 

onsbeeinträchtigungen, die durch die als 
Schädigungsfolge anerkannten körperlichen, 
geistigen oder seelischen Gesundheitsstö-
rungen bedingt sind, in allen Lebensberei-
chen zu beurteilen. Hat bei Eintritt des 
Dienstunfalles ein abschätzbarer Grad der 
Schädigungsfolgen bereits bestanden, ist für 
die Berechnung des Unfallausgleichs von 
dem individuellen Grad der Schädigungsfol-
gen der oder des Verletzten, der unmittelbar 
vor dem Eintritt des Dienstunfalles bestand, 
auszugehen und zu ermitteln, welcher Teil 
dieses individuellen Grades der Schädi-
gungsfolgen durch den Dienstunfall eingetre-
ten ist. Beruht der frühere Grad der Schädi-
gungsfolgen auf einem Dienstunfall, kann ein 
einheitlicher Unfallausgleich festgesetzt wer-
den. Für äußere Körperschäden können Min-
destgrade festgelegt werden. 

(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, 
wenn in den Verhältnissen, die für die Fest-
stellung maßgebend gewesen sind, eine we-
sentliche Änderung eingetreten ist. Zu die-
sem Zweck ist die Beamtin oder der Beamte 
verpflichtet, sich auf Anordnung der obersten 
Dienstbehörde durch eine oder einen von ihr 
oder ihm bestimmte Ärztin oder bestimmten 
Arzt untersuchen zu lassen; die oberste 
Dienstbehörde kann diese Befugnis auf an-
dere Stellen übertragen.  

  

(4) Der Unfallausgleich wird auch während 
einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge ge-
währt. 

  

§ 40 
Unfallruhegehalt 

§ 40 
Unfallruhegehalt 

(1) Ist die Beamtin oder der Beamte infolge 
des Dienstunfalles dienstunfähig geworden 
und in den Ruhestand getreten, erhält sie 
oder er Unfallruhegehalt.  

 (1) unverändert 

(2) Wird eine Beamtin oder ein Beamter auf-
grund eines Dienstunfalles nach Absatz 1 vor 
Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ru-
hestand versetzt, wird zur Berechnung des 
Unfallruhegehalts nur die Hälfte der Zurech-
nungszeit nach § 15 Abs. 1 hinzugerechnet; 
§ 15 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 (2) unverändert 

(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 16 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 16 Abs. 6 erhöht sich um 
20 %. Das Unfallruhegehalt beträgt mindes-
tens 66 2/3 % der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge und darf 71,75 % der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge nicht übersteigen. Es darf 

 (3) Der Ruhegehaltssatz nach § 16 Abs. 1  
erhöht  sich um 20 %. Das Unfallruhegehalt 
beträgt mindestens 66 2/3 % der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge und darf 71,75 % der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht über-
steigen. Es darf nicht hinter 71,75 % der je-
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nicht hinter 71,75 % der jeweils ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 4 zurückbleiben; § 16 
Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

weils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 zu-
rückbleiben; § 16 Abs. 3 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

(4) Absatz 3 gilt bis zur ersten Anpassung 
gemäß § 80 nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes mit der Maßgabe, dass anstelle der Zahl 
„71,75“ die Zahl „75“ tritt. § 16 Abs. 6 Satz 2 
bis 6 ist entsprechend anzuwenden. Satz 2 
gilt nicht für die Berechnung des Mindestru-
hegehalts nach Absatz 3 Satz 2.  

  (entfällt) 

§ 41 
Erhöhtes Unfallruhegehalt 

§ 41 
Erhöhtes Unfallruhegehalt 

(1) Setzt sich eine Beamtin oder ein Beamter 
bei Ausübung einer Diensthandlung einer 
damit verbundenen besonderen Lebensge-
fahr aus und erleidet sie oder er infolge die-
ser Gefährdung einen Dienstunfall, sind bei 
der Bemessung des Unfallruhegehaltes 80 % 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der übernächsten Besoldungsgrup-
pe zugrunde zu legen, wenn sie oder er in-
folge dieses Dienstunfalles dienstunfähig 
geworden und in den Ruhestand getreten 
und der Grad der Schädigungsfolgen im Zeit-
punkt des Eintritts in den Ruhestand infolge 
des Dienstunfalles mindestens 50 beträgt. 
Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für Beam-
tinnen und Beamte  

 (1) unverändert 

1. der Laufbahngruppe 1 mit dem ersten 
Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 6,  

  

2. der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten 
Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 9, 

  

3. der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 
Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 12 und 

  

4. der Laufbahngruppe 2 mit dem zweiten 
Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 16 

  

bemessen.    

(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch 
gewährt, wenn die Beamtin oder der Beamte 

 (2) unverändert 

1. in Ausübung des Dienstes durch einen 
rechtswidrigen Angriff oder 

  

2. außerhalb ihres oder seines Dienstes   
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durch einen Angriff im Sinne des § 34 
Abs. 4 einen Dienstunfall mit den in Ab-
satz 1 genannten Folgen erleidet. 

(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch 
gewährt, wenn eine Beamtin oder ein Beam-
ter einen Einsatzunfall oder ein diesem 
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 35 
erleidet und sie oder er infolge des Einsatz-
unfalls oder des diesem gleichstehenden 
Ereignisses dienstunfähig geworden und in 
den Ruhestand getreten ist und im Zeitpunkt 
des diesem gleichstehenden Ereignisses 
einen Grad der Schädigungsfolgen von min-
destens 50 erlangt hat. 

 (3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch 
gewährt, wenn eine Beamtin oder ein Beam-
ter einen Einsatzunfall oder ein diesem 
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 35 
erleidet und sie oder er infolge des Einsatz-
unfalls oder des diesem gleichstehenden 
Ereignisses dienstunfähig geworden und in 
den Ruhestand getreten ist und im Zeitpunkt 
des Eintritts in den Ruhestand infolge des 
Einsatzunfalls oder  des diesem gleichste-
henden Ereignisses einen Grad der Schädi-
gungsfolgen von mindestens 50 erlangt hat. 

(4) Auf die Berechnung des Unfallruhege-
halts nach Absatz 1 findet der Anpassungs-
faktor gemäß § 16 Abs. 6 Satz 2 und 3 und 
der Faktor gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 bis 6 
keine Anwendung. 

  (entfällt) 

§ 42 
Unterhaltsbeitrag für frühere 
Beamtinnen und Beamte, frü-
here Ruhestandsbeamtinnen 

und Ruhestandsbeamte 

§ 42 
Unterhaltsbeitrag für frühere 
Beamtinnen und Beamte, frü-
here Ruhestandsbeamtinnen 

und Ruhestandsbeamte 

(1) Eine frühere Beamtin oder ein früherer 
Beamter, die oder der durch einen Dienstun-
fall verletzt wurde und deren oder dessen 
Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt in den 
Ruhestand geendet hat, erhält neben dem 
Heilverfahren (§§ 37 und 38) für die Dauer 
eines durch den Dienstunfall verursachten 
Grades der Schädigungsfolgen einen Unter-
haltsbeitrag. 

  unverändert 

(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt    

1. bei einem Grad der Schädigungsfolgen 
von 100: 
66 2/3 % der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge nach Absatz 4, 

  

2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen 
von mindestens 20: 
den diesem Grad entsprechenden pro-
zentualen Teil des Unterhaltsbeitrages 
nach Nummer 1. 

  

(3) Im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 kann der 
Unterhaltsbeitrag, solange die oder der Ver-
letzte aus Anlass des Unfalles unverschuldet 
arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Num-
mer 1 erhöht werden. Bei Hilflosigkeit der 
oder des Verletzten gilt § 38 entsprechend. 
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(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
bestimmen sich nach § 5 Abs. 1. Bei einer 
früheren Beamtin auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst oder einem früheren Beamten 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sind die 
Dienstbezüge zugrunde zu legen, die sie 
oder er bei der Ernennung zur Beamtin oder 
zum Beamten auf Probe zuerst erhalten hät-
te; das gleiche gilt bei einer früheren Polizei-
vollzugsbeamtin auf Widerruf mit Dienstbe-
zügen oder einem früheren Polizeivollzugs-
beamten auf Widerruf mit Dienstbezügen. Ist 
die Beamtin oder der Beamte wegen Dienst-
unfähigkeit infolge des Dienstunfalles entlas-
sen worden, gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. 
Der Unterhaltsbeitrag für eine frühere Beam-
tin auf Widerruf oder einen früheren Beamten 
auf Widerruf, die oder der ein Amt bekleidete, 
das ihre oder seine Arbeitskraft nur nebenbei 
beanspruchte, ist nach billigem Ermessen 
festzusetzen. 

  

(5) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen 
Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalles 
entlassen worden, darf der Unterhaltsbeitrag 
nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Min-
destunfallruhegehalt (§ 40 Abs. 3 Satz 3) 
zurückbleiben. Ist die Beamtin oder der Be-
amte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines 
Dienstunfalles der in § 41 bezeichneten Art 
entlassen worden und beträgt der Grad der 
Schädigungsfolgen der Beamtin oder des 
Beamten infolge des Dienstunfalles im Zeit-
punkt der Entlassung mindestens 50, treten 
an die Stelle des Mindestunfallruhegehaltes 
80 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, die 
sich bei sinngemäßer Anwendung des § 41 
ergibt. Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend.  

  

(6) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach 
den allgemeinen Auswirkungen der Funkti-
onsbeeinträchtigungen, die durch die als 
Schädigungsfolge anerkannten körperlichen, 
geistigen oder seelischen Gesundheitsstö-
rungen bedingt sind, in allen Lebensberei-
chen zu beurteilen. Zum Zwecke der Nach-
prüfung des Grades der Schädigungsfolgen 
ist die frühere Beamtin oder der frühere Be-
amte verpflichtet, sich auf Anordnung der 
obersten Dienstbehörde durch eine von ihr 
bestimmte Ärztin oder einen von ihr bestimm-
ten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste 
Dienstbehörde kann diese Befugnis auf an-
dere Stellen übertragen. 

  

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend 
für eine frühere Ruhestandsbeamtin oder 
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einen früheren Ruhestandsbeamten, die oder 
der durch einen Dienstunfall verletzt wurde 
und ihre oder seine Rechte als Ruhestands-
beamtin oder Ruhestandsbeamter verloren 
hat oder der oder dem das Ruhegehalt aber-
kannt worden ist. 

§ 43 
Unterhaltsbeitrag bei Schädi-
gung eines ungeborenen Kin-

des 

§ 43 
Unterhaltsbeitrag bei Schädi-
gung eines ungeborenen Kin-

des 

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des 
§ 33 Abs. 1 Satz 2 und 3 für die Dauer der 
durch einen Dienstunfall der Mutter verur-
sachten Minderung der Erwerbsfähigkeit ge-
währt 

  unverändert 

1. bei einem Grad der Schädigungsfolgen 
von 100 in Höhe des Mindestunfallwai-
sengeldes nach § 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
in Verbindung mit § 40 Abs. 3 Satz 3, 

  

2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen 
von mindestens 20 in Höhe eines der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit entspre-
chenden Teils des Unterhaltsbeitrages 
nach Nummer 1. 

  

(2) § 42 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minder-
jährigen wird der Grad der Schädigungsfol-
gen nach den Auswirkungen bemessen, die 
sich bei Erwachsenen mit gleichem Gesund-
heitsschaden ergeben würden. Die Sorgebe-
rechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen 
zu ermöglichen. 

  

(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollen-
dung des 14. Lebensjahres 30 %, vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres 50 % der Sätze 
nach Absatz 1. 

  

(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht 
insoweit, als während einer Heimpflege von 
mehr als einem Kalendermonat Pflegekosten 
gemäß § 38 Abs. 1 erstattet werden. 

  

(5) Hat eine unterhaltsbeitragsberechtigte 
Person Anspruch auf Waisengeld nach die-
sem Gesetz, wird nur der höhere Versor-
gungsbezug gezahlt. 

  

§ 44 
Unfall-

Hinterbliebenenversorgung 

§ 44 
Unfall-

Hinterbliebenenversorgung 

(1) Ist eine Beamtin oder ein Beamter, die 
oder der Unfallruhegehalt erhalten hätte, 

  unverändert 
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oder eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ru-
hestandsbeamter, die oder der Unfallruhege-
halt bezog, an den Folgen des Dienstunfalles 
verstorben, erhalten ihre oder seine Hinter-
bliebenen Unfall-Hinterbliebenenversorgung. 
Für diese gelten folgende besondere Vor-
schriften: 

1. Das Witwen- oder Witwergeld beträgt 
60 % des Unfallruhegehaltes (§§ 40 und 
41). 

  

2. Das Waisengeld beträgt für jedes wai-
sengeldberechtigte Kind (§ 27) 30 % des 
Unfallruhegehaltes. Es wird auch eltern-
losen Enkeln gewährt, deren Unterhalt 
zur Zeit des Dienstunfalles ganz oder 
überwiegend durch die Verstorbene oder 
den Verstorbenen bestritten wurde. 

  

(2) Ist eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ru-
hestandsbeamter, die oder der Unfallruhege-
halt bezog, nicht an den Folgen des 
Dienstunfalles verstorben, steht den Hinter-
bliebenen nur Versorgung nach Abschnitt III 
(§§ 20 bis 31) zu; diese Bezüge sind aber 
unter Zugrundelegung des Unfallruhegehal-
tes zu berechnen. 

  

§ 45  
Unterhaltsbeitrag für Verwand-

te der aufsteigenden Linie 

§ 45  
Unterhaltsbeitrag für Verwand-

te der aufsteigenden Linie 

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren 
Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalles ganz 
oder überwiegend durch die Verstorbene 
oder den Verstorbenen (§ 44 Abs. 1) bestrit-
ten wurde, ist für die Dauer der Bedürftigkeit 
ein Unterhaltsbeitrag von zusammen 30 % 
des Unfallruhegehaltes zu gewähren, min-
destens jedoch 40 % des in § 40 Abs. 3 
Satz 3 genannten Betrages. Sind mehrere 
Personen dieser Art vorhanden, wird der 
Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den Großel-
tern gewährt; an die Stelle eines verstorbe-
nen Elternteils treten dessen Eltern. 

  unverändert 

§ 46 
Unterhaltsbeitrag für Hinter-

bliebene 

§ 46 
Unterhaltsbeitrag für Hinter-

bliebene 

(1) Ist in den Fällen des § 42 die frühere Be-
amtin, der frühere Beamte, die frühere Ruhe-
standsbeamtin oder der frühere Ruhestands-
beamte an den Folgen des Dienstunfalles 
verstorben, erhalten ihre oder seine Hinter-
bliebenen einen Unterhaltsbeitrag in Höhe 

  unverändert 
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des Witwen- oder Witwergeldes und Waisen-
geldes, das sich nach den allgemeinen Vor-
schriften unter Zugrundelegung des Unter-
haltsbeitrages nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 ergibt. 

(2) Ist die frühere Beamtin, der frühere Be-
amte, die frühere Ruhestandsbeamtin oder 
der frühere Ruhestandsbeamte nicht an den 
Folgen des Dienstunfalles verstorben, kann 
ihren oder seinen Hinterbliebenen ein Unter-
haltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen- oder 
Witwergeldes und Waisengeldes bewilligt 
werden, das sich nach den allgemeinen Vor-
schriften unter Zugrundelegung des Unter-
haltsbeitrages ergibt, den die oder der Ver-
storbene im Zeitpunkt ihres oder seines To-
des bezogen hat. 

  

(3) Für die Hinterbliebenen einer  Beamtin 
oder eines  Beamten, die oder der an den 
Unfallfolgen verstorben ist, gilt Absatz 1 ent-
sprechend, wenn nicht Unfall-Hinter-
bliebenenversorgung nach § 44 zusteht. 

  

(4) § 25 gilt entsprechend.   

§ 47  
Höchstgrenzen der Unfall-

Hinterbliebenenversorgung 

§ 47  
Höchstgrenzen der Unfall-

Hinterbliebenenversorgung 

Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen 
(§§ 44 bis 46) darf insgesamt die Bezüge 
(Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag) 
nicht übersteigen, die die oder der Verstor-
bene erhalten hat oder hätte erhalten kön-
nen. Abweichend von Satz 1 sind in den Fäl-
len des § 41 als Höchstgrenze mindestens 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der übernächsten anstelle der von 
der oder dem Verstorbenen tatsächlich er-
reichten Besoldungsgruppe zugrunde zu 
legen. § 29 ist entsprechend anzuwenden. 
Der Unfallausgleich (§ 39) sowie der Zu-
schlag bei Hilflosigkeit (§ 38 Abs. 2) oder bei 
Arbeitslosigkeit (§ 42 Abs. 3 Satz 1) bleiben 
sowohl bei der Berechnung des Unterhalts-
beitrages nach § 46 als auch bei der verglei-
chenden Berechnung nach § 29 außer Be-
tracht. 

  unverändert 

§ 48 
Einmalige Unfallentschädi-

gung und einmalige Entschä-
digung 

§ 48 
Einmalige Unfallentschädi-

gung und einmalige Entschä-
digung 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder 
der einen Dienstunfall der in § 41 bezeichne-

 (1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder 
der einen Dienstunfall der in § 41 bezeichne-
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ten Art erleidet, erhält neben einer beamten-
rechtlichen Versorgung bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses eine einmalige Unfallent-
schädigung von 80.000 Euro, wenn von der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle infolge des Unfalles ein 
dauerhafter Grad der Schädigungsfolgen von 
mindestens 50 festgestellt wird.  

ten Art erleidet, erhält neben einer beamten-
rechtlichen Versorgung bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses eine einmalige Unfallent-
schädigung von 150.000 Euro , wenn von der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle infolge des Unfalles ein 
dauerhafter Grad der Schädigungsfolgen von 
mindestens 50 festgestellt wird. 

(2) Ist eine Beamtin oder ein Beamter an den 
Folgen eines Dienstunfalles der in § 41 be-
zeichneten Art verstorben und hat sie oder er 
eine einmalige Unfallentschädigung nach 
Absatz 1 nicht erhalten, wird ihren oder sei-
nen Hinterbliebenen eine einmalige Unfall-
entschädigung nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen gewährt: 

 (2) Ist eine Beamtin oder ein Beamter an den 
Folgen eines Dienstunfalles der in § 41 be-
zeichneten Art verstorben und hat sie oder er 
eine einmalige Unfallentschädigung nach 
Absatz 1 nicht erhalten, wird ihren oder sei-
nen Hinterbliebenen eine einmalige Unfall-
entschädigung nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen gewährt: 

1. Die Witwe oder der Witwer sowie die ver-
sorgungsberechtigten Kinder erhalten ei-
ne Entschädigung in Höhe von insgesamt 
60.000 Euro. 

 1. Die Witwe oder der Witwer sowie die ver-
sorgungsberechtigten Kinder erhalten ei-
ne Entschädigung in Höhe von insgesamt 
100.000 Euro . 

2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der 
Nummer 1 nicht vorhanden, erhalten die 
Eltern und die in Nummer 1 bezeichne-
ten, nicht versorgungsberechtigten Kinder 
eine Entschädigung in Höhe von insge-
samt 20.000 Euro. 

 2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der 
Nummer 1 nicht vorhanden, erhalten die 
Eltern und die in Nummer 1 bezeichne-
ten, nicht versorgungsberechtigten Kinder 
eine Entschädigung in Höhe von insge-
samt 40.000 Euro . 

3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der 
Nummern 1 und 2 nicht vorhanden, erhal-
ten die Großeltern und Enkel eine Ent-
schädigung in Höhe von insgesamt 
10.000 Euro. 

 3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der 
Nummern 1 und 2 nicht vorhanden, erhal-
ten die Großeltern und Enkel eine Ent-
schädigung in Höhe von insgesamt 
20.000 Euro . 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn eine Beamtin oder ein Beamter, die 
oder der  

 (3) unverändert 

1. als Angehörige oder Angehöriger des 
besonders gefährdeten fliegenden Per-
sonals während des Flugdienstes, 

  

2. als Helm- oder Schwimmtaucherin oder 
Helm- oder Schwimmtaucher während 
des besonders gefährlichen Tauchdiens-
tes, 

  

3. als Angehörige oder Angehöriger des 
besonders gefährdeten Munitionsunter-
suchungspersonals während des dienstli-
chen Umgangs mit Munition oder 

  

4. als Angehörige oder Angehöriger eines 
Polizeiverbandes bei einer besonders ge-
fährlichen Diensthandlung im Einsatz 
oder in der Ausbildung dazu oder 
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5. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen 
von Außenlasten bei einem Hubschrau-
ber 

  

einen Unfall erleidet, der nur auf die eigen-
tümlichen Verhältnisse des Dienstes nach 
den Nummern 1 bis 5 zurückzuführen ist. Die 
Landesregierung bestimmt durch Verordnung 
den Personenkreis des Satzes 1 und die zum 
Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden 
dienstlichen Verrichtungen. Die Sätze 1 und 
2 gelten entsprechend für andere Angehörige 
des öffentlichen Dienstes, zu deren Dienstob-
liegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 Nr. 1 
bis 5 bezeichneten Art gehören. 

  

(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine 
Beamtin oder ein Beamter oder eine andere 
Angehörige oder ein anderer Angehöriger 
des öffentlichen Dienstes einen Einsatzunfall 
erleidet oder ein diesem gleichstehendes 
Ereignis im Sinne des § 35 erleidet. 

 (4) unverändert 

(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine einma-
lige Entschädigung nach Maßgabe des Ab-
satzes 2, wenn eine Beamtin oder ein Beam-
ter oder eine andere Angehörige oder ein 
anderer Angehöriger des öffentlichen Diens-
tes an den Folgen eines Einsatzunfalls oder 
eines diesem gleichstehenden Ereignisses 
im Sinne des § 35 verstorben ist. 

 (5) unverändert 

(6) Für eine einmalige Entschädigung nach 
den Absätzen 4 und 5 gelten § 34 Abs. 5 und 
§ 35 Abs. 4 entsprechend. Besteht auf Grund 
derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine 
einmalige Unfallentschädigung nach den 
Absätzen 1 bis 3 als auch auf eine einmalige 
Entschädigung nach Absatz 4 oder 5, wird 
nur die einmalige Entschädigung gewährt. 

 (6) unverändert 

(7) Eine Entschädigung aus einer Unfallver-
sicherung, für die der Dienstherr die Beträge 
gezahlt hat, ist auf die Unfallentschädigung 
anzurechnen.  

 (7) unverändert 

§ 49  
Schadensausgleich in beson-

deren Fällen 

§ 49  
Schadensausgleich in beson-

deren Fällen 

(1) Schäden, die einer Beamtin oder einem 
Beamten oder anderen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes während einer Verwen-
dung im Sinne des § 35 Abs. 1 infolge von 
besonderen, vom Inland wesentlich abwei-
chenden Verhältnissen, insbesondere infolge 
von Kriegshandlungen, kriegerischen Ereig-
nissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatast-

 (1) unverändert 
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rophen oder als Folge der Ereignisse nach 
§ 35 Abs. 2 entstehen, werden ihnen in an-
gemessenem Umfang ersetzt. Gleiches gilt 
für Schäden der Beamtin oder des Beamten 
oder anderen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes durch einen Gewaltakt gegen staat-
liche Amtsträger, Einrichtungen oder Maß-
nahmen, wenn die Beamtin oder der Beamte 
oder andere Angehörige des öffentlichen 
Dienstes von dem Gewaltakt in Ausübung 
des Dienstes oder wegen ihrer Eigenschaft 
als Beamtinnen oder Beamte oder andere 
Angehörige des öffentlichen Dienstes betrof-
fen sind. 

(2) Im Falle einer Verwendung im Sinne des 
§ 35 Abs.1 wird einer Beamtin oder einem 
Beamten oder anderen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes ein angemessener 
Ausgleich auch für Schäden infolge von 
Maßnahmen einer ausländischen Regierung, 
die sich gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land richten, gewährt. 

 (2) unverändert 

(3) Ist eine Beamtin oder ein Beamter oder 
anderer Angehöriger des öffentlichen Diens-
tes an den Folgen des schädigenden Ereig-
nisses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten 
Art verstorben, wird ein angemessener Aus-
gleich gewährt 

 (3) Ist eine Beamtin oder ein Beamter oder 
anderer Angehöriger des öffentlichen Diens-
tes an den Folgen des schädigenden Ereig-
nisses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten 
Art verstorben, wird ein angemessener Aus-
gleich gewährt 

1. der Witwe oder dem Witwer sowie den 
versorgungsberechtigten Kindern, 

 1.  unverändert 

2. den Eltern sowie den nicht versorgungs-
berechtigten Kindern, wenn Hinterbliebe-
ne der in Nummer 1 bezeichneten Art 
nicht vorhanden sind.  

 2.  unverändert 

Der Ausgleich für ausgefallene Versicherun-
gen wird der natürlichen Person gewährt, die 
die Beamtin oder der Beamte oder andere 
Angehörige des öffentlichen Dienstes im 
Versicherungsvertrag begünstigt hat. 

 Der Ausgleich für ausgefallene Versicherun-
gen wird der natürlichen Person gewährt, die 
die Beamtin oder der Beamte oder andere 
Angehörige des öffentlichen Dienstes im 
Versicherungsvertrag begünstigt hat. Sind 
Versicherungsansprüche zur Finanzie-
rung des Erwerbs von Wohneigentum an 
eine juristische Person abgetreten wor-
den, wird der Ausgleich für die ausgefal-
lene Versicherung an diese juristische 
Person gezahlt, wenn die Abtretung durch 
die Beamtin oder den Beamten dazu ge-
dient hat, eine natürliche Person von Zah-
lungspflichten auf Grund der Finanzie-
rung des Wohneigentums freizustellen.  

(4) Der Schadensausgleich nach den Absät-
zen 1 bis 3 wird nur einmal gewährt. Wird er 
auf Grund derselben Ursache nach § 63b 
des Soldatenversorgungsgesetzes vorge-

 (4) unverändert 
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nommen, sind die Absätze 1 bis 3 nicht an-
zuwenden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schä-
den bei dienstlicher Verwendung im Ausland 
anzuwenden, die im Zusammenhang mit 
einer Verschleppung oder einer Gefangen-
schaft entstanden sind oder darauf beruhen, 
dass die oder der Geschädigte aus sonstigen 
mit dem Dienst zusammenhängenden Grün-
den dem Einflussbereich des Dienstherrn 
entzogen ist. 

 (5) unverändert 

(6) Für den Schadensausgleich gelten § 34 
Abs. 5 und § 35 Abs.4 entsprechend. 

 (6) unverändert 

§ 50  
Nichtgewährung von Unfall-

fürsorge 

§ 50  
Nichtgewährung von Unfall-

fürsorge 

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn 
die oder der Verletzte den Dienstunfall vor-
sätzlich herbeigeführt hat. 

  unverändert 

(2) Hat die oder der Verletzte eine die Heil-
behandlung betreffende Anordnung ohne 
gesetzlichen oder sonstigen wichtigen Grund 
nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- 
oder Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflusst, 
kann ihr oder ihm die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle die Unfall-
fürsorge insoweit versagen. Die oder der 
Verletzte ist auf diese Folgen schriftlich hin-
zuweisen. 

  

(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Un-
fallfürsorgevorschriften wird im Falle des § 26 
Abs. 1 nicht gewährt. 

  

§ 51 
Meldung und Untersuchungs-

verfahren 

§ 51 
Meldung und Untersuchungs-

verfahren 

(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprü-
che nach diesem Gesetz entstehen können, 
sind innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei 
Jahren nach dem Eintritt des Unfalles bei der 
oder dem Dienstvorgesetzten der oder des 
Verletzten zu melden. § 36 Satz 2 bleibt un-
berührt. Die Frist nach Satz 1 gilt auch dann 
als gewahrt, wenn der Unfall bei der für den 
Wohnort der oder des Berechtigten zuständi-
gen Behörde (§ 31 Abs. 1 Nr. 3 Landesver-
waltungsgesetz) gemeldet worden ist. 

  unverändert 

(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Un-
fallfürsorge nur gewährt, wenn seit dem Un-
fall noch nicht zehn Jahre vergangen sind 
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und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass 
mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf 
Unfallfürsorge begründenden Folge des Un-
falles nicht habe gerechnet werden können 
oder dass die oder der Berechtigte durch 
außerhalb ihres oder seines Willens liegende 
Umstände gehindert worden ist, den Unfall 
zu melden. Die Meldung muss, nachdem mit 
der Möglichkeit einer den Anspruch auf Un-
fallfürsorge begründenden Folge des Unfal-
les gerechnet werden konnte oder das Hin-
dernis für die Meldung weggefallen ist, inner-
halb dreier Monate erfolgen. Die Unfallfür-
sorge wird in diesen Fällen vom Tage der 
Meldung an gewährt; zur Vermeidung von 
Härten kann sie auch von einem früheren 
Zeitpunkt ab gewährt werden. 

(3) Die oder der Dienstvorgesetzte hat jeden 
Unfall, der ihr oder ihm von Amts wegen oder 
durch Meldung der Beteiligten bekannt wird, 
sofort zu untersuchen. Die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit und der Betriebsarzt sind zu 
informieren. Die oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle entscheidet, ob 
ein Dienstunfall vorliegt und ob die oder der 
Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeigeführt 
hat. Die Entscheidung ist der oder dem Ver-
letzten oder ihren oder seinen Hinterbliebe-
nen bekannt zu geben. 

  

(4) Unfallfürsorge nach § 33 Abs. 1 Satz 2 
wird nur gewährt, wenn der Unfall der Beam-
tin oder des Beamten innerhalb der Fristen 
nach den Absätzen 1 und 2 gemeldet und als 
Dienstunfall anerkannt worden ist. Der An-
spruch auf Unfallfürsorge nach § 33 Abs. 2 
Satz 2 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag 
der Geburt an von den Sorgeberechtigten 
geltend zu machen. Absatz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass die Zehn-Jahres-Frist am 
Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der Antrag 
muss, nachdem mit der Möglichkeit einer 
Schädigung durch einen Dienstunfall der 
Mutter während der Schwangerschaft ge-
rechnet werden konnte oder das Hindernis 
für den Antrag weggefallen ist, innerhalb von 
drei Monaten gestellt werden. 

  

§ 52 
Begrenzung der Unfallfürsor-

geansprüche 

§ 52 
Begrenzung der Unfallfürsor-

geansprüche 

(1) Verletzte Beamtinnen oder Beamte und 
ihre oder seine Hinterbliebenen haben aus 
Anlass eines Dienstunfalles gegen den 
Dienstherrn nur die in den §§ 33 bis 49 gere-
gelten Ansprüche. Sind  Beamtinnen oder  

  unverändert 
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Beamte nach dem Dienstunfall in den 
Dienstbereich eines anderen öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn versetzt worden, rich-
ten sich die Ansprüche gegen diesen; das 
Gleiche gilt in den Fällen des gesetzlichen 
Übertritts oder der Übernahme bei der Um-
bildung von Körperschaften. Satz 2 gilt in den 
Fällen, in denen Beamtinnen und Beamte 
aus dem Dienstbereich eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn außerhalb des Gel-
tungsbereiches dieses Gesetzes zu einem 
Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes versetzt werden mit der Maßgabe, 
dass die Vorschriften dieses Gesetzes An-
wendung finden. 

(2) Weitergehende Ansprüche auf Grund 
allgemeiner gesetzlicher Vorschriften können 
gegen einen öffentlich-rechtlichen Verwal-
tungsträger im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder gegen die in seinem Dienst 
stehenden Personen nur dann geltend ge-
macht werden, wenn der Dienstunfall 

  

1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Hand-
lung einer solchen Person verursacht 
worden oder 

  

2. bei der Teilnahme am allgemeinen Ver-
kehr eingetreten  

  

ist. Im Falle von Satz 1 Nr. 2 sind Leistungen, 
die der Beamtin oder dem Beamten und den 
Hinterbliebenen nach diesem Gesetz ge-
währt werden, auf die weitergehenden An-
sprüche anzurechnen; der Dienstherr, der 
Leistungen nach diesem Gesetz gewährt, hat 
keinen Anspruch auf Ersatz dieser Leistun-
gen gegen einen anderen öffentlich-
rechtlichen Verwaltungsträger im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes. 

  

(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen 
bleiben unberührt. 

  

(4) Auf laufende und einmalige Geldleistun-
gen, die nach diesem Gesetz wegen eines 
Körper-, Sach- oder Vermögensschadens 
gewährt werden, sind Geldleistungen anzu-
rechnen, die wegen desselben Schadens von 
anderer Seite erbracht werden. Hierzu gehö-
ren insbesondere Geldleistungen, die von 
Drittstaaten oder von zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtungen gewährt 
oder veranlasst werden. Nicht anzurechnen 
sind Leistungen privater Schadensversiche-
rungen, die auf Beiträgen der Beamtinnen, 
Beamten oder anderen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes beruhen; dies gilt nicht 
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in den Fällen des § 36. 

Abschnitt VI 
Übergangsgeld, Ausgleich 

Abschnitt VI 
Übergangsgeld, Ausgleich 

§ 53 
Übergangsgeld 

§ 53 
Übergangsgeld 

(1) Beamtinnen oder  Beamte mit Dienstbe-
zügen, die nicht auf eigenen Antrag entlas-
sen werden, erhalten als Übergangsgeld 
nach vollendeter einjähriger Beschäftigungs-
zeit das Einfache und bei längerer Beschäfti-
gungszeit für jedes weitere volle Jahr ihrer 
Dauer die Hälfte, insgesamt höchstens das 
Sechsfache der Dienstbezüge nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 SHBesG des letzten Mo-
nats. § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 gelten entspre-
chend. Das Übergangsgeld wird auch dann 
gewährt, wenn die Beamtin oder der Beamte 
im Zeitpunkt der Entlassung ohne Dienstbe-
züge beurlaubt war. Maßgebend sind die 
Dienstbezüge, die die Beamtin oder der Be-
amte im Zeitpunkt der Entlassung erhalten 
hätte. 

  unverändert 

(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit unun-
terbrochener hauptberuflicher entgeltlicher 
Tätigkeit (§ 10 Abs. 2) im Dienste desselben 
Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Auf-
gaben der Dienstherr übernommen hat, so-
wie im Falle der Versetzung die entspre-
chende Zeit im Dienste des früheren Dienst-
herrn; die vor einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge liegende Beschäftigungszeit 
wird mit berücksichtigt. Zeiten mit einer Er-
mäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit sind 
nur zu dem Teil anzurechnen, der dem Ver-
hältnis der ermäßigten zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entspricht. 

  

(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, 
wenn 

  

1. die Beamtin oder der Beamte wegen ei-
nes Verhaltens im Sinne der § 22 Abs. 1 
Nr. 1 oder Abs. 2, § 23 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 2 oder 3 Nr. 1 des Beamtenstatus-
gesetzes entlassen wird oder 

  

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 18 bewilligt 
wird oder 

  

3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfä-
hige Dienstzeit angerechnet wird oder 

  

4. die Beamtin oder der Beamte mit der 
Berufung in ein Richterverhältnis oder mit 
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der Ernennung zur Beamtin oder zum 
Beamten auf Zeit entlassen wird. 

(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträ-
gen für die der Entlassung folgende Zeit wie 
die Dienstbezüge gezahlt. Es ist längstens 
bis zum Ende des Monats zu zahlen, in dem 
die Beamtin oder der Beamte die für ihr oder 
sein Beamtenverhältnis bestimmte gesetzli-
che Altersgrenze erreicht hat. Beim Tode der 
Empfängerin oder des Empfängers ist der 
noch nicht ausgezahlte Betrag den Hinter-
bliebenen in einer Summe zu zahlen. 

  

(5) Bezieht die entlassene Beamtin oder der 
entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen im Sinne des § 64 Abs. 5, 
verringert sich das Übergangsgeld um den 
Betrag dieser Einkünfte. 

  

§ 54 
Übergangsgeld für entlassene 

politische Beamtinnen und 
Beamte 

§ 54 
Übergangsgeld für entlassene 

politische Beamtinnen und 
Beamte 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder 
der aus einem Amt im Sinne des § 30 des 
Beamtenstatusgesetzes nicht auf eigenen 
Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangs-
geld in Höhe von 71,75 % der ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe, in der sie oder er sich zur 
Zeit seiner Entlassung befunden hat. § 5 
SHBesG gilt entsprechend. 

 (1) unverändert 

(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer 
der Zeit, die das Amt, aus dem die Beamtin 
oder der Beamte entlassen worden ist, über-
tragen war, mindestens für die Dauer von 
sechs Monaten, längstens für die Dauer von 
drei Jahren, gewährt. 

 (2) unverändert 

(3) § 53 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

 (3) unverändert 

(4) Bezieht die entlassene Beamtin oder der 
entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen im Sinne des § 64 Abs. 5, 
verringern sich die in entsprechender An-
wendung des § 5 SHBesG fortgezahlten Be-
züge und das Übergangsgeld um den Betrag 
dieser Einkünfte; § 74 Nr. 11 findet keine 
Anwendung. 

 (4) unverändert 

(5) Bis vor der ersten auf den … [einsetzen: 
Datum des Tages des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] folgenden Anpassung nach § 80 
gilt anstelle des in Absatz 1 genannten Pro-
zentsatzes 71,75 der Prozentsatz 75; § 16 

  (entfällt) 
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Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 55 
Ausgleich bei besonderen Al-

tersgrenzen 

§ 55 
Ausgleich bei besonderen Al-

tersgrenzen 

(1) Beamtinnen und Beamte des Vollzugs-
dienstes, Beamtinnen und Beamte des 
Einsatzdienstes der Feuerwehr sowie Beam-
tinnen und Beamte im Flugverkehrskontroll-
dienst, die vor Erreichen der allgemeinen 
Altersgrenze gemäß § 35 Abs. 1 oder 2 LBG 
wegen Erreichens der besonderen Alters-
grenze bis zum 31. Dezember 2012 in den 
Ruhestand treten, erhalten neben dem Ru-
hegehalt einen Ausgleich in Höhe des Fünf-
fachen der Dienstbezüge nach § 2 Abs. 1 
Nr. 1, 3 und 4 SHBesG des letzten Monats, 
jedoch nicht über 4091 Euro. Dieser Betrag 
verringert sich um jeweils ein Fünftel für je-
des Jahr, das über das vollendete sechzigste 
Lebensjahr hinaus abgeleistet wird. § 5 Abs. 
1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Ausgleich ist 
bei Eintritt in den Ruhestand in einer Summe 
zu zahlen. Der Ausgleich wird nicht neben 
einer einmaligen (Unfall-) Entschädigung im 
Sinne des § 48 gewährt. 

  unverändert 

(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in 
den Ruhestand gegen die Beamtin oder den 
Beamten ein Verfahren auf Rücknahme der 
Ernennung oder ein Verfahren, das nach 
§ 24 des Beamtenstatusgesetzes zum Ver-
lust der Beamtenrechte führen könnte, oder 
ist gegen die Beamtin oder den Beamten 
Disziplinarklage erhoben worden, darf der 
Ausgleich erst nach dem rechtskräftigen Ab-
schluss des Verfahrens und nur gewährt 
werden, wenn kein Verlust der Versorgungs-
bezüge eingetreten ist. Die disziplinarrechtli-
chen Vorschriften bleiben unberührt. 

  

(3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilli-
gung von Urlaub bis zum Eintritt in den Ru-
hestand nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 LBG nicht 
gewährt. 

  

Abschnitt VII 
Gemeinsame Vorschriften 

Abschnitt VII 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 56 
Zahlung der Versorgungsbe-

züge 

§ 56 
Zahlung der Versorgungsbe-

züge 

(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Ver-
sorgungsbezüge fest, bestimmt die Person 

  unverändert 
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der Zahlungsempfängerin oder des Zah-
lungsempfängers und entscheidet über die 
Berücksichtigung von Zeiten als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit sowie über die Bewilligung 
von Versorgungsbezügen auf Grund von 
Kannvorschriften. Sie kann diese Befugnisse 
- für die Beamtinnen und Beamten des Lan-
des im Einvernehmen mit dem für das Beam-
tenversorgungsrecht zuständigen Ministerium 
- auf andere Stellen übertragen.  

(2) Entscheidungen über die Bewilligung von 
Versorgungsbezügen auf Grund von Kann-
vorschriften dürfen erst beim Eintritt des Ver-
sorgungsfalles getroffen werden; vorherige 
Zusicherungen sind unwirksam. Die Aner-
kennung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten 
erfolgt von Amts wegen. Ob Zeiten auf Grund 
der §§ 10 bis 12 und 78 Abs. 2 als ruhege-
haltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, 
soll in der Regel bei der Berufung in das 
Beamtenverhältnis entschieden werden; die-
se Entscheidungen stehen unter dem Vorbe-
halt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die 
ihnen zugrunde liegt. Wechselt eine Beamtin 
oder ein Beamter in den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes, ist zum Zeitpunkt des 
Wechsels eine Entscheidung nach Satz 3 zu 
treffen. 

  

(3) Entscheidungen in versorgungsrechtli-
chen Angelegenheiten, die eine grundsätzli-
che, über den Einzelfall hinausgehende Be-
deutung haben, sind von dem für das Beam-
tenversorgungsrecht zuständigen Ministerium 
zu treffen; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

  

(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, für die gleichen 
Zeiträume und im gleichen Zeitpunkt zu zah-
len wie die Dienstbezüge der Beamtinnen 
und Beamten. 

  

(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem 
Tag der Fälligkeit gezahlt, besteht kein An-
spruch auf Verzugszinsen. 

  

(6) Hat eine Versorgungsberechtigte oder ein 
Versorgungsberechtigter ihren oder seinen 
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außer-
halb des Geltungsbereichs des Grundgeset-
zes, kann die oberste Dienstbehörde oder die 
von ihr bestimmte Stelle die Zahlung der Ver-
sorgungsbezüge von der Bestellung einer 
oder eines Empfangsbevollmächtigten im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes abhän-
gig machen. Versorgungsberechtigte haben 
auf Verlangen eine Lebensbescheinigung 
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vorzulegen. 

(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge 
hat die Empfängerin oder der Empfänger auf 
Verlangen der zuständigen Behörde ein Kon-
to anzugeben oder einzurichten, auf das die 
Überweisung erfolgen kann. Die Übermitt-
lungskosten mit Ausnahme der Kosten für die 
Gutschrift auf dem Konto der Empfängerin 
oder des Empfängers trägt die die Versor-
gungsbezüge zahlende Stelle; bei einer 
Überweisung der Versorgungsbezüge auf ein 
im Ausland geführtes Konto trägt die Versor-
gungsempfängerin oder der Versorgungs-
empfänger die Kosten und die Gefahr der 
Übermittlung der Versorgungsbezüge sowie 
die Kosten einer Meldung nach § 59 der Au-
ßenwirtschaftsverordnung. Die Kontoeinrich-
tungs-, Kontoführungs- oder Buchungsge-
bühren trägt die Empfängerin oder der Emp-
fänger. Eine Auszahlung auf andere Weise 
kann nur zugestanden werden, wenn der 
Empfängerin oder dem Empfänger die Ein-
richtung oder Benutzung eines Kontos aus 
wichtigem Grund nicht zugemutet werden 
kann. 

  

(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbe-
zügen sind die sich ergebenden Bruchteile 
eines Cents nach kaufmännischen Grundsät-
zen zu runden. Zwischenrechnungen werden 
jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 
Jeder Versorgungsbestandteil ist einzeln zu 
runden.  

  

(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind 
nur auf Verlangen der oder des Empfangsbe-
rechtigten auszuzahlen. 

  

§ 57  
Familienzuschlag und Aus-

gleichsbeitrag 

§ 57  
Familienzuschlag und Aus-

gleichsbeitrag 

(1) Auf den Familienzuschlag (§ 5 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2) finden die für die Beamtinnen 
und die Beamten geltenden Vorschriften des 
Abschnitts III des SHBesG Anwendung. Der 
Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und 
der nach § 44 SHBesG in Betracht kommen-
den Stufe des Familienzuschlags wird neben 
dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter Be-
rücksichtigung der nach den Verhältnissen 
der Beamtin, des Beamten, der Ruhestands-
beamtin oder des Ruhestandsbeamten für 
die Stufen des Familienzuschlags in Betracht 
kommenden Kinder neben dem Witwen- oder 
Witwergeld gezahlt, soweit die Witwe oder 
der Witwer Anspruch auf Kindergeld für diese 

  unverändert 
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Kinder hat oder ohne Berücksichtigung der 
§§ 64, 65 des Einkommensteuergesetzes 
oder der §§ 3, 4 des Bundeskindergeldgeset-
zes haben würde; soweit hiernach ein An-
spruch auf den Unterschiedsbetrag nicht 
besteht, wird er neben dem Waisengeld ge-
zahlt, wenn die Waise bei den Stufen des 
Familienzuschlags zu berücksichtigen ist 
oder zu berücksichtigen wäre, wenn die Be-
amtin, der Beamte, die Ruhestandsbeamtin 
oder der Ruhestandsbeamte noch lebte. Sind 
mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, 
wird der Unterschiedsbetrag auf die An-
spruchsberechtigten nach der Zahl der auf 
sie entfallenden Kinder zu gleichen Teilen 
aufgeteilt. 

(2) Neben dem Waisengeld wird ein Aus-
gleichsbetrag gezahlt, der dem Betrag für 
das erste Kind nach § 66 Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes entspricht, wenn in 
der Person der Waise die Voraussetzungen 
des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuer-
gesetzes erfüllt sind, Ausschlussgründe nach 
§ 65 des Einkommensteuergesetzes nicht 
vorliegen, keine Person vorhanden ist, die 
nach § 62 des Einkommensteuergesetzes 
oder nach § 1 des Bundeskindergeldgeset-
zes anspruchsberechtigt ist, und die Waise 
keinen Anspruch auf Kindergeld nach § 1 
Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes hat. 
Der Ausgleichsbetrag gilt für die Anwendung 
der §§ 64 und 65 nicht als Versorgungsbe-
zug. Im Falle des § 65 wird er nur zu den 
neuen Versorgungsbezügen gezahlt. 

  

§ 58 
Kindererziehungs- und Kin-
dererziehungsergänzungs-

zuschlag 

§ 58 
Kindererziehungs- und Kin-
dererziehungsergänzungs-

zuschlag 

(1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein 
nach dem 31. Dezember 1991 geborenes 
Kind erzogen, erhöht sich ihr oder sein Ru-
hegehalt für jeden Monat einer ihr oder ihm 
zuzuordnenden Kindererziehungszeit um 
einen Kindererziehungszuschlag. Dies gilt 
nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte 
wegen der Erziehung des Kindes in der ge-
setzlichen Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI) war 
und die allgemeine Wartezeit für eine Rente 
der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist. 

 (1) unverändert 

(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach 
Ablauf des Monats der Geburt und endet 
nach 36 Kalendermonaten, spätestens je-

 (2) unverändert 
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doch mit dem Ablauf des Monats, in dem die 
Erziehung endet. Wird während dieses Zeit-
raums vom erziehenden Elternteil ein weite-
res Kind erzogen, für das ihm eine Kinderer-
ziehungszeit zuzuordnen ist, wird die Kinder-
erziehungszeit für dieses und jedes weitere 
Kind um die Anzahl der Kalendermonate der 
gleichzeitigen Erziehung verlängert.  

(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungs-
zeit zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 des Sozialgesetzbu-
ches - Erstes Buch) gilt § 56 Abs. 2 SGB VI 
entsprechend. 

 (3) unverändert 

(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags 
beträgt für jeden Monat der Kindererzie-
hungszeit 2,28 Euro. 

 (4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags 
beträgt für jeden Monat der Kindererzie-
hungszeit 2,35 Euro . 

(5) Der um den Kindererziehungszuschlag 
erhöhte Betrag, der sich unter Berücksichti-
gung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
und der auf die Kindererziehungszeit entfal-
lenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit als Ru-
hegehalt ergeben würde, darf die Höchst-
grenze nicht übersteigen. Als Höchstgrenze 
gilt der Betrag, der sich unter Berücksichti-
gung des aktuellen Rentenwerts nach dem 
SGB VI und des auf die Jahre der Kinderer-
ziehungszeit entfallenden Höchstwerts an 
Entgeltpunkten in der Rentenversicherung 
nach Anlage 2b zum SGB VI als Rente erge-
ben würde. 

 (5) unverändert 

(6) Für Zeiten, für die kein Kindererziehungs-
zuschlag zusteht, erhöht sich das Ruhegehalt 
um einen Kindererziehungsergänzungszu-
schlag, wenn  

 (6) unverändert 

1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende 
Zeiten der Erziehung eines Kindes bis zur 
Vollendung des 10. Lebensjahres oder 
Zeiten der nichterwerbsmäßigen Pflege 
eines pflegebedürftigen Kindes (§ 3 
SGB VI) bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres  

  

a) mit entsprechenden Zeiten für ein an-
deres Kind zusammentreffen oder  

 

b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden, oder Zeiten nach § 60 Abs. 1 
Satz 1 zusammentreffen,  

 

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 
Abs. 3a Satz 2 SGB VI besteht und  

  

3. der Beamtin oder dem Beamten die Zei-   
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ten nach Absatz 3 zuzuordnen sind.  

(7) Die Höhe des Kindererziehungsergän-
zungszuschlags beträgt für jeden angefan-
genen Monat, in dem die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt waren,  

 (7) Die Höhe des Kindererziehungsergän-
zungszuschlags beträgt für jeden angefan-
genen Monat, in dem die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt waren, 

1. im Fall von Absatz 6 Nr. 1 Buchst. a: 0,76 
Euro,  

 1. im Fall von Absatz 6 Nr. 1 Buchst. a: 0,78 
Euro , 

2. im Fall von Absatz 6 Nr. 1 Buchst. b: 0,57 
Euro.  

 2. im Fall von Absatz 6 Nr. 1 Buchst. b: 0,59 
Euro . 

(8) Absatz 5 gilt für den Kindererziehungser-
gänzungszuschlag mit der Maßgabe, dass in 
Satz 1 neben dem Kindererziehungszuschlag 
der Kindererziehungsergänzungszuschlag 
und eine Leistung nach § 60 Abs. 1 sowie bei 
der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle 
des in Satz 2 genannten Höchstwerts an 
Entgeltpunkten für jeden Monat der Zeiten 
nach den Absätzen 1 und 6 der in § 70 
Abs. 2 Satz 1 SGB VI bestimmte Bruchteil 
des aktuellen Rentenwerts tritt. 

 (8) unverändert 

(9) Das um den Kindererziehungszuschlag 
oder den Kindererziehungsergänzungszu-
schlag erhöhte Ruhegehalt darf nicht höher 
sein als das Ruhegehalt, das sich unter Be-
rücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes 
und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der 
sich das Ruhegehalt berechnet, ergeben 
würde. 

 (9) unverändert 

(10) Für die Anwendung des § 16 Abs. 2 
sowie von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften gelten der Kindererzie-
hungszuschlag und der Kindererziehungser-
gänzungszuschlag als Teil des Ruhegehalts. 
Auf das Mindestruhegehalt nach § 16 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sind die Erhöhungen nach Ab-
satz 1 oder 6 nicht anzuwenden. 

 (10) unverändert 

(11) Hat eine Beamtin oder ein Beamter vor 
der Berufung in ein Beamtenverhältnis ein 
vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind er-
zogen, gelten die Absätze 1 bis 5, 9 und 10 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Kindererziehungszeit zwölf Kalendermonate 
nach Ablauf des Monats der Geburt endet. 
Die §§ 249 und 249a SGB VI gelten entspre-
chend. 

 (11) unverändert 
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§ 59  
Kinderzuschlag zum Witwen- 

und Witwergeld 

§ 59  
Kinderzuschlag zum Witwen- 

und Witwergeld 

(1) Das Witwen- und Witwergeld nach § 24 
Abs. 1 erhöht sich für jeden Monat einer nach 
§ 58 Abs. 3 zuzuordnenden Kindererzie-
hungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem 
das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, 
um einen Kinderzuschlag. Der Zuschlag ist 
Bestandteil der Versorgung. Satz 1 gilt nicht 
bei Bezügen nach § 24 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 16 Abs. 3 Satz 2. 

 (1) unverändert 

(2) War die Kindererziehungszeit der oder 
dem vor Vollendung des dritten Lebensjahres 
des Kindes Verstorbenen zugeordnet, erhal-
ten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag 
anteilig mindestens für die Zeit, die bis zum 
Ablauf des Monats, in dem das Kind das drit-
te Lebensjahr vollendet hat, fehlt. Stirbt eine 
Beamtin oder ein Beamter vor der Geburt 
des Kindes, sind der Berechnung des Kin-
derzuschlags 36 Kalendermonate zugrunde 
zu legen, wenn das Kind innerhalb von 300 
Tagen nach dem Tod geboren wird. Ist das 
Kind später geboren, wird der Zuschlag erst 
nach Ablauf des in § 58 Abs. 2 Satz 1 ge-
nannten Zeitraums gewährt. Verstirbt das 
Kind vor Vollendung des dritten Lebensjah-
res, ist der Kinderzuschlag anteilig zu gewäh-
ren. 

 (2) unverändert 

(3) Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt für 
jeden Monat der Kindererziehungszeit, in 
dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllt waren 

 (3) Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt für 
jeden Monat der Kindererziehungszeit, in 
dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllt waren 

1. für die ersten 36 Kalender-
monate 

 
1,52 Euro, 

 1. für die ersten 36 Kalender-
monate 

 
1,57 Euro , 

2. für jeden weiteren Kalen-
dermonat.  

 
0,76 Euro 

 2. für jeden weiteren Kalen-
dermonat. 

 
0,78 Euro  

(4) § 58 Abs. 8 gilt entsprechend.  (4) unverändert 

§ 60  
Pflege- und Kinderpflegeer-

gänzungszuschlag 

§ 60  
Pflege- und Kinderpflegeer-

gänzungszuschlag 

(1) War eine Beamtin oder ein Beamter nach 
§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI versicherungs-
pflichtig, weil sie oder er einen Pflegebedürf-
tigen nicht erwerbsmäßig gepflegt hat, erhält 
sie oder er für die Zeit der Pflege einen Pfle-
gezuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt nicht, 
wenn die allgemeine Wartezeit in der gesetz-

 (1) unverändert 
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lichen Rentenversicherung erfüllt ist. 

(2) Die Höhe des Pflegezuschlags beträgt für 
jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmä-
ßigen Pflege einer oder eines  

 (2) Die Höhe des Pflegezuschlags beträgt für 
jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmä-
ßigen Pflege einer oder eines 

1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 des Sozialgesetzbuches - 
Elftes Buch), wenn sie oder er mindes-
tens  

 1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 des Sozialgesetzbuches - 
Elftes Buch), wenn sie oder er mindes-
tens 

a) 28 Stunden in der Wo-
che gepflegt wird:  

 
1,82 Euro, 

a) 28 Stunden in der 
Woche gepflegt wird: 

 
1,88 Euro , 

b) 21 Stunden in der Wo-
che gepflegt wird:   

 
1,37 Euro, 

b) 21 Stunden in der 
Woche gepflegt wird:   

 
1,41 Euro , 

c) 14 Stunden in der Wo-
che gepflegt wird:   

 
0,92 Euro, 

c) 14 Stunden in der 
Woche gepflegt wird:   

 
0,95 Euro , 

2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 des Sozialgesetzbuch - Elf-
tes Buch), wenn sie oder er mindestens  

 2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 des Sozialgesetzbuch - Elf-
tes Buch), wenn sie oder er mindestens 

a) 21 Stunden in der Wo-
che gepflegt wird: 

 
1,22 Euro, 

a) 21 Stunden in der 
Woche gepflegt wird: 

 
1,26 Euro , 

b) 14 Stunden in der Wo-
che gepflegt wird:  

 
0,82 Euro 

b) 14 Stunden in der 
Woche gepflegt wird:, 

 
0,84 Euro  

3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Sozialgesetzbuches - 
Elftes Buch): 0,60 Euro.  

 3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Sozialgesetzbuches - 
Elftes Buch): 0,62 Euro . 

(3) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein ihr 
oder ihm nach § 58 Abs. 3 zuzuordnendes 
pflegebedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig 
gepflegt (§ 3 SGB VI), wird neben dem Pfle-
gezuschlag ein Kinderpflegeergänzungszu-
schlag gewährt. Dieser wird längstens für die 
Zeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
des pflegebedürftigen Kindes und für den 
gleichen Zeitraum nicht neben einem Kinde-
rerziehungs- oder Kindererziehungsergän-
zungszuschlag nach § 58 oder einer Leistung 
nach § 70 Abs. 3a SGB VI gewährt. Die Hö-
he des Kinderpflegeergänzungszuschlags 
beträgt für jeden Kalendermonat der nicht 
erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte der in Ab-
satz 2 genannten Beträge, höchstens jedoch 
0,76 Euro. 

 (3) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein ihr 
oder ihm nach § 58 Abs. 3 zuzuordnendes 
pflegebedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig 
gepflegt (§ 3 SGB VI), wird neben dem Pfle-
gezuschlag ein Kinderpflegeergänzungszu-
schlag gewährt. Dieser wird längstens für die 
Zeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
des pflegebedürftigen Kindes und für den 
gleichen Zeitraum nicht neben einem Kinde-
rerziehungs- oder Kindererziehungsergän-
zungszuschlag nach § 58 oder einer Leistung 
nach § 70 Abs. 3a SGB VI gewährt. Die Hö-
he des Kinderpflegeergänzungszuschlags 
beträgt für jeden Kalendermonat der nicht 
erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte der in Ab-
satz 2 genannten Beträge, höchstens jedoch 
0,78 Euro . 

(4) § 58 Abs. 5, 9 und 10 gelten entspre-
chend. § 58 Abs. 5 gilt bei der Anwendung 
des Absatzes 3 mit der Maßgabe, dass bei 
der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle 
des in Satz 2 genannten Höchstwerts an 
Entgeltpunkten für jeden Monat berücksichti-
gungsfähiger Kinderpflegezeit der in § 70 
Abs. 2 Satz 1 SGB VI bestimmte Bruchteil 

 (4) unverändert 
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des aktuellen Rentenwerts tritt.  

§ 61 
Vorübergehende Gewährung 

von Zuschlägen 

§ 61 
Vorübergehende Gewährung 

von Zuschlägen 

(1) Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger, die vor Erreichen der Re-
gelaltersgrenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG 
in den Ruhestand treten, erhalten vorüberge-
hend Leistungen entsprechend den §§ 58 
und 60, wenn 

 (1) unverändert 

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die 
allgemeine Wartezeit für eine Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist,  

  

2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne 
des § 26 Abs. 1 des Beamtenstatus-
gesetzes in den Ruhestand versetzt 
worden sind oder  

  

b) sie wegen Erreichens einer besonde-
ren Altersgrenze in den Ruhestand 
getreten sind,  

 

3. entsprechende Leistungen nach dem 
SGB VI dem Grunde nach zustehen, je-
doch vor dem Erreichen der maßgeben-
den Altersgrenze noch nicht gewährt wer-
den,  

  

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % 
noch nicht erreicht haben und  

  

5. keine Einkünfte im Sinne des § 64 Abs. 5 
bezogen werden; die Einkünfte bleiben 
außer Betracht, soweit sie durchschnitt-
lich im Monat 400 Euro nicht überschrei-
ten. 

  

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Be-
trag nicht überschritten werden, der sich bei 
Berechnung des Ruhegehalts mit einem Ru-
hegehaltssatz von 66,97 % ergibt. 

  

(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf 
des Monats, in dem die Versorgungsempfän-
gerin oder der Versorgungsempfänger die 
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (§§ 35 ff. oder §§ 235 ff. 
SGB VI) erreicht. Sie endet vorher, wenn die 
Versorgungsempfängerin oder der Versor-
gungsempfänger  

 (2) unverändert 

1. eine Versichertenrente der gesetzlichen 
Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf 
des Tages vor dem Beginn der Rente, 
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oder 

2. ein Erwerbseinkommen über durch-
schnittlich im Monat 400 Euro hinaus be-
zieht, mit Ablauf des Tages vor Beginn 
der Erwerbstätigkeit. 

  

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. 
Anträge, die innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt der Beamtin oder des Beamten 
in den Ruhestand gestellt werden, gelten als 
zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts ge-
stellt. Wird der Antrag zu einem späteren 
Zeitpunkt gestellt, wird die Leistung vom Be-
ginn des Antragsmonats an gewährt. 

 (3) unverändert 

(4) Bis zur ersten auf den … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes] folgenden Anpassung nach § 80 ist 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Zahl 
„66,97“ die Zahl „70“ tritt.  

  (entfällt) 

§ 62 
Abtretung, Verpfändung, Auf-
rechnungs- und Zurückbehal-

tungsrecht 

§ 62 
Abtretung, Verpfändung, Auf-
rechnungs- und Zurückbehal-

tungsrecht 

(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge kön-
nen, wenn gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, nur insoweit abgetreten oder ver-
pfändet werden, als sie der Pfändung unter-
liegen.  

  unverändert 

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versor-
gungsbezüge kann der Dienstherr ein Auf-
rechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur 
in Höhe des pfändbaren Teils der Versor-
gungsbezüge geltend machen. Dies gilt nicht, 
soweit gegen die Versorgungsberechtigte 
oder den Versorgungsberechtigten ein An-
spruch auf Schadenersatz wegen vorsätzli-
cher unerlaubter Handlung besteht. 

  

(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 22), auf Er-
stattung der Kosten des Heilverfahrens (§ 37) 
und der Pflege (§ 38), auf Unfallausgleich 
(§ 39) sowie auf eine einmalige Unfallent-
schädigung und einmalige Entschädigung 
(§ 48) und auf Schadensausgleich in beson-
deren Fällen (§ 49) können weder gepfändet 
noch abgetreten noch verpfändet werden. 
Forderungen des Dienstherrn gegen die Ver-
storbene oder den Verstorbenen aus Vor-
schuss- oder Darlehensgewährungen sowie 
aus Überzahlungen von Dienst- oder Versor-
gungsbezügen können auf das Sterbegeld 
angerechnet werden. 
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§ 63 
Rückforderung von Versor-

gungsbezügen 

§ 63 
Rückforderung von Versor-

gungsbezügen 

(1) Werden Versorgungsberechtigte durch 
eine gesetzliche Änderung ihrer Versor-
gungsbezüge mit rückwirkender Kraft 
schlechter gestellt, sind die Unterschiedsbe-
träge nicht zu erstatten. 

  unverändert 

(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung 
zuviel gezahlter Versorgungsbezüge nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs über die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Der Kenntnis 
des Mangels des rechtlichen Grundes der 
Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so 
offensichtlich war, dass die Empfängerin oder 
der Empfänger ihn hätte erkennen müssen. 
Von der Rückforderung kann aus Billigkeits-
gründen mit Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle ganz oder teilweise abgesehen wer-
den. Die Bewilligung von Versorgungsbezü-
gen kann von der Abgabe einer Abtretungs-
erklärung über Sozialleistungen gemäß § 53 
Abs. 2 Nr. 1 des Sozialgesetzbuches - Erstes 
Buch abhängig gemacht werden, wenn zu 
erwarten ist, dass es wegen auf die Versor-
gungsbezüge anzurechnender Sozialleistun-
gen zu einer Rückforderung kommen kann. 

  

(3) Die Rückforderung von Beträgen von 
weniger als fünf Euro unterbleibt. Treffen 
mehrere Einzelbeträge zusammen, gilt die 
Grenze für die Gesamtrückforderung. 

  

(4) § 118 Abs. 3 bis 5 SGB VI gilt entspre-
chend. 

  

§ 64 
Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Erwerbs- 

und Erwerbsersatzeinkommen 

§ 64 
Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Erwerbs- 

und Erwerbsersatzeinkommen 

(1) Beziehen Versorgungsberechtigte Er-
werbs- oder Erwerbsersatzeinkommen (Ab-
satz 5), erhalten sie daneben ihre Versor-
gungsbezüge nur bis zum Erreichen der in 
Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze. 

 (1) unverändert 

(2) Als Höchstgrenze gelten  (2) Als Höchstgrenze gelten 

1. für Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestands-
beamte, Witwen und Witwer die ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich 

 1.  unverändert 
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das Ruhegehalt berechnet, mindestens 
ein Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen 
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 4, zuzüglich des jeweils zuste-
henden Unterschiedsbetrages nach § 57 
Abs. 1, 

2. für Waisen 40 % des Betrages, der sich 
nach Nummer 1 unter Berücksichtigung 
des ihnen zustehenden Unterschiedsbe-
trages nach § 57 Abs. 1 ergibt, 

 2.  unverändert 

3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, die wegen Dienstunfähig-
keit, die nicht auf einem Dienstunfall be-
ruht, oder nach § 36 LBG in den Ruhe-
stand getreten sind, bis zum Ablauf des 
Monats, indem die Regelaltersgrenze 
nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG erreicht 
wird, 71,75 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das Ruhe-
gehalt berechnet, mindestens ein Betrag 
von 71,75 % des Eineinhalbfachen der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 
sowie 400 Euro; § 16 Abs. 6 gilt entspre-
chend. 

 3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, die wegen Dienstunfähig-
keit, die nicht auf einem Dienstunfall be-
ruht, oder nach § 36 LBG in den Ruhe-
stand getreten sind, bis zum Ablauf des 
Monats, indem die Regelaltersgrenze 
nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG erreicht 
wird, 71,75 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das Ruhe-
gehalt berechnet, mindestens ein Betrag 
von 71,75 % des Eineinhalbfachen der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 
sowie 400 Euro.  

(3) Den Versorgungsberechtigten ist mindes-
tens ein Betrag in Höhe von 20 % ihres je-
weiligen Versorgungsbezuges (§ 2) zu belas-
sen. Satz 1 gilt nicht beim Bezug von Ver-
wendungseinkommen nach Absatz 6, das 
mindestens aus derselben Besoldungsgrup-
pe oder einer vergleichbaren Entgeltgruppe 
berechnet wird, aus der sich auch die ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für 
sonstiges in der Höhe vergleichbares Ver-
wendungseinkommen gelten Satz 2 und Ab-
satz 5 Satz 5 entsprechend. 

 (3) unverändert 

(4) Bei der Ruhensberechnung für eine frühe-
re Beamtin, einen früheren Beamten, eine 
frühere Ruhestandsbeamtin oder einen frü-
heren Ruhestandsbeamten mit Anspruch auf 
Versorgung nach § 42 ist mindestens ein 
Betrag als Versorgung zu belassen, der unter 
Berücksichtigung des Grades der Schädi-
gungsfolgen aufgrund des Dienstunfalles 
dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt 
nicht, wenn wegen desselben Unfalls Grund-
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz 
zusteht. 

 (4) unverändert 
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(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einschließlich Ab-
findungen, aus selbständiger Arbeit sowie 
aus Gewerbebetrieb und aus Land- und 
Forstwirtschaft. Nicht als Erwerbseinkommen 
gelten steuerfreie Aufwandsentschädigun-
gen, im Rahmen der Einkunftsarten nach 
Satz 1 anerkannte Betriebsausgaben und 
Werbungskosten nach dem Einkommensteu-
ergesetz, Jubiläumszuwendungen, ein Un-
fallausgleich (§ 39), steuerfreie Einnahmen 
für Leistungen zur Grundpflege oder haus-
wirtschaftlichen Versorgung sowie Einkünfte 
aus Tätigkeiten, die einer schriftstellerischen, 
wissenschaftlichen, künstlerischen oder Vor-
tragstätigkeit entsprechen, soweit sie nicht 
nach Art und Umfang bei einer Beamtin oder 
einem Beamten gemäß § 73 Abs. 2 LBG zu 
untersagen wäre. Erwerbsersatzeinkommen 
sind Leistungen, die auf Grund oder in ent-
sprechender Anwendung öffentlich-
rechtlicher Vorschriften kurzfristig erbracht 
werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen. 
Die Berücksichtigung des Erwerbs- und des 
Erwerbsersatzeinkommens erfolgt monats-
bezogen. Wird Einkommen nicht in Monats-
beträgen erzielt, ist das Einkommen des Ka-
lenderjahres, geteilt durch zwölf Kalender-
monate, anzusetzen. 

 (5) unverändert 

(6) Nach Ablauf des Monats, in dem die oder 
der Versorgungsberechtigte die Regelalters-
grenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG erreicht, 
gelten die Absätze 1 bis 5 nur für Er-
werbseinkommen aus einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst (Verwendungseinkom-
men). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst 
von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer 
Verbände; ausgenommen ist die Beschäfti-
gung bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaften oder ihren Verbänden. Der Ver-
wendung im öffentlichen Dienst steht gleich 
die Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung, an der eine Körperschaft oder 
ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch 
Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen 
oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob die 
Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf 
Antrag der zuständigen Stelle oder des Ver-
sorgungsberechtigten das für das Beamten-
versorgungsrecht zuständige Ministerium 
oder die von ihm bestimmte Stelle. 

 (6) unverändert 

(7) Bezieht eine Beamtin oder ein Beamter 
im einstweiligen Ruhestand Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen nach Absatz 5, 

 (7) unverändert 
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das nicht Verwendungseinkommen nach 
Absatz 6 ist, ruhen die Versorgungsbezüge 
um 50 % des Betrages, um den sie und das 
Einkommen die Höchstgrenze übersteigen. 

(8) Bezieht eine Wahlbeamtin oder ein Wahl-
beamter auf Zeit im Ruhestand neben ihren 
oder seinen Versorgungsbezügen Verwen-
dungseinkommen nach Absatz 6, finden an-
stelle der Absätze 1 bis 7 die Vorschriften 
des § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes 
in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entspre-
chend für Hinterbliebene. 

 (8) unverändert 

§ 65  
Zusammentreffen mehrerer 

Versorgungsbezüge 

§ 65  
Zusammentreffen mehrerer 

Versorgungsbezüge 

(1) Erhält aus einer Verwendung im öffentli-
chen Dienst (§ 64 Abs. 6) an neuen Versor-
gungsbezügen 

 (1) unverändert 

1. eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhe-
standsbeamter Ruhegehalt oder eine 
ähnliche Versorgung, 

  

2. eine Witwe, ein Witwer oder Waise aus 
der Verwendung der verstorbenen Beam-
tin oder Ruhestandsbeamtin oder des 
verstorbenen Beamten oder Ruhestands-
beamten Witwengeld, Waisengeld oder 
eine ähnliche Versorgung, 

  

3. eine Witwe oder ein Witwer Ruhegehalt 
oder eine ähnliche Versorgung, 

  

so sind neben den neuen Versorgungsbezü-
gen die früheren Versorgungsbezüge nur bis 
zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten 
Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf die Ge-
samtversorgung nicht hinter der früheren 
Versorgung zurückbleiben. 

  

(2) Als Höchstgrenze gelten  (2) unverändert 

1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) das 
Ruhegehalt, das sich unter Zugrundele-
gung der gesamten ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das frühere 
Ruhegehalt berechnet, ergibt, zuzüglich 
des Unterschiedsbetrages nach § 57 
Abs. 1, 

  

2. für Witwen, Witwer und Waisen (Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2) das Witwen- oder Waisen-
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geld, das sich aus dem Ruhegehalt nach 
Nummer 1 ergibt, zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 57 Abs. 1, 

3. für Witwen und Witwer (Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3) 71,75 %, in den Fällen des § 41 
80 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das dem Witwen- 
und Witwergeld zugrunde liegende Ru-
hegehalt bemisst, zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 57 Abs. 1. 

  

Ist bei einem an der Ruhensregelung nach 
Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungs-
bezug das Ruhegehalt nach § 16 Abs. 2 oder 
einer entsprechenden bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschrift gemindert, ist das für 
die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt 
in sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift 
festzusetzen. Ist bei der Ruhensregelung 
nach Satz 1 Nr. 3 das dem Witwen- oder 
Witwergeld zugrunde liegende Ruhegehalt 
nach § 16 Abs. 2 oder einer entsprechenden 
bundes- oder landesrechtlichen Vorschrift 
gemindert, ist die Höchstgrenze entspre-
chend dieser Vorschrift zu berechnen, wobei 
dem zu vermindernden Ruhegehalt mindes-
tens ein Ruhegehaltssatz von 71,75 % 
zugrunde zu legen ist.  

  

(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben 
dem neuen Versorgungsbezug mindestens 
ein Betrag in Höhe von 20 % des früheren 
Versorgungsbezuges zu belassen. 

 (3) unverändert 

(4) Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin oder ein 
Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf 
Witwen- oder Witwergeld oder eine ähnliche 
Versorgung, erhält sie oder er daneben sein 
Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbe-
trages nach § 57 Abs. 1 nur bis zum Errei-
chen der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 sowie 
Satz 3 bezeichneten Höchstgrenze. Die Ge-
samtbezüge dürfen nicht hinter ihrem oder 
seinem Ruhegehalt zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 sowie ei-
nes Betrages in Höhe von 20 % des neuen 
Versorgungsbezuges zurückbleiben. 

 (4) unverändert 

(5) § 64 Abs. 4 gilt entsprechend.  (5) unverändert 

(6) Bei der Berechnung der Höchstgrenze in 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und  hinsichtlich des 
Ruhegehaltsatzes von 71,75 % in Absatz 2 
Satz 3 gilt § 16 Abs. 6 entsprechend. 

  (entfällt) 

(7) Erhält eine Versorgungsempfängerin oder 
ein Versorgungsempfänger neben dem Ru-

 (6) Erhält eine Versorgungsempfängerin oder 
ein Versorgungsempfänger neben dem Ru-
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hegehalt Entschädigung, Übergangsgeld, 
Ruhegehalt oder Versorgung für Hinterblie-
bene nach dem Abgeordnetenstatut des Eu-
ropäischen Parlaments, gilt § 29 Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsverhält-
nisse der Mitglieder des Deutschen Bundes-
tages (Abgeordnetengesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 
(BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 3. April 2009 
(BGBl. I S. 700), sinngemäß mit der Maßga-
be, dass an die Stelle der Abgeordnetenent-
schädigung nach § 11 des Abgeordnetenge-
setzes die Leistung nach dem Abgeordne-
tenstatut des Europäischen Parlaments tritt. 

hegehalt Entschädigung, Übergangsgeld, 
Ruhegehalt oder Versorgung für Hinterblie-
bene nach dem Abgeordnetenstatut des Eu-
ropäischen Parlaments, gilt § 29 Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsverhält-
nisse der Mitglieder des Deutschen Bundes-
tages (Abgeordnetengesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 
(BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 3. April 2009 
(BGBl. I S. 700), sinngemäß mit der Maßga-
be, dass an die Stelle der Abgeordnetenent-
schädigung nach § 11 des Abgeordnetenge-
setzes die Leistung nach dem Abgeordne-
tenstatut des Europäischen Parlaments tritt. 

§ 66 
Zusammentreffen von Versor-

gungsbezügen mit Renten 

§ 66 
Zusammentreffen von Versor-

gungsbezügen mit Renten 

(1) Versorgungsbezüge werden neben Ren-
ten nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 
bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. Als 
Renten gelten 

 (1) unverändert 

 

1. Renten aus den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen,  

  

2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- 
oder Hinterbliebenenversorgung für An-
gehörige des öffentlichen Dienstes, 

  

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, wobei  für die Ruhegehal-
tempfängerinnen oder den Ruhegehalt-
empfängern ein dem Unfallausgleich 
(§ 39) entsprechender Betrag unberück-
sichtigt bleibt; bei einem Grad der Schä-
digungsfolgen von 20 bleiben zwei Drittel 
der Mindestgrundrente nach dem Bun-
desversorgungsgesetz, bei einem Grad 
der Schädigungsfolgen von 10 ein Drittel 
der Mindestgrundrente nach dem Bun-
desversorgungsgesetz unberücksichtigt, 

  

4. Renten nach dem Gesetz über die Alters-
sicherung der Landwirte vom 29. Juli 
1994 (BGBl. I S. 1890), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15 Juli 2009 (BGBl. I 
S. 1939), 

  

5. Leistungen aus einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung oder aus einer 
befreienden Lebensversicherung, zu de-
nen der Arbeitgeber auf Grund eines Be-
schäftigungsverhältnisses im öffentlichen 
Dienst mindestens die Hälfte der Beiträge 
oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet 
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hat, 

6. Betriebsrenten nach den §§ 1b und 30f 
des Betriebsrentengesetzes vom 
19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 e des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2940), sofern sie auf einer Verwen-
dung im öffentlichen Dienst beruhen.  

  

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht 
beantragt oder auf sie verzichtet oder wird an 
deren Stelle eine Kapitalleistung, Beitragser-
stattung oder Abfindung gezahlt, tritt an die 
Stelle der Rente der Betrag, der vom Leis-
tungsträger ansonsten zu zahlen wäre. Bei 
Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung 
oder eines sonstigen Kapitalbetrages ist der 
sich bei einer Verrentung ergebende Betrag 
zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn die 
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbe-
amte innerhalb von drei Monaten nach Zu-
fluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf 
gewährten Zinsen an den Dienstherrn ab-
führt. Zu den Renten und den Leistungen 
nach Satz 2 Nr. 5 rechnet nicht der Kinderzu-
schuss. Renten, Rentenerhöhungen und 
Rentenminderungen, die auf § 1587b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder § 1 des Ge-
setzes zur Regelung von Härten im Versor-
gungsausgleich, jeweils in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fassung oder auf 
den Vorschriften des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I. 
S. 700), geändert durch Artikel 9 d des Ge-
setzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I. S. 1939), 
beruhen, sowie Zuschläge oder Abschläge 
beim Rentensplitting unter Ehegatten nach 
§ 76 c SGB VI, bleiben unberücksichtigt. Die 
Kapitalbeträge nach Satz 4 sind um die 
Vomhundertsätze der allgemeinen Anpas-
sungen nach § 80 zu erhöhen oder zu ver-
mindern, die sich nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung des Anspruchs auf die Kapitalbe-
träge bis zur Gewährung von Versorgungs-
bezügen ergeben. Der Verrentungsbetrag 
nach Satz 4 errechnet sich bezogen auf den 
Monat aus dem Verhältnis zwischen dem 
nach Satz 8 dynamisierten Kapitalbetrag und 
dem Verrentungsdivisor, der sich aus dem 
Zwölffachen Betrag des Kapitalwertes nach 
der vom Bundesministerium der Finanzen zu 
§ 14 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes in der 
Fassung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I. 
S. 231), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018), in der 
jeweils geltenden Fassung im Bundessteuer-
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blatt veröffentlichten Tabelle ergibt. 

(2) Als Höchstgrenze gelten  (2) Als Höchstgrenze gelten 

1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte der Betrag, der sich als 
Ruhegehalt zuzüglich des Unterschieds-
betrages nach § 57 Abs. 1 ergeben wür-
de, wenn der Berechnung unter Berück-
sichtigung von § 16 Abs. 6 zugrunde ge-
legt werden 

 1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte der Betrag, der sich als 
Ruhegehalt zuzüglich des Unterschieds-
betrages nach § 57 Abs. 1 ergeben wür-
de, wenn der Berechnung  zugrunde  ge-
legt werden 

a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen die Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt 
berechnet, 

a)  unverändert 

b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die 
Zeit vom vollendeten siebzehnten Le-
bensjahr sowie vor dem siebzehnten 
Lebensjahr tatsächlich abgeleistete 
ruhegehaltfähige Dienstzeiten bis zum 
Eintritt des Versorgungsfalles abzüg-
lich von Zeiten nach § 13, zuzüglich 
der Zeiten, um die sich die ruhege-
haltfähige Dienstzeit erhöht, und der 
bei der Rente berücksichtigten Zeiten 
einer rentenversicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder Tätigkeit nach 
Eintritt des Versorgungsfalles, 

b)  unverändert 

2. für Witwen und Witwer der Betrag, der 
sich als Witwen- oder Witwergeld zuzüg-
lich des Unterschiedsbetrages nach § 57 
Abs. 1, für Waisen der Betrag, der sich 
als Waisengeld zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 57 Abs. 1, wenn 
dieser neben dem Waisengeld gezahlt 
wird, aus dem Ruhegehalt nach Num-
mer 1 ergeben würde.  

 2.  unverändert 

Ist bei einem an der Ruhensregelung beteilig-
ten Versorgungsbezug das Ruhegehalt nach 
§ 16 Abs. 2 gemindert, ist das für die 
Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in 
sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift 
festzusetzen.  

  

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gel-
ten nicht 

 (3) unverändert 

1. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten (Absatz 2 Nr. 1) Hinter-
bliebenenrenten aus einer Beschäftigung 
oder Tätigkeit des Ehegatten, 

  

2. bei Witwen, Witwer und Waisen (Absatz 2 
Nr. 2) Renten auf Grund einer eigenen 
Beschäftigung oder Tätigkeit. 
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(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 
bleibt außer Ansatz der Teil der Rente (Ab-
satz 1), der 

 (4) unverändert 

1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre 
auf Grund freiwilliger Weiterversicherung 
oder Selbstversicherung zu den gesam-
ten Versicherungsjahren oder, wenn sich 
die Rente nach Werteinheiten berechnet, 
dem Verhältnis der Werteinheiten für 
freiwillige Beiträge zu der Summe der 
Werteinheiten für freiwillige Beiträge, 
Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfall-
zeiten oder, wenn sich die Rente nach 
Entgeltpunkten berechnet, dem Verhält-
nis der Entgeltpunkte für freiwillige Bei-
träge zu der Summe der Entgeltpunkte 
für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Er-
satzzeiten, Zurechnungszeiten und An-
rechnungszeiten entspricht, 

  

2. auf einer Höherversicherung beruht.   

Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber min-
destens die Hälfte der Beiträge oder Zu-
schüsse in dieser Höhe geleistet hat. 

  

(5) Bei Anwendung des § 64 ist von der nach 
Anwendung der Absätze 1 bis 4 verbleiben-
den Gesamtversorgung auszugehen. 

 (5) unverändert 

(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versor-
gungsbezügen mit einer Rente ist zunächst 
der neuere Versorgungsbezug nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 und danach der frühere Ver-
sorgungsbezug unter Berücksichtigung des 
gekürzten neueren Versorgungsbezuges 
nach § 65 zu regeln. Der hiernach gekürzte 
frühere Versorgungsbezug ist unter Berück-
sichtigung des gekürzten neueren Versor-
gungsbezuges nach den Absätzen 1 bis 4 zu 
regeln; für die Berechnung der Höchstgrenze 
nach Absatz 2 ist hierbei die Zeit bis zum 
Eintritt des neueren Versorgungsfalles zu 
berücksichtigen. 

 (6) unverändert 

(7) § 64 Abs. 4 gilt entsprechend.  (7) unverändert 

(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten 
stehen entsprechende wiederkehrende Geld-
leistungen gleich, die auf Grund der Zugehö-
rigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungs-
systemen der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik geleistet werden oder die 
von einem ausländischen Versicherungsträ-
ger nach einem für die Bundesrepublik 
Deutschland wirksamen zwischen- oder 
überstaatlichen Abkommen gewährt werden.  

 (8) unverändert 
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§ 67 
Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Versorgung 

aus zwischenstaatlicher und 
überstaatlicher Verwendung 

§ 67 
Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Versorgung 

aus zwischenstaatlicher und 
überstaatlicher Verwendung 

(1) Erhalten Ruhestandsbeamtinnen oder 
Ruhestandsbeamte aus der Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung eine Ver-
sorgung, ruht das Ruhegehalt nach diesem 
Gesetz nach Anwendung von § 16 Abs. 2 in 
Höhe des Betrages, um den die Summe aus 
der genannten Versorgung und dem  Ruhe-
gehalt nach diesem Gesetz die in Absatz 2 
genannte Höchstgrenze übersteigt, mindes-
tens jedoch in Höhe des Betrages, der einer 
Minderung des Prozentsatzes von 1,79375 
für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Dienst entspricht; der Unter-
schiedsbetrag nach § 57 Abs. 1 ruht in Höhe 
von 2,39167 % für jedes Jahr im zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Dienst. § 16 
Abs. 1 Satz 2 bis 3 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Versorgungsbezüge ruhen in 
voller Höhe, wenn  Ruhestandsbeamtinnen 
oder Ruhestandsbeamte als Invaliditätspen-
sion die Höchstversorgung aus ihrem Amt bei 
der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung erhalten. Bei der Anwendung des 
Satzes 1 wird die Zeit, in welcher  Beamtin-
nen und  Beamte, ohne ein Amt bei einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung auszuüben, dort einen Anspruch 
auf Vergütung oder sonstige Entschädigung 
haben und Ruhegehaltsansprüche erwerben, 
als Zeit im zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Dienst gerechnet; entsprechen-
des gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung, die dort bei 
der Berechnung des Ruhegehaltes wie 
Dienstzeiten berücksichtigt werden. 

 (1) unverändert 

(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 65 
Abs. 2 bezeichneten Höchstgrenzen sinnge-
mäß, wobei § 8 Satz 2 des Gesetzes über 
die Gewährung jährlicher Sonderzahlungen 
in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 309), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 791), nicht anzuwenden ist; dabei 
ist als Ruhegehalt das Ruhegehalt zugrunde 
zu legen, das sich unter Einbeziehung der 
Zeiten einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-

 (2) unverändert 
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staatlichen Einrichtung als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit und auf der Grundlage der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstu-
fe der nächsthöheren Besoldungsgruppe 
ergibt. 

(3) Verzichtet die Beamtin, der Beamte, die 
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbe-
amte bei ihrem oder seinem Ausscheiden 
aus dem öffentlichen Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
auf eine Versorgung oder wird an deren Stel-
le eine Abfindung, Beitragserstattung oder 
ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, findet 
Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass 
an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, 
der vom Leistungsträger ansonsten zu zah-
len wäre; erfolgt die Zahlung eines Kapitalbe-
trages, weil kein Anspruch auf laufende Ver-
sorgung besteht, ist der sich bei einer Ver-
rentung des Kapitalbetrages ergebende Be-
trag zugrunde zu legen. Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Beamtin oder der Beamte oder die 
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbe-
amte innerhalb eines Jahres nach Beendi-
gung der Verwendung oder der Berufung in 
das Beamtenverhältnis den Kapitalbetrag 
zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an 
seinen Dienstherrn abführt. § 66 Abs. 1 
Satz 8 und 9 gelten entsprechend. 

 (3) unverändert 

(4) Hat die Beamtin, der Beamte, die Ruhe-
standsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte 
schon vor ihrem oder seinem Ausscheiden 
aus dem zwischenstaatlichen oder überstaat-
lichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder 
mittelbar Zahlungen aus dem Kapitalbetrag 
erhalten oder hat die zwischenstaatliche oder 
überstaatliche Einrichtung diesen durch Auf-
rechnung oder in anderer Form verringert, ist 
die Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des un-
gekürzten Kapitalbetrages zu leisten. 

 (4) unverändert 

(5) Erhalten die Witwe, der Witwer oder die 
Waisen einer Beamtin, eines Beamten, einer 
Ruhestandsbeamtin oder eines Ruhestands-
beamten Hinterbliebenenbezüge von der 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung, ruht ihr oder sein deutsches 
Witwen- oder Witwergeld und Waisengeld in 
Höhe des Betrages, der sich unter Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 nach dem ent-
sprechenden Anteilsatz ergibt. Absatz 1 
Satz 1 zweiter Halbsatz, Absatz 3, 4 und 6 
finden entsprechende Anwendung. 

 (5) unverändert 

(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung gewährte Versorgung nicht überstei-

 (6) unverändert 
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gen. Der Ruhestandsbeamtin oder dem Ru-
hestandsbeamten ist mindestens ein Betrag 
in Höhe von 20 % seines deutschen Ruhe-
gehalts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn 
die Unterschreitung der Mindestbelassung 
darauf beruht, dass 

1. das deutsche Ruhegehalt in Höhe des 
Betrages ruht, der einer Minderung des 
Prozentsatzes um 1,79375 für jedes Jahr 
im zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Dienst entspricht, oder 

  

2. Absatz 1 Satz 3 anzuwenden ist.   

(7) § 64 Abs. 4 gilt entsprechend.  (7) unverändert 

(8) Der sich bei Anwendung der Absätze 1 
bis 7 ergebende Ruhensbetrag ist von den 
nach Anwendung der §§ 64 bis 66 verblei-
benden Versorgungsbezügen abzuziehen. 

 (8) unverändert 

(9) Auf die in den Absätzen 1 und 6 genann-
ten Vomhundertsätze ist § 16 Abs. 6 sinnge-
mäß anzuwenden. Anstelle des Prozentsat-
zes „2,39167“ tritt der Prozentsatz „2,5“. 

  (entfällt) 

§ 68 
Kürzung der Versorgungsbe-
züge nach der Ehescheidung 

§ 68 
Kürzung der Versorgungsbe-
züge nach der Ehescheidung 

(1) Sind Anwartschaften in einer gesetzlichen 
Rentenversicherung nach § 1587 b Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fassung oder 
Anrechte nach dem Versorgungsausgleichs-
gesetz durch Entscheidung des Familienge-
richts begründet oder übertragen worden, 
werden nach Wirksamkeit dieser Entschei-
dung die Versorgungsbezüge der aus-
gleichspflichtigen Person und ihrer Hinter-
bliebenen nach Anwendung von Ruhens-, 
Kürzungs- oder Anrechnungsvorschriften um 
den nach Absatz 2 oder 3 berechneten Be-
trag gekürzt. Das Ruhegehalt, das die aus-
gleichspflichtige Person im Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Entscheidung des Familien-
gerichts über den Versorgungsausgleich er-
hält, wird erst gekürzt, wenn aus der Versi-
cherung der ausgleichsberechtigten Person 
eine Leistung aus Anwartschaften oder An-
rechten nach Satz 1 gewährt wird; dies gilt 
nur, wenn der Anspruch auf Ruhegehalt vor 
dem 1. September 2009 entstanden ist und 
das Verfahren über den Versorgungsaus-
gleich zu diesem Zeitpunkt eingeleitet war. 
Das einer Vollwaise zu gewährende Waisen-
geld wird nicht gekürzt, wenn nach dem 

  unverändert 
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Recht der gesetzlichen Rentenversicherung 
die Voraussetzungen für die Gewährung ei-
ner Waisenrente aus der Versicherung der 
ausgleichsberechtigten Person nicht erfüllt 
sind. 

(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt 
berechnet sich aus dem Monatsbetrag der 
durch die Entscheidung des Familiengerichts 
begründeten oder übertragenen Anrechte 
oder Anwartschaften. Dieser Monatsbetrag 
erhöht oder vermindert sich bei einer Beam-
tin oder einem Beamten um die Hundertsätze 
der nach dem Ende der Ehezeit bis zum 
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand ein-
getretenen Erhöhungen oder Verminderun-
gen der beamtenrechtlichen Versorgungsbe-
züge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. 
Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand 
an, bei einer Ruhestandsbeamtin oder einem 
Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem 
Ende der Ehezeit an, erhöht oder vermindert 
sich der Kürzungsbetrag in dem Verhältnis, in 
dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung 
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs-
vorschriften durch Anpassung der Versor-
gungsbezüge erhöht oder vermindert. 

  

(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen-, 
Witwer- und Waisengeld berechnet sich aus 
dem Kürzungsbetrag nach Absatz 2 für das 
Ruhegehalt, das die Beamtin oder der Beam-
te erhalten hat oder hätte erhalten können, 
wenn sie oder er am Todestag in den Ruhe-
stand getreten wäre, nach den Anteilssätzen 
des Witwen-, Witwer- oder Waisengeldes. 

  

(4) Ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 Abs. 3 
oder 4 wird nicht gekürzt.  

  

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und 
des § 5 des Gesetzes zur Regelung von Här-
ten im Versorgungsausgleich vom 21. Febru-
ar 1983 (BGBl. I S. 105), aufgehoben durch 
Artikel 23 Nr. 2 des Gesetzes vom 3. April 
2009 (BGB: I. S. 700), in der bis zum 31. Au-
gust 2009 geltenden Fassung und der §§ 33 
und 34 des Versorgungsausgleichsgesetzes 
steht die Zahlung des Ruhegehalts der ver-
pflichteten Ehegattin oder des verpflichteten 
Ehegatten für den Fall rückwirkender oder 
erst nachträglich bekannt werdender Ren-
tengewährung an die berechtigte Ehegattin 
oder den berechtigten Ehegatten unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung. 

  

(6) Bei einem Versorgungsausgleich nach 
Aufhebung einer Lebenspartnerschaft gemäß 
§ 20 des Lebenspartnerschaftsgesetzes gel-
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ten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 

§ 69 
Abwendung der Kürzung der 

Versorgungsbezüge 

§ 69 
Abwendung der Kürzung der 

Versorgungsbezüge 

(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge 
nach § 68 kann von der Beamtin, dem Beam-
ten, der Ruhestandsbeamtin oder dem Ru-
hestandsbeamten ganz oder teilweise durch 
Zahlung eines Kapitalbetrages an den 
Dienstherrn abgewendet werden.  

  unverändert 

(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag 
angesetzt, der aufgrund der Entscheidung 
des Familiengerichts zu leisten gewesen 
wäre, erhöht oder vermindert um die Hun-
dertsätze der nach dem Tage, an dem die 
Entscheidung des Familiengerichts ergangen 
ist, bis zum Tag der Zahlung des Kapitalbe-
trages eingetretenen Erhöhungen oder Ver-
minderungen der beamtenrechtlichen Ver-
sorgungsbezüge, die in festen Beträgen fest-
gesetzt sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts in 
den Ruhestand an, bei einer Ruhestandsbe-
amtin oder einem Ruhestandsbeamten von 
dem Tage, an dem die Entscheidung des 
Familiengerichts ergangen ist, erhöht oder 
vermindert sich der Kapitalbetrag in dem 
Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt vor 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsvorschriften durch Anpassung 
der Versorgungsbezüge erhöht oder vermin-
dert. 

  

(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die 
Kürzung der Versorgungsbezüge in dem 
entsprechenden Verhältnis; der Betrag der 
teilweisen Zahlung soll den Monatsbetrag der 
Dienstbezüge der Beamtin oder des Beam-
ten oder des Ruhegehaltes der Ruhestands-
beamtin oder des Ruhestandsbeamten nicht 
unterschreiten. 

  

(4) Ergeht nach der Scheidung eine Ent-
scheidung zur Abänderung des Wertaus-
gleichs und sind Zahlungen nach Absatz 1 
erfolgt, sind im Umfang der Abänderung zu 
viel gezahlte Beträge unter Anrechnung der 
nach § 68 anteilig errechneten Kürzungsbe-
träge zurückzuzahlen. 

  

§ 70 
Erlöschen der Versorgungsbe-

züge wegen Verurteilung 

§ 70 
Erlöschen der Versorgungsbe-

züge wegen Verurteilung 

(1) Eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhe-   unverändert 
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standsbeamter, 

1. gegen die oder den wegen einer vor Be-
endigung des Beamtenverhältnisses be-
gangenen Tat eine Entscheidung ergan-
gen ist, die nach § 24 des Beamtensta-
tusgesetzes zum Verlust der Beamten-
rechte geführt hätte, oder 

  

2. die oder der wegen einer nach Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses began-
genen Tat durch ein deutsches Gericht im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes im 
ordentlichen Strafverfahren 

  

a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu 
Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren oder 

 

b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die 
nach den Vorschriften über Friedens-
verrat, Hochverrat, Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates oder 
Landesverrat und Gefährdung der 
äußeren Sicherheit strafbar ist, zu 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs 
Monaten 

 

verurteilt worden ist,  

verliert mit der Rechtskraft der Entscheidung 
ihre oder seine Rechte als Ruhestandsbeam-
tin oder Ruhestandsbeamter. Entsprechen-
des gilt, wenn die Ruhestandsbeamtin oder 
der Ruhestandsbeamte auf Grund einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts 
gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein 
Grundrecht verwirkt hat. 

  

(2) § 24 Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes 
und § 33 Abs. 2 bis 4 sowie § 34 LBG finden 
entsprechende Anwendung.  

  

§ 71 
Erlöschen der Versorgungsbe-
züge bei Ablehnung einer er-

neuten Berufung  

§ 71 
Erlöschen der Versorgungsbe-
züge bei Ablehnung einer er-

neuten Berufung 

Kommt eine Ruhestandsbeamtin oder ein 
Ruhestandsbeamter entgegen den Vorschrif-
ten der § 29 Abs. 2 oder 3, § 30 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 29 Abs. 2 des Beamtensta-
tusgesetzes oder § 31 Abs. 2 des Beamten-
statusgesetzes einer erneuten Berufung in 
das Beamtenverhältnis schuldhaft nicht nach, 
obwohl sie oder er auf die Folgen eines sol-
chen Verhaltens schriftlich hingewiesen wor-
den ist, verliert sie oder er für diese Zeit ihre 
oder seine Versorgungsbezüge. Die oberste 

  unverändert 
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Dienstbehörde stellt den Verlust der Versor-
gungsbezüge fest. Eine disziplinarrechtliche 
Verfolgung wird dadurch nicht ausgeschlos-
sen. 

§ 72 
Erlöschen der Witwen-, Wit-
wer- und Waisenversorgung 

§ 72 
Erlöschen der Witwen-, Wit-
wer- und Waisenversorgung 

(1) Der Anspruch der Witwer, Witwen und 
Waisen auf Versorgungsbezüge erlischt 

  unverändert 

1. für jede Berechtigte oder jeden Berechtig-
ten mit dem Ende des Monats, in dem sie 
oder er stirbt, 

  

2. für jede Witwe oder jeden Witwer außer-
dem mit dem Ende des Monats, in dem 
sie oder er sich verheiratet, 

  

3. für jede Waise außerdem mit dem Ende 
des Monats, in dem sie das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet, 

  

4. für jede Berechtigte oder jeden Berechtig-
ten, die oder der durch ein deutsches Ge-
richt im Geltungsbereich des Grundge-
setzes im ordentlichen Strafverfahren 
wegen eines Verbrechens zu Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren oder 
wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach 
den Vorschriften über Friedensverrat, 
Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates oder Landesverrat 
und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von min-
destens sechs Monaten verurteilt worden 
ist, mit der Rechtskraft des Urteils. 

  

Entsprechendes gilt, wenn die oder der Be-
rechtigte auf Grund einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 
des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt 
hat. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und des 
Satzes 2 gilt § 46 sinngemäß. § 24 Abs. 2 
des Beamtenstatusgesetzes und §§ 33 und 
34 LBG finden entsprechende Anwendung. 

  

(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung 
des achtzehnten Lebensjahres auf Antrag 
gewährt, solange die in § 32 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 
Satz 1, 2 und 4 des Einkommensteuergeset-
zes in der bis zum 31. Dezember 2006 gel-
tenden Fassung genannten Voraussetzun-
gen gegeben sind. Im Falle einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Behinderung 
im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des 
Einkommensteuergesetzes in der bis zum 
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31. Dezember 2006 geltenden Fassung wird 
das Waisengeld ungeachtet der Höhe eines 
eigenen Einkommens dem Grunde nach ge-
währt; soweit ein eigenes Einkommen der 
Waise das Zweifache des Mindestvollwai-
sengeldes (§ 16 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung 
mit § 28 Abs. 1) übersteigt, wird es zur Hälfte 
auf das Waisengeld zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages (§ 57 Abs. 1) angerechnet. 
Das Waisengeld nach Satz 2 wird über das 
siebenundzwanzigste Lebensjahr hinaus nur 
gewährt, wenn 

1. die Behinderung bei Vollendung des sie-
benundzwanzigsten Lebensjahres be-
standen hat oder bis zu dem sich nach 
§ 32 Abs. 5 des Einkommensteuergeset-
zes in der bis zum 31. Dezember 2006 
geltenden Fassung ergebenden Zeitpunkt 
eingetreten ist, wenn die Waise sich in 
verzögerter Schul- oder Berufsausbildung 
befunden hat, und 

  

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr 
Ehegatte oder früherer Ehegatte ihr kei-
nen ausreichenden Unterhalt leisten kann 
oder dem Grunde nach nicht unterhalts-
pflichtig ist und sie nicht unterhält. 

  

(3) Hat eine Witwe oder ein Witwer sich wie-
der verheiratet und wird die Ehe aufgelöst, 
lebt der Anspruch auf Witwer- oder Witwen-
geld wieder auf; ein von der Witwe oder dem 
Witwer infolge Auflösung der Ehe erworbener 
neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder Ren-
tenanspruch ist auf das Witwengeld und den 
Unterschiedsbetrag nach § 57 Abs. 1 anzu-
rechnen. Wird eine in Satz 1 genannte Leis-
tung nicht beantragt oder wird auf sie ver-
zichtet oder wird an ihrer Stelle eine Abfin-
dung, Kapitalleistung oder Beitragserstattung 
gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der an-
sonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung der 
Ehe steht die Nichtigerklärung gleich. 

  

§ 73 
Anzeigepflicht 

§ 73 
Anzeigepflicht 

(1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Ver-
sorgungsbezüge anweisenden Stelle (Rege-
lungsbehörde) oder der die Versorgungsbe-
züge zahlenden Kasse jede Verwendung 
einer oder eines Versorgungsberechtigten 
unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso 
jede spätere Änderung der Bezüge oder die 
Zahlungseinstellung sowie die Gewährung 
einer Versorgung unverzüglich anzuzeigen. 

  unverändert 
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(2) Die oder der Versorgungsberechtigte ist 
verpflichtet, der Regelungsbehörde oder der 
die Versorgungsbezüge zahlenden Kasse 

  

1. die Verlegung des Wohnsitzes,   

2. den Bezug und jede Änderung von Ein-
künften nach den §§ 10, 16 Abs. 4, §§ 17, 
26 Abs. 1 Satz 2 und §§ 53, 54 sowie den 
§§ 64 bis 67 und § 72 Abs. 2, 

  

3. die Witwe oder der Witwer auch die Ver-
heiratung (§ 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) sowie 
im Falle der Auflösung der neuen Ehe 
den Erwerb und jede Änderung eines 
neuen Versorgungs-, Unterhalts- oder 
Rentenanspruchs (§ 72 Abs. 3 Satz 1 
zweiter Halbsatz), 

  

4. die Begründung eines neuen öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses oder ei-
nes privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses 
im öffentlichen Dienst in den Fällen des 
§ 53 Abs. 5 und des § 54, 

  

5. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit 
nach dem SGB VI in den Fällen des § 14 
sowie im Rahmen der §§ 58 bis 61  

  

unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der 
Regelungsbehörde ist die oder der Versor-
gungsberechtigte verpflichtet, Nachweise 
vorzulegen oder der Erteilung erforderlicher 
Nachweise oder Auskünfte, die für die Ver-
sorgungsbezüge erheblich sind, durch Dritte 
zuzustimmen. 

  

(3) Kommt eine Versorgungsberechtigte oder 
ein Versorgungsberechtigter der ihr oder ihm 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 auferlegten 
Verpflichtung schuldhaft nicht nach, kann ihr 
oder ihm die Versorgung ganz oder teilweise 
auf Zeit oder Dauer entzogen werden. Beim 
Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die 
Versorgung ganz oder teilweise wieder zuer-
kannt werden. Die Entscheidung trifft die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle. 

  

§ 74 
Anwendungsbereich 

§ 74 
Anwendungsbereich 

Für die Anwendung dieses Abschnitts gelten   unverändert 

1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 18 als Ru-
hegehalt, 

  

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 42 als Ru-
hegehalt, außer für die Anwendung des 
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§ 70, 

3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 30 als Wit-
wen-, Witwer- oder Waisengeld, 

  

4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 46 und 
72 Abs. 1 Satz 3 als Witwen-, Witwer- 
oder Waisengeld, außer für die Anwen-
dung des § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 
Satz 2, 

  

5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 Abs. 1 
und § 45 als Witwen- oder Witwergeld, 

  

6. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 Abs. 2 
oder 3 als Witwen- oder Witwergeld, au-
ßer für die Anwendung des § 68, 

  

7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 27 Abs. 2 als 
Waisengeld, 

  

8. ein Unterhaltsbeitrag nach § 43 als Wai-
sengeld 

  

9. ein Unterhaltsbeitrag nach § 34 LBG, den 
§§ 70 und 72 Abs. 1 Satz 4 und § 79 als 
Ruhegehalt, Witwen-, Witwer- oder Wai-
sengeld, 

  

10. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen 
Richtergesetzes oder einer entsprechen-
den gesetzlichen Vorschrift nicht im Amt 
befindlichen Richterinnen und Richter und 
Mitglieder einer obersten Rechnungsprü-
fungsbehörde als Ruhegehalt, 

  

11. die Bezüge, die nach oder entsprechend 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 SHBesG gewährt wer-
den, als Ruhegehalt;  

  

die Empfängerinnen und Empfänger dieser 
Versorgungsbezüge gelten als Ruhestands-
beamtinnen oder Ruhestandsbeamte, Wit-
wen oder Witwer oder Waisen. 

  

Abschnitt VIII 
Sondervorschriften 

Abschnitt VIII 
Sondervorschriften 

§ 75 
Entzug von Hinterbliebenen-

versorgung 

unverändert 

(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfän-
gerinnen und Empfängern von Hinterbliebe-
nenversorgung die Versorgungsbezüge auf 
Zeit teilweise oder ganz entziehen, wenn sie 
sich gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
betätigt haben; § 46 gilt sinngemäß. Die die-
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se Maßnahme rechtfertigenden Tatsachen 
sind in einem Untersuchungsverfahren fest-
zustellen, in dem die eidliche Vernehmung 
von Zeuginnen und Zeugen und Sachver-
ständigen zulässig und die oder der Versor-
gungsberechtigte zu hören ist.  

(2) § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt 
unberührt.  

  

§ 76  
Nichtberücksichtigung der 

Versorgungsbezüge 

 

Werden Versorgungsberechtigte im öffentli-
chen Dienst (§ 64 Abs. 6) verwendet, sind 
ihre Bezüge aus dieser Beschäftigung ohne 
Rücksicht auf die Versorgungsbezüge zu 
bemessen. Das gleiche gilt für eine auf 
Grund der Beschäftigung zu gewährende 
Versorgung. 

  

Abschnitt IX 
Versorgung besonderer Beam-

tengruppen 

Abschnitt IX 
Versorgung besonderer Beam-

tengruppen 

§ 77  
Beamtinnen und Beamte auf 

Zeit 

§ 77  
Beamtinnen und Beamte auf 

Zeit 

(1) Für die Versorgung der Beamtinnen und 
Beamten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen 
gelten die Vorschriften für die Versorgung der 
Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit 
und ihrer Hinterbliebenen entsprechend, so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist. 

 (1) unverändert 

(2) Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die 
eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn 
Jahren zurückgelegt haben, beträgt das Ru-
hegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach 
einer Amtszeit von acht Jahren als Beamtin 
oder Beamter auf Zeit 33,48345 % der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit 
jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamtin 
oder Beamter auf Zeit um 1,91333 % der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum 
Höchstruhegehaltssatz von 71,75 %. Als 
Amtszeit rechnet hierbei auch die Zeit bis zur 
Dauer von fünf Jahren, die eine Beamtin oder 
ein Beamter auf Zeit im einstweiligen Ruhe-
stand zurückgelegt hat. § 16 Abs. 2 findet 
Anwendung. Anstelle der Vomhundertsätze 
„33,48345“, „1,91333“ und „71,75“ treten bis 
zur ersten auf das Inkrafttreten dieses Ge-

 (2) Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die 
eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn 
Jahren zurückgelegt haben, beträgt das Ru-
hegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach 
einer Amtszeit von acht Jahren als Beamtin 
oder Beamter auf Zeit 33,48345 % der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit 
jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamtin 
oder Beamter auf Zeit um 1,91333 % der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum 
Höchstruhegehaltssatz von 71,75 %. Als 
Amtszeit rechnet hierbei auch die Zeit bis zur 
Dauer von fünf Jahren, die eine Beamtin oder 
ein Beamter auf Zeit im einstweiligen Ruhe-
stand zurückgelegt hat. § 16 Abs. 2 findet 
Anwendung.  
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setzes folgenden Anpassung gemäß § 80 die 
Vomhundertsätze „35“, „2“ und „75“. § 16 
Abs. 6 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. 

(3) Ein Übergangsgeld nach § 53 wird nicht 
gewährt, wenn die Beamtin oder der Beamte 
auf Zeit einer gesetzlichen Verpflichtung, ihr 
oder sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter 
erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis 
weiterzuführen, nicht nachkommt. 

 (3) unverändert 

(4) Führt die Beamtin oder der Beamte auf 
Zeit nach Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit 
ihr oder sein bisheriges Amt unter erneuter 
Berufung als Beamtin oder Beamter auf Zeit 
oder durch Wiederwahl für die folgende 
Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung die-
ses Gesetzes das Beamtenverhältnis als 
nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entsprechend 
für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die aus 
ihrem bisherigen Amt ohne Unterbrechung in 
ein vergleichbares oder höherwertiges Amt 
unter erneuter Berufung als Beamtin oder 
Beamter auf Zeit gewählt werden. 

 (4) unverändert 

(5) Wird eine Beamtin oder ein Beamter auf 
Zeit wegen Dienstunfähigkeit entlassen, gel-
ten die §§ 18 und 30 entsprechend. 

 (5) unverändert 

(6) Bei einer oder einem wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand versetzten Wahlbe-
amtin oder Wahlbeamten auf Zeit ist § 16 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 nicht anzuwenden, wenn 
sie oder er nach Ablauf ihrer oder seiner 
Amtszeit ihr oder sein Amt weitergeführt hat-
te, obwohl sie oder er nicht gesetzlich dazu 
verpflichtet war und mit Ablauf seiner Amts-
zeit bereits eine Versorgungsanwartschaft 
erworben hatte. In diesem Fall wird der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit nur die Hälfte der 
Zurechnungszeit nach § 15 Abs. 1 hinzuge-
rechnet.  

 (6) unverändert 

(7) § 64 Abs. 7 gilt entsprechend für Wahlbe-
amtinnen oder Wahlbeamte auf Zeit im Ru-
hestand. 

 (7) unverändert 

(8) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbe-
amter auf Zeit abgewählt, erhält sie oder er 
bis zum Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit, bei 
einem vorherigen Eintritt in den Ruhestand 
oder der Entlassung längstens bis zu diesem 
Zeitpunkt, Versorgung mit der Maßgabe, 
dass das Ruhegehalt während der ersten 
fünf Jahre 71,75 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, in der sich die Beamtin oder 
der Beamte zur Zeit seiner Abwahl befunden 
hat, beträgt. Die ruhegehaltfähige Dienstzeit 

 (8) unverändert 
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nach § 6 erhöht sich bis zu fünf Jahren um 
die Zeit, in der eine Wahlbeamtin oder ein 
Wahlbeamter auf Zeit Versorgung nach 
Satz 1 erhält; das Höchstruhegehalt nach 
Absatz 2 darf nicht überschritten werden. 
Absatz 2 Satz 4 und 5 sind entsprechend 
anzuwenden.  

(9) Zeiten, während der eine Wahlbeamtin 
oder ein Wahlbeamter auf Zeit durch eine 
hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbil-
dung außerhalb der allgemeinen Schulbil-
dung Fachkenntnisse erworben hat, die für 
die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, 
können bis zu einer Gesamtzeit von vier Jah-
ren als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer-
den, für die Zeit einer Fachschul- oder Hoch-
schulausbildung einschließlich der Prüfungs-
zeit gilt § 12 Abs. 1 entsprechend. § 10 
Abs. 2, § 11 Abs. 2 und § 56 Abs. 2 Satz 3 
gelten entsprechend. 

 (9) Zeiten, während der eine Wahlbeamtin 
oder ein Wahlbeamter auf Zeit durch eine 
hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbil-
dung außerhalb der allgemeinen Schulbil-
dung Fachkenntnisse erworben hat, die für 
die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, 
können bis zu einer Gesamtzeit von vier Jah-
ren als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer-
den, für die Zeit einer Fachschul- oder Hoch-
schulausbildung einschließlich der Prüfungs-
zeit gilt § 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 87  
entsprechend. § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 2 und 
§ 56 Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend. 

§ 78 
Wissenschaftliches und künst-

lerisches Personal sowie 
hauptberufliches Leitungsper-

sonal an Hochschulen im 
Beamtenverhältnis 

§ 78 
Wissenschaftliches und künst-

lerisches Personal sowie 
hauptberufliches Leitungsper-

sonal an Hochschulen im 
Beamtenverhältnis 

(1) Für die Versorgung der Professorinnen 
und Professoren an Hochschulen im Beam-
tenverhältnis sowie des Weiteren wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals an 
Hochschulen im Beamtenverhältnis mit Be-
zügen nach § 39 Abs. 1 und 2 SHBesG und 
ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften 
dieses Gesetzes, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die 
Versorgung der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, der hauptberuflichen Leite-
rinnen, Leiter und Mitglieder von Leitungs-
gremien an Hochschulen mit Bezügen nach 
der Besoldungsordnung W und ihre Hinter-
bliebenen. 

 (1) Für die Versorgung der Professorinnen 
und Professoren an Hochschulen im Beam-
tenverhältnis sowie des weiteren  wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals an 
Hochschulen im Beamtenverhältnis mit Be-
zügen nach § 39 Abs. 1 und 2 SHBesG und 
ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften 
dieses Gesetzes, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist.  

Satz 1 gilt auch für die Versorgung der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, der 
hauptberuflichen Leiterinnen, Leiter und Mit-
glieder von Leitungsgremien an Hochschulen 
mit Bezügen nach der Besoldungsordnung W 
und ihre Hinterbliebenen. 

(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der 
die Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer sowie wissenschaftliches Personal im 
Sinne des Absatzes 1 nach der Habilitation 
dem Lehrkörper einer Hochschule angehört 
haben. Als ruhegehaltfähig gilt auch die zur 
Vorbereitung für die Promotion benötigte Zeit 
bis zu zwei Jahren. Die in einer Habilitations-
ordnung vorgeschriebene Mindestzeit für die 
Erbringung der Habilitationsleistungen oder 
sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher 
Leistungen kann als ruhegehaltfähige 

 (2) unverändert 
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Dienstzeit berücksichtigt werden; soweit die 
Habilitationsordnung eine Mindestdauer nicht 
vorschreibt, sind bis zu drei Jahre berück-
sichtigungsfähig. Die nach erfolgreichem 
Abschluss eines Hochschulstudiums vor der 
Ernennung zur Professorin oder zum Profes-
sor, Juniorprofessorin oder Juniorprofessor, 
Hochschuldozentin oder Hochschuldozenten, 
Oberassistentin oder Oberassistenten, Ober-
ingenieurin oder Oberingenieur, Wissen-
schaftlichen und Künstlerischen Assistentin 
oder Assistenten liegende Zeit einer hauptbe-
ruflichen Tätigkeit, in der besondere Fach-
kenntnisse erworben wurden, die für die 
Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, soll 
im Falle des § 61 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c des 
Hochschulgesetzes vom 28. Februar 2007 
(GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 9. März 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356) als ruhege-
haltfähig berücksichtigt werden; im Übrigen 
kann sie bis zu fünf Jahren in vollem Umfang, 
darüber hinaus bis zur Hälfte als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt werden. § 10 Abs. 2 so-
wie § 11 Abs. 2 gelten entsprechend. Zeiten 
nach Satz 4 können in der Regel insgesamt 
nicht über zehn Jahre hinaus als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt werden. Zeiten mit einer 
geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit 
dürfen nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden, der dem Verhältnis 
der tatsächlichen zur regelmäßigen Arbeits-
zeit entspricht. 

(3) Für Juniorprofessorinnen, Juniorprofesso-
ren, Hochschuldozentinnen und Hochschul-
dozenten, Oberassistentinnen und Oberas-
sistenten, Oberingenieurinnen und Oberin-
genieure, Wissenschaftliche und Künstleri-
sche Assistentinnen und Assistenten beträgt 
das Übergangsgeld abweichend von § 53 
Abs.1 Satz 1 für ein Jahr Dienstzeit das Ein-
fache, insgesamt höchstens das Sechsfache 
der Dienstbezüge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
SHBesG des letzten Monats. 

 (3) unverändert 

§ 79 
Ehrenbeamtinnen und Ehren-

beamte 

§ 79 
Ehrenbeamtinnen und Ehren-

beamte 

Erleidet die Ehrenbeamtin oder der Ehrenbe-
amte einen Dienstunfall (§ 34), hat sie oder 
er Anspruch auf ein Heilverfahren (§ 37). 
Außerdem kann ihr oder ihm Ersatz von 
Sachschäden (§ 36) und von der obersten 
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle, für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeam-

  unverändert 
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te des Landes im Einvernehmen mit dem für 
das Versorgungsrecht zuständigen Ministeri-
um oder der von ihm bestimmten Stelle, ein 
nach billigem Ermessen festzusetzender 
Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Das glei-
che gilt für ihre oder seine Hinterbliebenen. 

Abschnitt X  
Anpassung der Versorgungs-

bezüge 

Abschnitt X  
Anpassung der Versorgungs-

bezüge 

§ 80 
Allgemeine Anpassung 

unverändert 

(1) Werden die Dienstbezüge der Besol-
dungsberechtigten allgemein erhöht oder 
vermindert, sind von demselben Zeitpunkt an 
die Versorgungsbezüge durch Gesetz ent-
sprechend zu regeln. 

  

(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezü-
ge im Sinne des Absatzes 1 gelten auch die 
Neufassung der Grundgehaltstabelle mit un-
terschiedlicher Änderung der Grundgehalts-
sätze und die allgemeine Erhöhung oder 
Verminderung der Dienstbezüge um feste 
Beträge. 

  

Abschnitt XI 
Versorgungslastenbeteiligung 

früherer Dienstherren  

Abschnitt XI 
Versorgungslastenbeteiligung 

früherer Dienstherren 

§ 81  
Verteilung der Versorgungs-

lasten bei erneuter Berufung in 
ein öffentlich-rechtliches 

Dienstverhältnis in dem in Ar-
tikel 3 des Einigungsvertrages 

genannten Gebiet 

unverändert 

§ 107 c des Beamtenversorgungsgesetzes 
- Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein 
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 506), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 789), gilt fort. 
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Abschnitt XII 
Übergangsvorschriften für 
vorhandene Versorgung-

sempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger sowie Ver-

sorgungsfälle ab … [einsetzen: 
Datum des Tages des Inkraft-

tretens dieses Gesetzes] 

Abschnitt XII 
Übergangsvorschriften für 
vorhandene Versorgung-

sempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger sowie Ver-

sorgungsfälle ab … [einsetzen: 
Datum des Tages des Inkraft-

tretens dieses Gesetzes] 

§ 82 
Vorhandene Versorgung-

sempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger 

§ 82 
Vorhandene Versorgung-

sempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger 

(1) Die Rechtsverhältnisse der bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes vorhandenen Ruhe-
standbeamtinnen und Ruhestandsbeamten, 
entpflichteten Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern, Witwen, Witwern, Waisen 
und sonstigen Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfängern regeln sich 
nach dem Beamtenversorgungsgesetz - 
Überleitungsfassung Schleswig-Holstein - mit 
folgenden Maßgaben: 

 (1) Die Rechtsverhältnisse der bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes vorhandenen Ruhe-
standbeamtinnen und Ruhestandsbeamten, 
entpflichteten Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern, Witwen, Witwern, Waisen 
und sonstigen Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfängern regeln sich 
nach dem Beamtenversorgungsgesetz - 
Überleitungsfassung Schleswig-Holstein - mit 
folgenden Maßgaben: 

1. Die §§ 1, 3, 17 Abs. 1 und 3, §§ 56 bis 
61, 64, 65, 66 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 5 und 6 
sowie Abs. 2 bis 8, §§ 67, 70 bis 74, 80, 
81 und 86 dieses Gesetzes sind anzu-
wenden.  

 1. Die §§ 1, 3, 17 Abs. 1 und 3, §§ 56 bis 
61, 64, 65, 66 mit Ausnahme des § 66 
Abs. 1 Nr. 4 , §§ 67, 70 bis 74, 80, 81 und 
86 dieses Gesetzes sind anzuwenden. 

2. Bei Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern, bei denen bei 
einer Anrechnung einer Leistung nach 
§ 55 des Beamtenversorgungsgesetzes - 
Überleitungsfassung Schleswig-Holstein - 
bis zum … [einsetzen: Datum des Tages 
vor Inkrafttreten des Gesetzes] Artikel 2 
§ 2 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes 
vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I 
S. 1523), zuletzt geändert am 29. Juni 
1999 (BGBl. I S. 1666, 1686, 3128), an-
gewendet wurde, verbleibt es dabei; 
Nummer 1 ist insoweit unbeachtlich, § 16 
Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden; 
verstirbt eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger im Sinne 
des ersten Halbsatzes nach dem … [ein-
setzen: Datum des Tages vor Inkrafttre-
ten des Gesetzes], gelten die Halbsätze 1 
und 2 auch für die Hinterbliebenen. 

 2. Bei Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern, bei denen bei 
einer Anrechnung einer Leistung nach 
§ 55 des Beamtenversorgungsgesetzes - 
Überleitungsfassung Schleswig-Holstein - 
bis zum … [einsetzen: Datum des Tages 
vor Inkrafttreten des Gesetzes] Artikel 2 
§ 2 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes 
vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I 
S. 1523), zuletzt geändert am 29. Juni 
1999 (BGBl. I S. 1666, 1686, 3128), an-
gewendet wurde, verbleibt es dabei; 
Nummer 1 ist insoweit unbeachtlich; 
verstirbt  eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger im Sinne 
des ersten Halbsatzes nach dem … [ein-
setzen: Datum des Tages vor Inkrafttre-
ten des Gesetzes], gelten die Halbsätze 1 
und 2 auch für die Hinterbliebenen. 

3. Abweichend von Nummer 1 gilt § 65 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 für Witwen und Wit-
wer einer verstorbenen Empfängerin oder 
eines verstorbenen Empfängers von  

 3. Abweichend von Nummer 1 gilt § 65 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 für Witwen und Wit-
wer einer verstorbenen Empfängerin oder 
eines verstorbenen Empfängers von Un-
fallruhegehalt nach § 40 mit der Maß-
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gabe, dass an die Stelle der Zahl 
„71,75“ die Zahl „75“ tritt.  

4. Unfallruhegehalt nach § 40 mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der Zahl „71,75“ 
die Zahl „75“ tritt; § 65 Abs. 6 findet in 
diesen Fällen keine Anwendung. 

   (entfällt) 

5. Die Vorschrift des § 22 Abs. 2 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Juli 1989 geltenden Fassung findet 
Anwendung, wenn ein Scheidungsverfah-
ren bis zum 31. Juli 1989 rechtshängig 
geworden ist oder die Parteien bis zum 
31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach 
§ 1587o des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis zum 31. August 2009 geltenden 
Fassung getroffen haben. 

 4. Die Vorschrift des § 22 Abs. 2 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Juli 1989 geltenden Fassung findet 
Anwendung, wenn ein Scheidungsverfah-
ren bis zum 31. Juli 1989 rechtshängig 
geworden ist oder die Parteien bis zum 
31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach 
§ 1587o des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis zum 31. August 2009 geltenden 
Fassung getroffen haben. 

6. Die Gewährung von Unterhaltsbeiträgen 
an die geschiedene Ehefrau oder den ge-
schiedenen Ehemann richtet sich nach 
den bis zum 31. Dezember 1976 gelten-
den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 ge-
schieden, aufgehoben oder für nichtig er-
klärt worden ist. 

 5. Die Gewährung von Unterhaltsbeiträgen 
an die geschiedene Ehefrau oder den ge-
schiedenen Ehemann richtet sich nach 
den bis zum 31. Dezember 1976 gelten-
den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 ge-
schieden, aufgehoben oder für nichtig er-
klärt worden ist. 

(2) Für Hinterbliebene einer vor dem 1. Ja-
nuar 2002 vorhandenen und nach dem … 
[einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes] verstorbenen Versor-
gungsempfängerin oder eines vor dem 
1. Januar 2002 vorhandenen und nach dem 
… [einsetzen: Datum des Tages vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes] verstorbenen Ver-
sorgungsempfängers gelten die Bestimmun-
gen des Absatzes 1 mit der Maßgabe, dass 
bei der Anwendung des § 20 Abs. 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes - Überlei-
tungsfassung für Schleswig-Holstein - anstel-
le von 55 % 60 % treten, sofern die Ehe vor 
dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und 
mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 
1962 geboren ist. 

 (2) unverändert 

(3) Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebe-
nen einer Ruhestandsbeamtin oder eines 
Ruhestandsbeamten, die oder der nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes verstorben ist, 
regeln sich nach diesem Gesetz, jedoch un-
ter Zugrundelegung des bisherigen Ruhege-
halts. Absatz 2 bleibt unberührt. 

 (3) unverändert 
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§ 83 
Vorhandene aktive Beamtin-

nen und Beamte  

§ 83 
Vorhandene aktive Beamtin-

nen und Beamte  

(1) Die Rechtsverhältnisse der bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten regeln sich nach diesem 
Gesetz mit folgenden Maßgaben:  

 (1) Die Rechtsverhältnisse der bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten regeln sich nach diesem 
Gesetz mit folgenden Maßgaben: 

1. Die Vorschrift des § 22 Abs. 2 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Juli 1989 geltenden Fassung findet 
Anwendung, wenn ein Scheidungsverfah-
ren bis zum 31. Juli 1989 rechtshängig 
geworden ist oder die Parteien bis zum 
31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach 
§ 1587o des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis zum 31. August 2009 geltenden 
Fassung getroffen haben.  

 1.  unverändert 

2. Für Beamtinnen und Beamte, denen 
erstmals vor dem 1. Januar 1999 ein Amt 
im Sinne des § 36 des Bundesbeamten-
gesetzes in der bis zum 31. Dezember 
1998 geltenden Fassung oder des ent-
sprechenden Landesrechts übertragen 
worden war, finden § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3, § 7 und § 14 Abs. 6 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 1998 geltenden Fassung 
Anwendung.  

 2.  unverändert 

3. Werden Zeiten einer Verwendung im Sin-
ne des § 67 erstmals vor dem 1. Januar 
1999 zurückgelegt, ist anstelle von § 67 
die Vorschriften des § 56 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 
30. September 1994 geltenden Fassung 
anzuwenden, es sei denn, die Anwen-
dung des § 56 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 1998 geltenden Fassung 
ist für die Versorgungsempfängerin oder 
den Versorgungsempfänger günstiger; 
bei der Anwendung des ersten Halbsat-
zes bleibt § 84 Abs. 4 unberührt; mit dem 
Inkrafttreten der ersten auf den … [ein-
setzen: Datum des Tages vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes] folgenden Anpas-
sung nach § 80 gilt der erste Halbsatz mit 
der Maßgabe, dass in der jeweils anzu-
wendenden Fassung des § 56 Abs. 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes - Überlei-
tungsfassung Schleswig-Holstein - an die 
Stelle der Zahl „1,875“ die Zahl „1,79375“ 
sowie an die Stelle der Zahl „2,5“ die Zahl 
„2,39167“ tritt.  

 3. Werden Zeiten einer Verwendung im Sin-
ne des § 67 erstmals vor dem 1. Januar 
1999 zurückgelegt, ist anstelle von § 67 
die Vorschriften des § 56 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 
30. September 1994 geltenden Fassung 
anzuwenden, es sei denn, die Anwen-
dung des § 56 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 1998 geltenden Fassung 
ist für die Versorgungsempfängerin oder 
den Versorgungsempfänger günstiger; 
bei der Anwendung des ersten Halbsat-
zes bleibt § 84 Abs. 4 unberührt.   
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4. Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Be-
amtinnen und Beamte, die bis zum 
16. November 1950 geboren und am 
16. November 2000 schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Abs. 2 des Sozialgesetz-
buches - Neuntes Buch sind sowie nach 
§ 36 Abs. 2 oder 3 LBG in den Ruhestand 
versetzt werden ist § 16 Abs. 2 nicht an-
zuwenden.  

 4.  unverändert 

5. Bei einer Beamtin oder einem Beamten, 
die oder der vor dem … [einsetzen: Da-
tum des Tages des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] einen Dienstunfall erlitten hat 
und in dessen Folge dienstunfähig ge-
worden und nach dem … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes] in den Ruhestand versetzt 
wurde, ist § 40 unter folgender Maßgabe 
anzuwenden:  

 5. Bei einer Beamtin oder einem Beamten, 
die oder der vor dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
einen Dienstunfall erlitten hat und in des-
sen Folge dienstunfähig geworden und 
nach dem … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor Inkrafttreten diese Gesetzes] in 
den Ruhestand versetzt wurde, ist § 40 
Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle der Zahl „71,75“ die 
Zahl „75“ tritt. 

a) In § 40 Abs. 3 tritt jeweils an die Stelle 
der Zahl „71,75“ die Zahl „75“.  

  (entfällt) 

b) § 40 Abs. 4 findet keine Anwendung.   (entfällt) 

6. Für die Witwe eines am 1. Februar 2010 
vorhandenen Empfängers oder den Wit-
wer einer am 1. Februar 2010 vorhande-
nen Empfängerin von Unfallruhegehalt 
nach § 40 gilt § 65 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 mit 
der Maßgabe, das an die Stelle der Zahl 
„71,75“ die Zahl „75“ tritt; § 65 Abs. 6 fin-
det in diesen Fällen keine Anwendung.  

 6. Für die Witwe eines am …[einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes]  vorhandenen Empfängers oder 
den Witwer einer am …[einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes]  vorhandenen Empfängerin von Un-
fallruhegehalt nach § 40 gilt § 65 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle der Zahl „71,75“ die Zahl „75“ 
tritt.  

(2) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorhandenen Beamtinnen und Beamten, die 
auch am 1. Januar 1977 vorhanden waren, 
gilt Folgendes:  

 (2) unverändert 

1. Für am 1. Januar 1977 vorhandene Be-
amtinnen und Beamte können zum Aus-
gleich von Härten Zeiten, die nach dem 
bis zum 31. Dezember 1976 geltenden 
Recht ruhegehaltfähig waren, als ruhege-
haltfähig galten oder als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden konnten und vor 
dem 1. Januar 1977 zurückgelegt worden 
sind, im Anwendungsbereich des bis zum 
31. Dezember 1976 geltenden Rechts als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden; 
die Entscheidung trifft das für das Beam-
tenversorgungsrecht zuständige Ministe-
rium oder die von ihm bestimmte Stelle.  

  

2. Die Gewährung von Unterhaltsbeiträgen   



Drucksache 17/2079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

 - 198 - 

an die geschiedene Ehefrau oder den ge-
schiedenen Ehemann richtet sich nach 
den bis zum 31. Dezember 1976 gelten-
den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 ge-
schieden, aufgehoben oder für nichtig er-
klärt worden ist.  

3. Die Vorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 über den Ausschluss von Witwen- 
oder Witwergeld findet keine Anwendung, 
wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestan-
den und das bis zu diesem Zeitpunkt gel-
tende Landesrecht den Ausschlussgrund 
nicht enthalten hat; an die der in § 23 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 genannten Alters-
grenze tritt ein in der bis zum 31. Dezem-
ber 1976 geltenden landesrechtlichen 
Vorschrift vorgesehenes höheres Le-
bensalter, wenn die Ehe am 1. Januar 
1977 bestanden hat.  

  

§ 84 
Ruhegehaltssatz für am 31. 
Dezember 1991 und am … 

[einsetzen: Datum des Tages 
des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes] vorhandene Beamtin-

nen und Beamte  

§ 84 
Ruhegehaltssatz für am 31. 
Dezember 1991 und am … 

[einsetzen: Datum des Tages 
des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes] vorhandene Beamtin-

nen und Beamte 

(1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem die 
Beamtin oder der Beamte in den Ruhestand 
tritt, oder ein unmittelbar vorangehendes 
anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis bereits am 31. Dezember 1991 bestan-
den, bleibt der zu diesem Zeitpunkt erreichte 
Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich 
die Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes nach 
dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Recht des Beamtenversorgungsgesetzes; 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Fassung fin-
det hierbei keine Anwendung. Der sich nach 
den Sätzen 1 und 2 ergebende Ruhegehalts-
satz steigt mit jedem Jahr, das vom 1. Januar 
1992 an nach dem von diesem Zeitpunkt an 
geltenden Recht als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit zurückgelegt wird, um 1 % der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge bis zum Höchst-
satz von 75 %; insoweit gilt § 16 Abs. 1 
Satz 2 entsprechend. Bei der Anwendung 
von Satz 3 bleiben Zeiten bis zur Vollendung 
einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit außer Betracht; anstelle von § 15 Abs. 1 
findet § 13 Abs. 1 des Beamtenversorgungs-

 (1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem die 
Beamtin oder der Beamte in den Ruhestand 
tritt, oder ein unmittelbar vorangehendes 
anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis bereits am 31. Dezember 1991 bestan-
den, bleibt der zu diesem Zeitpunkt erreichte 
Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich 
die Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes nach 
dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Recht des Beamtenversorgungsgesetzes; 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Fassung fin-
det hierbei keine Anwendung. Der sich nach 
den Sätzen 1 und 2 ergebende Ruhegehalts-
satz steigt mit jedem Jahr, das vom 1. Januar 
1992 an nach dem von diesem Zeitpunkt an 
geltenden Recht als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit zurückgelegt wird, um 1 % der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge bis zum Höchst-
satz von 71,75 %; insoweit gilt § 16 Abs. 1 
Satz 2 entsprechend. Bei der Anwendung 
von Satz 3 bleiben Zeiten bis zur Vollendung 
einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit außer Betracht; anstelle von § 15 Abs. 1 
findet § 13 Abs. 1 des Beamtenversorgungs-
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gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung Anwendung. § 16 Abs. 2 
findet Anwendung.  

gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung Anwendung. § 16 Abs. 2 
findet Anwendung. 

(2) Für die Beamtinnen und Beamten auf 
Zeit, deren Beamtenverhältnis über den 
31. Dezember 1991 hinaus fortbesteht, ist 
§ 66 Abs. 2, 4 und 6 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 
1991 geltenden Fassung anzuwenden.  

 (2) unverändert 

(3) Der sich nach Absatz 1 oder 2 ergebende 
Ruhegehaltssatz wird der Berechnung des 
Ruhegehalts zugrunde gelegt, wenn er höher 
ist als der Ruhegehaltssatz, der sich nach 
diesem Gesetz für die gesamte ruhegehalt-
fähige Dienstzeit ergibt. Der sich nach Ab-
satz 1 ergebende Ruhegehaltssatz darf den 
Ruhegehaltsatz, der sich nach dem bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Recht mit 
Ausnahme des § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 
in der ab dem 15. Mai 1980 geltenden Fas-
sung und mit Ausnahme des § 14 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 und 3 in den ab 1. August 
1984 geltenden Fassungen ergäbe, nicht 
übersteigen.  

 (3) unverändert 

(4) Errechnet sich der Ruhegehaltssatz nach 
Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, 
oder Absatz 2, ist entsprechend diesen Vor-
schriften auch der Ruhegehaltssatz für die 
Höchstgrenze nach § 65 Abs. 2 und § 66 
Abs. 2 zu berechnen. Bei Zeiten im Sinne 
des § 67 Abs. 1, die bis zum 31. Dezember 
1991 zurückgelegt sind, ist § 56 in der bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung des 
Beamtenversorgungsgesetzes anzuwenden; 
soweit Zeiten im Sinne des § 67 Abs. 1 nach 
diesem Zeitpunkt zurückgelegt sind, ist § 56 
des Beamtenversorgungsgesetzes in der 
vom 1. Januar 1992 an geltenden Fassung 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle des Prozentsatzes von „1,875“ der 
Prozentsatz von „1,0“ und an die Stelle des 
Prozentsatzes von „2,5“ der Prozentsatz von 
„1,33“ tritt. Errechnet sich der Versorgungs-
bezug nach Absatz 2, ist § 56 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden Fassung anzuwen-
den. In den Fällen der Sätze 2 und 3 wird bei 
der Berechnung des Ruhensbetrages auch 
die Dienstzeit bei einer zwischen- oder über-
staatlichen Einrichtung berücksichtigt, die 
über volle Jahre hinausgeht. § 16 Abs. 1 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 (4) unverändert 

(5) Die Berücksichtigung der Zeit einer Kin-
dererziehung für ein vor dem 1. Januar 1992 
geborenes Kind richtet sich nach § 6 Abs. 1 

 (5) unverändert 



Drucksache 17/2079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

 - 200 - 

Satz 4 und 5 des Beamtenversorgungsge-
setzes in der bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung. Für nach dem 31. De-
zember 1991 innerhalb des Beamtenverhält-
nisses geborene Kinder gilt hinsichtlich der 
Kindererziehungszeit § 58 Abs. 1 bis 4, 7 und 
8 auch dann, wenn die Berechnung des Ru-
hegehaltssatzes nach dem bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden Recht vorzunehmen 
ist.  

(6) Auf die am 31. Dezember 1991 vorhan-
denen Beamtinnen und Beamten, denen auf 
Grund eines bis zu diesem Zeitpunkt erlitte-
nen Dienstunfalles ein Unfallausgleich ge-
währt wird, findet § 35 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 
1991 geltenden Fassung Anwendung. 

 (6) unverändert 

(7) Bei der Anwendung des Absatzes 1 bleibt 
der am 31. Dezember 1991 erreichte Ruhe-
gehaltssatz auch dann gewahrt, wenn dem 
Beamtenverhältnis, aus dem die Beamtin 
oder der Beamte in den Ruhestand tritt, meh-
rere öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse in 
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit 
dem am 31. Dezember 1991 bestehenden 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis voran-
gegangen sind.  

 (7) unverändert 

(8) Einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis steht ein Beschäftigungsverhältnis im 
Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI gleich.  

 (8) unverändert 

(9) Liegt der Berechnung des Ruhegehalts-
satzes nach den Absätzen 1 bis 3 das Beam-
tenversorgungsgesetz in der bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Fassung 
zugrunde, gilt § 16 Abs. 6 Satz 4 bis 6 ent-
sprechend. Tritt der Versorgungsfall nach der 
ersten auf den … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor Inkrafttreten dieses Gesetzes] fol-
genden Anpassung nach § 80 ein, ist der 
nach Absatz 1 oder 2 ermittelte Ruhegehalt-
satz vor Anwendung des Absatzes 3 mit dem 
in § 16 Abs. 6 Satz 4 genannten Faktor zu 
vervielfältigen. 

  (entfällt) 

§ 85 
Erneute Berufung in das 

Beamtenverhältnis 

§ 85 
Erneute Berufung in das 

Beamtenverhältnis 

Bei einer oder einem nach § 29 oder § 30 
Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes erneut in 
das Beamtenverhältnis berufenen Beamtin 
oder Beamten bleibt der am Tag vor der er-
neuten Berufung in das Beamtenverhältnis 

 Bei einer oder einem nach § 29 oder § 30 
Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes erneut in 
das Beamtenverhältnis berufenen Beamtin 
oder Beamten bleibt der am Tag vor der er-
neuten Berufung in das Beamtenverhältnis 
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vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsvorschriften zustehende Betrag 
des Ruhegehalts gewahrt. Tritt die Beamtin 
oder der Beamte erneut in den Ruhestand, 
werden die ruhegehaltfähige Dienstzeit und 
das Ruhegehalt nach dem im Zeitpunkt der 
Zurruhesetzung geltenden Recht berechnet. 
Bei der Anwendung des § 84 Abs. 1 gilt die 
Zeit des Ruhestandes nicht als Unterbre-
chung des Beamtenverhältnisses; die Zeit im 
Ruhestand ist nicht ruhegehaltfähig. Das 
höhere Ruhegehalt wird gezahlt. Die Sätze 1 
bis 4 gelten sinngemäß für Beamtinnen und 
Beamte, die vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes in den Ruhestand getreten waren und 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erneut in 
das Beamtenverhältnis berufen werden. 

vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsvorschriften zustehende Betrag 
des Ruhegehalts gewahrt. Tritt die Beamtin 
oder der Beamte erneut in den Ruhestand, 
werden die ruhegehaltfähige Dienstzeit und 
das Ruhegehalt nach dem im Zeitpunkt der 
Zurruhesetzung geltenden Recht berechnet. 
Bei der Anwendung des § 84 Abs. 1 gilt die 
Zeit des Ruhestandes nicht als Unterbre-
chung des Beamtenverhältnisses; die Zeit im 
Ruhestand ist nicht ruhegehaltfähig. Das 
höhere Ruhegehalt wird gezahlt. Die Sätze 1 
bis 4 gelten sinngemäß für Beamtinnen und 
Beamte, die vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes in den Ruhestand getreten waren und 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erneut in 
den Ruhestand eintreten . 

§ 86  
Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, Wissen-

schaftliche Assistentinnen und 
Assistenten sowie Lektorinnen 

und Lektoren  

§ 86  
Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, Wissen-

schaftliche Assistentinnen und 
Assistenten sowie Lektorinnen 

und Lektoren 

(1) Auf die Versorgung der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, Wissenschaftli-
chen Assistentinnen und Assistenten, Lekto-
rinnen und Lektoren im Sinne des Kapitels I, 
Abschnitt V, 3. Titel des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes vom 1. Juli 1957 (BGBl. I 
S. 667) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Juli 1971 (BGBl. I S. 1025, 1591) in 
der bis zum 29. Januar 1976 geltenden Fas-
sung, die nicht als Professorinnen und Pro-
fessoren oder als Hochschulassistentinnen 
und Hochschulassistenten übernommen 
worden sind, und ihrer Hinterbliebenen finden 
die für Beamtinnen und Beamte auf Lebens-
zeit, auf Probe oder auf Widerruf geltenden 
Vorschriften dieses Gesetzes nach Maßgabe 
der bis zum 31. Dezember 1976 geltenden 
landesrechtlichen Vorschriften Anwendung. 
§ 78 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.  

 (1) unverändert 

(2) Für Professorinnen und Professoren, die 
nach dem 31. Dezember 1976 von ihren amt-
lichen Pflichten entbunden werden (Entpflich-
tung), und ihre Hinterbliebenen gilt Folgen-
des:  

 (2) Für Professorinnen und Professoren, die 
nach dem 31. Dezember 1976 von ihren amt-
lichen Pflichten entbunden werden (Entpflich-
tung), und ihre Hinterbliebenen gilt Folgen-
des: 

1. Die §§ 64 bis 69, 73 und 76 finden An-
wendung; hierbei gelten die Bezüge der 
entpflichteten Professorinnen und Profes-
soren als Ruhegehalt, die Empfängerin-
nen und Empfänger als Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestandsbeamte; § 76 
gilt nicht für entpflichtete Hochschullehre-

 1. Die §§ 64 bis 69 mit Ausnahme des 
§ 66 Abs. 1 Nr. 4 , 73 und 76 finden An-
wendung; hierbei gelten die Bezüge der 
entpflichteten Professorinnen und Profes-
soren als Ruhegehalt, die Empfängerin-
nen und Empfänger als Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestandsbeamte; § 76 
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rinnen und Hochschullehrer, die die Auf-
gaben der von ihnen bis zur Entpflichtung 
innegehabten Stelle vertretungsweise 
wahrnehmen; auf das Ruhegehalt nach 
dem zweiten Halbsatz wird § 16 Abs. 6 
nicht angewendet.  

gilt nicht für entpflichtete Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, die die Auf-
gaben der von ihnen bis zur Entpflichtung 
innegehabten Stelle vertretungsweise 
wahrnehmen.  

2. Die Bezüge der entpflichteten Professo-
rinnen und Professoren gelten unter Hin-
zurechnung des der oder dem Entpflich-
teten zustehenden, mindestens des zu-
letzt vor einer Überleitung nach dem nach 
§ 72 des Hochschulrahmengesetzes vom 
26. Januar 1976 (BGBl. I S. 185) erlasse-
nen Landesgesetz zugesicherten Vorle-
sungsgeldes (Kolleggeldpauschale) als 
Höchstgrenze im Sinne des § 64 Abs. 2 
Nr. 1 und 3.  

 2.  unverändert 

3. Für die Versorgung der Hinterbliebenen 
einer entpflichteten Hochschullehrerin 
oder eines entpflichteten Hochschulleh-
rers gilt dieses Gesetz mit der Maßgabe, 
dass sich die Bemessung des den Hin-
terbliebenenbezügen zugrunde zu legen-
den Ruhegehaltes sowie die Bemessung 
des Sterbe-, Witwen-, Witwer- und Wai-
sengeldes der Hinterbliebenen nach dem 
vor dem 1. Januar 1977 geltenden Lan-
desrecht bestimmt; für die Anwendung 
des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und des 
§ 27 Abs. 2 gelten die entpflichteten Pro-
fessorinnen und Professoren als Ruhe-
standsbeamtinnen oder Ruhestandsbe-
amte.  

 3.  unverändert 

(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen einer 
nach dem nach § 72 des Hochschulrahmen-
gesetzes erlassenen Landesgesetz überge-
leiteten Professorin oder eines entsprechen-
den Professors, die oder der einen Antrag 
nach § 76 Abs. 2 des Hochschulrahmenge-
setzes nicht gestellt hat, regelt sich nach § 78 
dieses Gesetzes, wenn die Professorin oder 
der Professor vor der Entpflichtung verstor-
ben ist.  

 (3) unverändert 

(4) Auf das den Hinterbliebenenbezügen 
nach Absatz 2 Nr. 3 zugrunde liegende fiktive 
Ruhegehalt ist § 16 Abs. 6 sinngemäß anzu-
wenden. Tritt der Hinterbliebenenversor-
gungsfall nach der ersten auf den … [einset-
zen: Datum des Tages vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes] folgenden Anpassung gemäß 
§ 80 ein, sind die ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge mit dem in § 16 Abs. 6 Satz 4 ge-
nannten Faktor zu vervielfältigen. 

  (entfällt) 
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§ 87 
Übergangsregelung für die 

Verminderung der Berücksich-
tigung von Hochschulausbil-

dungszeiten  

§ 87 
Übergangsregelung für die 

Verminderung der Berücksich-
tigung von Hochschulausbil-

dungszeiten 

Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 
2015 eingetreten sind, gilt anstelle der nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 höchstens anrechenbaren 
Zeit einer Hochschulausbildung einschließ-
lich Prüfungszeit folgender Zeitraum: 

  unverändert 

Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles 
vor dem 

  

Zeitpunkt des Eintritts des 
Versorgungsfalles vor dem 

Zeitraum der 
höchstens 
anrechenba-
ren Zeit einer 
Hochschul-
ausbildung 

   

1. 1. Juli 2011 1095 Tage     

2. 1. Januar 2012 1065 Tage     

3. 1. Juli 2012 1035 Tage     

3. 1. Januar 2013 1005 Tage     

5. 1. Juli 2013 975 Tage     

6. 1. Januar 2014 945 Tage     

7. 1. Juli 2014 915 Tage     

8. 1. Januar 2015 885 Tage     

   

§ 88 
Übergangsregelung zur Anhe-
bung des Ruhestandseintritts-

alters 

§ 88 
Übergangsregelung zur Anhe-
bung des Ruhestandseintritts-

alters 

(1) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem 31. März 2009 nach § 36 Abs. 1 LBG in 
den Ruhestand versetzt werden, ist § 16 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 mit folgenden Maßgaben 
anzuwenden: 

 (1) unverändert 

1. An die Stelle des Erreichens der gesetzli-
chen Altersgrenze tritt, wenn sie vor dem 
1. Januar 1949 geboren sind, die Vollen-
dung des 65. Lebensjahres. 

  

2. An die Stelle des Erreichens der gesetzli-
chen Altersgrenze tritt, wenn sie nach 
dem 31. Dezember 1948 und vor dem 
1. Januar 1950 geboren sind, das Errei-
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chen folgenden Lebensalters: 

Lebensalter   Geburtsdatum bis 

Jahr Monate  

  

  

31. Januar 1949 65 1     

28. Februar 1949 65 2     

31. Dezember 1949 65 3     

   

3. Für am 1. April 2009 vorhandene Beam-
tinnen und Beamte, die vor dem 1. Janu-
ar 1955 geboren sind und deren Al-
tersteilzeit vor dem 1. Januar 2007 bewil-
ligt wurde, gilt § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 in 
der bis zum 31. März 2009 geltenden 
Fassung des Beamtenversorgungsgeset-
zes - Überleitungsfassung für Schleswig-
Holstein. 

  

(2) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem 31. März 2009 wegen Dienstunfähigkeit, 
die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in 
den Ruhestand versetzt werden, ist § 16 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 mit folgenden Maßgaben 
anzuwenden: 

 (2) unverändert 

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Le-
bensjahres tritt, wenn sie vor dem 
1. Januar 2012 in den Ruhestand versetzt 
werden, die Vollendung des 63. Lebens-
jahres.  

  

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Le-
bensjahres tritt, wenn sie nach dem 
31. Dezember 2011 und vor dem 1. Ja-
nuar 2024 in den Ruhestand versetzt 
werden, das Erreichen folgenden Le-
bensalters: 

  

Lebensalter    Zeitpunkt der Ver-
setzung in den Ru-
hestand vor dem Jahr Monate  

  

  

 1. Februar 2012 63 1      

 1. März 2012 63 2      

 1. April 2012 63 3      

 1. Mai 2012 63 4      

 1. Juni 2012 63 5      

 1. Januar 2013 63 6      

 1. Januar 2014 63 7      
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 1. Januar 2015 63 8      

 1. Januar 2016 63 9      

 1. Januar 2017 63 10      

 1. Januar 2018 63 11      

 1. Januar 2019 64 0      

 1. Januar 2020 64 2      

 1. Januar 2021 64 4      

 1. Januar 2022 64 6      

 1. Januar 2023 64 8      

 1. Januar 2024 64 10      

   

3. Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 
1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt 
werden, gilt § 16 Abs. 2 Satz 6 mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Zahl 
„40“ die Zahl „35“ tritt.  

  

(3) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem 31. Dezember 2010 nach § 36 Abs. 3 
LBG in den Ruhestand versetzt werden, ist 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit folgenden Maß-
gaben anzuwenden: 

 (3) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem 31. Dezember 2010 nach § 36 Abs. 3 
LBG in den Ruhestand versetzt werden, ist 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit folgenden Maß-
gaben anzuwenden: 

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Le-
bensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Ja-
nuar 1952 geboren sind, die Vollendung 
des 63. Lebensjahres. 

 1.  unverändert 

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Le-
bensjahres tritt, wenn sie nach dem 
31. Dezember 1951 und vor dem 1. Ja-
nuar 1969 geboren sind, die Vollendung 
folgenden Lebensalters:  

 2.  unverändert 

Lebensalter   Geburtsdatum bis 

Jahr Monat 

   

  

 31. Dezember 1952 63 1      

 31. Dezember 1953 63 2      

 31. Dezember 1954 63 3      

 31. Dezember 1955 63 4      

 31. Dezember 1956 63 5      

 31. Dezember 1957 63 6      

 31. Dezember 1958 63 7      
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 31. Dezember 1959 63 8      

 31. Dezember 1960 63 9      

 31. Dezember 1961 63 10      

 31. Dezember 1962 63 11      

 31. Dezember 1963 64 0      

 31. Dezember 1964 64 2      

 31. Dezember 1965 64 4      

 31. Dezember 1966 64 6      

 31. Dezember 1967 64 8      

 31. Dezember 1968 64 10      

   

3. Für am 1. Januar 2011 vorhandene und 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch schwerbehinderte 
Beamtinnen und Beamte, die vor dem 
1. Januar 1955 geboren sind, und denen 
Altersteilzeit vor dem 1. Januar 2010 be-
willigt wurde, gilt § 14 Abs. 3 in der bis 
zum 31. Dezember 2010 geltenden Fas-
sung. 

 3. Für am 1. Januar 2011 vorhandene und 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch schwerbehinderte 
Beamtinnen und Beamte, die vor dem 
1. Januar 1955 geboren sind, und denen 
Altersteilzeit vor dem 1. Januar 2010 be-
willigt wurde, gilt § 14 Abs. 3 BeamtVG-
ÜFSH in der bis zum 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung. 

Abschnitt XIII 
Schlussvorschriften 

Abschnitt XIII 
Schlussvorschriften 

§ 89 
Allgemeine Verwaltungsvor-

schriften 

unverändert 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erfor-
derlichen allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten erlässt die für das Versorgungsrecht zu-
ständige oberste Landesbehörde.  

  

§ 90  
Verwendung von Beamtinnen 
und Beamten, Richterinnen 
und Richtern aus Anlass der 

Herstellung der Einheit 
Deutschlands  

 

(1) Die Zeit einer Verwendung einer Beamtin, 
eines Beamten, einer Richterin oder eines 
Richters aus dem früheren Bundesgebiet 
zum Zwecke der Aufbauhilfe im Beitrittsge-
biet wird doppelt als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt, wenn sie ununterbrochen 
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mindestens ein Jahr gedauert hat.  

(2) Die Regelung des Absatzes 1 ist bis zum 
31. Dezember 1995 befristet. Sie gilt nicht für 
eine Verwendung, die nach dem 31. Dezem-
ber 1994 begonnen hat. 

  

Artikel 4 
Änderung des Landesbeam-

tengesetzes  

Artikel 4 
Änderung des Landesbeam-

tengesetzes 

Das Landesbeamtengesetz vom 26. März 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Haushaltsbegleitge-
setzes 2011/2012 vom 17. Dezember 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 789), wird wie folgt ge-
ändert:  

 Das Landesbeamtengesetz vom 26. März 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. März 2011 
(GVOBl. Schl.-H. S. 116) , wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 6 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
„(4) Die Unfallfürsorge für Ehrenbeamtin-
nen und Ehrenbeamte und ihre Hinter-
bliebenen richtet sich nach § 79 des 
Beamtenversorgungsgesetzes Schles-
wig-Holstein (SHBeamtVG) vom … [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes].“ 

 1.  unverändert 

2. In § 35 Abs. 2 werden nach dem Wort 
„Lebenszeit“ jeweils die Worte „oder auf 
Zeit“ eingefügt. 

 2.  unverändert 

3. In § 36 Abs. 3 Satz 1 und 2 werden nach 
dem Wort „Lebenszeit“ jeweils die Worte 
„oder auf Zeit“ eingefügt. 

 3.  unverändert 

4. § 80 wird wie folgt geändert:  4.  unverändert 

a) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 wird die An-
gabe „§ 23 Beamtenversorgungsge-
setz - Überleitungsfassung für 
Schleswig-Holstein“ durch die Angabe 
„§ 27 SHBeamtVG“ ersetzt. 

 

b) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Berücksichtigungsfähige Angehörige 
sind die Ehegattin oder der Ehegatte 
oder die eingetragene Lebenspartne-
rin oder der eingetragene Lebens-
partner der oder des Beihilfeberech-
tigten sowie die im Familienzuschlag 
nach § 44 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (SHBesG) vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] berück-
sichtigten Kinder der oder des Beihil-
feberechtigten.“ 

 

5. In § 103 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe  5.  unverändert 
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„§§ 53 bis 61 des Beamtenversorgungs-
gesetzes - Überleitungsfassung für 
Schleswig-Holstein“ ersetzt durch die An-
gabe „§§ 64 bis 72 SHBeamtVG“  

6. § 110 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  6.  unverändert 

„§ 43 Abs. 2 SHBesG bleibt unberührt.“  

7. In § 112 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte 
„§ 10 des Bundesbesoldungsgesetzes - 
Überleitungsfassung für Schleswig-
Holstein -“ ersetzt durch die Worte „§ 13 
Abs. 1 SHBesG“.  

 7.  unverändert 

8. § 126 wird wie folgt gefasst:   8.  unverändert 

„§ 126 
Verzinsung, Abtretung, Ver-
pfändung, Aufrechnung, Zu-

rückbehaltung, Belassung und 
Rückforderung von Leistungen 

 

Bei Leistungen aus dem Beamtenverhält-
nis, die weder Besoldung im Sinne des 
SHBesG noch Versorgung im Sinne des 
SHBeamtVG sind, gelten für die Verzin-
sung, die Abtretung, die Verpfändung, 
das Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrecht sowie die Belassung und die 
Rückforderung § 4 Abs. 5 und §§ 14 und 
15 SHBesG entsprechend.“ 

 

Artikel 5 
Änderung des Abgeordneten-

gesetzes 

Artikel 5 
Änderung des Abgeordneten-

gesetzes 

Das Schleswig-Holsteinische Abgeordneten-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 100, ber. 1992 S. 225), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. August 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 567), wird wie folgt geändert: 

 Das Schleswig-Holsteinische Abgeordneten-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 100, ber. 1992 S. 225), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16. Dezember 2010  
(GVOBl. Schl.-H. S. 787) , wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 16 Abs. 4 wird die Angabe „§ 18 
Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1999 
(BGBl. I. S. 322), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I. 
S. 2861)“ durch die Angabe „§ 22 Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 des Beamtenversor-
gungsgesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBeamtVG) vom … [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes]“ und die Angabe „§ 18 Abs. 1 und 
Abs. 2 Nr. 1 des Beamtenversorgungsge-

 1. In § 16 Abs. 5  wird die Angabe „§ 18 
Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1999 
(BGBl. I. S. 322), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I. 
S. 2861)“ durch die Angabe „§ 22 Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 des Beamtenversor-
gungsgesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBeamtVG) vom … [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes]“ und die Angabe „§ 18 Abs. 1 und 
Abs. 2 Nr. 1 des Beamtenversorgungsge-
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setzes“ durch die Angabe § 22 Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 SHBeamtVG“ ersetzt. 

setzes“ durch die Angabe § 22 Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 SHBeamtVG“ ersetzt. 

2. § 37 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  2.  unverändert 

„Für die Bemessung des Grundgehalts 
nach § 28 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (SHBesG) vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] werden Zei-
ten der Mitgliedschaft im Landtag zur 
Hälfte angerechnet.“  

 

Artikel 6 
Änderung des Landesminis-

tergesetzes 

Artikel 6 
Änderung des Landesminis-

tergesetzes 

Das Landesministergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1990 
(GVOBl. Schl.-H. S. 515), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Haushaltsbegleitgesetzes 
2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 789), wird wie folgt geändert: 

 Das Landesministergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1990 
(GVOBl. Schl.-H. S. 515), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Haushaltsbegleitgesetzes 
2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 789), wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 wird Absatz 6 gestrichen.  1.  unverändert 

2. § 11 wird wie folgt geändert:  2.  unverändert 

In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 14 
Abs. 1 Satz 1 des Beamtenversorgungs-
gesetzes“ ersetzt durch die Angabe „§ 16 
Abs. 1 Satz 1 des Beamtenversorgungs-
gesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBeamtVG) vom … [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes]“. 

 

3. § 14 wird wie folgt geändert:  3.  unverändert 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 53 
Abs. 7 des Beamtenversorgungsge-
setzes“ durch die Angabe „§ 64 
Abs. 5 SHBeamtVG“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 55 des 
Beamtenversorgungsgesetzes“ durch 
die Angabe „§ 66 SHBeamtVG“ er-
setzt. 

 

c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 56 des 
Beamtenversorgungsgesetzes“ durch 
die Angabe „§ 67 SHBeamtVG“ er-
setzt. 

 

4. § 15 wird wie folgt geändert:  4.  unverändert 

a) In Absatz 1 werden die Angabe „§ 53 
Abs. 7 des Beamtenversorgungsge-
setzes“ durch die Angabe „§ 64 
Abs. 5 SHBeamtVG“ sowie die Anga-
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be „das 65. Lebensjahr vollendet“ 
durch die Worte „die Altersgrenze 
nach § 35 Abs. 1 oder 2 des Landes-
beamtengesetzes erreicht“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 55 des 
Beamtenversorgungsgesetzes“ durch 
die Angabe „§ 66 SHBeamtVG“ er-
setzt. 

 

c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 56 des 
Beamtenversorgungsgesetzes“ durch 
die Angabe „§ 67 SHBeamtVG“ er-
setzt. 

 

d) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„§ 65 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 
SHBeamtVG gilt sinngemäß.“ 

 

5. § 16 wird wie folgt gefasst:   5. § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 
Übergangsregelung aus Anlass 

der Übernahme des Versor-
gungsänderungsgesetzes 2001 

„§ 16 
Übergangsregelung aus Anlass 

der Übernahme des Versor-
gungsänderungsgesetzes 2001 

Für Versorgungsfälle, in denen die Vor-
aussetzungen des § 11 Abs. 1 vor dem 
Inkrafttreten der ersten auf den … [ein-
setzen: Datum Tag des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes] folgenden Anpassung der 
Versorgungsbezüge nach § 80 
SHBeamtVG eingetreten sind, gilt § 11 
Abs. 3 in der bis zum 30. Juni 2003 gel-
tenden Fassung. § 16 Abs. 6 Satz 2 bis 6 
SHBeamtVG gelten entsprechend; dies 
gilt nicht für das gemäß § 11 Abs. 5 nach 
zwei Jahren ermittelte Ruhegehalt und 
die in § 12 geregelte Unfallfürsorge.“  

Für Versorgungsfälle, in denen die Vor-
aussetzungen des § 11 Abs. 1 vor dem 
Inkrafttreten der zweiten auf den … [ein-
setzen: Datum Tag des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes] folgenden Anpassung der 
Versorgungsbezüge nach § 80 
SHBeamtVG eingetreten sind, gilt § 11 
Abs. 3 in der bis zum 30. Juni 2003 gel-
tenden Fassung. § 69 e Abs. 3 Satz 1 
und 3 und Abs. 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes - Überleitungsfassung 
für Schleswig-Holstein -  in der bis 
zum 28. Februar 2012 geltenden Fas-
sung ist entsprechend anzuwenden; 
dies gilt nicht für das gemäß § 11 
Abs. 5 nach zwei Jahren ermittelte Ru-
hegehalt und die in § 12 geregelte Un-
fallfürsorge. 

Artikel 7 
Änderung des Landesversor-

gungsrücklagegesetzes 

Artikel 7 
Änderung des Landesversor-

gungsrücklagegesetzes 

Das Landesversorgungsrücklagegesetz vom 
18. Mai 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 113), zu-
letzt geändert durch Artikel 39 des Gesetzes 
vom 15. Juni 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), 
wird wie folgt geändert: 

  unverändert 

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:   
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a) In Satz 1 werden die Worte „Landes-
besoldungsgesetzes vom 23. Dezem-
ber 1977 (GVOBl. Schl.-H. S. 508), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Januar 1998 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 37),“ ersetzt durch die Worte „Be-
soldungsgesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBesG) vom … [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes]“. 

 

b) In Satz 2 werden die Worte „Bundes-
besoldungsgesetz, das Landesbesol-
dungsgesetz oder das Beamtenver-
sorgungsgesetz“ ersetzt durch die 
Worte „SHBesG oder das Beamten-
versorgungsgesetz Schleswig-
Holstein (SHBeamtVG) vom … [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes]“.  

 

2. In § 2 Abs. 1 bis 3 werden jeweils die 
Angaben „§ 14 a des Bundesbesol-
dungsgesetzes“ durch die Angaben „§ 18 
SHBesG“ und in Absatz 3 die Angabe 
„§ 14 a Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz“ 
durch die Angabe „§ 18 Abs. 1 SHBesG“ 
ersetzt.  

  

3. In § 6 wird die Angabe „§ 14 a Abs. 2, 2 a 
und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 18 Abs. 2 bis 4 
SHBesG“ ersetzt.  

  

4. § 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:   

„Die Sondervermögen sind nach Ab-
schluss der Zuführung der Mittel (§ 18 
Abs. 2 bis 4 SHBesG) ab 1. Januar 2018 
über einen Zeitraum von 15 Jahren nur 
zur schrittweisen Entlastung von Versor-
gungsaufwendungen einzusetzen.“   

 

Artikel 8 
Änderung des Landesdiszipli-

nargesetzes 

Artikel 8 
Änderung des Landesdiszipli-

nargesetzes 

Das Landesdisziplinargesetz vom 18. März 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 154), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. 
März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93) wird wie 
folgt geändert:  

  unverändert 

1. In § 1 werden die Worte „des Beamten-
versorgungsgesetzes“ durch die Worte 
„des Beamtenversorgungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (SHBeamtVG) vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
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Fundstelle dieses Gesetzes] ersetzt. 

2. In § 22 Abs. 2 wird die Angabe „§ 9 des 
Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die 
Angabe „§ 11 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (SHBesG) vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] ersetzt. 

  

3. In § 39 Abs. 3 wird die Angabe „§ 9 des 
Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die 
Angabe „§ 11 SHBesG“ ersetzt. 

  

4. § 45 wird wie folgt geändert:    

a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 14 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsge-
setzes“ durch die Angabe „§ 16 
Abs. 1 SHBeamtVG“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 59 des 
Beamtenversorgungsgesetzes“ durch 
die Angabe „§ 70 SHBeamtVG“ er-
setzt.  

 

Artikel 9 
Änderung des Gesetzes über 

die Gewährung jährlicher Son-
derzahlungen 

Artikel 9 
Änderung des Gesetzes über 

die Gewährung jährlicher Son-
derzahlungen 

Das Gesetz über die Gewährung jährlicher 
Sonderzahlungen in der Fassung des Arti-
kels 4 des Gesetzes vom 14. Dezember 
2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 309), zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 791), wird wie folgt geändert: 

  unverändert 

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:   

„(2) Die nach § 67 des Besoldungsgeset-
zes Schleswig-Holstein (SHBesG) vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] maßgebli-
chen Vorschriften über den Kaufkraftaus-
gleich finden entsprechende Anwen-
dung.“  

 

2. § 3 wird wie folgt geändert:   

a) In Absatz 1 Nr. 2 wird der Klammer-
zusatz wie folgt gefasst:  

 

„(§ 29 Abs. 1 SHBesG)“.  

b) In Absatz 2 wird der Klammerzusatz 
wie folgt gefasst: 

 

„(§ 7 SHBesG)“.  
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3. In § 6 Abs. 2 wird der Klammerzusatz 
„(§ 29 Abs. 1 des Bundesbesoldungsge-
setzes)“ ersetzt durch den Klammerzu-
satz „(§ 29 Abs. 1 SHBesG)“. 

  

4. In § 7 wird die Angabe „ § 50 Abs. 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die 
Angabe „§ 57 des Beamtenversorgungs-
gesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBeamtVG) vom … [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes]“und die Angabe „§ 40 Absatz 5 
des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch 
die Angabe „§ 44 Abs. 5 SHBesG“ er-
setzt. 

  

Artikel 10 
Änderung des Landesrichter-

gesetzes 

Artikel 10 
Änderung des Landesrichter-

gesetzes 

Das Landesrichtergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1992 
(GVOBl. Schl.-H. S. 46), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 
2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 789), wird wie folgt geändert: 

  

1. In § 3 Abs. 3 werden nach dem Wort „Le-
benszeit“ jeweils die Worte „oder auf Zeit“ 
eingefügt. 

  

2. § 3a Abs. 3 wird wie folgt geändert:    

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:   

„Richterinnen und Richter auf Le-
benszeit oder auf Zeit, die schwerbe-
hindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
sind und vor dem 1. Januar 1952 ge-
boren sind, sind auf ihren Antrag in 
den Ruhestand zu versetzen, wenn 
sie das 60. Lebensjahr vollendet ha-
ben.“ 

 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort  
„Lebenszeit“ die Worte „oder auf Zeit“ 
eingefügt und in der Tabelle das Wort 
„Geburtsmonat“ gestrichen.  

 

Artikel 11 
Änderung der Kommunalbe-

soldungsverordnung 

Artikel 11 
Änderung der Kommunalbe-

soldungsverordnung 

Die Kommunalbesoldungsverordnung vom 8. 
Dezember 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 906), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
7. Juli 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 520) wird 

  unverändert 
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wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „des Lan-
desbesoldungsgesetzes“ durch die An-
gabe „des Besoldungsgesetzes Schles-
wig-Holstein (SHBesG) vom … [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
dieses Gesetzes]“ ersetzt. 

  

2. § 3 erhält folgende Fassung:   

„§ 3 
Vorschriften für die Bemessung 

der Grundgehaltssätze 

 

Die Erfahrungsstufen in Besoldungsgrup-
pen mit aufsteigenden Gehältern sind 
nach § 28 Abs. 1 SHBesG festzusetzen. 
Erhält die Beamtin oder der Beamte hier-
nach nicht das Endgrundgehalt ihrer oder 
seiner Besoldungsgruppe, sind ihr oder 
ihm die fehlenden, höchstens jedoch drei 
Stufen vorweg zu gewähren.“ 

 

Artikel 12 
Änderung der Stellenober-

grenzenverordnung für Kom-
munalbeamtinnen und Kom-

munalbeamte 

Artikel 12 
Änderung der Stellenober-

grenzenverordnung für Kom-
munalbeamtinnen und Kom-

munalbeamte 

Die Stellenobergrenzenverordnung für Kom-
munalbeamtinnen und Kommunalbeamte 
vom 13. Dezember 2005 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 560) wird wie folgt geändert: 

  unverändert 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:   

„Landesverordnung über die Stellenober-
grenzen für Beamtinnen und Beamte auf 
Lebenszeit der Gemeinden und Ämter 
(Stellenobergrenzenverordnung für Kom-
munalbeamtinnen und Kommunalbeamte 
- KomStOVO -) 

 

2. § 1 erhält folgende Fassung:   

„§ 1 
Stellenobergrenzen 

 

(1) In Gemeinden oder Ämtern sind in der 
Laufbahngruppe 2 höchstens folgende 
Ämter zulässig: 

 

1. in Gemeinden und Ämtern bis 
10.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 
 

A 13 
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2. in Gemeinden und Ämtern bis 
20.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 
 

A 14 

   

3. in Gemeinden und Ämtern bis 
30.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 
 

A 15 

   

4. in Gemeinden und Ämtern 
über 
30.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 
 
 

A 16. 

   

(2) Stellen der Laufbahngruppe 1 dürfen 
ohne Begrenzung in Anspruch genom-
men werden. 

 

Artikel 13 
Änderung der Stellenober-

grenzenverordnung  

Artikel 13 
Änderung der Stellenober-

grenzenverordnung 

Die Stellenobergrenzenverordnung vom 
18. Juni 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 321) wird 
wie folgt geändert: 

  unverändert 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:   

„Landesverordnung über die Stellenober-
grenzen für die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3 
des Besoldungsgesetzes Schleswig-
Holstein genannten Beamtinnen und Be-
amten (Stellenobergrenzenverordnung - 
StOGVO)“ 

 

2. In § 1 Satz 2 werden die Worte „anstelle 
der in § 26 Abs. 1 BBesG genannten 
Obergrenzen“ gestrichen. 

  

3. In § 2 Abs. 1 werden die Worte „im höhe-
ren Dienst“ durch die Worte „in Laufbah-
nen der Laufbahngruppe 2, zweites Ein-
stiegsamt“ ersetzt. 

  

4. § 4 wird wie folgt geändert:   

a) In Nummer 1 werden die Worte „im 
mittleren Dienst“ durch die Worte „in 
Laufbahnen der Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 2 werden die Worte „im 
gehobenen Dienst“ durch die Worte 
„in Laufbahnen der Laufbahngrup-
pe 2, erstes Einstiegsamt“ ersetzt. 

 

c) In Nummer 3 werden die Worte „im 
höheren Dienst“ durch die Worte „in 
Laufbahnen der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt“ ersetzt. 
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Artikel 14 
Änderung der Leistungsstu-

fenverordnung 

Artikel 14 
Änderung der Leistungsstu-

fenverordnung 

Die Leistungsstufenverordnung vom 11. No-
vember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 597), zu-
letzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93) 
wird wie folgt geändert: 

  unverändert 

1. § 2 wird wie folgt geändert:   

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„zwei“ durch die Angabe „drei“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„dem Besoldungsdienstalter“ durch 
die Angabe „der dienstlichen Erfah-
rung“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 42 a Bundesbesoldungsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 59 des Besol-
dungsgesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBesG) vom … [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes]“ ersetzt. 

 

2. § 3 und § 4 werden gestrichen.   

3. Der bisherige § 5 wird § 3.   

Artikel 15 
Änderung der Leistungsprä-

mienverordnung 

Artikel 15 
Änderung der Leistungsprä-

mienverordnung 

Die Leistungsprämienverordnung vom 11. 
November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 596) 
wird wie folgt geändert: 

 Die Leistungsprämienverordnung vom 11. 
November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 596) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 27 
Abs. 3 BBesG“ durch die Angabe 
„§ 28 Abs. 6 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (SHBesG) vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 

a)  unverändert 

b) In Satz 3 wird die Angabe „eine Zula-
ge nach § 46 BBesG oder Vergütung 
nach § 48 Abs. 1 BBesG“ durch die 
Angabe „eine Zulage nach § 62 
SHBesG oder Vergütung nach § 63 
Abs. 1 SHBesG“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe „eine Zula-
ge nach § 46 BBesG oder Vergütung 
nach § 48 Abs. 1 BBesG“ durch die 
Angabe „eine Vergütung nach § 62 
Abs. 1 SHBesG “ ersetzt. 

2. In § 4 wird Absatz 3 gestrichen. Absatz 4 
wird Absatz 3. 

 2.  unverändert 
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3. § 5 wird gestrichen. Die §§ 6 und 7 wer-
den §§ 5 und 6. 

 3.  unverändert 

Artikel 16 
Änderung der Hochschul-

Leistungsbezüge-Verordnung 

Artikel 16 
Änderung der Hochschul-

Leistungsbezüge-Verordnung 

Die Hochschul-Leistungsbezüge-Verordnung 
vom 17. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 46) 
wird wie folgt geändert: 

  unverändert 

1. § 1 erhält folgende Fassung:   

„Diese Verordnung regelt das Verfahren 
zur Gewährung, die Bemessung und die 
Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezü-
gen nach § 32 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (SHBesG) vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] sowie das 
Verfahren zur Gewährung der For-
schungs-,  Lehr- und Transferzulage nach 
§ 37 SHBesG für Professorinnen und 
Professoren an staatlichen schleswig-
holsteinischen Hochschulen und für 
hauptamtliche Präsidentinnen und Präsi-
denten.“ 

 

2. § 2 wird gestrichen.   

3. § 3 wird wie folgt geändert:   

a) Absatz 2 wird gestrichen.  

b) In Absatz 4 wird die Angabe „Rekto-
rat“ durch die Angabe „Präsidium“ er-
setzt. 

 

4. § 4 wird wie folgt geändert:   

a) In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.  

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe 
„Rektorat“ durch die Angabe „Präsidi-
um“ ersetzt. 

 

5. § 5 wird wie folgt geändert:   

a) In Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen.  

b) In Absatz 3 werden in den Sätzen 1 
und 2 jeweils die Angaben „Rektorat“ 
durch die Angaben „Präsidium“ und in 
Satz 6 die Angabe „des Rektorats“ 
durch die Angabe „des Präsidiums“ 
ersetzt. 

 

6. § 6 wird wie folgt geändert:   

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
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aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„Rektorinnen und Rektoren“ durch 
die Angabe „Präsidentinnen und 
Präsidenten“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „ei-
ner Rektorin oder eines Rektors 
oder einer Prorektorin oder eines 
Prorektors“ durch die Angabe „ei-
ner Präsidentin     oder eines Prä-
sidenten oder einer Vizepräsiden-
tin oder eines Vizepräsidenten“ 
ersetzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 3 wird die Angabe „§ 18 
BBesG“ durch die Angabe „§ 21 
SHBesG“ ersetzt. 

 

bb) Satz 4 wird gestrichen.  

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Rekto-
rat“ durch die Angabe „Präsidium“ 
ersetzt. 

 

bb) In Satz 4 wird die Angabe „der 
Rektorate“ durch die Angabe „der 
Präsidien“ ersetzt. 

 

7. § 7 erhält folgende Fassung:   

„§ 7 
Forschungs-, Lehr- und Trans-

ferzulagen 

 

(1) Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern der Besoldungsordnung W, die 
Mittel privater Dritter für Forschungs- und 
Lehrvorhaben der Hochschule einwerben 
und diese Vorhaben im Hauptamt durch-
führen, kann für die Dauer des Drittmittel-
flusses aus diesen Mitteln eine nicht ru-
hegehaltfähige Zulage gewährt werden, 
soweit die Drittmittelgeberin oder der 
Drittmittelgeber bestimmte Mittel aus-
drücklich zu diesem Zweck vorgesehen 
hat. Eine Zulage darf nur gewährt wer-
den, soweit neben den übrigen Kosten 
des Forschungs- und Lehrvorhabens 
auch die Zulagenbeträge durch die Dritt-
mittel gedeckt sind. Die im Rahmen des 
Lehrvorhabens anfallende Lehrtätigkeit ist 
auf die Lehrverpflichtung nicht anzurech-
nen.  

 

(2) Hochschullehrerinnen und Hochschul-  
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lehrer der Besoldungsordnung W, deren 
wissenschaftliche Transferleistungen in 
die Wirtschaft aus Mitteln Dritter prämiert 
werden, kann aus diesen Mitteln eine 
nicht ruhegehaltfähige Zulage gewährt 
werden, soweit bei der Prämierung be-
stimmte Mittel ausdrücklich für diesen 
Zweck vorgesehen worden sind. 

(3) Die Zulagen nach Absatz 1 und 2 dür-
fen zusammen jährlich 100 % des Jah-
resgrundgehalts nach Anlage 5 nicht 
überschreiten. 

 

(4) Die Entscheidung über die Gewäh-
rung einer Zulage nach Absatz 1 trifft das 
Präsidium auf Vorschlag des jeweiligen 
Dekanats oder der in der jeweiligen 
Hochschulsatzung nach § 8 Satz 5 be-
nannten Funktionsträger. Forschungs- 
und Lehrzulagen für Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer, die auch im 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
tätig sind, werden in Abstimmung mit dem 
Vorstand des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein vergeben.“ 

 

8. In § 8 Satz 5 wird die Angabe „Rektorat“ 
durch die Angabe „Präsidium“ ersetzt. 

  

9. In § 9 werden die Worte „§ 33 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 BBesG gemäß § 12 
Abs. 4 LBesG“ ersetzt durch die Worte 
„§ 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 SHBesG 
gemäß § 36 Abs. 2 SHBesG“ ersetzt.  

  

10. In § 10 wird die Angabe „Rektorate“ durch 
die Angabe „Präsidien“ und die Angabe 
„das jeweilige Rektorat“ durch die Angabe 
„das jeweilige Präsidium“ ersetzt. 

  

Artikel 17 
Änderung der Mehrarbeitsver-
gütungsverordnung Schles-

wig-Holstein 

Artikel 17 
Änderung der Mehrarbeitsver-
gütungsverordnung Schles-

wig-Holstein 

Die Mehrarbeitsvergütungsverordnung 
Schleswig-Holstein vom 8. Juni 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 483) wird wie folgt geän-
dert: 

  unverändert 

1. § 2 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:   

„Eine Mehrarbeitsvergütung wird nicht 
gewährt neben 

 

1. Auslandsbesoldung (§ 67 des Besol-
dungsgesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBesG) vom … [einsetzen: Ausfer-
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tigungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes]), 

2. einer Sicherheitszulage nach § 48 
SHBesG.“ 

 

2. In § 4 Abs. 2 wird die Angabe „C“ durch 
die Angabe „C kw“ ersetzt. 

  

3. In § 5 Abs. 2 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 
Bundesbesoldungsgesetz - Überleitungs-
fassung“ durch die Angabe „§ 7 Abs. 1 
SHBesG“ ersetzt. 

  

Artikel 18 
Änderung der Landesverord-
nung zur Abgeltung der Büro-
kosten der Gerichtsvollzieher 

Artikel 18 
Änderung der Landesverord-
nung zur Abgeltung der Büro-
kosten der Gerichtsvollzieher 

Die Landesverordnung zur Abgeltung der 
Bürokosten der Gerichtsvollzieher vom 13. 
Mai 1977 (GVOBl. Schl.-H. S. 168), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 9. Juni 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 485) wird wie folgt geän-
dert: 

  unverändert 

In § 3 Abs. 5 wird die Angabe „§ 6 Bundes-
besoldungsgesetz“ durch die Angabe „§ 7 
Abs. 1 des Besoldungsgesetzes Schleswig-
Holstein (SHBesG) vom … [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes]“ ersetzt. 

  

Artikel 19 
Änderung der Mutterschutz-

verordnung 

Artikel 19 
Änderung der Mutterschutz-

verordnung 

Die Mutterschutzverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Dezember 
1992 (GVOBl. Schl.-H. 1993 S. 24), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 13. Dezem-
ber 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 848) wird wie 
folgt geändert: 

  unverändert 

In § 4 Satz 2 wird die Angabe „ohne Aus-
landsdienstbezüge nach § 52 Abs. 1 Satz 3 
des durch § 1a des Landesbesoldungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 452), übergeleiteten Bundesbe-
soldungsgesetzes, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 452)“ durch die Angabe 
„ohne Auslandszuschlag gemäß § 67 des 
Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein 
(SHBesG) vom … [einsetzen: Ausfertigungs-
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datum und Fundstelle dieses Gesetzes] in 
Verbindung mit § 53 des Bundesbesoldungs-
gesetzes (BBesG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1434), zuletzt geändert durch Artikel 1 bis 
4 des Gesetzes vom 19. November 2010 
(BGBl. I S 1552) sowie Mietzuschuss gemäß 
§ 67 SHBesG in Verbindung mit § 54 BBesG“ 
ersetzt. 

Artikel 20 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

von Vorschriften 

Artikel 20 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

von Vorschriften 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2011 in 
Kraft.  

 (1) Dieses Gesetz tritt am 1. März 2012 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:  (2) unverändert 

1. Besoldungsgesetz für das Land Schles-
wig-Holstein (Landesbesoldungsgesetz) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 93), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2011/2012 vom 
17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 789), 

  

2. Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung 
des § 1 a des Landesbesoldungsgeset-
zes, zuletzt geändert durch Artikel 4 a 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2011/2012 
vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 789), 

  

3. Gesetz über die Versorgung der Beamten 
und Richter in Bund und Ländern (Beam-
tenversorgungsgesetz) - Überleitungsfas-
sung für Schleswig- Holstein in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Juli 
2009 (GVOBl. Schl. H. S. 506), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Haushalts-
begleitgesetzes 2011/2012 vom 17. De-
zember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), 

  

4. Gesetz über vermögenswirksame Leis-
tungen für Beamte, Richter, Berufssolda-
ten und Soldaten auf Zeit in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Mai 2002 
(BGBl. I S. 1778), in Landesrecht überge-
leitet durch § 1 a des Landesbesoldungs-
gesetzes,  

  

5. Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Neurege-
lung des Beamtenrechts in Schleswig-
Holstein vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93), 
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6. Landesverordnung über die Gewährung 
eines Zuschlags zu den Dienstbezügen 
bei begrenzter Dienstfähigkeit vom 
15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 517), geändert durch Artikel 34 des 
Gesetzes vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93), 

  

7. Landesverordnung zur Übertragung be-
soldungsrechtlicher Zuständigkeiten vom 
14. Juni 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 148), 

  

8. folgende durch § 1 a des Landesbesol-
dungsgesetzes in Landesrecht übergelei-
tete Bundesverordnungen: 

  

a) Verordnung über die Gewährung ei-
ner Unterrichtsvergütung für Lehr-
amtsanwärter vom 18. Juli 1976 
(BGBl. I S. 1828), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 8. August 
2002 (BGBl. I S. 3177),  

 

b) Verordnung zur Regelung einer Über-
gangszahlung an Beamte vom 23. Juli 
1975 (BGBl. I S. 1982),  

 

c) Verordnung über die Zuteilung von 
Dienstorten im Ausland zu einer Stufe 
des Auslandszuschlags vom 6. Juli 
2001 (BGBl. I S. 1562), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 6. Juni 
2006 (BGBl. I S. 1291),  

 

d) Verordnung über die Gewährung ei-
nes Auslandsverwendungszuschlags 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. März 2002 (BGBl. I S. 1243),  

 

e) Verordnung über die Zahlung eines 
erhöhten Auslandszuschlags in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Juli 1997 (BGBl. I S. 1882, ber. 
S. 2324),   

 

f) Verordnung über die Zuordnung der 
Ämter der hauptamtlichen Wahlbeam-
ten auf Zeit der Gemeinden, Samt-
gemeinden, Verbandsgemeinden, 
Ämter und Kreise vom 7. April 1978 
(BGBl. I S. 468), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. Oktober 
2001 (BGBl. I 2697) und 

 

g) Verordnung über beamtenversor-
gungsrechtliche Übergangsregelun-
gen nach Herstellung der Einheit 
Deutschlands (Beamtenversorgungs-
Übergangsverordnung - BeamtVÜV) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
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vom 19. März 1993 (BGBl. I. S. 369), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2004 
(BGBl. I. S. 3592). 

 


